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1 

Einleitung 

Das Landschafts- und Naturschutzrecht hat den ganzheitlichen Schutz von Natur und 

Landschaft zum Gegenstand und zielt auf den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt inklusive 

ihrer Lebensräume, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der Vielfalt, Eigen-

art und Schönheit der Landschaft.1 Hierzu soll vor allem der Objekt- und Flächenschutz 

maßgeblich beitragen.  

Im Zuge des fortschreitenden Artenrückgangs hat sich nämlich die Erkenntnis durchge-

setzt, dass die Artenvielfalt nur durch den Schutz der natürlichen Lebensräume effektiv 

gewährleistet werden kann.2 In Deutschland werden mittlerweile 69% sämtlicher vorkom-

menden Biotoptypen als gefährdet eingestuft, 15% hiervon sind vom Aussterben bedroht.3 

Als Folge der schwindenden Qualität der Lebensräume sind 39% der heimischen Tierarten 

sowie 28% der heimischen Pflanzenarten in ihrem Bestand gefährdet bzw. bereits ausge-

storben.4 

Deshalb kommt der Ausweisung von Schutzgebieten als dem klassischen Steuerungsin-

strument des ökologischen Flächenschutzes entscheidende Bedeutung zu, weil hierdurch 

naturzerstörende und landschaftsverbrauchende Handlungen wirkungsvoll begrenzt oder 

verboten werden können.5 

In letzter Zeit deuten allerdings verschiedene Anzeichen auf eine Trendwende bezüglich 

der Durchführung des Flächenschutzes hin. So hat etwa der Landtag von Nordrhein-

Westfalen mit der Änderung des Landschaftsgesetzes vom 19. Juni 20076 weit reichende 

Korrekturen vorgenommen, nach denen unter anderem der gesetzliche Biotopschutz auf 

die bundes- und europarechtlichen Vorgaben reduziert wird. Darüber hinausgehende lan-

desgesetzliche Vorgaben werden als Hemmnis für die städtebauliche und wirtschaftliche 

Entwicklung erachtet und wurden deshalb aufgehoben.7 Das hessische Landesparlament 

ist mit der Novelle des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 21. November 2006 noch 

                                                 
1 Jessel/Tobias, S. 216; Kratsch/Schumacher, S. 1; Runge, S. 28. 
2 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 2; Soell, NuR 1993, 301, 301. 
3 SRU, Sondergutachten 2002, BT-Drs. 14/9852, S. 12 (Tz. 5). 
4 SRU, Sondergutachten 2002, BT-Drs. 14/9852, S. 12 (Tz. 5). 
5 Gassner, Recht der Landschaft, S. 193; Kloepfer, Umweltrecht, § 12, Rn. 52; SRU, Sondergutachten 
2002, BT-Drs. 14/9852, S. 121 (Tz. 290). 
6 GVNW Nr. 14 vom 04.07.2007, S. 226. 
7 LTNW-Drs. 14/3144, S. 1. 
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weiter gegangen, indem es die Aufhebung von insgesamt 15 großflächigen Landschafts-

schutzgebieten mit einem Umfang von rund 730.000 Hektar beschlossen hat.8 Allein durch 

diese Maßnahme wurde der Anteil der ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete gemes-

sen an der Fläche des Landes Hessen von 43,4% auf 8% reduziert.9 Andere Bundeslän-

der könnten diesen Beispielen folgen.  

Hintergrund der Aufhebung von Schutzgebieten dürfte zunehmend die Absicht sein, be-

stimmte Areale (wieder) der wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen, wie etwa zu Zwecken 

der Industrieansiedlung, des Wohnungsbaus, des Tourismus oder der intensiven Land- 

und Forstwirtschaft. Denn ausgewiesene Schutzgebiete beschränken die Kommunen und 

anderen Hoheitsträger in ihrer Planungshoheit und -freiheit über diese Gebiete. Da der 

Staat bei vielen der vorerwähnten Nutzungen sowohl mittelbar als auch unmittelbar Ein-

nahmen erzielen kann, die ihm bei unter Schutz gestellten Gebieten versagt bleiben und 

die Schutzgebiete vielmehr regelmäßig noch mit Kosten für Erhaltungs- oder Pflegemaß-

nahmen verbunden sind, ist in Zeiten leerer Haushaltskassen vermehrt mit dem Bestreben 

nach Aufhebung von Schutzgebieten zu rechnen. 

So ist etwa wegen der aktuellen Klimaschutzdebatte sowie der stetig steigenden Preise für 

importierte Brennstoffe die Nachfrage an nachwachsenden Rohstoffen aus heimischer 

Region für den Energiemarkt gestiegen. Hieraus resultiert ein erhöhter Bedarf an zusätzli-

chen Flächen für den Anbau von bioenergetisch nutzbaren Pflanzen ohne die Flächen für 

den Nahrungsmittelanbau zu reduzieren, da auch die Preise für Lebensmittel in letzter Zeit 

steigen. Als mögliche Flächen für den Anbau von Pflanzen für die Energiegewinnung wer-

den vermehrt bisher als Schutzgebiet ausgewiesene Areale ins Visier genommen. Eine 

ähnliche Entwicklung ist auf dem Forstsektor infolge der verstärkten Nachfrage an Holz als 

Brennstoff zu beobachten.  

In Zukunft dürfte die Aufhebung von Schutzgebieten auch aus Gründen der klimatischen 

Veränderung relevant werden, die dazu führt, dass einige Tier- und Pflanzenarten selbst in 

derzeit ausgewiesenen Schutzgebieten nicht mehr überleben können.  

Nach der derzeitigen Gesetzeslage ist eine solche Aufhebung unter Schutz gestellter Ge-

biete nicht geregelt. Weder das Bundesnaturschutzgesetz noch die Landesnaturschutzge-

                                                 
8 HeLT-Drs. 16/6190, S. 41 - 43. 
9 HeLT-Drs. 16/5926, S. 1. 
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setze sehen eine gesetzliche Regelung bezüglich der Aufhebung der Unterschutzstellung 

vor. 

Die Rechtsprechung hat sich bisher nur sehr selten mit der Aufhebung von Schutzgebie-

ten befassen müssen, was vor allem daran lag, dass der Umwelt- und Naturschutz erst 

seit den 1990er Jahren von staatlicher Seite ernsthaft betrieben wurde und es deshalb in 

den vergangenen Jahren eher eine Ausweitung als eine Rücknahme von Schutzge-

bietsausweisungen gab. Dementsprechend stand die Rechtmäßigkeit der Schutzge-

bietsausweisung im Vordergrund gerichtlicher Auseinandersetzungen.  

Diese Situation könnte sich aus den vorerwähnten Gründen ändern, zumal in der politi-

schen Diskussion die Umwelt- und Naturschutzgesetze zunehmend als Hemmnis wirt-

schaftlicher Entwicklung angegriffen werden und deren Abbau als Deregulierung ange-

priesen wird. So hat beispielsweise der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 

(DIHK) in einem Positionspapier „Natur schützen - Wirtschaft stärken - Infrastruktur entwi-

ckeln“ Änderungen im europäischen Naturschutzrecht gefordert.10 In diesem Papier wer-

den zahlreiche Forderungen aufgestellt und mit Fallbeispielen ergänzt, die belegen sollen, 

wie angeblich durch die FFH- und Vogelschutzrichtlinie geschaffene Investitionshemmnis-

se durch eine Novellierung der beiden Richtlinien abgebaut werden könnten. Die Forde-

rung nach Änderungen und gegebenenfalls Zusammenführung der beiden EG-Richtlinien 

werden auch von anderen wirtschaftlichen Interessengruppen sowie von einigen Bundes-

ländern erhoben.11  

Die bisher fehlende Normierung sowie die künftig vermehrt zu erwartende Aufhebung un-

ter Schutz gestellter Gebiete sollen zum Anlass genommen werden, die Anforderungen an 

die Aufhebung von Schutzgebieten näher zu untersuchen. Diesbezüglich ist zwar prinzi-

piell zwischen der Aufhebung eines Schutzgebietes als Einzelfallmaßnahme und der all-

gemeinen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten durch abstrakt-generelles Gesetz 

zu differenzieren. Doch dürften die Anforderungen an beide Maßnahmen nahezu die glei-

chen sein.  

                                                 
10 Positionspapier vom 07.02.2006 und Pressemeldung vom 07.03.2006 unter 
<http://www.dihk.de/inhalt/informationen/news/meldungen/meldung008729.main.html> (zuletzt aufgerufen 
am 31.01.2008). 
11 Vgl. hierzu die Stellungnahme des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 
28.04.2006 unter <http://www.bmu.de/naturschutz_biologische_vielfalt/downloads/doc/37092.php> (zuletzt 
aufgerufen am 31.01.2008). 
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Im ersten Teil der Untersuchung wird zunächst kurz erläutert, ob die Aufhebung der Unter-

schutzstellung rechtlich und tatsächlich grundsätzlich möglich ist. Anschließend werden in 

Teil 2 intensiv die rechtlichen Anforderungen untersucht, die an die Aufhebung von 

Schutzgebieten zu stellen sind. Hier wird der Frage nachgegangen, welche einzelnen 

Normen welcher Gesetze bei der Aufhebung eines Schutzgebietes bzw. bei der generellen 

Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten per Gesetz betroffen werden und zu be-

rücksichtigen sind. In diesem Zusammenhang werden auch allgemeine naturschutzfachli-

che Bewertungskriterien erörtert, die es erlauben sollen, Maßstäbe zu entwickeln, die bei 

der Frage der Aufhebung von Schutzgebieten herangezogen werden können, soweit die 

untersuchten Normen selbst keine speziellen und abschließenden naturschutzfachlichen 

Bewertungskriterien enthalten. Der dritte Teil der Ausarbeitung ist schließlich den verfah-

rensrechtlichen Aspekten und der Frage gewidmet, durch wen und auf welche Art und 

Weise die Rechtmäßigkeit der Aufhebung eines Schutzgebietes letztlich überprüft werden 

kann. Im vierten Teil werden noch einige Vorschläge unterbreitet, wie die bestehenden 

Anforderungen an die Aufhebung von Schutzgebieten durch Gesetzesänderungen deutli-

cher ausgestaltet und die Einhaltung dieser Anforderungen wirksamer überprüft werden 

könnten, bevor die Ausarbeitung mit einer Schlussbetrachtung endet. 
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Teil 1)   Möglichkeit und Rechtsnatur der Aufhebung von Schutzgebieten 

Zu Beginn der Untersuchung muss kurz erörtert werden, ob die Aufhebung eines nach 

dem Landschafts- und Naturschutzrecht ausgewiesenen Schutzgebietes grundsätzlich 

überhaupt möglich ist (A.). Anschließend ist auf die Rechtsnatur der Maßnahme einzuge-

hen, um die konkreten Anforderungen bestimmen zu können, die an die Aufhebung von 

Schutzgebieten zu stellen sind (B.). Schließlich ist der Frage nachzugehen, ob es für die 

Aufhebung von Schutzgebieten einer expliziten Ermächtigungs- oder Eingriffsgrundlage 

bedarf (C.).  

 

A.   Rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Aufhebung 

Zunächst darf die Aufhebung eines ausgewiesenen Schutzgebietes rechtlich und tatsäch-

lich nicht von vornherein ausgeschlossen sein. 

In rechtlicher Hinsicht handelt es sich bei der Ausweisung eines Schutzgebietes nach dem 

Landschafts- und Naturschutzrecht um eine hoheitliche Maßnahme, die nicht von vornher-

ein unumkehrbar ist. Grundsätzlich kann nämlich jede hoheitliche Maßnahme wieder auf-

gehoben oder abgeändert werden, soweit dies nicht aus besonderen Gründen ausge-

schlossen ist.  

Ausgeschlossen ist die Aufhebung oder Änderung einer hoheitlichen Maßnahme dann, 

wenn die Rechtsordnung dies ausdrücklich bestimmt, wie dies etwa durch die so genannte 

Ewigkeitsklausel in Art. 79 Abs. 3 GG für die darin erwähnten Einrichtungen und Normen 

des Grundgesetzes der Fall ist. Eine gesetzliche Bestimmung, nach der einmal ausgewie-

sene Schutzgebiete nicht mehr aufgehoben werden dürfen, existiert in der deutschen 

Rechtsordnung nicht. 

Ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung kann die Aufhebung oder Änderung einer ho-

heitlichen Maßnahme aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten in besonders gelagerten Fäl-

len dann ausgeschlossen sein, wenn ein besonderes schutzwürdiges Vertrauen am Fort-

bestand der Maßnahme besteht, weil durch die Maßnahme bereits eine bestimmte gesi-

cherte Rechtsposition erlangt wurde.12 Da ein derartiges schutzwürdiges Vertrauen regel-

                                                 
12 Badura, Staatsrecht, F, Rn. 14; Benda, Rn. 49; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 386, 387; Katz, Rn. 200; 
Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 49, § 17, Rn. 112. 
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mäßig nur in Bezug auf subjektive Rechtspositionen entstehen kann, scheidet die Anwen-

dung dieses Grundsatzes bezüglich der Aufrechterhaltung einer Schutzgebietsausweisung 

von vornherein aus, weil die Unterschutzstellung eines Gebietes zu Zwecken des Land-

schafts- und Naturschutzes und damit ausschließlich zu Gunsten der Allgemeinheit erfolg-

te. 

Somit ist die Aufhebung eines einmal ausgewiesenen Schutzgebietes rechtlich grundsätz-

lich möglich.  

In tatsächlicher Hinsicht erfordert die Aufhebung eines Schutzgebietes dessen vorherige 

förmliche Ausweisung. Nicht möglich ist deshalb die Aufhebung von so genannten fakti-

schen Vogelschutzgebieten oder potenziellen FFH-Gebieten. Diese können entstehen, 

wenn die materiellen Voraussetzungen zur Unterschutzstellung nach der jeweiligen euro-

päischen Richtlinie vorliegen, die Richtlinien aber vom Mitgliedsstaat unzureichend umge-

setzt wurden. Im Wege der unmittelbaren Anwendung der jeweiligen Richtlinie erhalten die 

materiell schützenswerten Flächen einen faktischen Schutzstatus, der Veränderungen des 

Gebietes verhindert, bis über eine förmliche Unterschutzstellung im Zuge der Umsetzung 

der Richtlinie entschieden ist.13 Mithin fehlt es diesen Gebieten an einer förmlichen Unter-

schutzstellung, die daher auch nicht aufgehoben werden kann. 

                                                 
13 Vgl. Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 177, 186 ff.; siehe hierzu auch unten Teil 2 A. II. 
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B.   Rechtsnatur der Aufhebung 

Um konkrete rechtliche Anforderungen an die Aufhebung eines Schutzgebietes herausar-

beiten zu können, ist es zunächst erforderlich, die Rechtsnatur der Aufhebung eines 

Schutzgebietes zu bestimmen. Hierzu ist diese Maßnahme zunächst von anderen schutz-

gebietsbezogenen Rechtsakten zu unterscheiden.  

 

I.   Abgrenzung von anderen Rechtsakten 

1.   Befreiung und Ausnahmeregelung 

Abzugrenzen ist die Aufhebung eines Schutzgebietes sowohl von der Befreiung als auch 

der Ausnahmeregelung von Verboten oder Geboten einer Schutzgebietsverordnung.  

Eine Befreiung ist die auf Antrag erteilte Freistellung von Schutzvorschriften in besonders 

gelagerten, atypischen Einzelfällen.14 Die Befreiung von Verboten oder Geboten einer 

Schutzgebietsverordnung ist im Bundesnaturschutzgesetz nicht geregelt,15 wird aber in 

§ 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG vorausgesetzt, indem vor deren Erteilung anerkannten 

Naturschutzvereinen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. Die Länder sind be-

rechtigt, Befreiungsregelungen für Verbote und Gebote in Schutzgebietsverordnungen zu 

erlassen.16 

Eine Ausnahmeregelung ist eine generelle, meistens bereits in der Schutzgebietsverord-

nung enthaltene Freistellung von Verboten oder Geboten.17 Auch die Ausnahmeregelung 

ist in Bezug auf Verbote und Gebote einer Schutzgebietsverordnung im Bundesnatur-

schutzgesetz nicht geregelt.18 

Beide Maßnahmen unterscheiden sich von der Aufhebung eines Schutzgebietes, weil sie 

die Schutzgebietsausweisung an sich unberührt lassen. Sie stellen demnach nur partielle 

Maßnahmen in Bezug auf eine Schutzgebietsausweisung dar. 

                                                 
14 Lorz/Müller/Stöckel, § 62, Rn. 3, 5; A. Schmidt-Räntsch, § 60, Rn. 8, § 62, Rn. 3. 
15 Die Befreiungen gemäß § 62 Abs. 1 BNatSchG betreffen nur Verbote bezüglich des Artenschutzes. 
16 Lorz/Müller/Stöckel, § 62, Rn. 2, 11. 
17 Lorz/Müller/Stöckel, § 62, Rn. 3; A. Schmidt-Räntsch, § 62, Rn. 8. 
18 Die Ausnahmen gemäß § 43 BNatSchG betreffen nur Verbote bezüglich des Artenschutzes. 
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2.   Entlassung eines Teilbereichs aus dem Schutzgebiet 

Bei der Entlassung eines Teilbereiches aus einem geschützten Gebiet hingegen handelt 

es sich um eine Aufhebung des Schutzgebietes in einem bestimmten Umfang,19 weil die 

Gebietsgrenzen des Schutzgebietes verändert werden und der entlassene Teilbereich 

seinen Schutzstatus vollumfänglich verliert. Insoweit liegt eine Aufhebung eines Schutzge-

bietes vor. 

 

II.   Rechtliche Qualifizierung der Aufhebung eines Schutzgebietes 

Sodann muss festgestellt werden, durch welchen Rechtsakt die Aufhebung eines Schutz-

gebietes zu erfolgen hat. Solange eine gesetzliche Regelung diesbezüglich nicht existiert, 

ist davon auszugehen, dass die Aufhebung in derselben Form zu ergehen hat, wie die Un-

terschutzstellung erfolgt ist (so genannter actus contrarius). Hierzu sind die formalen Vor-

aussetzungen der jeweiligen Unterschutzstellung heranzuziehen. 

Die Ausweisung eines Schutzgebietes kann nur von der hierfür zuständigen Stelle durch 

eine förmliche Erklärung erfolgen, die den formalen Anforderungen des § 22 Abs. 2 

BNatSchG genügt.20 

Die Zuständigkeit für die Ausweisung von Schutzgebieten ist nach § 22 BNatSchG den 

Ländern übertragen worden. Diese müssen durch Landesgesetz bestimmen, welche Be-

hörde für die Ausweisung eines Schutzgebietes zuständig ist, in welcher Rechtsform und 

in welchem Verfahren die Ausweisung zu erfolgen hat.21 Dabei muss die Erklärung zu ei-

nem Schutzgebiet in einem allgemeinverbindlichen Rechtsakt mit Außenwirkung erfol-

gen.22  

Grundsätzlich möglich ist die Ausweisung durch konkret-generelles Landesgesetz,23 

kommunale Satzung,24 Rechtsverordnung oder Verwaltungsakt in Form der Allgemeinver-

                                                 
19 OVG Frankfurt/Oder, NuR 1997, 98, 99/100. 
20 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 9, 15. 
21 Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 8, 9; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 2, 16. 
22 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 15. 
23 So z. B. für Nationalparke in Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. 
24 So teilweise für geschützte Landschaftsbestandteile in Niedersachsen und Sachsen sowie für alle Gebiete 
in Nordrhein-Westfalen. 
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fügung.25 In fast allen Bundesländern erfolgt die Ausweisung eines Schutzgebietes vor-

wiegend durch Rechtsverordnung der zuständigen Verwaltungsbehörde.26 

Dementsprechend muss im Wege des actus contrarius auch die Aufhebung eines Schutz-

gebietes durch die nach Landesrecht für die Ausweisung des Schutzgebietes zuständige 

Behörde in der für die Schutzkategorie vorgeschriebenen Rechtsform erfolgen. Wurde et-

wa ein Naturschutzgebiet durch die örtliche Naturschutzbehörde per Rechtsverordnung 

ausgewiesen, muss auch die Aufhebung dieses Gebietes durch die örtliche Naturschutz-

behörde durch Rechtsverordnung vorgenommen werden.  

Darüber hinaus kann der Landesgesetzgeber die Aufhebung auch dann durch Gesetz ver-

fügen, wenn er die Befugnis zur Erklärung von Schutzgebieten auf den Verordnungsgeber 

übertragen hat. Der Gesetzgeber ist nämlich befugt, seine delegierte Kompetenz jederzeit 

wieder an sich zu ziehen.27 

 

C.   Erfordernis einer Ermächtigungs- oder Eingriffsgrundlage 

Da eine ausdrückliche Regelung zur Aufhebung unter Schutz gestellter Gebiete bisher 

nicht existiert, stellt sich die Frage, ob es für diese Maßnahme einer expliziten Ermächti-

gungs- oder Eingriffsgrundlage bedarf. Dies wäre aber nur dann der Fall, wenn es sich bei 

der Aufhebung von Schutzgebieten um eine wesentliche Angelegenheit im Sinne der We-

sentlichkeitstheorie handelte. Nach dieser muss der parlamentarische Gesetzgeber sämt-

liche wesentlichen Angelegenheiten selbst regeln.28 Zu diesen wesentlichen Angelegen-

heiten werden jedoch nur Bereiche gezählt, die zumindest mittelbar das (individuelle) 

Rechtsverhältnis zwischen Staat und Bürger regeln. Dies ist bei der Regelung der Aufhe-

bung von Schutzgebieten aber erkennbar nicht der Fall, da der Schutz von Natur und 

Landschaft nur im Allgemeininteresse erfolgt. 

                                                 
25 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 15; Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 8; J. Schmidt-Räntsch, § 
22, Rn. 16; die Unterschutzstellung im Wege der Allgemeinverfügung ist derzeit in keinem Bundesland vor-
gesehen. 
26 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 15; Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 25 - 40; J. Schmidt-
Räntsch, § 22, Rn. 16; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 197. 
27 Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 4, Rn. 17. 
28 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 305 ff.; Katz, Rn. 195; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 21. 
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Zudem ist in den §§ 22 ff. BNatSchG jedenfalls die Ausweisung von Schutzgebieten gere-

gelt.29 Damit ist die Kompetenz zur Regelung dieser konkreten Sachmaterie gesetzlich 

einem bestimmten Hoheitsträger, sei es der Gesetzgeber oder eine Behörde, zugewiesen. 

Steht also die Ausweisung eines Schutzgebietes in der Kompetenz eines Hoheitsträgers, 

kann dieser im Wege des actus contrarius grundsätzlich auch die Aufhebung des Schutz-

gebietes verfügen.30 

 

D.   Zusammenfassung: Möglichkeit und Rechtsnatur der Aufhebung von Schutzge- 
       bieten 

In formeller Hinsicht ist die Aufhebung eines förmlich ausgewiesenen Schutzgebietes 

durch die zuständige Behörde in der jeweils durch Landesrecht vorgeschriebenen Form 

möglich, nach der auch die Ausweisung des Schutzgebietes erfolgt ist. Immer ist (auch) 

der Landesgesetzgeber befugt, ein ausgewiesenes Schutzgebiet durch Gesetz wieder 

aufzuheben. 

Eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigungs- oder Eingriffsgrundlage ist für die Maß-

nahme nicht erforderlich. Sofern eine ausdrückliche gesetzliche Regelung fehlt, muss die 

Aufhebung eines Schutzgebietes in derselben Form erfolgen, in der auch die Ausweisung 

erfolgt ist (so genannter actus contrarius). 

Im Folgenden wird nur noch allgemein von „Gesetzgeber“ gesprochen, ungeachtet des-

sen, ob die Aufhebung eines Schutzgebietes vom Gesetz-, Verordnungs- oder Satzungs-

geber erfolgt, da diese sämtlich Gesetzgeber im materiellen Sinne sind. 

                                                 
29 Siehe hierzu im Einzelnen unten Teil 2) D. III. 
30 In diesem Sinne auch Stober, Verwaltungsrecht I, § 25, Rn. 45, demzufolge die Ermächtigung zum Erlass 
einer Rechtsverordnung auch zu deren Änderung oder Aufhebung ermächtigt. 
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Teil 2)   Rechtliche Anforderungen an die Aufhebung von Schutzgebieten 

Nachdem nun die grundsätzliche Möglichkeit der Aufhebung eines ausgewiesenen 

Schutzgebietes bejaht wurde, müssen die formellen und materiellen Anforderungen her-

ausgearbeitet werden, die an eine solche Aufhebung zu stellen sind. 

Da es bisher keine einfachgesetzlichen Normen gibt, die die Aufhebung von Schutzgebie-

ten regeln, ist die Maßnahme an Europarecht, gleich- und höherrangigem Bundesrecht, 

Landesrecht und internationalen Abkommen zu messen. Dies gilt nicht nur für den Fall der 

Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes als Einzelfallmaßnahme. Vielmehr gelten die 

folgenden Ausführungen auch für den Fall, dass der Bundes- oder Landesgesetzgeber in 

Zukunft die Aufhebung von Schutzgebieten durch Gesetze und damit abstrakt-generell 

regeln will. Auch dann müssen diese gesetzlichen Regelungen jedenfalls mit dem höher-

rangigen Recht vereinbar sein. 

Nachfolgend werden daher eingehend die Anforderungen an die Aufhebung von Schutz-

gebieten untersucht, die sich aus dem europäischen Gemeinschaftsrecht (A.), dem Bun-

desverfassungsrecht (B.), dem Landesverfassungsrecht (C.), dem Bundesnaturschutzge-

setz (D.), sonstigem Bundesrecht (E.) sowie dem Völkerrecht (F.) ergeben können. 

 

A.   Anforderungen aus dem europäischen Gemeinschaftsrecht 

Die Aufhebung von Schutzgebieten muss mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht im 

Einklang stehen. Das Umweltrecht der Europäischen Gemeinschaft unterteilt sich generell 

in Rechtsquellen des Primärrechts (I.) und des Sekundärrechts (II.). Sogleich soll unter-

sucht werden, ob sich aus diesen Rechtsquellen bestimmte rechtliche Anforderungen für 

die Aufhebung eines Schutzgebietes bzw. die generelle Regelung der Aufhebung von 

Schutzgebieten durch Gesetz ergeben. 
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I.   Primärrecht 

Umweltrelevante Bestimmungen des europäischen Primärrechts finden sich vor allem im 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV).  

So gehört nach Art. 2 EGV unter anderem die Verwirklichung eines hohen Maßes an Um-

weltschutz und die Verbesserung der Umweltqualität zu den Aufgaben der Gemeinschaft. 

Gemäß Art. 3 lit. l) umfasst die Tätigkeit der Gemeinschaft auch die Politik auf dem Gebiet 

der Umwelt.  

Art. 6 EGV verpflichtet als so genannte Querschnittsklausel zur Beachtung des Umwelt-

schutzes bei der Umsetzung der in Art. 3 EGV genannten Gemeinschaftspolitiken und -

maßnahmen.  

Schließlich enthält der EGV in seinem Titel XIX mit den Art. 174 ff. dem Staatsziel des Art. 

20a GG ähnelnde Ziele und Handlungsgrundsätze der gemeinschaftlichen Umweltpolitik. 

Allerdings ergibt sich bereits aus dem jeweiligen Wortlaut der genannten Vorschriften, 

dass sich diese unmittelbar ausschließlich an die Gemeinschaftsorgane und nicht an die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union richten. Die erwähnten Normen verpflichten damit 

nur die am Prozess der Rechtsetzung beteiligten Organe der Europäischen Gemein-

schaft,31 nicht jedoch den deutschen Gesetzgeber.  

Eine mittelbare Verpflichtung für die Mitgliedstaaten kann auch nicht aus Art. 10 EGV her-

geleitet werden, weil die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Förderung der Ziele und 

Handlungen der Gemeinschaft an die erstmalige Umsetzung durch die Gemeinschaftsor-

gane anknüpft und diese Umsetzung somit voraussetzt.32 Diesbezüglich hat der EuGH 

klargestellt, dass eine nationale Rechtsnorm nicht bereits deshalb gegen Gemeinschafts-

recht verstößt, wenn sie mit den in Art. 174 EGV dargelegten Zielen nicht in Einklang ste-

he, weil sich diese Vorschrift auf die allgemeinen Zielsetzungen der Gemeinschaft auf dem 

Gebiet der Umweltpolitik beschränkt.33 

                                                 
31 Epiney, Umweltrecht, S. 18/19; Himmelmann, S. 38; Murswiek, NuR 2002, 641, 644; Roßnagel, NVwZ 
1997, 122, 123; so auch Jans/von der Heide, S. 23; Rehbinder, NVwZ 2002, 657, 658 bzgl. Art. 6 EGV. 
32 Epiney, Umweltrecht, S. 20; Jans/von der Heide, S. 23. 
33 EuGH, Slg. 1994, I-3453, Ziff. 57 noch zu Art. 130r EGV. 
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Infolgedessen kann das Primärrecht des EGV nicht als Maßstab für die Rechtmäßigkeit 

der Aufhebung von Schutzgebieten durch den nationalen Gesetzgeber herangezogen 

werden. 

 

II.   Sekundärrecht 

Das sekundäre Gemeinschaftsrecht umfasst alle von den Organen der Europäischen Ge-

meinschaften erlassenen Rechtsakte, wie etwa Verordnungen und Richtlinien (Art. 249 

Abs. 1 EGV). Für das vorliegende Untersuchungsthema kommen die flächen- und habitat-

schützenden Vorschriften der Vogelschutzrichtlinie (VRL)34 und der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie (FFH-RL),35 in Betracht. Diese beiden Richtlinien bilden das 

Fundament des von der Europäischen Gemeinschaft unter dem Namen „Natura 2000“ 

verfolgten Ziels, ein europäisches Biotopverbundsystem zu schaffen, um dem Rückgang 

der Artenvielfalt entgegenzuwirken.36 Die Mitgliedstaaten werden damit unter anderem 

verpflichtet, in quantitativer und qualitativer Hinsicht Schutzgebiete für bestimmte erhal-

tenswerte Lebensraumtypen und schutzbedürftige Arten festzusetzen.37  

Die letztendliche Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen aus den Richtlinien obliegt 

den einzelnen Bundesländern, weil diese nach deutschem Naturschutzrecht für die Aus-

weisung von Schutzgebieten zuständig sind.38 Dabei werden die Bundesländer über 

§ 32 Satz 2 BNatSchG verpflichtet, die sich aus der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-

Richtlinie ergebenden Pflichten zu erfüllen. Hinsichtlich der Unterschutzstellung von Ge-

bieten werden mit dieser Vorschrift die inhaltlichen Vorgaben der beiden Richtlinien, die 

                                                 
34 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. 
EG Nr. L 103 vom 25.04.1979, S. 1). 
35 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 vom 22.07.1992, S. 7). 
36 Gellermann, Natura 2000, S. 11; Iven, NuR 1996, 373, 373; Kloepfer, Umweltrecht, § 10, Rn. 118; Koch, 
T., S. 13. 
37 Iven, NuR 1996, 373, 373; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 22, 162; Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 7; 
Spannowsky, UPR 2000, 41, 42; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 200. 
38 VG Schleswig, NuR 2005, 344, 345; Apfelbacher/Adenauer/Iven, NuR 1999, 63, 64; Gassner, in: 
Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 32, Rn. 14; Kloepfer, Umwelt-
recht, § 11, Rn. 162; Koch, T., S. 13/14; Kratsch/Schumacher, S. 143/144; Lorz/Müller/Stöckel, § 33, Rn. 
2; Michler, VBlBW 2006, 449, 450; Spannowsky, UPR 2000, 41, 42. 
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sich wegen ihrer Rechtsnatur unmittelbar nur an die Mitgliedstaaten und für Deutschland 

damit an den Bund richten,39 auf die Bundesländer übertragen.40  

Die rechtliche Umsetzung der flächen- und habitatschützenden Teile der beiden Richtli-

nien erfolgt durch das Instrumentarium der in § 22 Abs. 1 BNatSchG aufgeführten Schutz-

gebiete.41 Somit werden in Deutschland durch die europarechtlichen Bestimmungen keine 

neuen Schutzgebietskategorien eingeführt, sondern die bestehenden nationalen Katego-

rien der §§ 22 - 29 BNatSchG werden über § 33 BNatSchG durch die gemeinschaftsrecht-

lichen Vorgaben modifiziert.  

Die Bundesländer erklären nach Maßgabe der EG-Richtlinien die Gebiete zu Schutzgebie-

ten und bestimmen in den hierzu erlassenen Schutzerklärungen den jeweiligen Schutz-

zweck sowie die Erhaltungsziele (§ 33 Abs. 2, 3 Satz 1 i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 9 

BNatSchG), sodass sich aus der Schutzerklärung entnehmen lässt, ob ein Schutzgebiet 

der Verwirklichung der beiden Richtlinien dient oder nur nach nationalen Gesichtpunkten 

ausgewiesen worden ist.42 Dabei ergibt sich die Wahl der nach deutschem Recht mögli-

chen Schutzgebietskategorie aus der Schutzbedürftigkeit des jeweiligen Gebietes gemes-

sen an den durch die Richtlinie vorgegebenen Erhaltungszielen.43 

Zwar können die Bundesländer gemäß § 33 Abs. 4 BNatSchG auf die förmliche Unter-

schutzstellung der Gebiete verzichten, sofern auf anderem Wege ein gleichwertiger 

Schutz sichergestellt werden kann. Doch dürfte es regelmäßig an dieser Gleichwertigkeit 

fehlen, weil es den alternativ genannten Verwaltungsvorschriften und vertraglichen 

Regelungen an der Außen- bzw. Drittwirkung fehlt.44  

                                                 
39 Vgl. hierzu Herdegen, § 9, Rn. 35 ff.. 
40 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 32, Rn. 6; 
Kratsch/Schumacher, S. 143. 
41 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 178 Koch, T., S. 18, 20; Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 1; 
Kratsch/Schumacher, S. 144, 147; Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 9, § 33, Rn. 6; siehe zu den §§ 22 ff. 
BNatSchG im Einzelnen unten D. III. 
42 Gellermann, Natura 2000, S. 61; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 178; Kratsch/Schumacher, S. 
147/148; Lorz/Müller/Stöckel, § 33, Rn. 6, 8. 
43 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 32, Rn. 4; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 33, Rn. 6. 
44 Apfelbacher/Adenauer/Iven, NuR 1999, 63, 66/67; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-
Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 33, Rn.16; Gellermann, Natura 2000, S. 61 ff.; ders., NVwZ 2001, 
500, 501; Jarass, NuR 1999, 481, 484; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 178; Kratsch/Schumacher, S. 
147; Lorz/Müller/Stöckel, § 33, Rn. 6, 10, 12; Louis, DÖV 1999, 374, 376. 
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Ihrer Rechtsnatur entsprechend sind die Bestimmungen der beiden Richtlinien zwar erst 

durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen.45 Doch entfalten sie für die Mit-

gliedstaaten vom Zeitpunkt ihres Erlasses an unmittelbare Vorwirkung, sodass deren 

Nichtbeachtung zu einem Verstoß gegen diese Richtlinien und zur Rechtswidrigkeit der 

Maßnahme führt.46 Deshalb sind die Richtlinien bei allen staatlichen Maßnahmen und da-

mit auch bei der Aufhebung eines Schutzgebietes und der generellen Regelung der Auf-

hebung von Schutzgebieten durch Gesetz zu berücksichtigen. 

Dabei ist ein Verstoß gegen die beiden Richtlinien in mehrfacher Hinsicht denkbar. 

Zum einen kann die Aufhebung eines als Vogelschutzgebiet bzw. FFH-Gebiet ausgewie-

senen Areals gegen die Anforderungen aus diesen Richtlinien verstoßen. Dies gilt auch für 

die generelle Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten durch Gesetz, falls dieses ge-

gen die genannten Richtlinien verstößt.  

Aber selbst wenn die Ausweisung eines Schutzgebietes nicht ausdrücklich zur Erfüllung 

dieser beiden Richtlinien erfolgte, können diese der Aufhebung entgegenstehen. Denn die 

beiden Richtlinien entfalten auch insoweit Wirkung, als eine Aufhebung eines ausgewie-

senen Schutzgebietes mit den Richtlinien unvereinbar wäre, falls das entsprechende Ge-

biet als Vogelschutzgebiet oder FFH-Gebiet in Betracht kommt, hinsichtlich der Ge-

bietsausweisung bisher noch keine genügende Umsetzung der Richtlinien erfolgt ist und 

die derzeitige Unterschutzstellung die Ziele der Richtlinien zumindest fördert. Diese 

Schutzwirkung resultiert aus der Pflicht zur effektiven Umsetzung europäischer Rechtssät-

ze gemäß Art. 10 Abs. 2 EGV (effet utile). Danach dürfen die Mitgliedstaaten keine Maß-

nahmen vornehmen, die dem europäischen Recht zuwiderlaufen.47 Die Gebiete dürfen 

demzufolge nicht in einer Weise beeinträchtigt werden, dass sie als Schutzgebiete im Sin-

ne der Richtlinien nicht mehr in Betracht kommen.48 Von dem Schutz der Vogelschutzricht-

linie und der FFH-Richtlinie werden dadurch auch die so genannten faktischen Vogel-

schutzgebiete und die potenziellen FFH-Gebiete erfasst. Unter einem faktischen Vogel-

schutzgebiet versteht man ein Areal, das die Voraussetzungen der (zwingenden) förmli-

chen Unterschutzstellung erfüllt, die Ausweisung zum Schutzgebiet aber (noch) nicht er-

                                                 
45 In Deutschland wurden die beiden Richtlinien durch die §§ 32 - 38 BNatSchG und die hierzu ergangenen 
Vorschriften der Bundesländer in nationales Recht umgesetzt. 
46 Vgl. Haratsch/Koenig/Pechstein, Rn. 338. 
47 St. Rspr. seit EuGH Slg. 1997, I-7411 (Ziff. 45) noch zu Art. 5 Abs. 2 EGV. 
48 BVerwG, NuR 2001, 216, 216 ff.. 
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folgt ist.49 Ein potenzielles FFH-Gebiet liegt vor, wenn sich ein Areal grundsätzlich als 

FFH-Gebiet eignet, die Gebietsauswahl aber (trotz Ablauf der Umsetzungsfrist) noch nicht 

abgeschlossen ist und deshalb mit einer Aufnahme in die Gemeinschaftsliste gerechnet 

werden kann.50 

Nachfolgend werden die Besonderheiten untersucht, die sich bei der Ausweisung von eu-

ropäischen Vogelschutz- oder FFH-Gebieten im Vergleich zur Ausweisung herkömmlicher 

Schutzgebiete ergeben, die lediglich den nationalen Zwecken der §§ 23 - 29 BNatSchG 

dienen. Daran anschließend soll der Frage nachgegangen werden, ob sich die bei der 

Schutzgebietsausweisung bestehenden Besonderheiten möglicherweise auch auf die Auf-

hebung derartiger Schutzgebiete auswirken. 

Weil die beiden Richtlinien verfahrensrechtlich und inhaltlich unterschiedliche Anforderun-

gen an die Gebietsausweisung stellen,51 sind die Schutzgebiete nach der Vogelschutz-

richtlinie (1.) und die Schutzgebiete nach der FFH-Richtlinie (2.) im Folgenden getrennt 

voneinander zu behandeln, da sich daraus auch unterschiedliche Anforderungen an die 

Aufhebung der Schutzgebiete ergeben könnten. 

Vorab anzumerken ist noch, dass sich die Ausweisung eines Vogelschutzgebietes auch 

weiterhin allein nach der Vogelschutzrichtlinie richtet, während die Ausweisung eines FFH-

Gebietes einzig nach der FFH-Richtlinie zu erfolgen hat.52 Mit Inkrafttreten der FFH-

Richtlinie wurden die Vogelschutzgebiete gemäß Art. 7 FFH-RL zwar in das Netz „Natura 

2000“ integriert und gewisse Vorschriften der Vogelschutzrichtlinie durch die FFH-

Richtlinie abgelöst. Doch betrifft dies nur bereits ausgewiesene Vogelschutzgebiete und 

erfasst inhaltlich auch nur die nach der Ausweisung eines Vogelschutzgebietes nach Art. 4 

VRL entstehenden Pflichten, sodass sich die Anforderungen für die Ausweisung eines Vo-

gelschutzgebietes auch künftig ausschließlich an der Vogelschutzrichtlinie orientieren.53 

Erschwerend kann hinzukommen, dass ein und dasselbe Gebiet zugleich als Vogel-

                                                 
49 OVG Lüneburg, NuR 2001, 333, 334; VG Schleswig, NuR 2005, 344, 348; Gellermann, Natura 2000, S. 
111; Kratsch/Schumacher, S. 137; Michler, VBlBW 2006, 449, 456. 
50 Kratsch/Schumacher, S. 142/143. 
51 Gellermann, Natura 2000, S. 17; Koch, T., S. 17, 57; Spannowsky, UPR 2000, 41, 42. 
52 Epiney, UPR 1997, 303, 306; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, 
Bundesnaturschutzgesetz, § 33, Rn. 2; Gellermann, Natura 2000, S. 17; Jarass, NuR 1999, 481, 482; 
Louis, UPR 1997, 301, 303; Spannowsky, UPR 2000, 41, 42. 
53 EuGH, NuR 1997, 36, 37/38 (Ziff. 36 ff.); VG Schleswig, NuR 2005, 344, 346; Epiney, UPR 1997, 303, 
306/307; Gellermann, Natura 2000, S. 17; Jarass, NuR 1999, 481, 483, 487; Louis, UPR 1997, 301, 303; 
Maaß, ZUR 1999, 150, 151; Spannowsky, UPR 2000, 41, 42. 
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schutzgebiet und als FFH-Schutzgebiet ausgewiesen werden kann,54 so dass sich auch 

die Aufhebung dieses Gebietes an den Vorgaben beider Richtlinien bemisst.  

 

1.   Schutzgebiete gemäß Vogelschutzrichtlinie 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Vogelschutzrichtlinie zwei verschiedene Arten von Vo-

gelschutzgebiete unterscheidet. Zum einen gibt es gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. a) VRL Schutz-

gebiete für sämtliche im Gebiet der Europäischen Union wildlebenden Vogelarten. Diese 

Flächen können als einfache Vogelschutzgebiete bezeichnet werden.55 Daneben existie-

ren für die in Anhang I VRL aufgezählten Vogelarten sowie für Zugvögel besondere 

Schutzgebiete, für die strengere Ausweisungspflichten gelten. 

 

a)   Schutzgebiete gemäß Art. 3 VRL 

Die Aufhebung von einfachen Vogelschutzgebieten ist in der Vogelschutzrichtlinie nicht 

explizit geregelt. Da die einfachen Vogelschutzgebiete nicht zu den besonderen Schutz-

gebieten im Sinne des Art. 3 Abs. 1 UAbs. 2 FFH-RL gehören, können auch die Normen 

zur Aufhebung von Schutzgebieten aus der FFH-Richtlinie56 keine Anwendung finden, weil 

sich diese nur auf besondere Schutzgebiete beziehen. Eine analoge Anwendung dieser 

Vorschriften scheidet mangels Gleichheit der Interessenlage aus, da sich die unterschied-

lichen Anforderungen von einfachen und besonderen Schutzgebieten auch bei der Aufhe-

bung niederschlagen müssen. Folglich verbleibt nur die Aufhebung im Wege des actus 

contrarius, sodass sich die Anforderungen für diese aus den Kriterien zur Ausweisung die-

ser Gebiete ergeben. 

Die Vorgaben an die Mitgliedstaaten für die Unterschutzstellung einfacher Vogelschutzge-

biete sind nicht sehr weit reichend, zumal gemäß Art. 3 Abs. 1 VRL eine Abwägung mit 

den in Art. 2 VRL aufgeführten wirtschaftlichen und freizeitbedingten Belangen stattfin-

                                                 
54 Epiney, UPR 1997, 303, 306; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, 
Bundesnaturschutzgesetz, § 33, Rn. 14; Gellermann, Natura 2000, S. 60; Jarass, NuR 1999, 481, 481/482. 
55 So Jarass, NuR 1999, 481, 481; zustimmend Spannowsky, UPR 2000, 41, 43; ähnlich Gellermann, 
Natura 2000, S. 18/19. 
56 Siehe zu diesen Vorschriften sogleich unten b) aa). 
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det.57 Die Berücksichtigung dieser Belange kann dementsprechend auch die spätere Auf-

hebung eines derartigen Schutzgebietes rechtfertigen.  

Darüber hinaus ist der 13. Begründungserwägung des Rates der Europäischen Gemein-

schaften zur Vogelschutzrichtlinie zu entnehmen, dass in Ausnahmefällen die Möglichkeit 

zur Abweichung von der Richtlinie besteht, sodass bei Vorliegen besonderer Umstände 

die Aufhebung eines einfachen Vogelschutzgebietes auch zur Verfolgung anderer Interes-

sen möglich ist. Da der Europäische Gerichtshof die Verkleinerung von besonderen Vo-

gelschutzgebieten aber nur ausnahmsweise und zu Zwecken überwiegender Gemein-

wohlbelange gestattet,58 muss dies auch für einfache Vogelschutzgebiete gelten, sofern 

deren Aufhebung nicht ohnehin auf die in Art. 2 VRL genannten Abwägungsinteressen 

abgestellt wird.  

Insgesamt sind die inhaltlichen Anforderungen an die Aufhebung einfacher Schutzgebiete 

im Sinne des Art. 3 VRL mit denen von gewöhnlichen Schutzgebieten nach dem Bundes-

naturschutzgesetz vergleichbar, sodass diesbezüglich, abgesehen von den heranzuzie-

henden Rechtsgrundlagen, keine nennenswerten Besonderheiten bestehen.59 

 

b)   Schutzgebiete gemäß Art. 4 VRL 

Bei den besonderen Schutzgebieten im Sinne des Art. 4 VRL unterliegen die Mitgliedstaa-

ten hinsichtlich der Gebietsausweisung strikten Vorgaben.60 So ergibt sich aus Art. 4 Abs. 

1 UAbs. 3 VRL die Pflicht, für die Erhaltung der in Anhang I der VRL genannten Arten die 

„... zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten ...“ zu erklären. 

Dieselbe Verpflichtung wird durch Art. 4 Abs. 2 VRL auf Gebiete erstreckt, die für Zugvo-

gelarten, die nicht in Anhang I aufgeführt sind, für den Vogelzug von Bedeutung sind. 

Hieraus resultiert die allgemeine Pflicht, die für die Verwirklichung der Ziele der Vogel-

                                                 
57 Gellermann, Natura 2000, S. 18; Jarass, NuR 1999, 481, 481; Kratsch/Schumacher, S. 136; Span-
nowsky, UPR 2000, 41, 43. 
58 EuGH, NuR 1991, 249, 250; siehe hierzu eingehend unten b) cc) bbb). 
59 Siehe zu den Anforderungen aus dem Bundesnaturschutzgesetz unten D. 
60 Gellermann, Natura 2000, S. 18/19; Jarass, NuR 1999, 481, 481; Kratsch/Schumacher, S. 134; Span-
nowsky, UPR 2000, 41, 43. 
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schutzrichtlinie am besten geeigneten Gebiete zu Schutzgebieten in ausreichender Anzahl 

und Fläche auszuweisen.61  

Im Folgenden wird zunächst herausgearbeitet, dass eine gemeinschaftsrechtliche Grund-

lage existiert, die zur Aufhebung besonderer Vogelschutzgebiete herangezogen werden 

kann (aa)). Danach werden die materiellen Kriterien für die Gebietsauswahl dargestellt 

(bb)), um hieraus Kriterien auch für die Aufhebung der Schutzgebiete abzuleiten. Hieran 

anschließend wird untersucht, ob und inwieweit den Mitgliedstaaten ein Spielraum bei der 

Auswahl der besonderen Vogelschutzgebiete zusteht (cc)), der sich wiederum auf die 

Aufhebung der Schutzgebiete auswirken könnte. 

 

aa)   Gemeinschaftsrechtliche Grundlage zur Aufhebung besonderer Vogelschutz- 
        gebiete 

Zuerst muss untersucht werden, ob im Gemeinschaftsrecht möglicherweise eine unmittel-

bar anwendbare Gesetzesgrundlage existiert, die für die Aufhebung besonderer Vogel-

schutzgebiete herangezogen werden kann. Zwar enthält die Vogelschutzrichtlinie selbst 

keine derartige Vorschrift, doch könnte sich eine solche wegen der Integration der Vogel-

schutzgebiete in das Europäische Netz „Natura 2000“ aus der FFH-Richtlinie ergeben. In 

Betracht zu ziehen sind Art. 6 Abs. 3, 4 FFH-RL (aaa)) sowie Art. 9 Satz 2 FFH-RL (bbb)), 
die sogleich eingehend dargestellt werden.  

 

aaa)   Anwendbarkeit von Art. 6 Abs. 3, 4 FFH-RL 

Es wird die Auffassung vertreten, wonach sich die Voraussetzungen der Aufhebung eines 

ausgewiesenen besonderen Vogelschutzgebietes aus den Kriterien des Art. 6 Abs. 3, 4 

FFH-RL ergäben.62  

Zur Begründung dieser Meinung wird angeführt, dass diese Vorschriften gemäß Art. 7 

FFH-RL an die Stelle des Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL getreten sind.63 Deshalb könne die 
                                                 
61 EuGH, NuR 1994, 521, 522; Gellermann, Natura 2000, S. 18/19, 20, 23; Jarass, NuR 1999, 481, 483; 
Kratsch/Schumacher, S. 134; Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 9; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 
200. 
62 So Gellermann, Natura 2000, S. 133; Jarass, NuR 1999, 481, 488. 
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Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes unter anderem auch mit wirtschaftli-

chen und sozialen Belangen begründet werden, da diese in Art. 6 Abs. 4 FFH-RL Berück-

sichtigung fänden.64 

Dieser Ansicht ist jedoch nicht zuzustimmen. Es ist zwar richtig, dass die Verpflichtungen 

des Art. 6 Abs. 2 - 4 FFH-RL an die Stelle der Pflichten aus Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL ge-

treten sind. Doch werden die Mitgliedstaaten durch Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL lediglich dazu 

verpflichtet, für bereits ausgewiesene besondere Schutzgebiete geeignete Maßnahmen zu 

treffen, „... um die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume [...] zu ver-

meiden.“ Demnach beziehen sich diese Verpflichtungen nur auf Begleitmaßnahmen, die 

der Ausweisung zeitlich nachgelagert sind, um den hochwertigen naturschutzfachlichen 

Qualitätszustand in dem Gebiet aufrecht zu halten. Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL bezieht sich 

lediglich auf den Schutz ausgewiesener besonderer Vogelschutzgebiete.65 Derartige 

Maßnahmen präzisieren also nur die Sicherung eines Erhaltungszustandes in einem Ge-

biet und betreffen nicht die Ausweisungspflicht als solche. Infolgedessen können die Krite-

rien, die sich aus Art. 6 Abs. 2 - 4 FFH-RL ergeben, auch nicht maßgebend für die Aufhe-

bung eines ausgewiesenen besonderen Vogelschutzgebietes sein. Denn die Aufhebung 

stellt den actus contrarius zur Ausweisung dar. 

Abgesehen davon, wird bei der Ausweisung eines besonderen Vogelschutzgebietes gar 

nicht auf die Kriterien aus Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL, sondern auf diejenigen Anforderungen 

abgestellt, die sich aus Art. 4 Abs. 1, 2 VRL ableiten lassen. Diese Kriterien werden aber 

gerade nicht durch Art. 6 Abs. 2 - 4 FFH-RL ersetzt. 

Zöge man also bei der Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes Art. 6 Abs. 2 - 4 

FFH-RL heran, fänden beim actus contrarius Kriterien Berücksichtigung, die bei der Aus-

weisung nach einhelliger Ansicht nicht berücksichtigt werden dürfen. Dies wäre widersin-

nig, weil dann ein Mitgliedstaat ein Gebiet, welches aus ornithologischer Sicht gemäß Art. 

4 Abs. 1 VRL unter Schutz zu stellen ist, anschließend aus anderen Gründen, die bei der 

Ausweisung nicht berücksichtigt werden durften, wieder aufheben könnte.66 Damit würde 

den Mitgliedstaaten bei der Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes im Ver-

gleich zu dessen Ausweisung ein weiterer Spielraum zugebilligt, obwohl der Europäische 

                                                                                                                                                                  
63 Gellermann, Natura 2000, S. 133; Jarass, NuR 1999, 481, 488. 
64 Gellermann, Natura 2000, S. 133/134; Jarass, NuR 1999, 481, 488. 
65 Louis, UPR 1997, 301, 303. 
66 Diesen Widerspruch sieht auch Jarass (NuR 1999, 481, 488). 



 
21 

Gerichtshof ausdrücklich festgestellt hat, dass den Mitgliedstaaten bei der Verkleinerung 

eines besonderen Vogelschutzgebietes ein noch geringerer Spielraum zusteht.67 

Dieser Widerspruch wird auch nicht dadurch beseitigt, dass die Mitgliedstaaten zur Durch-

führung einer Verträglichkeitsprüfung, zur Beteiligung der Europäischen Kommission so-

wie zur Kompensation der durch die Aufhebung hervorgerufenen Beeinträchtigungen ver-

pflichtet würden, wenn man Art. 6 Abs. 4 FFH-RL heranzöge.68 Denn diese Anforderungen 

hätten ebenso bereits bei der Ausweisung eines besonderen Schutzgebietes berücksich-

tigt werden können, was der Richtliniengeber aber offensichtlich nicht wollte.  

Abgesehen davon kann die Frage nach dem Bestehen einer Ermächtigungsgrundlage 

nicht mit der Existenz von Durchführungsvorschriften begründet werden, die der Umset-

zung einer anderen Ermächtigung dienen. Eine Ermächtigungsgrundlage muss nämlich 

von vornherein existieren und entsteht nicht dadurch, dass Durchführungsvorschriften ei-

ner anderen Ermächtigungsgrundlage beachtet werden. 

Des Weiteren bezieht sich Art. 6 Abs. 3, 4 FFH-RL ausdrücklich nur auf Pläne und Projek-

te, deren Verwirklichung innerhalb eines ausgewiesenen Schutzgebietes beabsichtigt wird. 

Diese stellen aber erkennbar nur einen Bruchteil des Schutzgebietes dar, sodass die Krite-

rien, nach denen die Durchführung von Plänen oder Projekten innerhalb eines Schutzge-

bietes zulässig sind, nicht auf die Aufhebung des gesamten Gebietes übertragen werden 

können. Ein Plan oder ein Projekt stellt nämlich im Verhältnis zu dem gesamten Areal ei-

nes besonderen Vogelschutzgebietes von der räumlichen Dimension einen eher kleinen 

Ausschnitt dar. Dementsprechend geringer ist auch die im Vergleich zur Aufhebung des 

gesamten Gebietes zu erwartende Beeinträchtigung durch Pläne oder Projekte, weshalb 

diese auch eher aus sonstigen überwiegenden Gründen des öffentlichen Interesses zuge-

lassen werden können. 

Diese Interpretation wird durch Art. 6 Abs. 3 Satz 2 FFH-RL gestützt. Denn nach dieser 

Vorschrift kann einem Plan oder einem Projekt nach erfolgter Verträglichkeitsprüfung nur 

zugestimmt werden, wenn „... das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird ...“ Dies 

setzt aber zwangsläufig den Fortbestand des besonderen Schutzgebietes voraus.69 So-

                                                 
67 EuGH, NuR 1991, 249, 250; dieser Rechtsprechung zustimmend Gellermann, Natura 2000, S. 129; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 11; Winter, ZUR 1994, 308, 309. 
68 Dieses Argument tragen Gellermann (Natura 2000, S. 134) und Jarass (NuR 1999, 481, 489) vor. 
69 Dies erkennt auch Jarass (NuR 1999, 481, 489) an. 



 
22 

weit Art. 6 Abs. 4 FFH-RL nämlich die Beeinträchtigung des besonderen Schutzgebietes 

unter bestimmten Voraussetzungen als zulässig erachtet, ist dies im systematischen Zu-

sammenhang mit Abs. 3 zu sehen. Deswegen kann diese Beeinträchtigung nur im Rah-

men eines bestehenden Schutzgebietes erfolgen. 

Unter diesem Gesichtspunkt überzeugt der von der Gegenseite70 vorgetragene Hinweis 

auf die angebliche Auffassung des Europäischen Gerichtshofs71 nicht, weil das Gericht in 

diesem Urteil die Anwendbarkeit des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL ausdrücklich nur auf Pläne und 

Projekte bezieht, was nicht den Schluss zulässt, der Europäische Gerichtshof messe die 

Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes generell an dieser Norm. 

Somit scheidet eine Anwendung von Art. 6 Abs. 3, 4 FFH-RL für die Aufhebung von be-

sonderen Vogelschutzgebieten aus. 

Aus denselben Gründen kommt auch die Anwendung von §§ 34, 35 BNatSchG für die 

Aufhebung von besonderen Vogelschutzgebieten nicht in Betracht, da es sich bei diesen 

Normen um die nationalen Umsetzungsvorschriften des Art. 6 Abs. 3, 4 FFH-RL handelt. 

 

bbb)   Anwendbarkeit von Art. 9 Satz 2 FFH-RL 

Fraglich ist, ob diese Vorschrift auf die besonderen Vogelschutzgebiete anwendbar ist. 

Dies wird nach einer Auffassung verneint, weil nach dem Wortlaut des Art. 7 FFH-RL le-

diglich die Pflichten aus Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 FFH-RL an die Stelle der Pflichten des 

Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL getreten seien, wohingegen auf Art. 9 FFH-RL nicht verwiesen 

werde.72 

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass Art. 7 FFH-RL einzig den Übergang von in der 

Vogelschutzrichtlinie geregelten Schutzpflichten behandelt, die sich im Anschluss an die 

Ausweisung eines besonderen Vogelschutzgebietes ergeben.73 Dies geschieht zum Zwe-

cke der Vereinheitlichung des Schutzgebietsmanagements, das sich nach der Ausweisung 

                                                 
70 Gellermann, Natura 2000, S. 133; Jarass, NuR 1999, 481, 488. 
71 EuGH, NuR 1997, 36, 38. 
72 VG Schleswig, NuR 2005, 344, 349; Gellermann, Natura 2000, S. 131; Iven, NuR 1996, 373, 377; Ja-
rass, NuR 1999, 481, 487. 
73 Rödiger-Vorwerk, S. 143. 
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eines solchen Gebietes dann nur noch nach der FFH-Richtlinie bemisst. Da die Aufhebung 

eines ausgewiesenen Vogelschutzgebietes in der Vogelschutzrichtlinie aber nicht geregelt 

ist, kann diesbezüglich auch keine Regelung zum Übergang dieser Maßnahme auf die 

FFH-Richtlinie angeordnet werden. Deshalb kann man aus der fehlenden Verweisung in 

Art. 7 FFH-RL nicht auf die Unanwendbarkeit des Art. 9 Satz 2 FFH-RL hinsichtlich der 

Aufhebung von besonderen Vogelschutzgebieten schließen.74 Schließlich bleibt es dem 

Richtliniengeber unbenommen, die bisher nicht geregelte Aufhebung besonderer Vogel-

schutzgebiete im Nachhinein und außerhalb der Vogelschutzrichtlinie zu normieren. 

Für die Anwendbarkeit des Art. 9 Satz 2 FFH-RL auch auf die Aufhebung von besonderen 

Vogelschutzgebieten lässt sich anführen, dass der Wortlaut der Vorschrift allgemein von 

besonderen Schutzgebieten spricht. Hierunter fallen nach der Begriffsbestimmung in 

Art. 1 lit. l) FFH-RL Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, zu denen gemäß Art. 1 lit. 

k) FFH-RL alle Gebiete gehören, die zur Kohärenz des Netzes „Natura 2000“ beitragen. 

Zu diesen zählen eben auch die besonderen Vogelschutzgebiete.75 Gestützt wird diese 

Auffassung durch Art. 3 Abs. 1 UAbs. 2 FFH-RL, wonach die ausgewiesenen besonderen 

Vogelschutzgebiete ausdrücklich zum Netz „Natura 2000“ zu zählen sind. Dies wird auch 

in der 7. Begründungserwägung des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur FFH-

Richtlinie eindeutig zum Ausdruck gebracht. 

Hinzu kommt, dass die Aufhebung eines besonderen Schutzgebietes laut Art. 9 Satz 2 

FFH-RL erwogen werden kann, wenn die nach Art. 11 FFH-RL beobachtete natürliche 

Entwicklung eine Aufhebung rechtfertigt. Art. 11 FFH-RL bezieht sich wiederum ausdrück-

lich auf die in Art. 2 FFH-RL genannten Arten und Lebensräume. Diese beschränken sich 

aber gerade nicht auf die FFH-Gebiete, sondern umfassen auch die besonderen Vogel-

schutzgebiete. 

                                                 
74 So auch Rödiger-Vorwerk, S. 143. 
75 Rödiger-Vorwerk, S. 143/144. 
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ccc)   Zwischenergebnis 

Aus alledem ergibt sich, dass sich die Aufhebung von besonderen Vogelschutzgebieten 

ebenso wie die besonderen Schutzgebiete der FFH-Richtlinie grundsätzlich nach Art. 9 

Satz 2 FFH-RL bemisst.76  

Indem in dieser Vorschrift die Aufhebung eines besonderen Schutzgebietes ausdrücklich 

nur dann erwogen werden kann, wenn die beobachtete natürliche Entwicklung dies recht-

fertigt, hat sich die Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes ausschließlich an 

naturschutzfachlichen Gesichtspunkten zu orientieren. Hierdurch wird die Zulässigkeit der 

Aufhebung eines besonderen Schutzgebietes im Wege des actus contrarius gesetzlich 

verankert, sodass dieselben Kriterien heranzuziehen sind, die auch bei der Ausweisung 

des besonderen Vogelschutzgebietes maßgeblich waren. Daher sind im Folgenden die 

Kriterien für die Ausweisung besonderer Vogelschutzgebiete zu erörtern, um die Anforde-

rungen für die spätere Aufhebung derartiger Gebiete festlegen zu können. 

 

bb)   Materielle Kriterien für die Gebietsauswahl 

aaa)   Ornithologische Gesichtspunkte 

Die Kriterien für die Gebietsauswahl ergeben sich zunächst aus Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1, 2 

VRL.77 Die Aufzählung der in dieser Norm enthaltenen Kriterien bezieht sich mit der Sel-

tenheit und dem Bedrohungsgrad der Vogelart sowie deren Empfindlichkeit gegenüber 

Veränderungen des Lebensraumes ausschließlich auf ornithologische Gesichtspunkte.78 

Je seltener eine Vogelart und je mehr sie vom Aussterben bedroht ist, desto bedeutsamer 

ist der Lebensraum, in dem sie vorkommt, für die Erhaltung ihrer Population.79 Bei der Ei-

genart des Gebietes kommt es vor allem auf die Flächengröße, die Freiheit von störenden 

                                                 
76 So auch Rödiger-Vorwerk, S. 144. 
77 EuGH, NuR 1997, 36, 38 (Ziff. 40); BVerwG, DVBl. 2002, 990, 992; OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156; 
Epiney, UPR 1997, 303, 306; Füßer, NuR 2004, 701, 702; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-
Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 33, Rn. 4; Gellermann, Natura 2000, S. 28; Iven, NuR 1996, 373, 
373; ders., NuR 1998, 528, 529; Jarass, NuR 1999, 481, 483; Kratsch/Schumacher, S. 135/136; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 9. 
78 EuGH, NuR 1994, 521, 522, 523; BVerwG, DVBl. 2002, 990, 992/993; OVG Münster, ZUR 2000, 155, 
156; Gellermann, Natura 2000, S. 26; Iven, NuR 1996, 373, 373; ders., NuR 1998, 528, 529; Koch, T., S. 
58/59; Michler, VBlBW 2006, 449, 450. 
79 EuGH, NuR 1994, 521, 523; BVerwG, DVBl. 2002, 990, 993; Gellermann, Natura 2000, S. 28; Jarass, 
NuR 1999, 481, 485; Maaß, NuR 2000, 121, 126. 
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Einflüssen und den Bedürfnissen der jeweiligen Vogelart gerecht werdende Biotop-

Merkmale an.80 

Wie sich aus dem Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 UAbs. 4 VRL („... zahlen- und flächenmäßig 

geeignetsten Gebiete ...“) ergibt, sind allerdings nicht alle geeigneten, sondern nur die am 

besten geeigneten Flächen zu besonderen Vogelschutzgebieten zu erklären.81 Folglich 

müssen neben den vorgenannten allgemeinen Lebensraumkriterien gewisse Vergleichs-

merkmale herausgearbeitet und herangezogen werden, um die zahlen- und flächenmäßig 

geeignetsten Gebiete unter mehreren geeigneten Gebieten auszuwählen.82 Diese Ver-

gleichsmerkmale ergeben sich aus dem Zweck des Art. 4 Abs. 1 VRL, wonach das Gebiet 

durch Größe, Zustand und Umgebung besonders gute Entwicklungsmöglichkeiten für die 

geschützten Vögel gewährleisten muss.83  

Entscheidend ist neben dem ökologischen Erhaltungszustand des Gebietes die Häufigkeit 

der dort vorkommenden Individuen der zu schützenden Vogelart.84 Dabei sind diese An-

forderungen variabel zu handhaben, sodass sie bei seltenen oder vom Aussterben be-

drohten Vogelarten entsprechend reduziert und auch weniger gut erhaltene Lebensräume 

geschützt werden müssen.85 Die Bewertung richtet sich also nach der Anzahl der vor-

kommenden Vögel in Relation zum Gesamtbestand im jeweiligen Vergleichsraum, wobei 

z. B. eine besonders hohe Dichte an Brutpaaren ein gewichtiges Indiz darstellt, dass die-

ser Lebensraum von der Vogelart überproportional angenommen wird und deswegen als 

                                                 
80 BVerwG, DVBl. 2002, 990, 993; OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156; Gellermann, Natura 2000, S. 28, 
29; Jarass, NuR 1999, 481, 484. 
81 EuGH, NuR 1994, 521, 522; BVerwG, DVBl. 2002, 990, 992; Füßer, NuR 2004, 701, 702; Gellermann, 
Natura 2000, S. 19/20; Iven, NuR 1996, 373, 374; Jarass, NuR 1999, 481, 484; Kratsch/Schumacher, S. 
136; Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 9; Maaß, NuR 2000, 121, 123, 127; Spannowsky, UPR 2000, 41, 44. 
82 BVerwG, DVBl. 2002, 990, 992/993; Gellermann, Natura 2000, S. 22; Iven, NuR 1996, 373, 374; Maaß, 
NuR 2000, 121, 123, 127. 
83 BVerwG, DVBl. 2002, 990, 992/993; OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156; Epiney, UPR 1997, 303, 306; 
Füßer, NuR 2004, 701, 702; Gellermann, Natura 2000, S. 23, 29; Jarass, NuR 1999, 481, 485; Michler, 
VBlBW 2006, 449, 450. 
84 BVerwG, DVBl. 2002, 990, 993; BVerwGE 120, 1, (6/7); OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156; Füßer, NuR 
2004, 701, 706. 
85 Gellermann, Natura 2000, S. 23, 28; Jarass, NuR 1999, 481, 485; Maaß, NuR 2000, 121, 127; Michler, 
VBlBW 2006, 449, 450. 
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besonders geeignet zu qualifizieren ist.86 Besonders geeignet sind auch Gebiete, die eine 

hohe Diversifikation gefährdeter Vogelarten aufweisen.87 

Als Bewertungsgrundlage für die Eignung eines Gebietes zum besonderen Vogelschutz-

gebiet ist in erster Linie die so genannte IBA-Studie88 heranzuziehen. Bei dieser handelt 

es sich um ein Verzeichnis von Gebieten, die für die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-

ten innerhalb des Gemeinschaftsgebietes von großer Bedeutung sind. Erstellt wurde die-

ses Verzeichnis von der Europäischen Gruppe für die Erhaltung der Vögel und der Le-

bensräume in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Rat für Vogelschutz89 und den 

Sachverständigen der Europäischen Kommission. Es handelt sich also um eine von Fach-

leuten aus der Wissenschaft und der Kommission anhand von einheitlichen Kriterien euro-

paweit durchgeführte und regelmäßig aktualisierte Vergleichsuntersuchung von Lebens-

räumen für bedrohte Vogelarten. Die Studie wurde eigens im Auftrag des Richtlinienge-

bers angefertigt, um einheitliche Kriterien für die sich aus der Vogelschutzrichtlinie erge-

bende Ausweisungspflicht aufzustellen.90 Insofern ist die IBA-Studie mit den Roten Lis-

ten91 vergleichbar und kann als amtliches Verzeichnis aufgefasst werden. Mithin stellt die-

se Liste ein wichtiges Erkenntnismittel hinsichtlich der Geeignetheit einer Fläche als be-

sonderes Vogelschutzgebiet dar, selbst wenn die Studie für die Mitgliedstaaten rechtlich 

nicht verbindlich ist.92  

Obschon der IBA-Studie eine herausgehobene fachliche Bedeutung und indizielle Bewer-

tung beizumessen ist, zumal sie oftmals das einzige wissenschaftliche Bestandsverzeich-

nis bedrohter Vogelarten und deren Lebensräume darstellt,93 können die Mitgliedstaaten 

                                                 
86 BVerwGE 120, 1, (7); Füßer, NuR 2004, 701, 706; Gellermann, Natura 2000, S. 28/29; Maaß, NuR 2000, 
121, 127; zustimmend Michler, VBlBW 2006, 449, 450. 
87 BVerwGE 120, 1, (7); Füßer, NuR 2004, 701, 706; Maaß, ZUR 2000, 162, 162; Michler, VBlBW 2006, 
449, 450. 
88 Ursprüngliche Fassung „IBA 89“ abgedruckt in: Grimmet/Jones, Important Bird Areas in Europe, ICBP 
Techn. Publ. No. 9, Cambridge 1989; aktualisierte Fassungen in: Heath/Evans, Important Bird Areas in 
Europe, Cambridge 2000 sowie in: Heath/Evans, Important Bird Areas in Europe, Cambridge 2002. 
89 Bei diesen handelt es sich um zwei internationale Nichtregierungsorganisationen. 
90 Maaß, NuR 2000, 121, 124/125; ders. ZUR 2000, 162, 162. 
91 Siehe zu den Roten Listen ausführlich unten B. II. 4. a) cc) aaa).  
92 EuGH, NuR 2001, 210, 211 (Ziff. 25); NuR 1998, 538, 541 (Ziff. 68 - 70); BVerwG, DVBl. 2002, 990, 993; 
BVerwGE 120, 1, (8); OVG Lüneburg, NuR 2001, 333, 336; OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156; Gassner, 
in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 32, Rn. 8; Gellermann, Natura 
2000, S. 29/30; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 168; Maaß, ZUR 2000, 162, 162; ders. NuR 2000, 121, 
125; Michler, VBlBW 2006, 449, 450; Spannowsky, UPR 2000, 41, 44; a.A. Füßer, NuR 2004, 701, 705, 
der die IBA-Listen als „Parteigutachten“ ansieht, weil sie unter Mitwirkung von Naturschutzverbänden erar-
beitet worden sind. 
93 OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156; Maaß, ZUR 2000, 162, 162; 
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auch andere Erkenntnismittel für die Beurteilung der Eignung eines Gebietes als besonde-

res Vogelschutzgebiet heranziehen.94 Dabei muss es sich aber um richtlinienkonforme 

Auswahlkriterien handeln, denen deshalb allein ornithologische Gesichtspunkte zu Grunde 

liegen dürfen, weil die Mitgliedstaaten an die fachlichen Auswahlkriterien des Art. 4 VRL 

gebunden sind.95 Die Mitgliedstaaten können also von den Kriterien der IBA-Studie abwei-

chen, sofern sie nachweisen, dass sie über eigene richtlinienkonforme Erkenntnismittel 

verfügen.96  

 

bbb)   Vernetzungsfunktion 

Des Weiteren ist bei der Gebietsauswahl das in Art. 4 Abs. 3 VRL genannte Ziel der 

Schaffung eines kohärenten Netzes von Schutzgebieten zu berücksichtigen.97 Sinn und 

Zweck der Vernetzung von Schutzgebieten ist es, der fortschreitenden Verinselung der 

Tierpopulationen entgegenzuwirken und einen Genaustausch zwischen verschiedenen 

Gebieten und damit den dauerhaften Fortbestand der Tierart zu ermöglichen. Hierfür ist 

eine räumliche Ausgewogenheit der besonderen Vogelschutzgebiete innerhalb des Ge-

meinschaftsgebietes erforderlich, damit die Tiere bei Bedarf in benachbarte, gleichfalls 

geeignete Lebensräume ausweichen können (so genannte Trittsteinfunktion). Nur auf die-

se Weise wird ein dauerhaftes Überleben der Vogelarten selbst bei etwaigen lokal auftre-

tenden Bestandsschwankungen, die z. B. durch örtlich begrenzte Epidemien oder Um-

weltbeeinträchtigungen hervorgerufen werden können, gewährleistet. 

Ein kohärentes Netz von Schutzgebieten setzt die Einrichtung verbindender Korridore zwi-

schen den einzelnen Schutzgebieten voraus.98 Dieses kann nicht mit ausschließlich best-

geeigneten Flächen gelingen, wenn derartige Gebiete in manchen Regionen gar nicht o-

der nicht in ausreichendem Maße existieren. Demzufolge müssen im Vergleich zu anderen 

Gebieten auch weniger geeignete Flächen unter Schutz gestellt werden, wenn ihnen auf 

                                                 
94 EuGH, NuR 1998, 538, 541 (Ziff. 69); BVerwG, DVBl. 2002, 990, 993; Apfelbacher/Adenauer/Iven, NuR 
1999, 63, 72; Gellermann, Natura 2000, S. 30; Iven, NuR 1998, 528, 529/530; Kratsch/Schumacher, S. 
136; Maaß, NuR 2000, 121, 124, 125; Michler, VBlBW 2006, 449, 450. 
95 EuGH, NuR 1998, 538, 541 (Ziff. 65 - 69); Iven, NuR 1998, 528, 530. 
96 EuGH, NuR 1998, 538, 541 (Ziff. 65 - 69); Iven, NuR 1998, 528, 530. 
97 BVerwGE 120, 1, (7); OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156; Gellermann, Natura 2000, S. 23, 29; Iven, 
NuR 1996, 373, 374; Jarass, NuR 1999, 481, 486; Maaß, NuR 2000, 121, 127; Michler, VBlBW 2006, 449, 
450; Spannowsky, UPR 2000, 41, 43. 
98 Gellermann, Natura 2000, S. 12, 29. 
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Grund ihrer geostrategischen Lage besondere Bedeutung im Hinblick auf die Vernet-

zungsfunktion beizumessen ist.99 Deshalb ist ein Gebiet umso eher unter Schutz zu stel-

len, wenn den Vögeln nicht genügend andere nahe gelegene Ausweichquartiere zur Ver-

fügung stehen.100 In diesem Zusammenhang kann eine länderübergreifende Abstimmung 

bei der Gebietsauswahl erforderlich sein,101 wie dies auch beim Biotopverbund gemäß 

§ 3 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG der Fall ist.102 

Für die Kohärenz ist es jedoch nicht notwendig, dass die Gebiete unmittelbar aneinander 

grenzen. Vielmehr ist es ausreichend, dass sie sich in einer Distanz zueinander befinden, 

die von der jeweiligen Vogelart bei der gewöhnlichen Suche nach Ausweichhabitaten ohne 

weiteres überbrückt werden kann. 

Unter dem Aspekt der Errichtung eines europaweiten Netzwerkes von besonderen Vogel-

schutzgebieten kann sich der Vergleichsraum der geeignetsten Gebiete weder auf den der 

gesamten Europäischen Union103 oder der jeweiligen Mitgliedstaaten,104 sondern sinni-

gerweise nur auf die jeweilige Region beziehen.105 Denn unter der Berücksichtigung der 

großen Fläche mancher Mitgliedstaaten macht die Errichtung eines kohärenten Netzes 

wenig Sinn, wenn man lediglich auf die geeignetsten Gebiete in dem Mitgliedstaat abstellt, 

da diese sehr weit voneinander entfernt liegen können und damit die vorbeschriebenen 

Funktionen des Netzes nicht mehr erfüllt wären. Vielmehr kommt es auf den Lebensraum 

der Vogelarten an, der eben regional begrenzt und die Gebietsauswahl daher unter ver-

gleichbaren Gebieten in einer Region vorzunehmen ist. 

Unter Zugrundelegung aller vorgenannten Kriterien kommt es entscheidend darauf an, 

welche Auswirkungen auf den Bestand der schützenswerten Vogelarten zu erwarten sind, 

falls die Ausweisung der Fläche zum besonderen Schutzgebiet unterbliebe.106  

                                                 
99 Gellermann, Natura 2000, S. 23; Jarass, NuR 1999, 481, 485. 
100 Maaß, NuR 2000, 121, 127. 
101 Iven, NuR 1996, 373, 374. 
102 Siehe zum Biotopverbund nach § 3 BNatSchG unten D. II. 2. c). 
103 So aber Jarass, NuR 1999, 481, 485. 
104 Gellermann, Natura 2000, S. 24/25. 
105 OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 167; Maaß, NuR 2000, 121, 128. 
106 Jarass, NuR 1999, 481, 485. 
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cc)   Spielraum bei der Gebietsauswahl? 

Hinsichtlich der Auswahl der Gebiete ist den Mitgliedstaaten ein gewisser Spielraum zuzu-

erkennen.107 Diesbezüglich gilt es zu erforschen, welche Gesichtspunkte dabei durch die 

Mitgliedstaaten berücksichtigt werden dürfen, da sich diese Aspekte auch bei der späteren 

Aufhebung der Gebiete auswirken können. 

 

aaa)   Generelle Berücksichtigung naturschutzexterner Belange? 

Abgesehen von besonders gelagerten und von der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes ausdrücklich anerkannten Ausnahmefällen orientiert sich die Gebietsaus-

wahl einzig an ornithologischen Gesichtspunkten und lässt naturschutzfremde und damit 

auch wirtschaftliche Belange unberücksichtigt.108  

Dies ergibt sich daraus, dass bei der Pflicht zur Ausweisung besonderer Vogelschutzge-

biete in der spezielleren Vorschrift des Art. 4 VRL im Gegensatz zur Ausweisung einfacher 

Schutzgebiete nach Art. 3 VRL nicht auf Art. 2 VRL verwiesen wird und demzufolge keine 

Abwägung mit wirtschaftlichen und freizeitbedingten Interessen vorzunehmen ist.109 Mit 

der besonderen Schutzverpflichtung nach Art. 4 VRL hat der Gemeinschaftsgesetzgeber 

bereits selbst eine Abwägung mit anderen Interessen getroffen, die durch die Mitgliedstaa-

ten nicht mehr relativiert werden darf.110 Denn aus dem besonderen Schutzzweck des 

Art. 4 VRL, in Verantwortung für das gemeinsame Erbe der Europäischen Gemeinschaft 

die am meisten bedrohten Vogelarten zu schützen, ergibt sich, dass sich die Auswahl der 

                                                 
107 EuGH, NuR 1998, 538, 541 (Ziff. 60); NuR 1994, 521, 523; Epiney, UPR 1997, 303, 306; Gellermann, 
Natura 2000, S. 21; Iven, NuR 1996, 373, 374; Jarass, NuR 1999, 481, 486; Koch, T., S. 59; Louis, UPR 
1997, 301, 302; Michler, VBlBW 2006, 449, 450; Winter, ZUR 1994, 308, 308. 
108 EuGH, NuR 1998, 538, 541 (Ziff. 59 f.); NuR 1997, 36, 37 (Ziff. 25 f.); NuR 1994, 521, 522, 523; NuR 
1991, 249, 250; BVerwG, DVBl. 2002, 990, 992/993; BVerwGE 120, 1, (7); Epiney, UPR 1997, 303, 306; 
Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 33, Rn. 4; Geller-
mann, Natura 2000, S. 26, 36/37; Iven, NuR 1996, 373, 373/374; ders., NuR 1998, 528, 529; Jarass, NuR 
1999, 481, 486; Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 9; Louis, UPR 1997, 301, 302; Maaß, NuR 2000, 121, 123, 
125; Spannowsky, UPR 2000, 41, 43/44, 45; Winter, ZUR 1994, 308, 308. 
109 EuGH, NuR 1997, 36, 37 (Ziff. 23 ff.); BVerwG, DVBl. 2002, 990, 993; Epiney, UPR 1997, 303, 306; 
Gellermann, Natura 2000, S. 26/27; Iven, NuR 1998, 528, 529; Jarass, NuR 1999, 481, 486, 487. 
110 BVerwG, DVBl. 2002, 990, 993; BVerwGE 120, 1, (7/8); Epiney, UPR 1997, 303, 306; Gellermann, 
Natura 2000, S. 27; Iven, NuR 1996, 373, 373/374; ders., NuR 1998, 528, 529; Michler, VBlBW 2006, 449, 
452; Soell, NuR 1993, 301, 307; Winter, NuR 1992, 21, 21/22. 
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besonderen Vogelschutzgebiete ausschließlich an ornithologischen Gesichtspunkten zu 

orientieren hat.111  

Weitere unmittelbare Abwägungskriterien enthalten die Normen der Vogelschutzrichtlinie 

nicht. Eine Vorschrift wie Art. 6 Abs. 4 FFH-RL, wonach auch wirtschaftliche und soziale 

Belange unter bestimmten Voraussetzungen beachtet werden können, existiert in der Vo-

gelschutzrichtlinie gerade nicht. Diese Norm der FFH-Richtlinie ist auf die Ausweisung von 

besonderen Vogelschutzgebieten nicht unmittelbar anwendbar, weil sie nach dem eindeu-

tigen Wortlaut des Art. 7 FFH-RL erst nach der Ausweisung greift.112 Eine analoge An-

wendung des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL kommt zum einen wegen des erkennbaren Ausnah-

mecharakters der Vorschrift und zum anderen mangels planwidriger Regelungslücke nicht 

in Betracht. Die grundsätzliche Nichtberücksichtigung anderer Belange entspricht nämlich 

dem in der 9. Begründungserwägung des Rates der Europäischen Union zur Vogelschutz-

richtlinie zum Ausdruck gebrachten Unterschied von einfachen und besonderen Vogel-

schutzgebieten hinsichtlich ihrer Bedeutung.113  

Ebenso wenig kommt eine Abwägung mit der verfassungsrechtlich über Art. 28 Abs. 2 GG 

garantierten kommunalen Planungshoheit in Betracht, weil diese durch Art. 4 VRL wegen 

des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts verdrängt wird.114 

 

bbb)   Ausnahmsweise Berücksichtigung naturschutzexterner Belange bei überwie- 
           genden Gründen des Allgemeinwohls 

Die Einschränkung der Pflicht zur Ausweisung besonderer Vogelschutzgebiete kann dem-

nach nur im Wege der primärrechtskonformen Auslegung der Vogelschutzrichtlinie erfol-

gen, indem die Pflichten aus der Vogelschutzrichtlinie gegenüber höherwertigen primär-

rechtlichen Gründen des Gemeinwohls zurückgestellt werden.115 Die prinzipielle Möglich-

keit zu dieser Einschränkung ergibt sich auch hier bereits aus der 13. Begründungserwä-

                                                 
111 EuGH, NuR 1997, 36, 37 (Ziff. 24 f.); Michler, VBlBW 2006, 449, 450. 
112 EuGH, NuR 1997, 36, 38 (Ziff. 39 - 42); Epiney, UPR 1997, 303, 306; Gellermann, Natura 2000, S. 17, 
32; Jarass, NuR 1999, 481, 487; Spannowsky, UPR 2000, 41, 42. 
113 Jarass, NuR 1999, 481, 486. 
114 Michler, VBlBW 2006, 449, 452, 453. 
115 Epiney, UPR 1997, 303, 307; Gellermann, Natura 2000, S. 31, 36/37; Jarass, NuR 1999, 481, 486/487; 
Maaß, NuR 2000, 121, 125; Spannowsky, UPR 2000, 41, 45; Winter, ZUR 1994, 308, 308. 
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gung des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Vogelschutzrichtlinie, wonach eine 

Abweichung von der Richtlinie in außergewöhnlichen Einzelfällen möglich ist. 

Als außergewöhnliche Gründe wurden vom Europäischen Gerichtshof bisher lediglich der 

Schutz menschlichen Lebens und der Gesundheit anerkannt.116 Bei diesen handelt es sich 

um übergeordnete Allgemeinwohlinteressen, zu denen wirtschaftliche Erwägungen jeden-

falls nicht zählen,117 selbst wenn diese mittelbar der Erfüllung gewichtiger Ziele wie die 

Schaffung von Arbeitsplätzen dienen.118  

 

ccc)   Zwischenergebnis 

Nach alledem liegt eine erhebliche Einschränkung des „Ermessensspielraums“ vor. Denn 

nach der Vogelschutzrichtlinie reduziert sich das „Ermessen“ auf die Bewertung hinsicht-

lich der Eignung der Flächen als geeignetste Gebiete unter strenger Berücksichtigung der 

vorgenannten Kriterien.119 Den Mitgliedstaaten verbleibt infolgedessen nur ein natur-

schutzfachlicher Bewertungsspielraum.120  

Mitunter kann sogar eine Rechtspflicht zur Ausweisung eines bestimmten Gebietes beste-

hen, wenn sich die naturschutzfachliche Eignung des Gebietes aus objektiver Sicht derart 

verdichtet, dass die Nichtausweisung eine Vertragsverletzung darstellt.121  

Demgegenüber erstreckt sich das Ermessen bei der Ausweisung von Schutzgebieten, die 

lediglich den Zwecken der §§ 23 - 29 BNatSchG dienen sollen, auch auf die Frage, ob ein 
                                                 
116 EuGH, NuR 1991, 249, 250; zustimmend BVerwGE 120, 1, (6); 120, 276, (289); Gellermann, Natura 
2000, S. 37; Jarass, NuR 1999, 481, 487; Spannowsky, UPR 2000, 41, 45; Winter, ZUR 1994, 308, 308; 
ebenso Michler, VBlBW 2006, 449, 457, der jedoch auch den „... Schutz der öffentlichen Sicherheit ...“ als 
überragenden Gemeinwohlbelang ansieht. 
117 EuGH, NuR 1997, 36, 37 (Ziff. 30 f.); NuR 1994, 521, 522, 524; Epiney, UPR 1997, 303, 304; Geller-
mann, Natura 2000, S. 31, 37; Maaß, NuR 2000, 121, 125; Michler, VBlBW 2006, 449, 457; Spannowsky, 
UPR 2000, 41, 43, 45; Winter, ZUR 1994, 308, 308. 
118 Jarass, NuR 1999, 481, 487; Winter, ZUR 1994, 308, 310. 
119 EuGH, NuR 1997, 36, 37 (Ziff. 26); NuR 1994, 521, 522, 523; NuR 1991, 249, 250; Epiney, UPR 1997, 
303, 306, 307; Kratsch/Schumacher, S. 135; Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 9; Maaß, NuR 2000, 121, 
123, 125; Spannowsky, UPR 2000, 41, 44; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 200. 
120 EuGH, NuR 1994, 521, 522, 523; BVerwGE 120, 1, (6/7); Erbguth/Stollmann, DVBl. 1997, 453, 458; 
Epiney, UPR 1997, 303, 307; Iven, NuR 1996, 373, 374; Gellermann, Natura 2000, S. 27; Gellermann, 
NVwZ 2001, 500, 501; Jarass, NuR 1999, 481, 486; Louis, UPR 1997, 301, 302; Lorz/Müller/Stöckel, § 
32, Rn. 9; Michler, VBlBW 2006, 449, 450; Spannowsky, UPR 2000, 41, 44; Winter, ZUR 1994, 308, 308. 
121 EuGH, NuR 1994, 521, 524; OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156.Gellermann, Natura 2000, S. 20, 37; 
Iven, NuR 1996, 373, 374; Jarass, NuR 1999, 481, 486; Louis, UPR 1997, 301, 302; Maaß, NuR 2000, 
121, 123; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 200. 
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Gebiet überhaupt unter Schutz gestellt werden soll, selbst wenn die sachlichen Vorausset-

zungen hierfür vorliegen.122 Obschon der Europäische Gerichtshof in seinen Entscheidun-

gen hinsichtlich des Spielraums der Mitgliedstaaten bei der Gebietsauswahl für besondere 

Vogelschutzgebiete oftmals den Begriff des Ermessens verwendet, liegt diesem nicht das 

gleiche Verständnis wie nach der deutschen Verwaltungsrechtsdogmatik zu Grunde.123 

Denn laut Europäischem Gerichtshof bezieht sich „der Ermessensspielraum der Mitglied-

staaten bei der Auswahl der Gebiete, die für die Ausweisung als besondere Schutzgebiete 

am geeignetsten sind, [...] nicht darauf, diejenigen Gebiete zu besonderen Schutzgebieten 

zu erklären, die nach ornithologischen Kriterien am geeignetsten erscheinen, sondern nur 

auf die Anwendung dieser Kriterien für die Bestimmung der Gebiete, die für die Erhaltung 

der in Anhang I der Richtlinie aufgeführten Arten am geeignetsten sind.“124 Der Spielraum 

besteht daher lediglich bezüglich der Einschätzung der ornithologischen Wertigkeit eines 

Gebietes,125 soweit diese auf Grund einer unsicheren Datenlage nicht eindeutig zu 

bestimmen ist.126  

Keinesfalls unterliegt die Gebietsauswahl „... einer generellen politischen Abwägungsprä-

rogative der Mitgliedstaaten.“127 Die Mitgliedstaaten sind vielmehr verpflichtet, sämtliche 

Flächen zu besonderen Vogelschutzgebieten zu erklären, die unter ornithologischen Ge-

sichtspunkten am geeignetsten für den Fortbestand der betreffenden Vogelarten sind.128  

Inhaltlich handelt es sich dementsprechend lediglich um einen Bewertungsspielraum, weil 

den Mitgliedstaaten im Vergleich zum Ermessen gerade kein substanzieller Entschei-

dungsspielraum eröffnet ist.129 Somit kann man durchaus von einem rechtlich gebundenen 

                                                 
122 Vgl. hierzu eingehend unten D. III. 2. d). 
123 Gellermann, Natura 2000, S. 21; Iven, NuR 1998, 528, 529 (Fn. 2); Jarass, NuR 1999, 481, 486; Mich-
ler, VBlBW 2006, 449, 450; Spannowsky, UPR 2000, 41, 44. 
124 EuGH, NuR 1998, 538, 541 (Ziff. 61); ebenso EuGH, NuR 1994, 521, 523; zustimmend Jarass, NuR 
1999, 481, 486; Maaß, NuR 2000, 121, 122; Michler, VBlBW 2006, 449, 450; Spannowsky, UPR 2000, 41, 
44. 
125 EuGH, NuR 1994, 521, 522, 523; Gellermann, Natura 2000, S. 27; ders., NVwZ 2001, 500, 501; Iven, 
NuR 1996, 373, 374; Michler, VBlBW 2006, 449, 450. 
126 Maaß, NuR 2000, 121, 122. 
127 Maaß, NuR 2000, 121, 122; zustimmend Gellermann, Natura 2000, S. 21; Winter, ZUR 1994, 308, 308. 
128 EuGH, NuR 1998, 538, 541 (Ziff. 62); NuR 1994, 521, 522, 523; OVG Lüneburg, NuR 2001, 333, 335; 
Gellermann, Natura 2000, S. 20, 36/37; ders., NVwZ 2001, 500, 501; Iven, NuR 1998, 528, 529; Jarass, 
NuR 1999, 481, 486; Maaß, NuR 2000, 121, 123; ders, ZUR 1999, 150, 150. 
129 Gellermann, Natura 2000, S. 21/22; ders., NVwZ 2001, 500, 501; Iven, NuR 1998, 528, 529; Maaß, ZUR 
1999, 150, 150; in diesem Sinne auch Jarass (NuR 1999, 481, 486) und Spannowsky (UPR 2000, 41, 43) 
die jedoch irreführender Weise den Begriff „Beurteilungsspielraum“ verwenden, der aber nach der deutschen 
Verwaltungsrechtsdogmatik noch weiter reicht als der gewöhnliche Ermessensspielraum (vgl. Maurer, Allg. 
Verwaltungsrecht, § 7, Rn 31 ff.). 
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Auswahlermessen sprechen.130 Dass dieser Bewertungsspielraum sehr gering ist, zeigt 

die Anerkennung faktischer Vogelschutzgebiete durch die Rechtsprechung.131  

Ein faktisches Vogelschutzgebiet liegt vor, wenn ein bestimmtes Areal aus ornithologi-

scher Sicht zu den zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebieten gehört, von dem je-

weiligen Mitgliedstaat aber pflichtwidrig nicht als besonderes Vogelschutzgebiet erklärt 

wurde.132 Die Anerkennung faktischer Vogelschutzgebiete basiert auf der unmittelbaren 

Anwendung der Vogelschutzrichtlinie und setzt demnach deren hinreichende Bestimmbar-

keit hinsichtlich der Gebietsanforderungen voraus.133 Folglich müssen die Anforderungen 

an die geeignetsten Gebiete im Sinne der Vogelschutzrichtlinie dieser selbst bereits derart 

präzise zu entnehmen sein, dass den Mitgliedstaaten für die letztendliche Gebietsauswahl 

nur noch ein äußerst geringer Spielraum verbleibt, der unter Umständen sogar ganz ent-

fällt, weil ansonsten keine zu den faktischen Vogelschutzgebieten führende Ausweisungs-

pflicht herleitbar wäre.134 

Insoweit ist die naturschutzfachliche Bewertung hinsichtlich der Geeignetheit eines Gebie-

tes zur Erfüllung des Schutzzwecks auch gerichtlich nahezu voll nachprüfbar, weil sie auf 

naturwissenschaftlichen Daten und Erkenntnissen beruhen muss, bei denen die zuständi-

ge Behörde den Gerichten gegenüber keinen uneinholbaren Erkenntnisvorsprung besitzt. 

Auch der Europäische Gerichtshof nimmt eine umfangreiche gerichtliche Kontrolle vor, ob 

die Vorgaben aus Art. 4 Abs. 1, 2 VRL eingehalten wurden.135 Dennoch verbleibt den Mit-

gliedstaaten ein gewisser, wenn auch sehr begrenzter Spielraum, weil der Bewertungs-

vorgang auf verschiedenen Faktoren beruht und nicht gänzlich zu rein objektiven Ergeb-

nissen führt.136  

                                                 
130 Spannowsky, UPR 2000, 41, 44. 
131 vgl. EuGH, NuR 2001, 210, 212 (Ziff. 47); NuR 1997, 36, 37; NuR 1994, 521, 522/523; BVerwGE 120, 1, 
(6); OVG Lüneburg, NuR 2001, 333, 334/335; OVG Münster, ZUR 2000, 155, 156. 
132 OVG Lüneburg, NuR 2001, 333, 334; VG Schleswig, NuR 2005, 344, 348; Gellermann, Natura 2000, 
S. 111; Kratsch/Schumacher, S. 137; Michler, VBlBW 2006, 449, 456. 
133 Maaß, NuR 2000, 121, 122; vgl. zur unmittelbaren Anwendung von europäischen Richtlinien Herdegen, 
Europarecht, § 9, Rn. 44 ff.. 
134 So auch Gellermann, NVwZ 2001, 500, 502. 
135 EuGH, NuR 1998, 538, 540 (Ziff. 56 ff.); zustimmend Jarass, NuR 1999, 481, 486. 
136 Gellermann, Natura 2000, S. 27. 
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dd)   Zusammenfassung: Aufhebung besonderer Vogelschutzgebiete 

Die Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes ist gemäß Art. 9 Satz 2 FFH-RL an 

denselben Kriterien zu messen, die auch für die Ausweisung des Gebietes maßgeblich 

waren. Andernfalls würde die strikte Verpflichtung aus Art. 4 Abs. 1 UAbs. 4 VRL umgan-

gen, die geeignetsten Gebiete zu besonderen Vogelschutzgebieten zu erklären, wenn im 

Nachhinein auf weniger geeignete Flächen ausgewichen werden dürfte. Die Möglichkeit 

zur Abweichung von Regelungen nach der Vogelschutzrichtlinie ist gemäß Art. 9 Abs. 1 

VRL jedoch nur von den Art. 5, 6, 7 und 8 VRL und damit nicht von Art. 4 VRL gestattet. 

Mithin muss sich auch die Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes nach den 

Kriterien des Art. 4 Abs. 1, 2 VRL richten.  

Dieser Auffassung steht auch nicht die bisherige Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes entgegen. Denn dieser zieht in einem Urteil137 zur Zulässigkeit der Verkleine-

rung eines besonderen Vogelschutzgebietes zwar Art. 4 Abs. 4 VRL als Rechtsnorm her-

an. Doch bezieht er sich zum einen inhaltlich eindeutig auf die Kriterien des 

Art. 4 Abs. 1 VRL, indem er klarstellt, dass die Verkleinerung eines besonderen Vogel-

schutzgebietes einzig aus ornithologischen und abgesehen von überragenden Allgemein-

wohlinteressen gerade nicht aus naturschutzexternen Gründen erfolgen darf. Zum ande-

ren ging es bei diesem Rechtsstreit um eine innerhalb eines Gebietes durchgeführte Maß-

nahme (Eindeichung zum Hochwasserschutz), die nach dem Inkrafttreten der FFH-

Richtlinie als Projekt zu klassifizieren wäre. Mithin kann aus diesem vor der FFH-Richtlinie 

ergangenen Urteil nicht der Schluss gezogen werden, der Europäische Gerichtshof ziehe 

für die Frage der Zulässigkeit der Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes die 

Kriterien des Art. 4 Abs. 4 VRL heran, die nunmehr durch Art. 6 Abs. 2 - 4 FFH-RL ersetzt 

wurden.138 

Es müssen sich die Unterschiede bei der Ausweisung eines besonderen Vogelschutzge-

bietes im Vergleich zur Ausweisung von Schutzgebieten, die lediglich nationalen Land-

schafts- und Naturschutzzwecken dienen, auch auf die Aufhebung besonderer Vogel-

schutzgebiete auswirken. Verfügt die für die Ausweisung zuständige Behörde auf Grund 

europarechtlicher Vorgaben nämlich bereits bei der Unterschutzstellung nur über ein sehr 

eingeschränktes Ermessen, kann sie auch bei der Aufhebung des Schutzgebietes kein 

weitergehendes Ermessen besitzen. Sind die Mitgliedstaaten wegen des ornithologischen 
                                                 
137 EuGH, NuR 1991, 249, 250. 
138 So aber Gellermann, Natura 2000, S. 133; Jarass, NuR 1999, 481, 488. 
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Befundes zur Ausweisung eines besonderen Vogelschutzgebietes sogar verpflichtet, ha-

ben die Mitgliedstaaten keine Befugnis, die Unterschutzstellung eigenmächtig wieder auf-

zuheben, sofern das Areal weiterhin zu den geeignetsten Gebieten im Sinne der Vogel-

schutzrichtlinie gehört.  

Vor der Aufhebung ist deshalb zwingend der Nachweis zu erbringen, dass die Notwendig-

keit der Unterschutzstellung des Gebietes zur Verwirklichung der Ziele der Vogelschutz-

richtlinie nicht mehr besteht. Dies ergibt sich auch aus dem Zusammenspiel von 

Art. 9 Satz 1 und 2 FFH-RL. Denn die Aufhebung des besonderen Schutzgebietes kann 

nur im Zusammenhang mit der Bewertung des Gebietes erfolgen. Demzufolge muss es 

gemäß Art. 9 Satz 2 i. V. m. Art. 11 FFH-RL vor der Aufhebung eines besonderen Vogel-

schutzgebietes zwangsläufig zu einer anlassbezogenen Informationsgewinnung und einer 

Bewertung hinsichtlich der ornithologischen Eignung des Gebietes kommen. Dabei muss 

sich die Informationssammlung und anschließende Bewertung bei der Aufhebung eines 

besonderen Vogelschutzgebietes an den Kriterien der IBA-Studie orientieren, sofern der 

Mitgliedstaat nicht nachweislich über eigene richtlinienkonforme Erkenntnismittel verfügt.  

Ein bloßes Abstellen auf Indikatoren, wie dies bei der Ausweisung eines Schutzgebietes 

nach nationalen Kriterien erfolgen darf, kommt bei der Aufhebung eines besonderen 

Schutzgebietes nicht in Betracht. Denn wenn bei der Informationsgewinnung zur Auswei-

sung eine gefährdete Vogelart festgestellt werden konnte, spricht die Vermutung dafür, 

dass sich das Gebiet als Lebensraum für diese Art eignet. Dann muss der Nachweis er-

bracht werden, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Lebensraum von 

der Vogelart nicht mehr besiedelt wird. Denn mit der Unterschutzstellung wurde die Fest-

stellung getroffen, dass es sich bei dem Areal um ein Gebiet handelt, welches für die Er-

reichung der Ziele der Vogelschutzrichtlinie besonders geeignet ist.139 Diese Feststellung 

kann nur widerlegt werden, wenn sich auf Grund tatsächlicher Gegebenheiten die Wertig-

keit des Gebietes nachteilig verändert hat und nicht mehr zu den geeignetsten Gebieten 

im Sinne der Vogelschutzrichtlinie gehört. Hierbei ist auch die Vernetzungsfunktion zu be-

rücksichtigen. Auf Grund der Bedeutung des Europäischen Netzes „Natura 2000“ sind 

nämlich Maßnahmen verboten, welche den Zusammenhang des Netzes unterbrechen o-

der gefährden.140 

                                                 
139 EuGH, NuR 1991, 249, 250; Gellermann, Natura 2000, S. 129; Jarass, NuR 1999, 481, 487; Winter, 
ZUR 1994, 308, 309. 
140 Louis, DÖV 1999, 374, 380. 
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Wurde ein Vogelschutzgebiet einmal ausgewiesen, kann dessen Aufhebung also prinzi-

piell nur aus ornithologischen Gründen erfolgen,141 etwa wenn die Vögel ihren Lebens-

raum trotz Unterschutzstellung dauerhaft verlagern.142 Dann kann der Schutzzweck nicht 

mehr erreicht werden, wodurch die Unterschutzstellung aus naturschutzfachlichen Grün-

den nicht mehr erforderlich ist.143  

Ein kurzfristiges Ausbleiben der geschützten Vogelarten genügt hierfür aber nicht,144 weil 

dieses mit gewöhnlichen natürlichen Bestandsschwankungen begründet sein kann.145 So 

reicht bereits ein harter Winter aus, um den Bestand einer Vogelart vorübergehend erheb-

lich zu dezimieren. Sofern das Areal weiterhin als Lebensraum für die Vogelarten geeignet 

ist, muss der Schutzstatus aufrecht erhalten bleiben, damit das Gebiet nach Erholung des 

Vogelbestandes wieder besiedelt werden kann.146 Dies ergibt sich bereits aus dem Sinn 

und Zweck des Art. 4 VRL, der gemäß Abs. 1 UAbs. 1 in der Sicherung des Überlebens 

und der Vermehrung der Vogelarten in ihrem Verbreitungsgebiet liegt. Denn gerade die 

geeignetsten Gebiete können zur Vermehrung und damit zu einer raschen Erholung dezi-

mierter Vogelbestände beitragen.  

Hierfür spricht auch ein Vergleich zum Artenschutzrecht, welches ebenfalls das Überleben 

und die Vermehrung von Tieren und Pflanzen zum Zweck hat. Nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG dürfen Nistplätze von Vögeln, die jedes Jahr zu ihren Brutplätzen zurückkeh-

ren, wie dies etwa bei den verschiedenen Schwalbenarten der Fall ist, erst beseitigt wer-

den, wenn sie ein Nest nach ihrer Rückkehr nicht mehr besetzen.147 Falls aber bereits ein 

einzelner Nistplatz erst beseitigt werden darf, nachdem er endgültig aufgegeben worden 

ist, müssen für ganze Habitate wesentlich strengere Maßstäbe angelegt werden, wenn es 

um die Aufhebung deren Schutzstatus geht. Deswegen kann man nicht auf die Ungeeig-

netheit eines Areals schließen, wenn eine Vogelart lediglich über eine Brutsaison nicht 

mehr in dem Gebiet vorgekommen ist. Denn dies muss insbesondere bei Zugvögeln, die 

in anderen Gefilden überwintern, seine Ursache nicht im hiesigen Lebensraum haben. 

Diese Vogelgruppen sind gerade auf ihren Zugstrecken besonderen Gefahren ausgesetzt. 

                                                 
141 Gellermann, Natura 2000, S. 130. 
142 Jarass, NuR 1999, 481, 487. 
143 Gellermann, Natura 2000, S. 132; Iven, NuR 1996, 373, 376. 
144 So wohl auch Iven, NuR 1996, 373, 376. 
145 Gellermann, Natura 2000, S. 132. 
146 Gellermann, Natura 2000, S. 132. 
147 LG Hechingen, NuR 1995, 494, 495; Kratsch/Schumacher, S. 182; Lorz/Müller/Stöckel, § 42, Rn. 6. 
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Im umgekehrten Fall muss ein besonderes Vogelschutzgebiet aufgehoben werden kön-

nen, wenn sich die Bestandssituation der Vögel im Gesamten nachhaltig verbessert hat. 

Dies ergibt sich unmittelbar aus Art. 9 Satz 2 FFH-RL. Denn auch in diesem Fall ist die 

Unterschutzstellung nicht mehr erforderlich.  

Dasselbe muss gelten, wenn in einem Gebiet nur Vogelarten vorkommen, die nicht zu den 

in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Arten gehören, sei es, dass die darin 

aufgezählten Vogelarten seit längerer Zeit nicht mehr in dem Gebiet vorkommen oder 

dass sie zwar weiterhin vorkommen, aber nicht mehr gefährdet sind und aus dem An-

hang I der Vogelschutzrichtlinie herausgenommen wurden. In all diesen Fällen ist der 

Zweck der Unterschutzstellung entfallen. 

Möglich sein muss die Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebietes aus ornithologi-

schen Gründen jedoch auch dann, wenn das fragliche Gebiet durch Versäumnisse des 

Mitgliedstaates auf Grund seines ökologischen Zustandes auf unabsehbare Zeit nicht 

mehr für die Verwirklichung der Ziele aus der Vogelschutzrichtlinie geeignet ist.  

Auch dieser Fall wird unmittelbar von Art. 9 Satz 2 FFH-RL erfasst, weil die beobachtete 

natürliche Entwicklung in dem Gebiet die Abstandnahme vom ursprünglichen Erhaltungs-

ziel rechtfertigt, sei es auch im negativen Sinne.148 Denn ungeachtet der Tatsache, dass 

damit möglicherweise ein Mitgliedstaat gegen europarechtliche Vorgaben verstoßen 

hat,149 macht es aus naturschutzfachlicher Sicht keinen Sinn, ein Schutzgebiet aufrecht zu 

erhalten, obwohl der Schutzzweck nicht mehr verwirklicht werden kann.  

Sollte die Verschlechterung des ökologischen Zustands eines besonderen Vogelschutz-

gebietes tatsächlich infolge eines Verstoßes gegen die Vogelschutzrichtlinie hervorgerufen 

worden sein, kommt vielmehr eine Kompensationspflicht ähnlich der Folgenbeseitigungs-

last in Betracht. Ein Festhalten am Schutzstatus des Gebietes ist jedoch aus ornithologi-

schen Gründen nicht mehr gerechtfertigt. 

                                                 
148 Im Ergebnis ebenso Gellermann, Natura 2000, S. 131/132, der diesen Fall jedoch nicht unter Art. 9 Satz 
2 FFH-RL subsumiert. 
149 Mit diesem Argument lehnen Gellermann (Natura 2000, S. 132), Iven (NuR 1996, 373, 376) und Jarass 
(NuR 1999, 481, 489) die Möglichkeit der Aufhebung unter Hinweis auf den Grundsatz des Verbots venire 
contra factum proprium ab. 
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Dies kann aber nicht gelten, wenn die Fläche durch Wiederherstellungsmaßnahmen in 

angemessener Zeit wieder zur Verwirklichung des Schutzzwecks beitragen kann.150 Denn 

die Wiederherstellung eines Lebensraumes, der besonders geeignet ist, gehört ohnehin zu 

den Pflichten aus Art. 4 VRL. Diese Erhaltungspflicht wirkt sich ebenfalls auf die einmal 

erlassenen Vogelschutzgebiete aus151 und schränkt folglich die Befugnis zur Aufhebung 

dieser Schutzgebiete ein. In einem solchen Fall ist die Aufhebung eines besonderen Vo-

gelschutzgebietes nach Art. 9 Satz 2 FFH-RL gerade nicht gerechtfertigt und somit nicht 

zulässig. 

Ansonsten kann sich die Möglichkeit der Aufhebung eines besonderen Vogelschutzgebie-

tes nur aus Gründen des Allgemeinwohls ergeben, die ihre Grundlage im Primärrecht ha-

ben. Ist nämlich bereits die Verkleinerung des Schutzgebietes nur bei Vorliegen außeror-

dentlicher Gründe des Gemeinwohls möglich, wobei wirtschaftliche oder freizeitbedingte 

Gründe nicht genügen,152 muss dies erst recht bei der Aufhebung des gesamten Schutz-

gebietes gelten, weil es sich hierbei um eine besonders krasse Form der Verkleinerung 

handelt. In Anlehnung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes153 muss 

sich die Aufhebung des Schutzgebietes auf das absolut notwendige Maß beschränken,154 

sodass nur eine Teilaufhebung erfolgen darf, wenn für die Maßnahme nicht das gesamte 

Gebiet beansprucht werden muss. 

                                                 
150 Zustimmend Jarass, NuR 1999, 481, 489; Iven NuR 1996, 373, 376 (FN 31). 
151 Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 11; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 200. 
152 EuGH, NuR 1991, 249, 250; Epiney, UPR 1997, 303, 304, 307; Gellermann, Natura 2000, S. 129; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 11; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 200. 
153 EuGH, NuR 1991, 249, 250. 
154 Gellermann, Natura 2000, S. 134. 
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2.   Schutzgebiete gemäß FFH-Richtlinie 

Nunmehr sind die Besonderheiten der Aufhebung von Schutzgebieten darzustellen, die 

nach der FFH-Richtlinie ausgewiesen wurden. Hierzu wird zunächst kurz die Ermächti-

gungsgrundlage zur Aufhebung von FFH-Gebieten erläutert (a)). Sodann werden die ma-

teriellen (b)) und formellen (c)) Anforderungen untersucht, die an die Aufhebung dieser 

Gebiete zu stellen sind. 

 

a)   Gemeinschaftsrechtliche Grundlage zur Aufhebung von FFH-Gebieten 

Wie zuvor erwähnt, enthält die FFH-Richtlinie mit Art. 9 Satz 2 eine ausdrückliche Rege-

lung zur Aufhebung eines bereits ausgewiesenen besonderen Schutzgebietes.155 Danach 

kann diese erfolgen, wenn „... die gemäß Artikel 11 beobachtete natürliche Entwicklung 

dies rechtfertigt.“  

Folglich knüpft die Möglichkeit zur Aufhebung eines besonderen Schutzgebietes an den 

Erhaltungszustand in dem jeweiligen Gebiet an, der nach Art. 11 FFH-RL durch die Mit-

gliedstaaten regelmäßig überwacht werden muss. Neben dem natürlichen Erhaltungszu-

stand des Gebietes ist auch dessen Netzwerkfunktion zu berücksichtigen, da diese eben-

falls unmittelbar zur Zielverwirklichung nach Art. 3 Abs. 1, 2 FFH-RL gehört.156  

 

b)   Materielle Anforderungen an die Aufhebung von FFH-Gebieten 

Nach Art. 9 Satz 2 FFH-RL kann die Aufhebung eines gemäß Art. 4 Abs. 4 FFH-RL aus-

gewiesenen besonderen Schutzgebietes erfolgen, soweit der Schutzgrund fortgefallen 

ist,157 etwa weil die geschützte Art oder der geschützte Lebensraum den mit der Richtlinie 

angestrebten günstigen Erhaltungszustand erreicht hat.158  

                                                 
155 Siehe oben 1. b) aa) bbb). 
156 Gellermann, Natura 2000, S. 53; Iven, NuR 1996, 373, 376; Spannowsky, UPR 2000, 41, 47. 
157 Iven, NuR 1996, 373, 377. 
158 Gellermann, Natura 2000, S. 130. 



 
40 

Auf der anderen Seite gilt hier ebenso wie bei besonderen Vogelschutzgebieten,159 dass 

die Aufhebung eines besonderen Schutzgebietes möglich sein muss, wenn der angestreb-

te Erhaltungszustand auf absehbare Zeit nicht mehr verwirklicht werden kann. Denn auch 

in diesem Falle rechtfertigt die beobachtete natürliche Entwicklung die Abstandnahme vom 

Erhaltungsziel.160 Ein Festhalten an einem Erhaltungsziel, das schlichtweg nicht mehr er-

reicht werden kann, macht unter naturschutzfachlicher Sicht keinen Sinn. Vielmehr ist das 

Ziel unter Umständen an anderer Stelle zu verfolgen.  

 

aa)   Generelle Berücksichtigung naturschutzexterner Belange? 

Da sich Art. 9 Satz 2 FFH-RL nach seinem Wortlaut für die Rechtmäßigkeit der Aufhebung 

eines besonderen Schutzgebietes einzig am natürlichen Erhaltungszustand des Gebietes 

orientiert, stellt sich auch hier die Frage, ob die Aufhebung aus naturschutzexternen Grün-

den gar nicht in Betracht kommt.  

Daran könnte man zweifeln, weil der Wortlaut des Art. 2 Abs. 3 FFH-RL bestimmt, dass 

die auf Grund der FFH-Richtlinie „... getroffenen Maßnahmen [...] den Anforderungen von 

Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur ...“ Rechnung tragen.161 Ebenso ergibt sich aus der 3. 

Begründungserwägung des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur FFH-Richtlinie, 

dass die Erhaltung der biologischen Vielfalt zwar das Hauptziel dieser Richtlinie ist, die 

wirtschaftlichen, sozialen sowie kulturellen Anforderungen aber ebenfalls berücksichtigt 

werden sollen.162  

Hieraus wird vereinzelt abgeleitet, bei Art. 2 Abs. 3 FFH-RL handele es sich um eine all-

gemeine Vorschrift der FFH-Richtlinie, die den folgenden speziellen Regelungen zum Ha-

bitat- und Artenschutz vorangestellt und daher stets zu beachten sei.163  

Selbst wenn man aber Art. 2 Abs. 3 FFH-RL in dieser Hinsicht als allgemeine Vorschrift 

verstünde, so wird sie bezüglich der Schutzgebietsausweisung durch die nachfolgenden 

                                                 
159 Siehe hierzu oben 1. b) dd). 
160 Im Ergebnis ebenso Gellermann, Natura 2000, S. 131/132, der diesen Fall jedoch nicht unter Art. 9 Satz 
2 FFH-RL subsumiert. 
161 Koch, T., S. 70; dies erkennt auch Rödiger-Vorwerk, S. 29. 
162 Koch, T., S. 70. 
163 Koch, T., S. 70. 
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spezielleren Vorschriften des Art. 4 FFH-RL insoweit verdrängt,164 als die Gebietsauswahl 

gemäß Art. 4 Abs. 1, 2 FFH-RL einzig nach den Kriterien des Anhang III der FFH-

Richtlinie erfolgt. Diese haben somit abschließenden rechtsverbindlichen Charakter und 

enthalten ausschließlich naturschutzfachliche Kriterien.165 Ein Spielraum besteht nur, so-

weit die Kriterien unterschiedliche fachliche Bewertungen zulassen.166  

Da die Aufhebung besonderer Schutzgebiete in Art. 9 Satz 2 FFH-RL als actus contrarius 

zur Ausweisung formuliert ist, unterliegt sie als Gegenstück zur Ausweisung eines beson-

deren Schutzgebietes auch ein und denselben Kriterien. Zwar belassen einige der in An-

hang III der FFH-Richtlinie genannten Kriterien den Mitgliedstaaten einen gewissen Spiel-

raum.167 Allerdings bezieht sich dieser ebenso wie bei der Ausweisung besonderer Vogel-

schutzgebiete168 auf einen naturschutzfachlichen Bewertungsspielraum, der die Mitglied-

staaten nicht ermächtigt, naturschutzexterne Belange in die Entscheidung über die Ge-

bietsauswahl einzubeziehen.169  

Des Weiteren enthält Art. 6 Abs. 4 FFH-RL eine spezielle Vorschrift für den Abschnitt des 

Habitatschutzes, nach der unter besonderen Umständen auch auf Grund sozialer und 

wirtschaftlicher Interessen von den Pflichten zum Gebietsschutz abgewichen werden 

kann. Wenngleich sich diese Regelung nur auf Pflegemaßnahmen nach erfolgter Auswei-

sung und nicht auf diese selbst bezieht,170 ergibt sich hieraus dennoch, dass die in Art. 2 

Abs. 3 FFH-RL genannten Belange gerade nicht bei allen dieser Vorschrift nachgelagerten 

Normen zu berücksichtigen sind. Denn es bedürfte der Ausnahmevorschrift des 

Art. 6 Abs. 4 FFH-RL überhaupt nicht, wenn wirtschaftliche und soziale Belange bereits 

über Art. 2 Abs. 3 FFH-RL bei allen Maßnamen einschließlich der Gebietsausweisung und 

der anschließenden Schutzmaßnahmen abwägend zu berücksichtigen wären. 

                                                 
164 Apfelbacher/Adenauer/Iven, NuR 1999, 63, 65; Gellermann, Natura 2000, S. 54, 58; Rödiger-
Vorwerk, S. 30; Spannowsky, UPR 2000, 41, 48. 
165 Gellermann, Natura 2000, S. 52/53; Iven, NuR 1996, 373, 376; Rödiger-Vorwerk, S. 25/26, 27, 28/29. 
166 BVerwG, NVwZ 2002, 1103, 1106; NVwZ 2001, 92, 92/93; Gassner, in: Gassner/Bendomir-
Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 33, Rn. 3; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 172. 
167 Vor allem die Kriterien der Gesamtbeurteilung (Phase 1, A., d; Phase 1, B., d) und der Einstufung (Phase 
1, C.). 
168 Vgl. hierzu oben 1. b) cc). 
169 EuGH, NVwZ 2001, 1147; BVerwG, DVBl. 2002, 990, 993; NVwZ 2001, 92, 92/93; Gellermann, Natura 
2000, S. 47, 50, 54/55; ders. NVwZ 2001, 500, 502; Iven, NuR 1996, 373, 376; Kloepfer, Umweltrecht, § 
11, Rn. 172; Kratsch/Schumacher, S. 139, 146, 147; Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 13, § 33, Rn. 3; Rö-
diger-Vorwerk, S. 28/29, 35; Spannowsky, UPR 2000, 41, 48. 
170 Vgl. hierzu oben 1. b) aa) aaa). 
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Darüber hinaus lässt sich im Wege des Erst-Recht-Schlusses aus Art. 6 Abs. 4 FFH-RL 

ableiten, dass die in Art. 2 Abs. 3 FFH-RL genannten Belange bei der Aufhebung eines 

besonderen Schutzgebietes nicht zu berücksichtigen sind. Wenn nämlich bereits bei den 

weniger einschneidenden Maßnahmen in Form von Plänen und Projekten naturschutz-

fremde Belange nur zu berücksichtigen sind, sofern sie auf „... zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses ...“ beruhen bzw. bei prioritären Gebieten sogar nur 

die Rechtsgüter Gesundheit des Menschen oder öffentliche Sicherheit als abwägungsrele-

vante Belange herangezogen werden dürfen, können bei der weitergehenden Aufhebung 

eines besonderen Schutzgebietes die grundsätzlicheren Belange des Art. 2 Abs. 3 FFH-

RL keine Berücksichtigung finden. 

Aus dieser Gesamtbetrachtung ergibt sich, dass die in Art. 2 Abs. 3 FFH-RL genannten 

naturschutzexternen Belange bei der Gebietsausweisung regelmäßig nicht berücksichtigt 

werden dürfen,171 weshalb sie aus denselben Gründen wie bei der Aufhebung besonderer 

Vogelschutzgebiete172 auch bei der Aufhebung eines besonderen Schutzgebietes nicht 

heranzuziehen sind. 

 

bb)   Ausnahmsweise Berücksichtigung naturschutzexterner Belange bei ausrei- 
         chender Schutzgebietsfläche? 

Fraglich ist, ob in Anlehnung an Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 FFH-RL die Aufhebung von beson-

deren Schutzgebieten leichter erfolgen kann, wenn nach der Aufhebung eines Gebietes 

die verbleibenden besonderen Schutzgebiete eine Fläche von mehr als fünf Prozent der 

Landesfläche ausmachen. Denn nach dieser Vorschrift können auf Antrag des Mitglied-

staates die Kriterien in Anhang III (Phase 2) im Einvernehmen mit der Kommission bei der 

Ausweisung prioritärer Lebensräume flexibler gehandhabt werden, sodass im umgekehr-

ten Fall auch die Aufhebung derartiger Gebiete leichter erfolgen könnte. Hieran könnte 

man deswegen denken, weil das entsprechende Gebiet möglicherweise gar nicht hätte 

ausgewiesen werden müssen. 

                                                 
171 EuGH, NVwZ 2001, 1147; im Ergebnis ebenso Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, 
Bundesnaturschutzgesetz, § 33, Rn. 3; Gellermann, Natura 2000, S. 50, 54/55, 131/132; Rödiger-Vorwerk, 
S. 29, 31; Spannowsky, UPR 2000, 41, 48. 
172 Vgl. hierzu oben 1. b) cc) aaa). 
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Die flexiblere Handhabung der Kriterien des Anhangs III bedeutet aber nicht, dass in die-

sem Fall naturschutzexterne Belange berücksichtigt werden dürfen. Denn dann würde es 

sich nicht lediglich um eine flexiblere Handhabung der Kriterien des Anhangs III handeln, 

die allesamt naturschutzfachlicher Art sind, sondern um eine Berücksichtigung anderer 

Belange, was vom Wortlaut des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 FFH-RL nicht mehr gedeckt und mit 

dem Sinn und Zweck der Vorschrift nicht vereinbar ist. Letzterer liegt nämlich darin, Mit-

gliedstaaten zu entlasten, die einen hohen Anteil prioritärer Lebensräume aufweisen.173 

Die flexiblere Handhabung bezieht sich lediglich auf den quantitativen Umfang der Aus-

weisung von besonderen Schutzgebieten, weil laut Anhang III, Phase 2, Nr. 1 FFH-RL 

grundsätzlich alle von den Mitgliedstaaten ermittelten prioritären Gebiete als Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung angesehen werden. 

 

cc)   Ausnahmsweise Berücksichtigung naturschutzexterner Belange bei überwie- 
        genden Gründen des Allgemeinwohls 

Es muss die Aufhebung von besonderen Schutzgebieten nach der FFH-Richtlinie ebenso 

wie die besonderen Vogelschutzgebiete ausnahmsweise bei überwiegenden Gründen des 

Allgemeinwohls möglich sein.174 Denn beide Richtlinien weisen in puncto Ziele und Inhalte 

erhebliche Parallelen auf, sodass sich die Argumentation zu den besonderen Vogel-

schutzgebieten auch auf die besonderen Schutzgebiete der FFH-Richtlinie übertragen 

lässt.175  

Ob die Gründe des Allgemeinwohls das Interesse an der Erhaltung des Lebensraumes 

überwiegen, hängt hierbei maßgeblich vom Grad dessen Gefährdung ab. Diesbezüglich 

unterscheidet die FFH-Richtlinie explizit zwischen natürlichen Lebensräumen bzw. Arten 

von gemeinschaftlichem Interesse (Art. 1 lit. c bzw. g FFH-RL) und prioritären natürlichen 

Lebensraumtypen bzw. Arten (Art. 1 lit. d bzw. h FFH-RL). An Letztere stellt die FFH-

Richtlinie erhöhte Anforderungen, die sich im Falle der Abwägung mit den Gründen des 

Allgemeinwohls im Gewicht niederschlagen müssen. 

                                                 
173 Gellermann, Natura 2000, S. 59. 
174 Ebenso Rödiger-Vorwerk, Die FFH-Richtlinie, S. 44/45; vgl. oben 1. b) cc) aaa). 
175 Ebenso Apfelbacher/Adenauer/Iven, NuR 1999, 63, 65; Rödiger-Vorwerk, S. 31, 34; ähnlich Span-
nowsky, UPR 2000, 41, 49. 
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c)   Formelle Anforderungen an die Aufhebung von FFH-Gebieten 

Abgesehen von den materiellen Voraussetzungen, denen zufolge ein besonderes Schutz-

gebiet aufgehoben werden kann, sind besondere formale Aspekte zu berücksichtigen. 

Denn im Vergleich zur Ausweisung von besonderen Vogelschutzgebieten erfolgt die Aus-

weisung besonderer Schutzgebiete nach der FFH-Richtlinie in einem mehrstufigen Verfah-

ren unter Beteiligung verschiedener Behörden und Organe, was sich auch bei der späte-

ren Aufhebung im Wege des actus contrarius auswirken muss. 

Zunächst melden die Mitgliedstaaten im Rahmen einer Vorauswahl das Vorkommen be-

stimmter Lebensraumtypen, die in den Anhängen zur FFH-RL aufgelistet sind (Art. 4 Abs. 

1 FFH-RL). Auf Grund dieser Meldungen wählt die EU-Kommission im Einvernehmen mit 

den Mitgliedstaaten diejenigen Gebiete aus, denen nach Anhang III zur FFH-Richtlinie ei-

ne gemeinschaftliche Bedeutung beigemessen wird (Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL). Für 

das Einvernehmen ist gemäß Art. 23 Abs. 2, 5 Satz 2 GG das Votum des Bundesrates 

maßgeblich, weil es sich bei der Ausweisung von Schutzgebieten um eine Regelungsma-

terie handelt, die schwerpunktmäßig den Bundesländern obliegt. Dabei ist die gesamt-

staatliche Verantwortung des Bundes zu wahren (Art. 23 Abs. 5 Satz 2 2. Halbsatz GG). 

Nachdem der Habitatausschuss (Art. 20 FFH-RL) dieser Gebietsauswahl zugestimmt hat, 

legt die EU-Kommission die unter Schutz zu stellenden Gebiete fest (Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 

FFH-RL). Letztlich hat ein Mitgliedstaat gemäß Art. 4 Abs. 4 FFH-RL eine von der EU-

Kommission als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnete Fläche als beson-

deres Schutzgebiet auszuweisen. Die förmliche Unterschutzstellung eines FFH-Gebietes 

erfolgt letztlich nach nationalem Recht176 und damit gemäß §§ 22 ff. BNatSchG durch die 

Bundesländer, die diese Kompetenz entsprechend delegiert haben. 

Dieses mehrstufige Verfahren muss sich zwangsläufig auch im Falle der Aufhebung eines 

besonderen Schutzgebietes auswirken. Erfolgt nämlich die förmliche Ausweisung der 

FFH-Gebiete erst nachdem die EU-Kommission die Gebiete als besonders schutzwürdig 

anerkannt und deren Ausweisung dementsprechend praktisch angeordnet hat, kann die 

nach Landesrecht zuständige Behörde ein solches Schutzgebiet nicht eigenmächtig wie-

der aufheben. Vielmehr müssen auf umgekehrtem Wege alle Stellen beteiligt werden, die 

auch bei der Ausweisung beteiligt waren. Will die für die Ausweisung eines Schutzgebie-

tes nach nationalem Recht zuständige Behörde oder der Gesetzgeber ein besonderes 

                                                 
176 Lorz/Müller/Stöckel, § 32, Rn. 15. 
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Schutzgebiet aufheben, muss demnach der Habitatausschuss, die EU-Kommission sowie 

der Bundesrat in dem zur Ausweisung entsprechenden Umfang beteiligt werden.  

 

d)   Zusammenfassung: Aufhebung von FFH-Gebieten 

Die Aufhebung von besonderen Schutzgebieten nach der FFH-Richtlinie ist in Art. 9 Satz 2 

FFH-RL explizit geregelt. Die Maßnahme orientiert sich an den naturschutzfachlichen Kri-

terien des Art. 4 Abs. 1, 2 FFH-RL und kann ansonsten nur in besonders gelagerten Aus-

nahmefällen mit überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt sein. In for-

meller Hinsicht ist das Verfahren in der zur Ausweisung umgekehrten Reihenfolge zu 

durchlaufen. 

 

III.   Schlussfolgerung zu den Anforderungen aus dem europäischen Gemein- 
       schaftsrecht  

Aus dem Primärrecht der europäischen Gemeinschaft lassen sich keine unmittelbaren An-

forderungen an die Aufhebung von Schutzgebieten entnehmen. Demgegenüber enthält 

das Sekundärrecht der europäischen Gemeinschaft mit der Vogelschutzrichtlinie und der 

FFH-Richtlinie zwei Vorschriften, die unmittelbare Anforderungen an die Aufhebung von 

Schutzgebieten beinhalten und entsprechend berücksichtigt werden müssen, da die Bun-

desländer über § 32 Satz 2 BNatSchG an die inhaltlichen Vorgaben dieser beiden Richtli-

nien gebunden sind. 
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B.   Anforderungen aus dem Bundesverfassungsrecht 

Die Aufhebung eines Schutzgebietes muss in jedem Falle verfassungskonform sein. Als 

verfassungsrechtlicher Prüfungsrahmen kommen Grundrechte mit umweltspezifischen 

Schutzpflichten (I.) sowie das Staatsziel Umweltschutz aus Art. 20a GG (II.) in Betracht. 

 

I.   Anforderungen aus Grundrechten 

Aus den Grundrechten können sich umweltspezifische Schutzpflichten ergeben, sofern 

konkrete Umweltgefahren oder -schäden von existenzbedrohendem Ausmaß bestehen 

oder drohen.177 So hat das Bundesverfassungsgericht insbesondere aus dem Grundrecht 

auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) im Hinblick auf die 

friedliche Nutzung der Kernenergie dem Staat Pflichten auferlegt, die Rechtsgüter der 

Bürger zu schützen.178 Dieser Verpflichtung ist der Gesetzgeber mit dem Erlass des A-

tomgesetzes nachgekommen, indem er in dessen § 1 Nr. 2 den Schutz des Lebens, der 

Gesundheit und der Sachgüter ausdrücklich zum Zweck des Gesetzes erklärt, woran sich 

das weitere staatliche Handeln in diesem Bereich, wie etwa bei der Erteilung oder Versa-

gung von Genehmigungen, zu orientieren hat.179 

Da sich im Hinblick auf die Aufhebung von Schutzgebieten nach dem Landschafts- und 

Naturschutzrecht regelmäßig nur (zeitlich) weit entfernte Folgen für den Menschen erge-

ben, sind für den einzelnen Rechtsgutträger durch die Aufhebung von Schutzgebieten an 

sich keine unmittelbaren und konkreten Umweltgefahren oder -schäden von existenz-

bedrohendem Ausmaß zu erwarten, wie dies bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie 

durchaus der Fall sein kann. Folgerichtig nimmt § 1 BNatSchG als Zielbestimmung auch 

nicht Bezug auf grundrechtlich geschützte Rechtsgüter, sondern bezieht sich insoweit nur 

allgemein auf die Lebensgrundlagen des Menschen. Mithin lassen sich aus den Grund-

rechten unmittelbar keine Anforderungen an die Aufhebung unter Schutz gestellter Gebie-

te entnehmen. 

                                                 
177 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 3; Scholz, Art. 20a, Rn. 8; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 4. 
178 BVerfGE 49, 89, (140 ff.). 
179 Scholz, Art. 20a, Rn. 9. 
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II.   Anforderungen aus Art. 20a GG 

Nach dieser Vorschrift schützt der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generati-

onen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßi-

gen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch 

die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.  

Art. 20a GG weist einen für eine Verfassungsnorm typischen hohen Abstraktionsgrad auf. 

Deswegen muss die Vorschrift im Folgenden sehr eingehend und detailliert daraufhin un-

tersucht werden, ob und inwieweit sich aus ihr konkrete Anforderungen an die Aufhebung 

eines einzelnen Schutzgebietes oder an die abstrakt-generelle Regelung der Aufhebung 

von Schutzgebieten durch Gesetz ableiten lassen. 

Hierzu soll zuerst kurz erörtert werden, welchem Normtyp Art. 20a GG zuzuordnen ist und 

welche rechtlichen Bindungswirkungen sich daraus ergeben (1.). Sodann ist der Stellen-

wert der Vorschrift in der Verfassung zu untersuchen (2.), bevor intensiv der Frage nach-

gegangen wird, welche materiellen (3.) und formellen (4.) Anforderungen dieser Norm hin-

sichtlich der Aufhebung von Schutzgebieten zu entnehmen sind. 

 

1.   Art. 20a GG als Staatsziel 

Nach heute einhelliger Ansicht handelt es sich bei Art. 20a GG um eine so genannte 

Staatszielbestimmung.180  

Mangels Legaldefinition muss der Begriff der Staatszielbestimmung anhand anderer Krite-

rien bestimmt werden. Im Zuge der Diskussion um die Grundwerte der Deutschen Verfas-

sung in den 1980er Jahren wurde durch das Bundesinnenministerium und das Bundesjus-

tizministerium eine Sachverständigenkommission „Staatszielbestimmungen/Gesetz-

gebungsaufträge“ ins Leben gerufen, die in ihrem Abschlussbericht Staatsziele wie folgt 

definierte: „Staatszielbestimmungen sind Verfassungsnormen mit rechtlich bindender Wir-

kung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufga-

ben - sachlich umschriebener Ziele - vorschreiben. Sie umreißen ein bestimmtes Pro-
                                                 
180 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 32; Kloepfer, Umweltrecht, § 3, Rn. 1, 4, 5; 
Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 12; Peters, NVwZ 1995, 555; Sannwald, Art. 20a, Rn. 4;  Scholz, 
Art. 20a, Rn. 17; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 23; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 1, 
10. 
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gramm der Staatstätigkeit und sind dadurch Richtlinie oder Direktive für das staatliche 

Handeln, auch für die Auslegung von Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften.“181 Die-

se Definition hat inzwischen allgemeine Anerkennung erfahren.182  

Staatszielbestimmungen beinhalten demzufolge objektive, rechtlich verpflichtende, mate-

rielle Grundsätze zur Verwirklichung von Zielen, die bei allen staatlichen Tätigkeiten zu 

beachten sind.183 Die Bedeutung von Staatszielbestimmungen ist darin zu sehen, gegen-

wärtige und künftige politische Forderungen durch ihre Aufnahme in das Grundgesetz zur 

verfassungsrechtlichen Pflicht zu erklären.184 Zusammen mit den Grundrechten stellen sie 

die wichtigsten und maßgebenden Elemente verfassungsrechtlicher Wertentscheidungen 

dar.185 Sie besitzen sowohl institutionell-organisatorische als auch materielle Inhalte,186 

aus denen das Bundesverfassungsgericht zahlreiche Prinzipien entwickelt und für verbind-

lich erklärt hat.187 

Staatszielbestimmungen sind nicht im konditionalen Sinne mit Tatbestand und Rechtsfolge 

aufgebaut, sondern weisen eine finale Struktur mit inhaltlich verbindlich vorgegebenem 

Ziel auf.188 Sie enthalten rechtlich verbindliche Zielvorgaben, zu deren Erfüllung die Wahl 

der Mittel den Adressaten der Staatszielbestimmungen überlassen bleibt.189 Soweit sich 

den Staatszielbestimmungen jedoch konkrete Inhalte entnehmen lassen, sind diese der 

politischen Entscheidung entzogen.190 In diesem Umfang wird dann der Gestaltungsspiel-

raum des Gesetzgebers eingeschränkt.191 Aus der Rechtsverbindlichkeit einer Staatsziel-

                                                 
181 Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, Rn. 7. 
182 Maurer, Staatsrecht I, § 6, Rn. 9; Peters, NVwZ 1995, 555; Riegler, S. 43; Sannwald, Art. 20a, Rn. 5; 
Scholz, Art. 20a, Rn. 18 (Fn. 35). 
183 Badura, Arten der Verfassungsrechtssätze, Rn. 15; Bock, S. 247; Brohm, JZ 1994, 213, 215; Degen-
hart, Staatsrecht I, vor Rn. 565; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 49; Hain/Unruh, DÖV 2003, 147, 154; Katz, 
Rn. 132; Merten, DÖV 1993, 368, 370. 
184 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 208; ders., Bedeutung der Grundrechte, Rn. 34, 35; 
Maurer, Staatsrecht I, § 6, Rn. 14. 
185 Katz, Rn. 545. 
186 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 49; Reimer, S. 196. 
187 Katz, Rn. 132. 
188 Müller-Bromley, S. 38. 
189 Badura, Arten der Verfassungsrechtssätze, Rn. 15; ders., Staatsrecht, D, Rn. 42; Bock, S. 247; 
Hain/Unruh, DÖV 2003, 147, 154; Hesse, Bedeutung der Grundrechte, Rn. 34; Katz, Rn. 133; Maurer, 
Staatsrecht I, § 6, Rn. 12; Wolf, KritV 1997, 280, 284. 
190 Hesse, Bedeutung der Grundrechte, Rn. 37; Wolf, KritV 1997, 280, 284. 
191 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 208; ders., Bedeutung der Grundrechte, Rn. 34; Maurer, 
Staatsrecht I, § 6, Rn. 16. 
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bestimmung ergibt sich, dass dieser zuwider laufende Normen des einfachen Rechts 

verfassungswidrig sind.192 

Abzugrenzen ist die Staatszielbestimmung insoweit von den Programmsätzen. Bei Pro-

grammsätzen handelt es sich um gesetzliche Bestimmungen, die keine unmittelbare Ver-

bindlichkeit beanspruchen, sondern lediglich unverbindliche Empfehlungen,193 Absichten, 

Vorstellungen oder Pläne des Gesetzgebers widerspiegeln.194 Sie haben insoweit nur rich-

tungweisende Funktion.  

Staatszielbestimmungen hingegen entfalten rechtlich bindende Wirkungen gegenüber den 

Staatsgewalten und gehen damit über die bloß unverbindlichen Programmsätze hinaus.195 

Staatszielbestimmungen verpflichten den Staat definitiv zur Verfolgung der darin genann-

ten Ziele.196 

Aus der Tatsache, dass es sich bei Art. 20a GG um eine Staatszielbestimmung handelt,197 

unterliegen sämtliche Staatsorgane der Pflicht, die durch diese Vorschrift vorgegebenen 

Ziele zu verfolgen und bei ihren Maßnahmen zu beachten.198 Infolgedessen muss diese 

Norm auch bei der Aufhebung von Schutzgebieten berücksichtigt werden, egal ob es sich 

um eine einzelne konkrete Maßnahme oder um ein allgemeines Gesetz handelt, das die 

Aufhebung von Schutzgebieten abstrakt und generell regelt. Denn die einzelne hoheitliche 

Maßnahme wird ebenso wie ein allgemeines Gesetz an der Verfassung und damit auch an 

dem Staatsziel aus Art. 20a GG gemessen, sobald dessen Regelungsbereich betroffen ist. 

                                                 
192 Badura, Arten der Verfassungsrechtssätze, Rn. 15; ders., Staatsrecht, D, Rn. 42; Bundesminister des 
Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 7; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 50; Epiney, in: vMan-
goldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 87; Larenz, S. 339, 341; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 85. 
193 Riegler, S. 47. 
194 Katz, Rn. 570. 
195 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 582; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, 
GG II, Art. 20a, Rn. 32, 36, 43; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 49/50;  Katz, Rn. 132; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 
5, Art. 20a, Rn. 20; Merten, DÖV 1993, 368, 371; Sannwald, Art. 20a, Rn. 5; Sommermann, in: vMü/Ku, 
GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 10. 
196 Caspar/Schröter, S. 19; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 582; Katz, Rn. 133; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, 
Art. 20a, Rn. 20; Merten, DÖV 1993, 368, 370. 
197 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 1; Kloepfer, DVBl. 1996, 
73, 74; Scholz, Art. 20a, Rn. 32; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 24; Uhle, JuS 1996, 96, 97; Wolf, KritV 
1997, 280, 284. 
198 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 14; Kloepfer, DVBl. 1996, 
73, 74; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 12; Scholz, Art. 20a, Rn. 18, 35; Schulze-Fielitz, Art. 20a, 
Rn. 24, 25. 
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2.   Stellenwert des Art. 20a GG in der Verfassung 

Mit der Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes oder der Regelung derartiger Maß-

nahmen durch allgemeines Gesetz verfolgt der Gesetzgeber regelmäßig einen bestimm-

ten Zweck, dem seinerseits mindestens ein bestimmtes Rechtsgut zu Grunde liegt. Des-

halb wird es zwangsläufig zu einer Abwägung zwischen diesem Rechtsgut und dem hier-

mit kollidierenden Verfassungsgut der natürlichen Lebensgrundlagen kommen.199 Zur Vor-

bereitung der späteren Auflösung dieser Kollisionslage im Wege der Güterabwägung soll 

nun versucht werden, den Stellenwert und die Bedeutung des Art. 20a GG in der verfas-

sungsmäßigen Ordnung herauszuarbeiten, da der Verfassungsgeber und der verfassung-

sändernde Gesetzgeber bei der Aufnahme von Normen in das Grundgesetz regelmäßig 

materielle Wertentscheidungen trifft, die dann bei der Auslegung der Vorschrift selbst200 

und bei der Abwägung zwischen widerstreitenden Interessen ausschlaggebend sein kön-

nen.201 In ähnlicher Weise hat das Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidun-

gen einzelnen Grundrechten im Vergleich zu anderen einen bestimmten Stellenwert in der 

Wertordnung des Grundgesetzes zuerkannt,202 selbst wenn es eine starre Rangordnung 

unter den Grundrechten bisher nicht aufgestellt hat.203 

Grundsätzlich sind die Staatsziele und die übrigen Verfassungsprinzipien bei der Abwä-

gung als gleichrangig anzusehen, sofern sich der Verfassung nichts Gegenteiliges ent-

nehmen lässt.204 Nachfolgend soll überprüft werden, ob sich durch Auslegung des Art. 20a 

GG eine konkretere Gewichtung dieser Vorschrift im Verhältnis zu den anderen Verfas-

sungsnormen ermitteln lässt. Da keine einheitliche Definition des Begriffs des Verfas-

sungsprinzips existiert,205 wird dieser Begriff im Folgenden wertneutral als Oberbegriff der 

Verfassungsnormen Grundrechte, grundrechtsgleiche Rechte, Staatsziele und Staats-

strukturprinzipien verwendet. 

                                                 
199 Siehe zur Abwägung im Einzelnen eingehend unten 4. a). 
200 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 43; Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, 
Rn. 3, 20; Katz, Rn. 574; Maurer, Staatsrecht I, § 6, Rn. 1. 
201 Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 546. 
202 Larenz, S. 341, 412; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 820; Veith, S. 143; vgl. BVerfGE 7, 198, (215); 27, 
1, (6); 30, 173, (193); zum Begriff der Wertordnung des Grundgesetzes siehe Katz, Rn. 555 f., 574; Maurer, 
Staatsrecht I, § 1, Rn. 61. 
203 Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 828. 
204 Stern, Staatsrecht, Bd. I, S. 133; Veith, S. 172. 
205 Vgl. Reimer, S. 36 ff. 
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a)   Grammatikalische Auslegung 

Dem Wortlaut des Art. 20a GG ist keine ausdrückliche Vor- oder Nachrangigkeit gegen-

über anderen Verfassungsprinzipien zu entnehmen,206 da der während des Gesetzge-

bungsverfahrens von der SPD-Fraktion geforderte „besondere Schutz“ des Staates für die 

natürlichen Lebensgrundlagen im Verfassungstext keinen Niederschlag fand207 und der 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen „... im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-

nung ...“ zu gewährleisten ist.208  

 

b)   Systematische Auslegung 

Möglicherweise ergibt sich aus der systematischen Stellung des Art. 20a GG in der Ver-

fassung eine Aussage über dessen Wertigkeit im Vergleich mit anderen Verfassungsprin-

zipien. 

Hierzu wird teilweise vertreten, Art. 20a GG unterliege nicht der Ewigkeitsgarantie des Art. 

79 Abs. 3 GG und sei damit von Verfassungs wegen gegenüber den Prinzipien des Art. 20 

GG nachrangig,209 weil sich aus der Unterscheidung zwischen veränderbaren und 

unveränderbaren Verfassungsgrundsätzen eine Einordnung in „... Staatsziele erster und 

zweiter Klasse“ ergebe.210 

Allerdings gibt es für eine solche Höherwertigkeit der in Art. 20 GG aufgeführten Verfas-

sungsprinzipien gegenüber dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen keinen sachli-

chen Grund.211 Art. 79 Abs. 3 GG kommt nämlich nur die Funktion zu, gewisse Mindestin-

halte des Grundgesetzes zu sichern, nicht aber die Abwägung unter einzelnen Verfas-

                                                 
206 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 47. 
207 BT-Drs. 12/6000, S. 66; Meyer-Teschendorf, ZRP 1994, 73, 78; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 228. 
208 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 330; Brohm, JZ 1994, 213, 219; Jarass, in Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, 
Rn. 14; Kloepfer, Umweltrecht, § 3, Rn. 9, 23; Meyer-Teschendorf, ZRP 1994, 73, 77, 78; Peters, NVwZ 
1995, 555, 556; Sannwald, Art. 20a, Rn. 11; Scholz, Art. 20a, Rn. 13, 14, 42; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 
23, 41; Uhle, UPR 1996, 55, 56. 
209 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 26; ders., Umweltrecht, § 3, Rn. 9 sieht hierin eine Ausnahme 
von der grundsätzlichen Gleichrangigkeit; Sannwald, Art. 20a, Rn. 12. 
210 Merten, DÖV 1993, 368, 371. 
211 Becker, DVBl. 1995, 713, 717; Epiney, in vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 51. 
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sungsprinzipien vorzunehmen.212 Eine Einstufung der Staatsziele in solche erster und 

zweiter Klasse widerspricht dem Grundsatz der Einheit der Verfassung. 

Ein Vorrang der Grundsätze aus Art. 20 GG gegenüber dem Schutz der natürlichen Le-

bensgrundlagen lässt sich aus der systematischen Stellung beider Normen im Grundge-

setz daher nicht ableiten. Durch die Nennung des Staatsziels Umweltschutz im unmittelba-

ren systematischen Zusammenhang mit den tragenden Grundprinzipien des Staates wird 

vielmehr der besondere Wert des Art. 20a GG als „verfassungsrechtliche Fundamental-

norm“213 sowie dessen aktueller Regelungsbedarf verdeutlicht.214 Die grundsätzliche 

Gleichrangigkeit von Art. 20a GG zu anderen Verfassungsprinzipien ergibt sich zudem aus 

den allgemeinen verfassungsdogmatischen Grundsätzen sowie der Bindung des Normge-

bers an die Gesamtheit der Verfassung.215 

Somit lässt sich auch im Wege der systematischen Auslegung keine Vor- oder Nachran-

gigkeit des Staatsziels Umweltschutz gegenüber anderen Verfassungsprinzipien begrün-

den. 

 

c)   Teleologische Auslegung 

Hingegen könnte man aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift durchaus zu dem Schluss 

gelangen, dass dem Staatsziel Umweltschutz eine insoweit die anderen Verfassungsprin-

zipien überragende Wertstellung zukommt, als dieses mit den natürlichen Lebensgrundla-

gen auch das menschliche Dasein schützt und damit als Grundvoraussetzung für alle an-

deren Verfassungsprinzipien von elementarer Bedeutung sei.216  

                                                 
212 Söhnlein, S. 74/75. 
213 Wolf, KritV 1997, 280, 284. 
214 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 330; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 50; Meyer-
Teschendorf, ZRP 1994, 73, 77; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 15; Schink, DÖV 1997, 221, 222; 
Scholz, Art. 20a, Rn. 32; Söhnlein, S. 75; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 1; Uhle, JuS 
1996, 96. 
215 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 47; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 
20a, Rn. 24; Uhle, JuS 1996, 96, 98. 
216 Murswiek, NVwZ 1996, 222, 228; Veith, S. 143. 
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Dabei ergebe sich die herausragende Bedeutung des Art. 20a GG gerade aus der Beson-

derheit des Schutzgutes der natürlichen Lebensgrundlagen,217 die unabdingbare Voraus-

setzungen für alle anderen menschlichen Kulturhandlungen seien.218 Stünden nämlich die 

natürlichen Lebensgrundlagen vor einer irreversiblen Zerstörung, müsse dem Staatsziel 

Umweltschutz Vorrang gegenüber anderen Staatszielen und Verfassungsprinzipien einge-

räumt werden.219 „Im Wertekanon des Rechts sind die natürlichen Lebensgrundlagen nicht 

alles, aber ohne eine natürliche Umwelt, in der alle anderen Schutzgüter und Prinzipien 

des Rechts sich erst entfalten können, bedeuten diese nichts.“220 

Aus alledem lässt sich aber nur entnehmen, dass es sich bei dem Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen um ein hohes Verfassungsgut handelt. Eine generelle Aussage, wel-

chen Stellenwert das Schutzgut der natürlichen Lebensgrundlagen im Verhältnis zu ande-

ren Rechtsgütern einnimmt, ist jedoch auch durch eine teleologische Auslegung des Art. 

20a GG nicht zu gewinnen. Denn die natürlichen Lebensgrundlagen können in so ver-

schiedenartiger Weise und Intensität betroffen sein, dass sich anders als beim Schutzgut 

Leben (des Menschen) eine einheitliche und allgemein verbindliche Aussage über die 

Wertigkeit im Vergleich mit anderen Verfassungsgütern nicht von vornherein treffen lässt. 

Dies gilt insbesondere für die Schutzgüter eines ausgewiesenen Schutzgebietes. Denn 

jedem einzelnen Schutzgebiet kommt eine individuelle Schutzwürdigkeit und Schutzbe-

dürftigkeit bezüglich der darin vorkommenden meist mannigfaltigen Schutzgüter zu, die 

einem generellen Urteil über deren Wertigkeit entgegensteht.  

Mithin ergibt sich auch aus dem Sinn und Zweck des Art. 20a GG weder eine Vor- noch 

eine Nachrangigkeit des Staatsziels Umweltschutz gegenüber anderen Verfassungsprinzi-

pien. 

                                                 
217 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 50. 
218 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 330; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 228; Vogel, DVBl. 1994, 497, 499. 
219 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55; Wolf, KritV 1997, 280, 302. 
220 Wolf, KritV 1997, 280, 302/303. 
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d)   Zusammenfassung: Stellung des Art. 20a GG in der Verfassung 

Sowohl aus der systematischen Stellung als auch aus dem Sinn und Zweck des Art. 20a 

GG lässt sich entnehmen, dass es sich bei den natürlichen Lebensgrundlagen um ein ho-

hes Verfassungsgut handelt. Dies hat auch der verfassungsändernde Gesetzgeber in sei-

ner Gesetzesbegründung ausdrücklich festgestellt.221 Eine darüber hinausgehende abs-

trakte Feststellung der Wertigkeit des Art. 20a GG im Verhältnis zu anderen Verfassungs-

prinzipien lässt sich nicht treffen.222 Somit kommt es bei der Bewertung der Rechtmäßig-

keit der Aufhebung von Schutzgebieten maßgeblich auf die Güterabwägung im konkreten 

Einzelfall an. Dies gilt sowohl für die Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes als auch 

für die generelle Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten per Gesetz. 

 

3.   Materieller Regelungsbereich des Art. 20a GG 

Um feststellen zu können, ob sich überhaupt konkrete inhaltliche Anforderungen aus Art. 

20a GG an die Aufhebung von Schutzgebieten ergeben und falls ja, welche Anforderun-

gen dies sind, muss der Regelungsinhalt des Art. 20a GG genaustens untersucht werden. 

Hierzu bedarf es der eingehenden Erörterung der einzelnen Tatbestandsmerkmale der 

Norm, damit deren Kerngehalt ermittelt werden kann. 

Nach einer kurzen Erläuterung des Schutzgutes (a)) und der Regelungsadressaten des 

Art. 20a GG (b)) ist im Anschluss an den Regelungsauftrag (c)) ausführlich auf die Gren-

zen des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers bei der Umsetzung seines Regelungs-

auftrages einzugehen (d)). Schließlich soll eingehend untersucht werden, ob sich aus Art. 

20a GG ein konkretes Schutzniveau im Hinblick auf seine Schutzgüter ableiten lässt (e)), 
welches die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ebenfalls einschränkt und somit bei der 

Aufhebung von Schutzgebieten zu beachten ist. 

                                                 
221 BT-Drs. 12/6000, S. 65. 
222 Becker, DVBl. 1995, 713, 717; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 227; Vo-
gel, DVBl. 1994, 497, 499. 
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a)   Das Schutzgut: Die natürlichen Lebensgrundlagen 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist begrifflich identisch mit dem Schutz der 

Umwelt.223 Unter die natürlichen Lebensgrundlagen in Art. 20a GG ist die gesamte natürli-

che Umwelt zu fassen.224 Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen erfasst nicht ein-

zelne Tiere, Pflanzen oder Biotope, sondern bezieht sich allgemein auf deren Gattungen 

und Funktionen im Ökosystem,225 was sich bereits aus dem Wortlaut „Grundlagen“ ablei-

ten lässt.226 Hinsichtlich der Tierwelt besteht ein grundsätzlicher Bestandsschutz zur Ar-

tenerhaltung, wozu auch der Schutz der Lebensräume der wild lebenden Tiere vor Zerstö-

rung gehört.227 Durch Art. 20a GG wird folglich das komplette Bedingungs- und Wirkungs-

gefüge des Naturhaushaltes geschützt,228 also alle Güter, die für das Fortbestehen des 

Lebens über einen längeren Zeitraum existenznotwendig sind.229 

Demnach sind auch die in den §§ 22 ff. BNatSchG zu Grunde gelegten Schutzgüter Natur 

und Landschaft vom Regelungsgehalt des Art. 20a GG umfasst,230 weil sie gerade die na-

türlichen Lebensgrundlagen in allgemeiner Form repräsentieren. Der Schutz der Land-

schaft erstreckt sich sogar auf ihr ästhetisches Erscheinungsbild und ihre Funktion als Er-

holungsraum für den Menschen.231 Dies gilt auch dann, wenn die Umwelt durch menschli-

ches Verhalten bereits erheblich verändert wurde.232 

                                                 
223 Caspar, § 2, Rn. 97; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 51; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, 
Rn. 16; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 27; ders., NVwZ 1996, 222, 224; Scholz, Art. 20a, Rn. 36; 
Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 32. 
224 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 16; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 
3; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 65; ders., Umweltrecht, § 3, Rn. 13; Murswiek, in: Sachs, GG, 
Art. 20a, Rn. 27, 28; Scholz, Art. 20a, Rn. 36; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 33; Sommermann, in: vMü/Ku, 
GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 1, 23. 
225 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 3; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 34; Wolf, KritV 1997, 280, 
288. 
226 Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 21. 
227 Kloepfer, Umweltrecht, § 3, Rn. 13; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 34, 43. 
228 Henneke, NuR 1995, 325, 329; Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 76; Wolf, KritV 1997, 280, 286, 288. 
229 Murswiek, NVwZ 1996, 222, 224; Peters, NVwZ 1995, 555; Schink, DÖV 1997, 221, 223; Sannwald, 
Art. 20a, Rn. 17. 
230 BVerfG, NJW 1998, 367, 368; BVerwGE 104, 68, (76); Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 
20a, Rn. 16; Peters, NVwZ 1995, 555; Sannwald, Art. 20a, Rn. 18; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 32; 
Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 20; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 1, Rn. 150. 
231 BVerwG, NJW 1995, 2648, 2649/2650; zustimmend Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 583; Ekardt, 
SächsVBl. 1998, 49, 51; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 225; insoweit ablehnend Wolf, KritV 1997, 280, 286, 
der diese Funktion nicht unter Art. 20a GG fassen möchte. 
232 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 51; Wolf, KritV 1997, 280, 289. 
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Letztlich ist auch der Streitstand, ob nur die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt wer-

den, die den Bedürfnissen des Menschen dienen und diesen als Bezugspunkt aufweisen, 

also eine anthropozentrische Sichtweise maßgebend ist, oder ob die Umwelt um ihrer 

selbst willen zu schützen, sprich von einer ökozentrischen Sichtweise auszugehen ist, für 

das vorliegende Untersuchungsthema irrelevant. Die  Schutzgüter Landschaft und Natur 

werden nämlich auch bei anthropozentrischer Auslegung des Art. 20a GG in den Schutz-

bereich der Norm einbezogen. Denn selbst die Vertreter der Anthropozentrik interpretieren 

die Lebensgrundlagen des Menschen derart weit, dass auch die übrigen Lebewesen und 

deren Lebensräume vom Schutzbereich des Art. 20a GG erfasst werden, da deren Bedeu-

tung als Lebensgrundlage für den Menschen heute noch nicht absehbar oder zumindest 

von mittelbarer Natur ist.233 Zudem muss die Umwelt auch in Bereichen geschützt werden, 

in denen ein konkreter menschlicher Nutzen nicht erkennbar ist.234 Diesbezüglich wird auf 

die im Fluss befindliche Wissenschaft verwiesen, die immer neue Zusammenhänge zwi-

schen den verschiedenen Lebewesen und ihren Lebensräumen aufdeckt.235 Deshalb soll-

ten Eingriffe in die Natur möglichst unterbleiben, weil über deren ökologische Folgen zu 

wenig bekannt ist.236  

 

b)   Der Regelungsadressat: Der Staat 

Regelungsadressat des Art. 20a GG ist der Staat, also die gesamte Staatsgewalt (Legisla-

tive, Exekutive und Judikative) des Bundes und der Länder,237 da im Wortlaut der Norm 

weder zwischen den einzelnen Gewalten noch zwischen dem Bund und den Ländern un-

terschieden wird.238 

                                                 
233 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 331; Brohm, JZ 1994, 213, 219; Caspar, § 2, Rn. 99; Epiney, in: vMan-
goldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 24 verwendet den Begriff „,geläuterte’ anthropozentrische Ausrich-
tung“; Henneke, NuR 1995, 325, 329; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 69; ders., Umweltrecht, § 3, 
Rn. 14; Schink, DÖV 1997, 221, 224; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 19; Wolf, KritV 
1997, 280, 291. 
234 Schink, DÖV 1997, 221, 224. 
235 Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 19. 
236 Schink, DÖV 1997, 221, 224. 
237 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 56, 77; Henneke, NuR 1995, 325, 328; Jarass, 
in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 18, 19, 20; Kloepfer, Umweltrecht, § 3, Rn. 18, 19; Murswiek, in: 
Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 57; Sannwald, Art. 20a, Rn. 12; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 63, 64; Sommer-
mann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 7. 
238 Scholz, Art. 20a, Rn. 44. 
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c)   Der Regelungsauftrag: Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

Der Schutzauftrag erstreckt sich auf sämtliche hoheitliche Handlungen239 und betrifft somit 

auch die Aufhebung von Schutzgebieten, ungeachtet dessen, ob sie durch Gesetz, 

Rechtsverordnung, Verwaltungsakt oder Satzung erfolgt, da es sich in jedem Falle um ei-

ne für den Umweltschutz und damit nach Art. 20a GG relevante staatliche Maßnahme 

handelt. 

Der Wortlaut „schützt“ verweist seinem Sinn entsprechend auf das umweltrechtliche 

Schutzprinzip, welches sich in einer Schutzpflicht zu Gunsten der natürlichen Lebens-

grundlagen in Gestalt eines Gefahrenabwehr- und Schadenbeseitigungsgebotes nieder-

schlägt.240 Was genau zur Verwirklichung des Staatsziels Umweltschutz vom Staat zu 

veranlassen ist, ergibt sich nicht explizit aus dem Wortlaut der Vorschrift, sondern muss 

durch Auslegung des Art. 20a GG näher bestimmt werden.241 

Jedenfalls ist der Wortlaut handlungsbezogen,242 sodass sich der Staat nicht nur auf die 

Abwehr von Gefahren für die natürlichen Lebensgrundlagen beschränken darf, sondern 

selbst Maßnahmen zum Schutz ergreifen muss.243 Unbestritten wird der Normgeber durch 

den in Art. 20a GG enthaltenen expliziten Gesetzgebungsvorbehalt244 bzw. Konkretisie-

rungsvorbehalt245 verpflichtet, zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen geeignete 

Rechtsvorschriften zu erlassen.246 Diese dürfen sich nicht nur auf die Abwehr schädigen-

der Handlungen des Staates beschränken, sondern müssen auch ausreichenden Schutz 

vor Rechtsgutverletzungen durch private Dritte gewährleisten.247  

Des Weiteren muss der Staat dem Staatsziel zuwider laufende umweltzerstörende Maß-

nahmen unterlassen, sofern sie nicht durch übergeordnete Interessen gerechtfertigt 
                                                 
239 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 57; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 
20a, Rn. 8. 
240 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 52; Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 76/77. 
241 Meyer-Teschendorf, ZRP 1994, 73, 77; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 225, 226; Veith, S. 125. 
242 Hoffmann-Riem, DV 1995, 425, 428. 
243 BVerwG, NJW 1995, 907, 909; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 11. 
244 Meyer-Teschendorf, ZRP 1994, 73, 77; Scholz, Art. 20a, Rn. 46. 
245 Kuhlmann, NuR 1995, 1, 2. 
246 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 57; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 
18; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 225; Peters, NVwZ 1995, 555, 556; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 69; 
Veith, S. 125. 
247 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 583; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, 
GG II, Art. 20a, Rn. 57; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 5; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, 
Rn. 73; Schink, DÖV 1997, 221, 226; Veith, S. 115. 
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sind.248 Die Schutzpflicht des Staates umfasst zudem Maßnahmen zum Bestandsschutz 

bestehender Naturgüter,249 sodass sich aus Art. 20a GG auch die Pflicht zur Vornahme 

von Pflegemaßnahmen ergibt, falls die natürlichen Lebensgrundlagen ohne diese Maß-

nahmen nicht erhalten blieben.250  

In diesem Umfang ist der Schutz der Umwelt als deregulierungsfest anzusehen,251 sodass 

die Aufhebung eines Schutzgebietes ohne verfassungsmäßige Rechtfertigung durch ü-

berwiegende Gründe nicht erfolgen darf, wenn dadurch die in diesem Gebiet zu schützen-

den Naturgüter nicht weiter existieren könnten. Mit der Unterschutzstellung ist nämlich die 

Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit der in dem Gebiet vorgefundenen Schutzgü-

ter zuvor festgestellt worden. Andernfalls würde der Gesetzgeber mit der Aufhebung von 

Schutzgebieten der Umwelt schaden, was er privaten Dritten hingegen verbietet.252 

Wenngleich damit im Allgemeinen festgestellt worden ist, welche abstrakten Inhalte sich 

aus der Schutzpflicht des Art. 20a GG für den Normgeber ableiten lassen, muss nun ge-

klärt werden, wie sich diese Vorgaben inhaltlich auf die Umsetzung dieses Staatsziels, 

insbesondere hinsichtlich eines gerichtlich überprüfbaren Schutzniveaus konkret auswir-

ken. Denn letzten Endes muss im Streitfalle gerichtlich geklärt werden können, ob der 

Staat seine Pflichten aus Art. 20a GG durch die Aufhebung eines Schutzgebietes oder 

durch die konkrete Ausgestaltung der generellen Regelung der Aufhebung von Schutzge-

bieten durch Gesetz verletzt.  

Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass sich aus der grundsätzlichen Verpflichtung 

zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen noch nicht die Art und Weise zur Verwirkli-

chung der Vorgaben aus dem Staatsziel Umweltschutz ergeben.253 Insoweit steht dem 

Gesetzgeber wie bei allen Staatszielen ein weiter Gestaltungsspielraum zu.254 Denn es 

                                                 
248 BVerwG, NJW 1995, 907, 909; Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 583; 
Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 52; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 57; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 3; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 31; ders., Umweltrecht, § 3, 
Rn. 19; Veith, S. 125. 
249 Waechter, NuR 1996, 321, 327. 
250 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 57; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 225; Schink, 
DÖV 1997, 221, 226; Waechter, NuR 1996, 321, 327; Wolf, KritV 1997, 280, 289. 
251 Kadelbach, KritV 1997, 263, 272. 
252 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 57. 
253 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 223; Wolf, KritV 1997, 280, 302. 
254 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 45, 58; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 
39; Peters, NVwZ 1995, 555, 556; Sannwald, Art. 20a, Rn. 14; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 71; Som-
mermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 13, 25; Wolf, KritV 1997, 280, 301. 
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entspricht der parlamentarischen Demokratie, dass die gewählte Volksvertretung über In-

halt und Zeitpunkt von Gesetzen relativ frei bestimmen kann und diese Entscheidung der 

verfassungsgerichtlichen Kontrolle entzogen ist.255 Daraus zieht ein Großteil der Lehre den 

Schluss, dass Art. 20a GG wegen seines weiten Gestaltungsspielraums des Gesetzge-

bers kein konkreter Schutzmaßstab zu entnehmen256 und diese Norm daher mit Ausnah-

me einer Evidenzkontrolle überhaupt nicht justiziabel sei.257 Dies hätte zur Folge, dass die 

Aufhebung von Schutzgebieten weder im Einzelfall noch als abstrakt-generelle Regelung 

in Bezug auf Art. 20a GG gerichtlich überprüfbar wäre. 

Auf der anderen Seite entspricht es jedoch der aus der Gewaltenteilung gemäß Art. 20 

Abs. 2 Satz 2 GG herrührenden Pflicht des Verfassungsgerichts, die Maßnahmen aller 

Staatsgewalten, einschließlich der Gesetzgebung, auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu 

überprüfen.258 Dementsprechend müssen auch die Aufhebung eines einzelnen Schutzge-

bietes sowie die generelle Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten auf seine Verein-

barkeit mit Art. 20a GG gerichtlich überprüft werden können. 

Da für das Untersuchungsthema neben der Ableitung eines hinreichend konkreten 

Schutzniveaus aus Art. 20a GG die gerichtliche Überprüfbarkeit der Einhaltung dieses 

Schutzniveaus von entscheidender Bedeutung ist, muss die Grenze des gesetzgeberi-

schen Gestaltungsspielraumes und damit die Reichweite der gerichtlichen Prüfungskom-

petenz genau bestimmt werden. Um festzustellen, ob und in welchem Umfang Art. 20a 

GG tatsächlich nur begrenzt justiziabel ist, wie dies von einem Großteil der Literatur be-

hauptet wird, ist es zunächst erforderlich, die Aufgaben und Grenzen der Verfassungsge-

richtsbarkeit gegenüber der Gesetzgebung zu untersuchen. 

                                                 
255 Badura, Staatsrecht, F, Rn. 14; Bleckmann, Staatsrecht I, Rn. 2004; Voßkuhle, in: vMan-
goldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 43. 
256 Wolf, KritV 1997, 280, 301/302. 
257 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 330; Hahn, S. 152; Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 75; Kuhlmann, NuR 1995, 1, 
2.; Müller-Bromley, S. 123; Sannwald, Art. 20a, Rn. 9; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 85; Uhle, DÖV 1993, 
947, 951, 952; ähnlich Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 95, die Art. 20a GG jedoch 
ein bestimmtes Schutzniveau entnimmt. 
258 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 138; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 51; Hesse, Verfassungsgerichtliche 
Kontrolle, S. 553; Korioth, Rn. 492; Veith, S. 135; Voßkuhle, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 
35. 



 
60 

d)   Abstrakte Grenzen des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers 

Die Verfassung stellt den Rahmen für jedwedes staatliche Handeln dar, sodass auch der 

Gesetzgeber bei Erlass eines Gesetzes die normativen Vorgaben des Grundgesetzes be-

achten muss.259 Dies ergibt sich bereits aus Art. 20 Abs. 3 GG, wonach der Gesetzgeber 

an die Gesetze und damit auch an die Verfassung gebunden ist.260 Die Verfassung be-

stimmt und begrenzt die Gesetzgebung, sodass durch die Verfassungsgerichtsbarkeit im 

Rahmen der Auslegung des Grundgesetzes auch die Einhaltung der Grenzen der Gestal-

tungsfreiheit des Normgebers überprüft werden kann.261 Indem das Grundgesetz vor allem 

in Art. 93 selbst eine umfassende verfassungsgerichtliche Kontrolle gewährt, enthält eine 

verbindliche Verfassungsnorm zwingend die Möglichkeit, dass deren Beachtung verfas-

sungsgerichtlich überprüft werden kann.262 Dies gilt auch bei Verfassungsnormen, die 

noch durch den Gesetzgeber zu konkretisieren sind, weil die Ausfüllung des Interpretati-

onsfreiraumes von Normen sowohl durch den Gesetzgeber als auch durch die Rechtspre-

chung zu erfolgen hat. Dabei hat die Rechtsprechung jedoch den Primat des Gesetzge-

bers zu berücksichtigen und darf nur dann korrigierend eingreifen, wenn dieser eine Aus-

legung der Verfassungsnorm wählt, die mit dieser nicht mehr vereinbar ist.263 Denn der 

Kontrollumfang des Gerichts wird seinerseits wiederum durch den Grundsatz der Gewal-

tenteilung begrenzt.264 Da es sich bei Art. 20a GG um eine Verfassungsnorm handelt, die 

noch durch den Gesetzgeber zu konkretisieren ist, ist das Verfassungsgericht grundsätz-

lich befugt, die Aufhebung von Schutzgebieten auf die Vereinbarkeit mit dieser Norm zu 

überprüfen, sofern ein zulässiger Klageantrag vorliegt. 

Die Reichweite der Kontrollbefugnis des Verfassungsgerichts bei Maßnahmen des Ge-

setzgebers, wird zunächst durch die Aufgaben von Rechtsprechung und Gesetzgebung 

bestimmt, welche im Folgenden (aa)) untersucht werden. Da sich die Reichweite der ver-

fassungsgerichtlichen Prüfkompetenz aber immer auch aus dem Normtyp und dem mate-

riellen Inhalt einer Verfassungsvorschrift ergibt, soll durch einen Vergleich mit verschiede-

nen Rechtsfiguren sowie dem Sozialstaatsprinzip untersucht werden, ob und in welchem 
                                                 
259 BVerfGE 50, 290, (336); Gusy, S. 89; Hain, ZG 1996, 75, 78; Söhnlein, S. 65; Voßkuhle, in: vMan-
goldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 43. 
260 Gusy, S. 89; Hain, ZG 1996, 75, 78; Voßkuhle, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 43. 
261 BVerfGE 39, 1, (51); 79, 311, (342); 88, 203 (261/262); Badura, Staatsrecht, A, Rn. 14; Bleckmann, Rn. 
554; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 138; Gusy, S. 139, 143; Meyer, Art. 93, Rn. 14, 15; Voßkuhle, in: vMan-
goldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 35, 43. 
262 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 95. 
263 Larenz, S. 341; Meyer, Art. 93, Rn. 14. 
264 Burghart, S. 152. 



 
61 

Umfang der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum bereits aus der Rechtsnatur einer 

Staatszielbestimmung begrenzt wird (bb)). Daran anschließend wird der Frage nachge-

gangen, ob und inwieweit bestimmte Anforderungen an den Gesetzgeber aus einem Ver-

gleich mit der Schutzpflicht bei Grundrechten auf das Staatsziel Umweltschutz übertragen 

werden können (cc)). Die so ermittelten Grenzen des Gestaltungsspielraums des Gesetz-

gebers wirken sich unweigerlich auch auf die Frage der Rechtmäßigkeit der Aufhebung 

von Schutzgebieten aus. 

 

aa)   Umfang der verfassungsgerichtlichen Prüfkompetenz 

Der Umfang der verfassungsgerichtlichen Prüfkompetenz bestimmt sich zunächst aus den 

dem Gesetzgeber und dem Verfassungsgericht jeweils zugeteilten Aufgaben und den sich 

daraus ergebenden Grenzen ihrer Befugnisse. Diese ergeben sich wiederum aus der je-

weiligen funktionellen Rollenverteilung (aaa)) sowie den im konkreten Fall zu überprüfen-

den Verfassungsnormen (bbb)). 

 

aaa)   Grenzen der verfassungsgerichtlichen Prüfkompetenz aus der funktionellen 
          Rollenverteilung 

Der funktionellen Aufgabenverteilung zufolge ist der Gesetzgeber Produzent von Rechts-

normen, das Verfassungsgericht hingegen deren Kontrolleur.265 Obschon dem Demokra-

tieprinzip nach die Regelungsbefugnis einzig dem demokratisch gewählten Gesetzgeber 

zusteht, so entspricht es demselben Prinzip, dass der Gesetzgeber selbst Schranken aus 

der Verfassung unterliegt, deren Einhaltung durch das Verfassungsgericht überprüft wer-

den kann.266  

Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass das Verfassungsgericht damit möglicherwei-

se in die politische Gestaltung des Gesetzgebers eingreift, die dieser beispielsweise auch 

mit der Aufhebung von Schutzgebieten zum Ausdruck bringt. Soweit die Entscheidungen 

des Bundesverfassungsgerichts auch politische Auswirkungen entfalten, liegt dies in der 

                                                 
265 Burghart, S. 152; Gusy, S. 119; Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 553; Michael, JuS 2001, 
148, 150. 
266 Bleckmann, Rn. 2010; Korioth, Rn. 502. 
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Natur des Prüfungsgegenstandes, über den es richtet.267 Die in den USA vom dortigen 

US-Supreme-Court angewandte Selbstbeschränkung der Verfassungsgerichtsbarkeit in 

Fragen mit politischem Inhalt ist auf das Bundesverfassungsgericht nicht übertragbar.268 

Die bloße Tatsache, dass eine Rechtsstreitigkeit politische Inhalte zum Gegenstand hat, 

entbindet das Bundesverfassungsgericht nämlich nicht von seiner Pflicht zur Entscheidung 

hierüber, sofern sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.269 Politische Entscheidun-

gen sind dem Recht weder entgegengesetzt noch entzogen, sondern unterliegen einer 

rechtlichen Ordnung, die der Kontrolle durch das Verfassungsgericht zugänglich ist.270 

Grundsätzlich besteht also auch bei Verfassungsnormen eine vollumfängliche Prüfungs-

kompetenz durch das Verfassungsgericht.271 Hiervon zu unterscheiden ist jedoch der in-

haltliche Prüfungsumfang des Gerichts, der regelmäßig hinter der Gestaltungskompetenz 

des Gesetzgebers zurück bleibt,272 weil es diesem freisteht, von mehreren möglichen und 

rechtmäßigen Varianten die nach seinem Dafürhalten und nach seinen Zielen gerechteste 

und zweckmäßigste auszuwählen. Während der Gesetzgeber unter mehreren Gesetzesal-

ternativen wählen kann, ist es dem Verfassungsgericht lediglich gestattet, das letztlich 

ausgewählte Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, nicht aber eine seiner 

Ansicht nach bessere Alternative zu bestimmen.273 Deshalb darf das Verfassungsgericht 

die Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes oder die generelle Regelung der Aufhe-

bung von Schutzgebieten durch Gesetz lediglich auf seine Vereinbarkeit mit dem Grund-

gesetz überprüfen, nicht aber eigene Vorschläge zur Umsetzung des Staatsziels Umwelt-

schutz machen. Diese Inkongruenz von gesetzgeberischem Gestaltungsspielraum und 

gerichtlichem Prüfungsumfang ergibt sich aus der Tatsache, dass die der gerichtlichen 

Überprüfung zu Grunde liegende Verfassungsnorm für den Gesetzgeber eine Handlungs-

vorschrift, für das Verfassungsgericht hingegen nur eine Kontrollvorschrift darstellt.274  

                                                 
267 Bleckmann, Rn. 2006; Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 554; Pestalozza, § 1, Rn. 1. 
268 Heun, S. 12; Korioth, Rn. 493. 
269 Heun, S. 12; Korioth, Rn. 493; Pestalozza, § 1, Rn. 2; Voßkuhle, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 
93, Rn. 36. 
270 Gusy, S. 41. 
271 Lorenz, S. 211. 
272 Burghart, S. 155; Kadelbach, KritV 1997, 263, 274. 
273 BVerfGE 39, 210, (225); Burghart, S. 155, 156, 158; Michael, JuS 2001, 148, 149; Voßkuhle, in: vMan-
goldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 43. 
274 Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 542/543, 557/558; Isensee, Rn. 162; Korioth, Rn. 504; 
Voßkuhle, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 40. 
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Insoweit ist aber die Feststellung der für den Erlass des Gesetzes vom Gesetzgeber zu 

Grunde gelegten Tatsachen vom Verfassungsgericht auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

vollumfänglich zu überprüfen.275 Denn die Ermittlung des Sachverhaltes ist eine vertretba-

re Handlung und das Gericht verfügt über die gleichen Mittel, die objektiven Gegebenhei-

ten festzustellen, sodass dem Gesetzgeber hierbei kein Spielraum zusteht.276 Dieser Be-

fund wird durch § 26 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG gestützt, demzufolge das Bundesverfas-

sungsgericht zur Erforschung der Wahrheit das Recht und die Pflicht zur vollumfänglichen 

Beweisermittlung besitzt. Das Gericht darf also die tatsächlichen Gegebenheiten, die vom 

Gesetzgeber zur Aufhebung eines Schutzgebietes oder zur generellen Regelung der Auf-

hebung von Schutzgebieten herangezogen wurden bzw. heranzuziehen waren, selbst er-

mitteln und ist nicht auf die Darstellungen des Gesetzgebers beschränkt. 

Sofern der Erlass eines Gesetzes auf einer Prognose über die künftig zu erwartende Ent-

wicklung basiert, wird regelmäßig darauf verwiesen, der Gesetzgeber verfüge diesbezüg-

lich über eine gerichtlich nur begrenzt überprüfbare Einschätzungsprärogative.277 Aber 

auch diese führt nicht zu einem vollständigen Ausschluss der verfassungsgerichtlichen 

Kontrolle.278 Denn auch die Erstellung einer Prognose ist eine vertretbare Handlung, die 

darauf hin überprüft werden muss, ob sie ordnungsgemäß und sachgerecht zu Stande 

gekommen ist.279 Prognoseentscheidungen enthalten ein Wahrscheinlichkeitsurteil, wel-

ches auf Tatsachenfeststellungen basiert, die ihrerseits wiederum der gerichtlichen Über-

prüfung zugänglich sind.280 Es bleibt daher bei einer grundsätzlichen Überprüfbarkeit der 

Prognoseentscheidung, deren Intensität sich nach dem Einzelfall richtet, insbesondere 

danach, ob es dem Gesetzgeber möglich war, sich ein relativ sicheres Urteil über den zu-

künftigen Verlauf zu bilden.281 Insoweit ist der „Einschätzungsvorrang des Gesetzgebers“ 

lediglich als zeitliche und nicht als sachliche Vorrangstellung des Gesetzgebers gegenüber 

dem Gericht zu verstehen.282 Denn das Erstellen einer Prognose basiert auf einem ratio-

nalen methodischen Denkvorgang und ist kein Ergebnis demokratischer Legitimation, so-

                                                 
275 BVerfGE 39, 210, (226); 106, 62, (150). 
276 Burghart, S. 158/159; Gusy, S. 165, 167/168. 
277 BVerfGE 77, 84, (106); 82, 126, (153); 92, 365, (396); 95, 267, (314); 99, 341, (354); 99, 367, (389f.); 
102, 197, (218); 110, 141, (157f.); Heun, S. 36. 
278 BVerfGE 50, 290, (332); 88, 203, (262); 106, 62, (151); Voßkuhle, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 
93, Rn. 44. 
279 Burghart, S. 162; Kadelbach, KritV 1997, 263, 274. 
280 BVerfGE 50, 290, (332); 57, 139, (159); 106, 62, (151). 
281 BVerfGE 50, 290, (332 f.); 77, 170, (214/215); 88, 203, (262); 110, 141, (157); Burghart, S. 162, 
164/165; Voßkuhle, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 44. 
282 Heun, S. 40 (Hervorhebung im Original). 
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dass sie nicht dem Gericht entzogen und nur dem Gesetzgeber vorbehalten ist.283 In je-

dem Falle überprüft das Bundesverfassungsgericht, ob die Einschätzungen und Beurtei-

lungen des Gesetzgebers frei von Willkür sowie nachvollziehbar und vertretbar sind.284 

Eine unvertretbare Handlung und damit der verfassungsgerichtlichen Prüfung weitgehend 

entzogen ist jedoch die Gewichtung der Schutzgüter, mit Ausnahme der Frage, ob diese 

mit der verfassungsmäßigen Ordnung im Einklang steht.285 Die verfassungsgerichtliche 

Überprüfung beschränkt sich diesbezüglich auf die Frage, ob der Gesetzgeber bei seiner 

Entscheidung die widerstreitenden Interessen vollumfänglich ermittelt und sachgerecht 

miteinander abgewogen hat.286 

Im Hinblick auf die funktionelle Rollenverteilung zwischen Rechtsprechung und Gesetzge-

bung wird die Reichweite der verfassungsgerichtlichen Prüfkompetenz von Maßnahmen 

des Gesetzgebers also grundsätzlich nur hinsichtlich der abschließenden Gewichtung der 

widerstreitenden Schutzgüter beschränkt. 

Aus der funktionellen Aufgabenverteilung zwischen Gesetzgebung und Verfassungsrecht-

sprechung alleine lassen sich die Grenzen ihrer Befugnisse jedoch nicht abschließend 

bestimmen. Diese ergeben sich vielmehr auch aus der jeder Einzelfallentscheidung zu 

Grunde liegenden materiellen Verfassungsnorm, über die entschieden werden soll.287 

Zwar sind die Verfassungsnormen zumeist durch eine gewisse Unbestimmtheit gekenn-

zeichnet288 und unterliegen deshalb einem weiten Interpretationsspielraum, doch gehört es 

gerade zu den Aufgaben des Verfassungsgerichts, diesen durch Auslegung zu füllen und 

dem Grundgesetz damit seine Effektivität zu sichern.289 

Mitunter kann sich eine Beschränkung des gerichtlichen Prüfungsumfangs unmittelbar aus 

der zu überprüfenden Norm ergeben,290 etwa wenn dem Gesetzgeber in dieser ein aus-

drücklicher Gestaltungs- oder Ermessensspielraum zugestanden wird291 oder wenn die 

                                                 
283 Burghart, S. 163. 
284 BVerfGE 76, 1, (52); 79, 311, (343, 344). 
285 Burghart, S. 167. 
286 BVerfGE 88, 203, (262); Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 557; Korioth, Rn. 529. 
287 BVerfGE 88, 203, (254); Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 543; Heun, S. 36; Korioth, Rn. 
494, 515, 525/526; Lorenz, S. 206, 211; Voßkuhle, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93, Rn. 38. 
288 Pestalozza, § 1, Rn. 1. 
289 Bleckmann, Rn. 554, 2001; Korioth, Rn. 503. 
290 Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 542; Heun, S. 36; Lorenz, S. 211. 
291 Korioth, Rn. 504. 
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Norm sehr unbestimmt ist.292 Somit ist im Folgenden zu überprüfen, ob sich aus dem In-

halt des Art. 20a GG gewisse Grenzen im Hinblick auf die verfassungsgerichtliche Prüf-

kompetenz herleiten lassen. Diese Grenzen würden sich auch auf die Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit der Aufhebung von Schutzgebieten auswirken. 

 

bbb)   Grenzen der verfassungsgerichtlichen Prüfkompetenz aus Art. 20a GG 

Konkret stellt sich nach alledem die Frage, in welchem Umfang das Verfassungsgericht im 

Falle einer zulässigen Klage die Entscheidung des Gesetzgebers, ein Schutzgebiet aufzu-

heben oder die Aufhebung von Schutzgebieten durch Gesetz generell zu regeln, in Bezug 

auf Art. 20a GG überprüfen darf oder muss.  

Aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt sich kein ausdrücklicher Ermessens- oder Gestal-

tungsspielraum des Gesetzgebers, welcher den Prüfungsumfang des Bundesverfas-

sungsgerichts von vornherein einschränken könnte, wie dies etwa bei zahlreichen anderen 

Vorschriften des Grundgesetzes der Fall ist. So begründet beispielsweise 

Art. 24 Abs. 1, 2 und 3 GG explizit ein Ermessen des Gesetzgebers.293  

Infolgedessen ergibt sich die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers lediglich aus der Un-

bestimmtheit des Art. 20a GG. Zu dessen Auslegung ist der Gesetzgeber befugt, wobei 

das Verfassungsgericht, das ebenfalls zur Verfassungsauslegung befugt ist, überprüfen 

kann und muss, ob sich der Gesetzgeber innerhalb der Grenzen vertretbarer Verfas-

sungsauslegung bewegt. Innerhalb dieser Grenzen ist der Gesetzgeber jedoch frei.  

Das Verfassungsgericht muss daher vollumfänglich prüfen, ob der mit der Aufhebung ei-

nes Schutzgebietes bzw. der mit der generellen Regelung der Aufhebung von Schutzge-

bieten mittels Gesetz verfolgte Zweck dem Inhalt des Art. 20a GG widerspricht und ob die 

Entscheidung des Gesetzgebers auf ordnungsgemäß ermittelte Tatsachen oder Progno-

sen beruht und damit die Bewertung rechtmäßig zu Stande gekommen ist. Da Art. 20a GG 

eine verfassungsrechtliche Schutzpflicht zu Gunsten der natürlichen Lebensgrundlagen 

enthält, muss das Bundesverfassungsgericht auch die vom Gesetzgeber vorgenommene 

Gewichtung überprüfen, ob das mit der Aufhebung des Schutzgebietes oder mit der ge-

                                                 
292 BVerfGE 79, 311, (343). 
293 Gleiches gilt für Art. 29 Abs. 1, 7, 8, Art. 32 Abs. 3, Art. 35 Abs. 2, 3 und Art. 37 Abs. 1 GG. 
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setzlichen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten verfolgte konkrete Interesse die 

Belange des Umwelt- und Naturschutzes überwiegt.294 

 

ccc)   Zwischenergebnis 

Aus der vorangegangenen Untersuchung ergibt sich, dass der von Teilen der Literatur ge-

äußerte pauschale Hinweis, Art. 20a GG sei wegen seines weiten Gestaltungsspielraums 

des Gesetzgebers kein konkreter Schutzmaßstab zu entnehmen und diese Norm sei folg-

lich mit Ausnahme einer Evidenzkontrolle überhaupt nicht justiziabel, nicht zutreffend ist.  

Die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers kann diesem nicht im Vorhinein durch das Ver-

fassungsgericht zu- oder aberkannt werden, sondern ist immer das Resultat einer verfas-

sungsrechtlichen Überprüfung.295 Das Verfassungsgericht prüft daher jeweils, ob und in-

wieweit dem Gesetzgeber eine Gestaltungsfreiheit eingeräumt ist.296 Erst nach dieser Kon-

trolle kann das Verfassungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass sich die vom Gesetz-

geber gefundene Lösung innerhalb des ihm von Verfassungs wegen zustehenden Gestal-

tungsspielraums bewegt und daher vom Gericht nicht zu beanstanden sei.  

Dementsprechend bedeutet gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit nicht Freiheit vor Kon-

trolle durch das Verfassungsgericht, sondern lediglich Freiheit vor Eingriffen durch das 

Verfassungsgericht in den festgestellten Gestaltungsfreiraum nach erfolgter verfassungs-

rechtlicher Prüfung. Der Gesetzgeber besitzt nämlich keinen Spielraum, nach dem er zur 

Verletzung von Verfassungsnormen berechtigt ist.297 Würde sich die Prüfungskompetenz 

des Verfassungsgerichts von vornherein auf eine Evidenzkontrolle (völliges Untätigbleiben 

oder das Ergreifen untauglicher Maßnahmen) beschränken, liefe das Staatsziel Umwelt-

schutz in Anbetracht der Anzahl bereits erlassener Umweltschutzvorschriften nahezu 

leer.298 

                                                 
294 Siehe zum Abwägungsvorgang und den einzelnen Abwägungskriterien unten bb) ccc) und 4. a). 
295 Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 542. 
296 BVerfGE 80, 109, (118); 81, 156, (205); Meyer, Art. 93, Rn. 15. 
297 Burghart, S. 153/154. 
298 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 47; Steinberg, NJW 1996, 1985, 1988; Veith, S. 235/236; all-
gemein in Bezug auf die Schutzpflichten und die „Perfektion der heutigen Rechtsordnung“ ebenso Möstl, 
DÖV 1998, 1029, 1030. 
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Mithin kann die Aufhebung eines Schutzgebietes oder der Erlass einer Norm, die die Auf-

hebung von Schutzgebieten generell regelt, vom Verfassungsgericht auf seine Vereinbar-

keit mit Art. 20a GG überprüft werden, sofern der Klageweg hierfür eröffnet ist. 

Im Folgenden werden die sich aus der Rechtsnatur einer Staatszielbestimmung ergeben-

den verfassungsrechtlichen Bindungen des Gesetzgebers (bb)) sowie die zu den Schutz-

pflichten bei Grundrechten entwickelten Prinzipien (cc)) untersucht, um die hieraus ge-

wonnenen Erkenntnisse eventuell auf das Untersuchungsthema übertragen und damit den 

bestehenden gerichtlichen Prüfungsumfang näher bestimmen zu können. 

 

bb)   Grenzen des Gestaltungsspielraums aus der Rechtsnatur Staatszielbestim- 
         mung des Art. 20a GG 

Nachfolgend soll erforscht werden, ob und inwieweit sich bestimmte Grenzen des gesetz-

geberischen Gestaltungsspielraums bereits aus der Rechtsnatur des Art. 20a GG als 

Staatszielbestimmung und damit ungeachtet seines konkreten Inhalts299 ableiten lassen. 

Derartige abstrakte Grenzen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums, die einer 

Staatszielbestimmung an sich möglicherweise immanent sind, müssten sich zwangsläufig 

bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Aufhebung von Schutzgebieten auswirken. 

Auch Staatszielbestimmungen werden als Bestandteil des Grundgesetzes vom Bundes-

verfassungsgericht als Maßstab zur verfassungsgerichtlichen Kontrolle staatlicher Hand-

lungen herangezogen,300 weil Staatsziele verfassungsrechtliche Gebote darstellen, die 

nicht nur politische, sondern auch rechtliche Relevanz besitzen und deshalb von den 

Staatsorganen zu beachten sind.301 

Somit ergibt sich bereits aus der rechtsverbindlichen Natur eines Staatsziels, dass der 

Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei Erlass einer das Staatziel berührenden 

Rechtsnorm nicht grenzenlos sein kann, weil es sich bei einem Staatsziel andernfalls um 

einen unverbindlichen Programmsatz handeln würde.302 Vielmehr wird der Gestaltungs-

                                                 
299 Zum konkreten Inhalt des Art. 20a GG hinsichtlich seines Schutzniveaus siehe eingehend unten e). 
300 Veith, S. 222/223. 
301 BVerfGE 1, 97, (105); 36, 1, (17); siehe hierzu bereits oben 1. 
302 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 58; Steinberg, NJW 1996, 1985, 1991; Wolf, 
KritV 1997, 280, 302. 
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spielraum des Gesetzgebers durch jedes Verfassungsprinzip und durch jede Staatszielbe-

stimmung eingeschränkt.303 Einem Staatsziel liegt demzufolge immer ein dem einfachen 

Gesetzgeber entzogener Kernbereich zu Grunde, der sich aus den begriffsimmanenten 

Vorgaben und dem Gewicht des jeweiligen Staatsziels in der Verfassung ergibt.304  

Insoweit gilt es zunächst festzustellen, welche Grenzen des gesetzgeberischen Gestal-

tungsspielraums sich bereits aus der Rechtsnatur einer Staatszielbestimmung an sich er-

geben. Diesbezüglich werden im Folgenden Vergleiche mit anderen Rechtsfiguren, Norm-

typen und Staatszielen angestellt, zu denen bereits derartige Grundsätze existieren, die 

dann gegebenenfalls auf Staatsziele im Allgemeinen und letztlich auf das Staatsziel Um-

weltschutz im Besonderen übertragbar sind. Soweit bestimmte Grundsätze übertragbar 

sind, müssen sie auch bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Aufhebung eines einzelnen 

Schutzgebietes bzw. der generellen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten heran-

gezogen werden. 

 

aaa)   Vergleich mit unbestimmten Rechtsbegriffen 

Da Staatszielbestimmungen immer sehr unbestimmt formuliert sind, könnte sich die Gren-

ze des Gestaltungsspielraums des Normadressaten aus Parallelen zu den Grenzen der 

gerichtlichen Überprüfbarkeit von unbestimmten Rechtsbegriffen herleiten lassen. Bei die-

sen ist auf der Tatbestandsseite die Bedeutung eines Begriffes nicht ganz eindeutig, so-

dass dessen konkreter Inhalt durch eine Wertung erfolgen muss.305 Bezüglich dieser wer-

tenden Ausfüllung wird der Verwaltung ein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Be-

urteilungsspielraum zugestanden, sofern die Verwaltung dem Gericht gegenüber einen 

uneinholbaren Erkenntnisvorsprung besitzt. In diesem Fall reduziert sich die gerichtliche 

Kontrolle auf bloße Verfahrensfehler.306 In den anderen Fällen sind die unbestimmten 

Rechtsbegriffe gerichtlich regelmäßig voll überprüfbar.307 

                                                 
303 Maurer, Staatsrecht I, § 6, Rn. 16; Söhnlein, S. 57. 
304 Caspar/Schröter, S. 19/20. 
305 Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 7, Rn. 26, 29. 
306 Hufen, § 25, Rn. 47. 
307 Hufen, § 25, Rn. 27; Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 7, Rn. 35, 36. 
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Begründet wird das Zugeständnis eines gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Beur-

teilungsspielraums der Exekutive damit, dass der Gesetzgeber mit der Verwendung eines 

unbestimmten Rechtsbegriffes der Verwaltung einen eigenverantwortlichen Entschei-

dungsbereich zuweist, in dem diese eine größere Sachkunde besitzt und diesbezüglich 

unterschiedliche Wertungen ebenso möglich wie auch vertretbar sind.308  

Hierin liegt aber nun ein gravierender Unterschied zu der Unbestimmtheit von Staatsziel-

bestimmungen. Abgesehen davon, dass der Gesetzgeber bei den wenigen im Grundge-

setz geregelten Staatszielbestimmungen dem Gericht gegenüber keine größere Sachkun-

de besitzt, müssen Staatszielbestimmungen ihrer Natur nach notwendigerweise unbe-

stimmt sein. Die darin postulierten staatlichen Aufgaben unterliegen nämlich ständigen 

Veränderungen der tatsächlichen Lebensverhältnisse und können demnach nicht zu kon-

kret gefasst werden, da man ansonsten auf diesen Wandel nur mit Verfassungsänderun-

gen reagieren könnte.309 Diese sind wegen ihres aufwendigen Verfahrens sowie der hierzu 

benötigten Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat sehr schwerfällig und nicht 

auf die schnelllebige Veränderung der Lebensverhältnisse ausgerichtet, wie dies bei ein-

fachen Gesetzen oder Rechtsverordnungen der Fall ist. Deshalb kommt eine beschränkte 

Überprüfbarkeit infolge eines Beurteilungsspielraumes bei Staatszielbestimmungen schon 

aus diesen Gründen nicht in Betracht. 

Darüber hinaus besteht zwischen der Überprüfung von unbestimmten Rechtsbegriffen bei 

der Umsetzung von einfachgesetzlichen Normen im Vergleich zu Staatszielbestimmungen 

ein struktureller Unterschied. Während Erstere bei Eingriffen durch die Exekutive wegen 

des Bestimmtheitsgebotes und des Rechtsstaatsprinzips gerichtlich voll überprüfbar sein 

müssen,310 unterliegen Staatszielbestimmungen nicht in der gleichen Weise dem rechts-

staatlichen Bestimmtheitsgebot, weil sie nicht unmittelbar in Rechte Dritter eingreifen, 

sondern objektive Aufgabennormen darstellen.311 

Auf Grund dieser gravierenden Unterschiede ist ein Vergleich zwischen Staatszielbestim-

mungen und unbestimmten Rechtsbegriffen nicht möglich. 

                                                 
308 Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 7, Rn. 32. 
309 Katz, Rn. 132; Müller-Bromley, S. 27. 
310 Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 7, Rn. 59, 62. 
311 Müller-Bromley, S. 118. 
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bbb)   Vergleich mit Ermessensentscheidungen der Verwaltung 

Sodann käme eine Vergleichbarkeit mit der nur begrenzten gerichtlichen Überprüfbarkeit 

des Ermessenspielraumes von Verwaltungsentscheidungen nach § 114 Satz 1 VwGO in 

Betracht. Hiernach beschränkt sich die gerichtliche Prüfungskompetenz auf die reine 

Rechtskontrolle einschließlich des gesetzesgemäßen Ermessensgebrauchs und lässt die 

Zweckmäßigkeitserwägungen der Verwaltung außer Betracht.312  

Allerdings bezieht sich ein Ermessensspielraum der Verwaltung immer auf die Rechtsfol-

genseite konditional ausgestalteter Vorschriften und muss sich im Einzelfall aus der jewei-

ligen Norm ergeben.313 Bei Staatszielbestimmungen handelt es sich aber um Normen mit 

finaler Struktur, sodass diese keine Rechtsfolgenseite und damit auch keinen hierauf be-

zogenen Ermessensspielraum aufweisen.314  

Der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers weicht insoweit strukturell erheblich von dem 

Ermessensspielraum der Verwaltungsbehörde ab, sodass eine Vergleichbarkeit bezüglich 

der Grenzen des jeweiligen Freiraumes ausscheidet. 

 

ccc)   Vergleich mit planerischer Gestaltungsfreiheit 

Des Weiteren könnte ein Vergleich mit der planerischen Gestaltungsfreiheit in Betracht zu 

ziehen sein. Bei der planerischen Gestaltungsfreiheit steht den Planungsbehörden, etwa 

bei dem Erlass von Bauleitplänen315 oder raumbezogenen Fachplänen,316 ein so genann-

tes Planungsermessen zu.317  

Das die Verwaltung ermächtigende Planungsgesetz legt die Grundsätze, Kriterien und 

sonstigen Entscheidungsregeln für die Planungsentscheidung der Verwaltung fest, wo-

durch diese an die Kriterien gebunden und auf ein sachgemäßes Verfahren verpflichtet 

wird.318 Bei der Umsetzung ihres gesetzlichen Auftrages besitzt die Exekutive zwar eine 

                                                 
312 Hufen, § 25, Rn. 27. 
313 Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 7, Rn. 7, 9. 
314 Müller-Bromley, S. 120/121. 
315 Vgl. § 1 BauGB. 
316 Vgl. § 17 FStrG. 
317 Kloepfer, Umweltrecht, § 5, Rn. 13. 
318 Badura, Staatsrecht, G, Rn. 7; Hoppe, § 5, Rn. 9. 
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Gestaltungsfreiheit319 im Sinne eines Planungsspielraumes, innerhalb dessen sie ihre ei-

genen Vorstellungen verwirklichen kann.320 Sie muss dabei aber die gesetzlichen Bindun-

gen und Grenzen, allem voran das Abwägungsgebot, berücksichtigen321 und den Zielvor-

gaben des Gesetzgebers angemessen Rechnung tragen.322  

Dabei kommt der planerischen Abwägung die Aufgabe zu, zwischen den widerstreitenden 

Interessen, den konfligierenden Zielen und den gegenläufigen Pflichten einen Ausgleich 

zu schaffen.323 Hierdurch gewinnt das Planungsverfahren eine besondere Bedeutung, in 

dem die jeweiligen Interessen ermittelt und in die Abwägung eingestellt werden.324 Die 

Abwägungsentscheidung unterliegt dahingehend der gerichtlichen Überprüfung, ob die 

unterschiedlichen Belange in einem sachgerechten Verfahren und mit dem richtigen Er-

gebnis berücksichtigt wurden.325 Das Gericht nimmt keine eigene Abwägung vor, sondern 

überprüft lediglich, ob sich die vom Gesetzgeber vorgenommene Abwägung im rechtlich 

vorgegebenen Rahmen hält.326 

Planungsgesetze sind nicht konditional mit Tatbestand und Rechtsfolge formuliert und da-

her keine Ermessensvorschriften im eigentlichen Sinne,327 sondern sie weisen wie Staats-

zielbestimmungen eine finale Struktur auf.328 Dabei existieren unterschiedlich weit rei-

chende Regelungstypen von Planungsvorschriften. Zum einen strikte Gebote und Verbote 

in Form von Planungsleitsätzen (Normtyp Regel), von denen die Exekutive nicht oder nur 

in ganz besonders gelagerten Fällen abweichen darf, und zum anderen so genannte Pla-

nungsdirektiven (Normtyp Prinzip), die die Abwägung nur in eine bestimmte Richtung zum 

                                                 
319 Müller-Bromley, S. 122; Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 25. 
320 Fisahn, ZUR 1996, 180, 184; Kloepfer, Umweltrecht, § 5, Rn. 13; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, 
Rn. 176. 
321 Hoppe, § 5, Rn. 8, 12; Hufen, § 25, Rn. 37; Kloepfer, Umweltrecht, § 5, Rn. 13; Maurer, Allg. Verwal-
tungsrecht, § 7, Rn. 63; Müller-Bromley, S. 122; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 176/177. 
322 Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 25; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 176. 
323 Fisahn, ZUR 1996, 180, 182; Hoppe, § 5, Rn. 9; Koch, H.-J., Basis der Abwägung, S. 11; Veith, S. 380. 
324 Badura, Staatsrecht, G, Rn. 7; Fisahn, ZUR 1996, 180, 182. 
325 OVG Schleswig, NuR 2006, 256, 259; Fisahn, ZUR 1996, 180, 184; Hufen, § 25, Rn. 37. 
326 Fisahn, ZUR 1996, 180, 184; insoweit stellen die Abwägungsnormen Kontrollnormen für die Rechtspre-
chung dar (Hoppe, § 5, Rn. 13). 
327 Deshalb ist der Ausdruck Gestaltungs- oder Planungsfreiraum treffender. 
328 Hoppe, § 5, Rn. 9, 11; Hufen, § 25, Rn. 36, 37; Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 7, Rn. 63; Müller-
Bromley, S. 121; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 176; Veith, S. 406. 
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Erreichen eines konkreten Zieles steuern, der Verwaltung aber genügend Spielraum für 

eigene Überlegungen überlassen.329  

Inhaltlich weist das Planungsermessen dem normalen Verwaltungsermessen gegenüber 

eine gesteigerte Gestaltungsfreiheit auf.330 Darüber hinaus sind Planungsentscheidungen 

zukunftsorientiert, von komplexer Natur und ergehen nach einer Abwägung mit anderen 

Belangen.331 Grundsätzlich enthalten Pläne Aussagen über einen bestehenden Zustand 

und die notwendigen Mittel, mit denen ein angestrebter Zustand erreicht werden kann.332 

Die Planung wird durch Ziel- und Interessenkonflikte geprägt, die im Wege einer Gesamt-

lösung behoben werden müssen.333  

Vom gedanklichen Aufbau gibt es daher keine Unterschiede zwischen der Abwägung (der 

Verwaltung) bei Planungsentscheidungen und der des Gesetzgebers,334 zumal Pläne auch 

in der Rechtsform von Gesetzen, Satzungen oder Rechtsverordnungen erlassen werden 

können.335 Dies zeigt sich etwa bei Bebauungsplänen, die gemäß § 10 Abs. 1 BauGB von 

der Gemeinde als Satzung und damit als Gesetz im materiellen Sinne beschlossen wer-

den. Auch ist die Interessenvielfalt im Rahmen der Planung nicht notwendigerweise um-

fangreicher, als bei verfassungsrechtlichen Kollisionslagen.336  

Bei der Abwägung handelt es sich um eine Denkmethode und Entscheidungsweise allge-

meiner Art,337 bei der das Für und Wider einer Entscheidung miteinander und gegenein-

ander abgewogen wird.338 Im Allgemeinen hat eine Abwägung immer dann zu erfolgen, 

wenn mindestens zwei auf die Verwirklichung von Zuständen gerichtete Vorschriften mit-

einander kollidieren und beide nicht gleichzeitig in vollem Umfang umgesetzt werden kön-

nen.339 Demzufolge finden Abwägungen nicht nur bei Planungsentscheidungen statt. 

                                                 
329 Hoppe, § 5, Rn. 12; Veith, S. 380, 382/383, 384. 
330 Kloepfer, Umweltrecht, § 5, Rn. 13. 
331 Fisahn, ZUR 1996, 180, 182; Hoppe, § 5, Rn. 9; Müller-Bromley, S. 121; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 176, 177. 
332 Kloepfer, Umweltrecht, § 5, Rn. 13; Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 16, Rn. 14. 
333 Fisahn, ZUR 1996, 180, 182; Hoppe, § 5, Rn. 9; Koch, H.-J., Basis der Abwägung, S. 11. 
334 Kloepfer, DVBl. 1995, 441; Söhnlein, S. 67. 
335 Kloepfer, Umweltrecht, § 5, Rn. 14; Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 16, Rn. 18. 
336 Koch, H.-J., Basis der Abwägung, S. 12. 
337 Fisahn, ZUR 1996, 180, 182; Koch, H.-J., Basis der Abwägung, S. 10. 
338 Hoppe, § 5, Rn. 18; Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 445. 
339 Koch, H.-J., Basis der Abwägung, S. 20; Veith, S. 384. 
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Trotz der insoweit bestehenden strukturellen und inhaltlichen Übereinstimmung von Pla-

nungsentscheidungen und Staatszielbestimmungen wird eine Übertragung der Grenzen 

der Gestaltungsfreiheit der Exekutive bei Planungsentscheidungen auf die des Normge-

bers bei Staatszielbestimmungen teilweise abgelehnt, weil sie auf unterschiedlichen Norm-

typen beruhten.340 Planungsentscheidungen der Verwaltung basierten auf einfachgesetzli-

chen Vorschriften mit Planungsvorgaben, die durch den Gesetzgeber bereits ausgestaltet 

und damit sowohl interpretiert als auch gewichtet wurden. Demgegenüber enthalten die 

Aufgaben in Staatszielbestimmungen notwendigerweise unbestimmte Begriffe, die erst 

einmal durch den Gesetzgeber ausgestaltet werden müssten. Diese Ausgestaltung dürfe 

aber nicht durch die Rechtssprechung erfolgen, sondern müsse wegen des Demokratie-

prinzips dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben. Eine gerichtliche Überprüfung der Ausges-

taltung oder Umsetzung einer Staatszielbestimmung hätte aber zwangsläufig eine Inter-

pretation des unbestimmten Staatsziels sowie dessen Gewichtung durch die Rechtspre-

chung zur Folge, was dieser aber nicht zustehe. 

Dieser Argumentation ist jedoch entgegenzuhalten, dass Staatszielbestimmungen wegen 

ihres Normcharakters zwar offene und damit unbestimmte Begriffe enthalten,341 doch las-

sen sich deren Inhalte zumindest teilweise durch Auslegung der Verfassung selbst ent-

nehmen. Denn auch Verfassungsnormen sind der Auslegung durch die Gerichte zugäng-

lich.342 Es entspricht gerade der verfassungsgerichtlichen Aufgabe, durch Auslegung des 

Grundgesetzes die daraus resultierenden Grenzen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzge-

bers zu überprüfen.343 Das Verfassungsgericht nimmt auch keine eigene Ausgestaltung 

der sich aus dem Staatsziel Umweltschutz ergebenden Prinzipien vor, sondern überprüft 

lediglich die von dem Gesetzgeber vorgenommene Auslegung darauf hin, ob sie sich im 

Rahmen vertretbarer Verfassungsinterpretation bewegt.  

Staatszielbestimmungen modifizieren als Bestandteil der Verfassung das Demokratieprin-

zip auch insoweit, als die gewählten Volksvertreter nicht mehr völlig frei bei der Umset-

zung ihrer politischen Entscheidungen sind, sondern die durch das Grundgesetz gesetzten 

                                                 
340 Müller-Bromley, S. 122. 
341 Degenhart, Staatsrecht I, vor Rn. 565; Katz, Rn. 132. 
342 Badura, Staatsrecht, A, Rn. 14; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 19; Katz, Rn. 110; Maurer, Staatsrecht I, 
§ 1, Rn. 47, 49, 57, 59, 60. 
343 Badura, Staatsrecht, A, Rn. 14; Bleckmann, Rn. 554; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 138; vgl. hierzu 
bereits oben aa). 
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Schwerpunkte zu beachten haben.344 Die Offenheit und damit einhergehende Unbe-

stimmtheit der Staatszielbestimmungen ist dem schnelllebigen Wandel der tatsächlichen 

Umstände geschuldet345 und somit den Verfassungsnormen wesensimmanent. Diese Un-

bestimmtheit begründet aber keinen Ausschluss der verfassungsgerichtlichen Prüfungs-

kompetenz, sondern soll vielfache und kurzfristige Verfassungsänderungen vermeiden, die 

bei detailliert gefassten Staatszielen notwendig wären, um sie den geänderten gesell-

schaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Dementsprechend darf die Rechtsprechung die 

von dem Normadressaten gewählte Interpretation des Staatsziels daraufhin überprüfen, 

ob sich die Umsetzung im Rahmen der der Verfassung immanenten Begriffsbestimmung 

bewegt. 

Was die Überprüfung der rechtmäßigen Gewichtung der unterschiedlichen Belange bei 

der Umsetzung eines Staatsziels betrifft, kann ebenfalls die Verfassung herangezogen 

werden. Diese ist nämlich nicht nur eine Ansammlung einzelner Vorschriften, sondern 

stellt eine vom Verfassungsgesetzgeber aufgestellte Wertordnung dar.346 In dieser hat der 

Verfassungsgesetzgeber bereits eine ausreichende Gewichtung der Verfassungsgüter 

getroffen,347 auf die die Rechtsprechung bei der Überprüfung der rechtmäßigen Umset-

zung von Staatszielen zurückgreifen kann. 

Die Tatsache, dass die der Planungsentscheidung der Exekutive zu Grunde liegenden 

Wertungen vom einfachen Gesetzgeber vorgenommen wurden, spricht ebenfalls nicht ge-

gen die Übertragung der Grenzen der Gestaltungsfreiheit der Planungsbehörde auf die 

des Gesetzgebers bei Staatszielbestimmungen. Dieser Umstand ergibt sich vielmehr be-

reits aus dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Nach diesem in Art. 20 

Abs. 3 GG niedergelegten Prinzip bildet das Gesetz sowohl die Grundlage als auch die 

Grenze der Verwaltungstätigkeit, ohne das die Exekutive überhaupt nicht tätig werden 

darf.348  

Aus diesem Grund muss das Planungsgesetz neben einer Planungsermächtigung auch 

die diesbezüglichen Zielvorgaben und Wertungen enthalten. Denn die planerische Gestal-

tungsfreiheit kann vom Normgeber nur in dem Maße gesteuert werden, als von diesem 
                                                 
344 Hesse, Bedeutung der Grundrechte, Rn. 35, 37; ders., Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 208; 
Söhnlein, S. 57. 
345 Katz, Rn. 132; Müller-Bromley, S. 27. 
346 Larenz, S. 342; Maurer, Staatsrecht I, § 6, Rn. 1. 
347 Veith, S. 130/131. 
348 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 53. 
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rechtlich plausible Kriterien für die Abwägung aufgestellt wurden.349 Daraus lässt sich aber 

nicht der Schluss ziehen, nur der einfache Gesetzgeber sei zur Wertung und Gewichtung 

von Zielbestimmungen befugt. Vielmehr hat der Gesetzgeber im Allgemeinen die Möglich-

keit, im Wege positiver Rechtsetzung die Abwägung zu lenken und damit bestimmten Inte-

ressen eine höherrangige Bedeutung zukommen zu lassen.350  

Infolgedessen besteht auch für den verfassungsändernden Gesetzgeber die Option, die 

Abwägung der nachfolgenden Normgeber mittels Staatszielen zu steuern. Die Verwaltung 

ist bei ihrer Planung ja auch nicht nur an die Planungsvorgaben aus dem einfachen Recht 

gebunden, sondern hat im Rahmen ihrer Gestaltungsfreiheit auch die Vorgaben aus dem 

Grundgesetz zu beachten, kann also ihren Freiraum nicht entgegen den Wertungen aus 

der Verfassung ausfüllen.  

Sofern eine Wertung und Gewichtung eines hierzu legitimierten Gesetzgebungsorgans 

vorliegt, kann die Rechtsprechung die Beachtung dieser Vorgaben durch die ausführen-

den Organe überprüfen. Diese Vorgaben können sich auch aus der Verfassung ergeben 

und binden somit auch den parlamentarischen Gesetzgeber. 

Schließlich zählt die Interessenabwägung seit langer Zeit zum Kernbestand der Methoden 

zur Rechtsfindung und Rechtsfortbildung unserer Rechtsordnung351 und ist damit kein auf 

die Planung beschränktes Instrument. Vielmehr wird die Abwägung zur Konfliktlösung bei 

Normenkollisionen in nahezu sämtlichen Rechtsgebieten herangezogen.352 So ist etwa die 

Abwägung zwischen Grundrechten zur Bestimmung derer Reichweiten fester Bestandteil 

der verfassungsrechtlichen Methodenlehre und der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts.353  

Die Rechtsprechung hat bereits „... eine gewisse wesensmäßige Ähnlichkeit ...“ der Bau-

leitplanung „... mit der Rechtslage bei wirtschaftslenkenden Gesetzen ...“ festgestellt,354 

welche zumeist auf dem Staatsziel aus Art. 115 GG beruhen. Deswegen hat auch der Ge-

setzgeber vor dem Erlass eines Gesetzes eine Abwägung der widerstreitenden Interessen 

                                                 
349 Hoppe, § 5, Rn. 10. 
350 Veith, S. 384/385. 
351 Fisahn, ZUR 1996, 180, 182; Hoppe, § 5, Rn. 17; Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 445; Larenz, S. 413; 
Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 815. 
352 Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 815. 
353 Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 446; Larenz, S. 404. 
354 VGH Mannheim, NJW 1977, 1465, 1468. 
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vorzunehmen, insbesondere wenn sein Gesetzesvorhaben planerische Elemente beinhal-

tet.355 

Nach alledem können die allgemeinen Grundsätze für die Begrenzung des Gestaltungs-

spielraums der Verwaltung bei Planungsentscheidungen auf die Gestaltungsfreiheit des 

Gesetzgebers bei Staatszielbestimmungen sinngemäß übertragen werden. Den Staats-

zielbestimmungen kommt als Normtyp Prinzip insoweit die gleiche Funktion zu wie den 

Planungsdirektiven, indem sie die Abwägung nur in eine bestimmte Richtung zum Errei-

chen eines konkreten Zieles zu lenken vermögen, dem Normgeber aber genügend Spiel-

raum für politische Entscheidungen überlassen. Denn die Staatszielbestimmungen bein-

halten objektive, rechtlich verpflichtende materielle Grundsätze zur Verwirklichung von 

Zielen, überlassen dem Gesetzgeber aber bei der Umsetzung des Staatsziels ausreichen-

den Freiraum hinsichtlich der Wahl der Mittel. Die in den Planungsgesetzen enthaltenen 

Planungsdirektiven beinhalten ebenfalls verbindliche richtungweisende Vorgaben, belas-

sen dem Regelungsadressaten innerhalb dieser aber einen Gestaltungsspielraum. Folg-

lich geben sowohl Staatszielbestimmungen als auch Planungsgesetze lediglich das Ziel, 

nicht aber die konkreten Maßnahmen zu dessen Verwirklichung vor. 

Insbesondere beim Staatsziel Umweltschutz ist zu berücksichtigen, dass dieses zu den 

Planungsaufgaben des Staates gezählt wird.356 Somit gehört auch die Ausweisung eines 

Schutzgebietes nach §§ 22 ff. BNatSchG zu den Instrumenten der Umweltplanung, weil 

die Unterschutzstellung nicht punktuell, sondern im Rahmen eines naturschutzfachlichen 

Gesamtkonzepts unter Berücksichtigung und Einbeziehung anderer Gebiete zu erfolgen 

hat.357 Eine Landschaftsschutzverordnung wird wegen der auf ein bestimmtes Gebiet be-

zogenen Regelungen einer raumbedeutenden Fachplanung gleichgesetzt.358 Dement-

sprechend muss auch die Aufhebung eines Schutzgebietes als planerischer Gestaltungs-

akt gesehen werden, weshalb diese Maßnahme den gleichen Anforderungen wie die Un-

terschutzstellung unterliegt. 

                                                 
355 Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 446. 
356 Kloepfer, Umweltrecht, § 5, Rn. 8. 
357 Kloepfer, Umweltrecht, § 5, Rn. 22. 
358 OVG Schleswig, NuR 2006, 256, 257; VGH München, NuR 1995, 286, 288/289; VGH Mannheim, NuR 
1992, 186; VGH Mannheim, NuR 1986, 340, 341. 
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Demzufolge kann hinsichtlich der Grenzen der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit und 

der diesbezüglichen Prüfungskompetenz der Gerichte auch die vom Bundesverwaltungs-

gericht zum Planungsrecht entwickelte Fehlerlehre entsprechend herangezogen werden.  

Danach ist das Gebot gerechter Abwägung verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung 

vollends unterblieben ist (Abwägungsausfall), wenn bestimmte Interessen in die Abwä-

gung nicht eingestellt wurden, obwohl sie nach Lage der Dinge hätten eingestellt werden 

müssen (Abwägungsdefizit), wenn die Bedeutung der berührten Belange verkannt wird 

(Abwägungsfehleinschätzung) oder wenn ein Interessenausgleich vorgenommen wird, der 

außer Verhältnis zu dem objektiven Gewicht der einzelnen Belange steht (Abwägungsdis-

proportionalität).359 

Nach der im Verwaltungsrecht angewandten Dogmatik gliedert sich die den Planungsent-

scheidungen zu Grunde liegende Abwägung in die drei Phasen Informationssammlung, 

Bewertung und abschließende Entscheidung.360 Wenngleich das Bundesverfassungsge-

richt diese Dogmatik zur Abwägung bisher nicht ausdrücklich auf das Verfassungsrecht 

übertragen hat, lassen sich die einzelnen Bestandteile dieser Vorgehensweise auch bei 

verfassungsgerichtlichen Entscheidungen wieder finden.361 Bei der Abwägung widerstrei-

tender Interessen verlangt das Bundesverfassungsgericht seit dem Lüth-Urteil362 aus dem 

Jahre 1957 regelmäßig eine ausreichende Ermittlung des Sachverhaltes, eine darauf auf-

bauende sachlich nachvollziehbare Einschätzung sowie letztlich einen angemessenen 

Ausgleich der betroffenen Belange.363 Infolgedessen muss der Gesetzgeber beim Erlass 

von Gesetzen seine Einschätzungsprärogative auf ein gerichtlich nachprüfbares Wahr-

scheinlichkeitsurteil stützen, welches vom Gesetzgeber darzulegen ist und auf methodisch 

sachgerechten sowie nachvollziehbaren Tatsachen basieren muss.364  

                                                 
359 BVerwGE 34, 301, (309); 45, 309, (314 f.); 56, 110, (122 f.); Fisahn, ZUR 1996, 180, 183; Hendler, § 17, 
Rn. 2; Hufen, § 25, Rn. 41; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 187. 
360 Söhnlein, S. 67/68, der darauf verweist, dass teilweise angenommen wird, die Gliederung falle nur in 
zwei Phasen, weil die Bewertung mit der Entscheidung letztlich zusammenfalle. Dies ändert aber nichts an 
den inhaltlichen Anforderungen an die Abwägung. 
361 Söhnlein, S. 68. 
362 BVerfGE 7, 198, (210). 
363 BVerfGE 47, 327, (369 f.); 77, 240, (255); 83, 130, (143); 88, 203, (254); Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 
814, 817. 
364 Badura, Staatsrecht, F, Rn. 10. 
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Die Heranziehung der in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Krite-

rien für die Abwägungsentscheidung des Gesetzgebers zur Umsetzung des Staatsziels 

Umweltschutz soll daher auch nicht eine bisher im Verfassungsrecht nicht verwandte Me-

thode einführen, sondern lediglich die bereits auch dort geltenden Grundsätze konkretisie-

ren. Da die Abwägungsentscheidung gerade im Planungsrecht „das Herzstück der Ent-

scheidungsfindung“365 darstellt und das Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich ein Mo-

dell gerechter Abwägung entwickelt366 und in ständiger und vor allem auch zahlreicher 

Rechtsprechung unter großer Zustimmung der Literatur zur Anwendung gebracht hat, 

können die dort ausgearbeiteten Anforderungen auf Grund der Strukturgleichheit der Ab-

wägungsentscheidungen auch auf die Gesetzgebung übertragen werden, wenn diese Ge-

setze erlässt, die Staatszielbestimmungen berühren. Das Bundesverfassungsgericht er-

achtet diese dreistufige methodische Abwägungsfolge offensichtlich als etwas Selbstver-

ständliches und folgt ihr ohne ausdrückliche Erwähnung dieser Stufen.367 

Schließlich soll die Übernahme der Kriterien auch nur sinngemäß erfolgen, das heißt nur 

so weit, wie die Planungsvorgaben mit dem Staatsziel strukturell vergleichbar sind, sprich 

Prinzipien in Form von Planungsdirektiven enthalten. Die Kriterien zu den Planungsleitsät-

zen können nicht übernommen werden, weil sie der Abwägung ohnehin nicht zugänglich 

sind. 

Aus alledem resultiert bereits aus der Rechtsnatur einer Staatszielbestimmung eine Gren-

ze der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, die mit der Grenze der planerischen Gestal-

tungsfreiheit vergleichbar ist. Die Grenze der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit beim 

Erlass von Normen, die Staatsziele betreffen, liegt folglich darin, dass der Gesetzgeber 

eine sachgerechte Abwägung mit anderen Belangen durchzuführen hat, sämtliche Inte-

ressen in die Abwägung einstellen muss, die nach Lage der Dinge einzustellen sind, die 

Bedeutung der berührten Belange erkennt und einen Interessenausgleich vorzunehmen 

hat, der dem objektiven Gewicht der einzelnen Belange entspricht. Diese sich aus der 

Rechtsnatur einer Staatszielbestimmung ergebenden Anforderungen muss der Gesetzge-

ber beachten, wenn er ein einzelnes Schutzgebiet aufhebt oder die Aufhebung von 

Schutzgebieten allgemein durch Gesetz regelt. 

                                                 
365 Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 25; zustimmend Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 446. 
366 Koch, H.-J., Basis der Abwägung, S. 9. 
367 Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 446; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 819. 
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ddd)   Vergleich mit dem Sozialstaatsprinzip 

Nachfolgend soll untersucht werden, ob sich aus einem Vergleich mit dem Sozialstaats-

prinzip ebenfalls Anhaltspunkte für die Grenzen der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit 

ergeben, die auf das Staatsziel Umweltschutz übertragen und dann wiederum bei der Fra-

ge nach der Rechtmäßigkeit der Aufhebung von Schutzgebieten herangezogen werden 

können. 

Das in Art. 20 Abs. 1 GG aufgeführte Sozialstaatsprinzip ist ebenfalls eine Staatszielbe-

stimmung und damit eine rechtlich verbindliche Verfassungsnorm, die den Staat verpflich-

tet, soziale Gerechtigkeit unter Abhilfe sozialer Bedürftigkeit herbeizuführen und zu ge-

währleisten.368 Es berechtigt den Gesetzgeber demnach nicht nur zum Erlass von Normen 

mit sozialrechtlichen Inhalten, sondern verpflichtet ihn auch gestaltend tätig zu werden,369 

sodass dem Sozialstaatsprinzip trotz dessen Unbestimmtheit und des dem Gesetzgeber 

zustehenden weiten Gestaltungsspielraums370 einzelne sozialstaatliche Pflichten zu ent-

nehmen sind.371 Wenngleich sich aus dem Sozialstaatsprinzip wegen dessen rein objekti-

ven Normcharakters keine unmittelbaren Rechte des Einzelnen ableiten lassen,372 so kön-

nen sich aus ihm Anforderungen an die Staatsgewalten ergeben, auf die der Einzelne 

dann in Verbindung mit anderen subjektiven Rechten, insbesondere aus Art. 1 und 2 GG, 

einen Anspruch hat.373 Zudem lassen sich der Vorschrift verfassungsrechtliche Leitlinien 

entnehmen, die sich im Einzelfall zu konkreten Leistungspflichten verdichten.374 So hat 

das Bundesverfassungsgericht aus dem strukturell mit Art. 20a GG vergleichbaren und 

ähnlich unbestimmten Sozialstaatsprinzip,375 diesem immanente Mindestschutzpflichten, 

                                                 
368 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 35, 36; Bock, S. 111; Degenhart, Staatsrecht I, vor Rn. 565; Katz, Rn. 214, 
215; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 69; Müller-Bromley, S. 68. 
369 Bock, S. 110; Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 213; Katz, Rn. 214, 215; Maurer, Staats-
recht I, § 8, Rn. 73. 
370 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 35, 36; Katz, Rn. 215a. 
371 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 572; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 69; Söhnlein, S. 55/56. 
372 Katz, Rn. 215a; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 70, 71; Müller-Bromley, S. 75. 
373 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 36; Brohm, JZ 1994, 213, 218; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 573; Katz, Rn. 
221. 
374 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 574; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 72. 
375 Die strukturelle Vergleichbarkeit des Sozialstaatsprinzips mit dem Staatsziel Umweltschutz ergibt sich aus 
der systematischen Stellung beider Normen außerhalb des Grundrechtskataloges und in unmittelbarer Nähe 
zueinander, ihrem bloß objektiv-rechtlichen Charakter, ihrer normativen Verbindlichkeit, den gleichen Norm-
adressaten und der vorrangigen Verpflichtung des Gesetzgebers, der Konkretisierungsbedürftigkeit sowie 
dem weiten Gestaltungsspielraum (Uhle, JuS 1996, 96, 97, 98; Veith, S. 42, 43, 44, 45, 46, 48); ähnlich 
Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 582; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 44, 45; Söhn-
lein, S. 57/58. 
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wie etwa das Existenzminimum,376 hergeleitet. Damit sind bestimmte sozialstaatliche Ele-

mente der Disposition des Gesetzgebers entzogen.377  

Neben der strukturellen Vergleichbarkeit gibt es auch inhaltliche Übereinstimmungen zwi-

schen dem Sozialstaatsprinzip und dem Staatsziel Umweltschutz hinsichtlich des Zwecks 

beider Vorschriften. Beide Normen sind Grundvoraussetzung für den Gebrauch der Frei-

heitsgrundrechte; während das Sozialstaatsprinzip die gesellschaftlichen und finanziellen 

Grundlagen schaffen soll,378 sind mit Art. 20a GG die natürlichen Voraussetzungen zu ge-

währleisten.379 Eine freie und autonome Gestaltung des Lebens beschränkt sich nicht 

mehr nur auf die Abwehr staatlicher Eingriffe, sondern hängt mehr und mehr von der 

Schaffung günstiger Lebensvoraussetzungen ab, ohne die die grundrechtliche Freiheit 

wertlos werden kann.380 Mit der Einführung des Sozialstaatsprinzips wurde von Verfas-

sungs wegen ein Wandel vom bloßen Staat der Eingriffsverwaltung zum gleichfalls vor-

sorgenden und leistenden Staat vollzogen,381 der mit der Einführung des Staatsziels Um-

weltschutz konsequent weiterentwickelt wird. 

Auf Grund dieser zahlreichen Parallelen zwischen den beiden Staatszielen können auch 

die zum Sozialstaatsprinzip entwickelten Grundsätze zur gerichtlichen Prüfungskompetenz 

auf das Staatsziel Umweltschutz übertragen werden. Mitunter wird sogar ausdrücklich auf 

den gleichen gerichtlichen Kontrollumfang wie beim Sozialstaatsprinzip verwiesen.382 Folg-

lich muss auch dem Staatsziel Umweltschutz ein der Gestaltungsfreiheit des Gesetzge-

bers entzogener Mindestinhalt innewohnen. Wenn sich aus dem Sozialstaatsprinzip näm-

lich nicht nur Handlungspflichten des Staates, sondern sogar mittelbare Ansprüche des 

Bürgers entnehmen lassen, müssen sich aus dem Staatsziel Umweltschutz ebenfalls den 

gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum einschränkende Mindestpflichten ableiten las-

sen. 

                                                 
376 Brohm, JZ 1994, 213, 218; Degenhart, Staatsrecht I, vor Rn. 570, 573; Veith, S. 158, 162; vgl. etwa 
BVerfGE 99, 246, (259 f.); 87, 153, (169 ff.); 78, 104, (118 f.). 
377 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 567; Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 213; Söhnlein, S. 56. 
378 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 566; Katz, Rn. 214, 215; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 78; Müller-
Bromley, S. 73. 
379 Söhnlein, S. 58. 
380 Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 544. 
381 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 211, 212; Katz, Rn. 214. 
382 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 330. 
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Mithin besitzt auch das Staatsziel Umweltschutz einen gewisse Mindestvoraussetzungen 

umfassenden justiziablen Kerngehalt,383 der aber entgegen einer Auffassung nicht nur in 

der Verletzung des ökologischen Existenzminimums liegt und darüber hinaus der gerichtli-

chen Überprüfung entzogen wäre.384 Die Schutzgewährung beschränkt sich nicht auf die 

absolut notwendigen Lebensvoraussetzungen in Form eines ökologischen Existenzmini-

mums,385 weil diese Beschränkung einem umweltrechtlichen Rückschritt gleich käme.386 

Im Gegensatz zum sozialen Existenzminimum ließe sich ein ökologisches Existenzmini-

mum auch gar nicht bestimmen, weil die Rechtsgüter der natürlichen Lebensgrundlagen 

weder einwandfrei quantifizierbar noch qualifizierbar sind. Abgesehen davon, ließe sich 

ein bundeseinheitlicher Mindestbestand von Naturgütern wegen regionaler Unterschiede 

der ökologischen Bedingungen ohnehin nicht determinieren. Zudem ist das ökologische 

Existenzminimum des Einzelnen ja bereits durch die Grundrechte geschützt, sodass es 

der Aufnahme des Art. 20a GG in die Verfassung insoweit gar nicht bedurfte, weshalb 

dessen justiziabler Kerngehalt weiter gehen muss.  

Dieser Auffassung steht auch nicht die vergleichsweise restriktive Auslegung des Sozial-

staatsprinzips hinsichtlich des (sozialen) Existenzminimums entgegen, weil dieses von der 

jeweiligen Verfügbarkeit staatlicher Finanzmittel und vor allem vom variierenden 

Wohlstandsniveau in der Gesellschaft abhängig ist.387 Wenngleich auch der Schutz der 

Umwelt nicht losgelöst vom Aspekt der Finanzierbarkeit gesehen werden kann, unter-

scheidet sich dieses Staatsziel hinsichtlich seiner inhaltlichen Restriktionen erheblich vom 

Sozialstaatsziel. Denn der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen steht nicht wie das 

Sozialstaatsziel von vornherein unter einem Vorbehalt des finanziell Möglichen, weil der 

verfassungsrechtlich verbindliche Gestaltungsauftrag des Art. 20a GG ungeachtet der fi-

nanziellen Belastung des Staates besteht.388 

Dies ergibt sich zum einen schon aus dem Wortlaut des Art. 20a GG („Der Staat schützt 

...“) im Vergleich zum Sozialstaatsprinzip (welches als solches nur adjektivisch im Zu-

                                                 
383 Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 25; Veith, S. 162, 163. 
384 So aber Scholz, Art. 20a, Rn. 49. 
385 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 64; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 27; ders., NVwZ 
1996, 222, 224; Schink, DÖV 1997, 221, 223; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 44. 
386 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 64; 
387 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 36; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 570; Isensee, § 111, Rn. 132; Veith, S. 
163. 
388 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 44. 
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sammenhang mit dem Bundesstaatsprinzip erwähnt wird389). Danach unterliegt der Norm-

adressat einer weitaus aktiveren Gestaltungspflicht, für den Schutz der natürlichen Le-

bensgrundlagen einzutreten. Zum anderen gibt die finale Definition des Art. 20a GG eine 

im Vergleich zum Sozialstaatsprinzip noch deutlichere Zielrichtung vor, die sich ebenfalls 

einengend auf den gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum auswirkt.  

Darüber hinaus lassen sich aus dem Schutzgut der natürlichen Lebensgrundlagen an sich 

sowie dessen Bezug auch auf die künftigen Generationen eine erkennbar weiter reichende 

Verpflichtung des Staates entnehmen. Denn die Auswirkungen des sozialen Existenzmi-

nimums sind grundsätzlich individueller Natur und beziehen sich allenfalls auf einzelne 

Bevölkerungsteile vergleichbarer Individuen, während der Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen die gesamte Bevölkerung unmittelbar betrifft. Das Schutzgut der sozialen Ge-

rechtigkeit steht dem Menschen als eigene verhandelbare Masse zur Verfügung, die na-

türlichen Lebensgrundlagen hingegen folgen den Gesetzmäßigkeiten der Natur und ent-

ziehen sich deswegen in der Regel dem gezielt steuerbaren Einfluss des Menschen.390  

Auch aus einem Vergleich mit dem Immissionsschutzrecht lässt sich die vorstehende An-

sicht begründen. So kann sich beispielsweise ein Anlagenbetreiber seiner Pflicht zur Ver-

meidung schädlicher Immissionen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG nicht ohne weiteres 

durch den Einwand entziehen, die Schutz- und Vorsorgemaßnahmen seien für ihn zu 

kostspielig.391 Verpflichtet der Staat jedoch schon seine Bürger zu derartigen, nahezu be-

dingungslosen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen für den Fall möglicher Umweltbeein-

trächtigungen, kann er sich hinsichtlich seiner eigenen Pflichten nicht mit dem Hinweis auf 

zu hohe Kosten für den Umweltschutz oder auf eine angespannte Haushaltslage entzie-

hen.  

Weiterhin ergibt sich aus der größtenteils finanziellen Komponente des Sozialstaatsprin-

zips, dass etwaige Fehlentwicklungen auch im Nachhinein grundsätzlich leichter zu kom-

pensieren und zu korrigieren sind. Die in Bezug auf wirtschaftssteuernde Gesetze einge-

schränkte inhaltliche Prüfungskompetenz der Gerichte wird dadurch kompensiert, dass der 

Gesetzgeber bei später auftretenden Fehlentwicklungen zur Korrektur seiner Gesetze ver-

pflichtet ist,392 er andernfalls gegen das Sozialstaatsprinzip verstößt. Die mit dem Sozial-

                                                 
389 Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 59. 
390 Söhnlein, S. 58/59. 
391 Jarass, BImSchG, § 5, Rn. 22. 
392 BVerfGE 25, 1, (12f.); 50, 290, (335f.); Badura, Staatsrecht, F, Rn. 10; Papier, § 18, Rn. 82. 
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staatsprinzip verfolgte soziale Gerechtigkeit kann durch die Rechtsordnung nachträglich 

wieder hergestellt werden, während verloren gegangene Naturgüter nicht nach Belieben 

reproduzierbar sind.393 Versäumter Umweltschutz ist auf Grund der Komplexität der betrof-

fenen Ökosysteme mitunter nur sehr schwer auszugleichen oder zu korrigieren. Die dar-

aus resultierenden Folgekosten für die kommenden Generationen dürften horrend sein.  

Auch der mit der Einführung des Sozialstaatsprinzips eingeleitete Wandel vom lediglich 

hoheitlich handelnden Staat der Eingriffsverwaltung zum gleichfalls vorsorgenden Leis-

tungsstaat wird mit der Einführung des Art. 20a GG in Bezug auf den Schutz der natürli-

chen Lebensgrundlagen konsequent fortgesetzt. Der Entwicklung des Sozialstaatsprinzips 

lag nämlich die Einsicht zu Grunde, dass die sozialen Zustände innerhalb der Gesellschaft 

in einem modernen Industriestaat nicht ausschließlich den Kräften des freien Marktes ü-

berlassen werden dürfen.394  

Eine vergleichbare Einsicht bewegte den verfassungsändernden Gesetzgeber zur Einfüh-

rung des Art. 20a GG. Der Gesetzgeber war hier der Auffassung, dass es sich beim Um-

weltschutz um ein langfristiges und existenzielles Interesse der Menschen handele und 

der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage eine mit den anderen Verfassungsprinzipien 

vergleichbar hochrangige staatliche Aufgabe sei.395 

Demzufolge ergeben sich aus dem vorgenommenen Vergleich zwischen dem Sozial-

staatsprinzip und dem Staatsziel Umweltschutz weit reichende strukturelle und inhaltliche 

Übereinstimmungen. Weil das Sozialstaatsprinzip als Staatsziel zu einer Begrenzung der 

gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit führt, sofern soziale Belange betroffen sind, muss 

auch Art. 20a GG alleine wegen seiner Rechtsnatur als Staatzielbestimmung zu einer Be-

grenzung des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers führen, sobald die natürlichen 

Lebensgrundlagen von einer gesetzgeberischen Maßnahme betroffen sind. 

                                                 
393 Söhnlein, S. 58. 
394 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 210, 211; Katz, Rn. 216. 
395 BT-Drs. 12/6000, S. 65. 
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eee)   Zwischenergebnis 

Aus der festgestellten strukturellen Vergleichbarkeit des Staatsziels Umweltschutz mit der 

planerischen Gestaltungsfreiheit und dem Sozialstaatsprinzip lassen sich die zu diesen 

entwickelten Grundsätze entsprechend auf Art. 20a GG übertragen und sind dementspre-

chend bei der Aufhebung von Schutzgebieten zu berücksichtigen. 

Somit wirkt sich bereits die Tatsache, dass es sich bei Art. 20a GG ungeachtet seines 

konkreten Inhalts seiner Rechtsnatur nach um eine Staatszielbestimmung handelt, auf die 

Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers aus und schränkt diese ein, sobald der Erlass einer 

Norm den Regelungsbereich des Staatsziels Umweltschutz berührt. Der Erlass die 

Schutzgüter dieses Staatsziels betreffender Gesetze steht deshalb schon aus diesem 

Grunde nicht im Belieben des einfachen Gesetzgebers. 

 

cc)   Grenzen des Gestaltungsspielraums aus einem Vergleich mit der Schutzpflicht  
        bei Grundrechten 

Im Folgenden soll untersucht werden, ob sich aus einem Vergleich zwischen der Struktur 

und Funktion von Staatszielbestimmungen und den Schutzpflichten bei Grundrechten be-

stimmte zu den Schutzpflichten entwickelte Kriterien entsprechend auf Staatszielbestim-

mungen übertragen lassen, die die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers bei der Aufhe-

bung von Schutzgebieten einschränken könnten. 

Zwar stellen die Grundrechte in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat 

und damit subjektive Rechte dar, doch sind sie zugleich Teil des objektiven Rechts.396 Sie 

sind objektive Verfassungsprinzipien, welche eine abstrakte und bestimmte Rechtslage 

determinieren und enthalten darüber hinaus sogar Direktiven und einen Schutzauftrag an 

den Gesetzgeber, die beim Erlass von Vorschriften zu beachten sind.397 Infolgedessen 

                                                 
396 BVerfGE 50, 290, (337); Brohm, JZ 1994, 213, 217; Canaris, AcP 184 (1984), 201, 227; Hesse, Grund-
züge des Verfassungsrechts, Rn. 279; ders., Bedeutung der Grundrechte, Rn. 14; Isensee, § 111, Rn. 95; 
Katz, Rn. 568; Merten, DÖV 1993, 368, 370; Rassow, ZG 2005, 262, 264. 
397 BVerfGE 39, 1, (41); 77, 170, (214); Badura, Staatsrecht, C, Rn. 2, 17; Dreier, GG I, Vorb., Rn. 102; 
Kadelbach, KritV 1997, 263, 273. Katz, Rn. 555; Maurer, Staatsrecht I, § 9, Rn. 20; Rassow, ZG 2005, 
262, 264. 
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erwachsen aus den Grundrechten auch Schutzpflichten für den Gesetzgeber,398 deren 

Einhaltung verfassungsgerichtlich überprüft werden kann.  

Durch diese verfassungsrechtliche Bindungswirkung wird der Gestaltungsspielraum des 

Gesetzgebers insoweit eingeschränkt, als er den sich aus den Grundrechten ergebenden 

objektiven Schutzpflichten nachkommen muss.399 Der Staat muss zur Erfüllung der 

Schutzpflichten tätig werden,400 wenngleich ihm die Art und Weise grundsätzlich anheim 

gestellt bleibt.401 Der Gesetzgeber darf auch Schutzvorschriften ändern oder aufheben, 

solange das gebotene Mindestniveau der Schutzpflicht nicht unterschritten wird.402 Die 

Existenz von grundrechtlichen Schutzpflichten wird inzwischen allgemein anerkannt.403  

Sofern eine strukturelle Vergleichbarkeit zwischen Grundrechten und Staatszielbestim-

mungen bestünde, können die zu den Schutzpflichten der Grundrechte entwickelten Krite-

rien entsprechend auf Staatszielbestimmungen übertragen werden. Wie bereits festge-

stellt, enthalten sowohl die Grundrechte als auch die Staatsziele objektive Verpflichtungen 

dem Staat gegenüber. Beide Normtypen beinhalten deswegen objektive, rechtlich verbind-

liche Staatsaufgaben,404 an die auch der Gesetzgeber gebunden ist. Die den grundrechtli-

chen Schutzpflichten entspringenden Pflichten entsprechen insofern der Funktion von 

Staatszielen.405 Des Weiteren steht dem Gesetzgeber bei der Konkretisierung der in bei-

den Normtypen enthaltenen Schutzaufträge ein weiter Gestaltungsspielraum zu,406 der 

jedoch nicht grenzenlos ist. 

Zwar existieren zwischen beiden Normtypen auch Unterschiede. So beinhalten die Grund-

rechte auch subjektive Rechte, was bei den Staatszielbestimmungen gerade nicht der Fall 

ist. Zudem differiert der jeweilige Standort der Normen in der Verfassung.  

                                                 
398 Badura, Staatsrecht, C, Rn. 2; Brohm, JZ 1994, 213, 218; Canaris, AcP 184 (1984), 201, 225/226; Hain, 
ZG 1996, 75, 78; Hesse, Bedeutung der Grundrechte, Rn. 50; Isensee, § 111, Rn. 90; Katz, Rn. 555, 
574/575; Maurer, Staatsrecht I, § 9, Rn. 21. 
399 Badura, Staatsrecht, C, Rn. 17; Hain, ZG 1996, 75, 78; Isensee, § 111, Rn. 90; Kadelbach, KritV 1997, 
263, 271/272. 
400 Kadelbach, KritV 1997, 263, 272; Rassow, ZG 2005, 262, 264. 
401 Canaris, AcP 184 (1984), 201, 227; Dreier, GG I, Vorb., Rn. 103; Hesse, Bedeutung der Grundrechte, 
Rn. 51; Isensee, § 111, Rn. 90; Schlette, JZ 1996, 327, 333. 
402 Isensee, § 111, Rn. 160. 
403 Möstl, DÖV 1998, 1029, 1029; Rassow, ZG 2005, 262, 264; Söhnlein, S. 102/103; Stern, Staatsrecht, 
Bd. III/1, S. 944. 
404 Dreier, GG I, Vorb., Rn. 102; Veith, S. 229, 230; Wolf, KritV 1997, 280, 301. 
405 Brohm, JZ 1994, 213, 218; Klein, DVBl. 1991, 729, 734. 
406 Veith, S. 229. 
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Dennoch ändern diese Unterschiede nichts an der überwiegenden strukturellen Vergleich-

barkeit, insbesondere inhaltlicher Art. Denn der erste Unterschied betrifft nur den Begüns-

tigten der Norm, wirkt sich aber nicht auf die objektive Verpflichtung des Normadressaten 

aus, die für die verfassungsgerichtliche Untersuchung der Grenzen des gesetzgeberi-

schen Gestaltungsspielraums maßgeblich ist. Bei der Schutzfunktion der Grundrechte 

handelt es sich zudem um eine eigenständige Funktion der Grundrechte, die unabhängig 

von ihrem auch subjektiven Charakter zu beurteilen ist.407 In ihrer objektiv-rechtlichen Di-

mension dienen die Grundrechte dem allgemeinen öffentlichen Interesse, weshalb sie der 

Staat „... als Grundlagen des Gemeinwesens und als Element der Rechtsordnung“ zu 

schützen hat.408 Denselben Zweck verfolgt der Verfassungsgesetzgeber mit der Aufnahme 

von Staatszielen in die Verfassung. Die subjektive Seite der Grundrechte hat zunächst nur 

formelle Auswirkungen auf die Klageart und -befugnis und steht demnach einer Übertra-

gung der Grundsätze der grundrechtlichen Schutzpflichten auf die Staatsziele nicht entge-

gen.  

Die unterschiedliche systematische Stellung der beiden Normtypen ist ebenfalls nicht gra-

vierend, weil es für die grundsätzliche Frage der gerichtlichen Überprüfung der Einhaltung 

einer Verfassungsnorm an sich nicht auf deren Standort im Grundgesetz ankommt. Die 

Verfassungsgerichte überprüfen selbstverständlich auch Verfassungsvorschriften außer-

halb des Grundrechtskataloges. Selbst wenn zur Herleitung der grundrechtlichen Schutz-

pflichten mitunter Art. 1 Abs. 3 GG herangezogen wird,409 der die außerhalb des Grund-

rechtskataloges befindlichen Staatszielbestimmungen nicht erfasst, ändert dies nichts dar-

an, dass der Staat sowohl an die Schutzpflichten als auch an die Staatsziele gleicherma-

ßen gebunden ist, weil sich die Bindung an Letztere aus Art. 20 Abs. 3 GG ergibt. 

Demzufolge bestehen weitgehende strukturelle Übereinstimmungen zwischen den Grund-

rechten und den Staatszielbestimmungen,410 sodass sich die zu den grundrechtlichen 

Schutzpflichten entwickelten Grundsätze der verfassungsgerichtlichen Überprüfbarkeit der 

Grenzen der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit entsprechend auf die Umsetzung der 

Schutzpflichten aus den Staatszielbestimmungen übertragen lassen.411  

                                                 
407 Canaris, AcP 184 (1984), 201, 227; Isensee, § 111, Rn. 116. 
408 Isensee, § 111, Rn. 95. 
409 Rassow, ZG 2005, 262, 277. 
410 Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 133; Hesse, Grundzüge des Ver-
fassungsrechts, Rn. 298; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 34; Veith, S. 234. 
411 Söhnlein, S. 100, 103; Veith, S. 246. 
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Dies gilt insbesondere für das Staatsziel aus Art. 20a GG,412 weil dieses ebenso wie die 

Grundrechte ein bestimmtes Schutzgut zum Regelungsgegenstand hat. Zudem handelt es 

sich bei den natürlichen Lebensgrundlagen um ein Gemeinschaftsgut, zu dessen Schutz 

der Staat und damit auch der Gesetzgeber als Hüter der Allgemeingüter besonders ver-

pflichtet ist, weil weder der Allgemeinheit als Gruppe noch dem Einzelnen entsprechende 

Rechtspositionen zugewiesen sind, die zur Durchsetzung dieser staatlichen Schutzpflich-

ten ermächtigen.413 Bestätigt wird diese Annahme auch dadurch, dass die Sachverständi-

genkommission zum Thema Staatszielbestimmungen die grundrechtlichen Schutzpflichten 

zum Ausgangspunkt ihrer Untersuchung herangezogen hat.414  

Als Ausfluss der grundrechtlichen Schutzpflichten wurde das Untermaßverbot entwickelt. 

Im Folgenden muss nun herausgearbeitet werden, ob das Untermaßverbot auf das 

Staatsziel Umweltschutz entsprechende Anwendung finden kann, da sich aus dem Unter-

maßverbot möglicherweise ein bestimmtes Schutzniveau für Art. 20a GG ableiten lässt, 

welches sich wiederum auf die Frage der Rechtmäßigkeit der Aufhebung eines einzelnen 

Schutzgebietes bzw. der generellen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten auswir-

ken könnte.  

 

aaa)   Das Untermaßverbot 

Da nach dem Rechtsstaatsprinzip das gesamte staatliche Handeln unter dem Verhältnis-

mäßigkeitsgebot steht,415 wird auch die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit in Bezug auf 

die Grundrechte durch das Über- und, sofern man das Untermaßverbot als eigenständige 

Figur versteht, auch durch dieses begrenzt.416  

                                                 
412 Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 34. 
413 BVerwG, NVwZ 1995, 907, 909. 
414 Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, Rn. 131 ff. 
415 BVerfGE 6, 389, (439); 16, 194, (201/202); 23, 127, (133); Degenhart, Staatsrecht I, vor Rn. 396, Rn. 
398. 
416 Badura, Staatsrecht, F, Rn. 10; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 398; Isensee, § 111, Rn. 165; Jaeckel, S. 
94; Veith, S. 167, 168. 
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Wenngleich das Untermaßverbot bisher nur in Bezug auf grundrechtliche Schutzpflichten 

herangezogen wurde,417 ist die Übertragung der daraus abzuleitenden Grundsätze auf Art. 

20a GG nicht von vornherein ausgeschlossen. Denn die Rechtsfigur der grundrechtlichen 

Schutzpflichten wurde durch die Rechtsprechung in Anlehnung an die Grundrechtsdogma-

tik entwickelt, um Lücken des Schutzes der Grundrechte zu schließen, welche durch die 

Funktion als bloßes Abwehrrecht offen geblieben wären.418 Wenn aber das Untermaßver-

bot bereits auf die Grundrechte in ihrer objektiv-rechtlichen Dimension Anwendung finden 

soll, muss dies auch für die Staatsziele gelten, weil diese ohnehin nur einen objektiv-

rechtlichen Gehalt besitzen, den zu schützen der Staat verpflichtet ist.  

Eine Grenze des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums könnte sich also aus dem zu 

den grundrechtlichen Schutzpflichten entwickelten Untermaßverbot ergeben, welches dort 

als Instrument zur Präzisierung staatlicher Schutzpflichten ins Leben gerufen wurde,419 um 

dem Normgeber ein unteres Limit hinsichtlich der Erfüllung seiner Schutzpflichten zu set-

zen.420 

Nachfolgend soll zunächst unter Beweis gestellt werden, dass das Untermaßverbot ge-

genüber dem Übermaßverbot eine selbständige Rechtsfigur ist. Diese Untersuchung ist 

erforderlich, weil das Untermaßverbot inhaltlich andere Anforderungen an den Gesetzge-

ber als das Übermaßverbot stellt, was sich zwangsläufig auch auf die Anforderungen aus-

wirkt, die an die Rechtmäßigkeit der Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes bzw. der 

generellen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten zu stellen sind. Zudem lässt sich 

nur aus der Existenz des Untermaßverbotes ein konkretes Schutzniveau zu den staatli-

chen Schutzpflichten ableiten. 

 

bbb)   Existenz des Untermaßverbotes 

Teilweise wird die Existenz des Untermaßverbotes schlichtweg abgelehnt,421 weil dieses 

nur das ohnehin geltende Kriterium des aus der Existenz der Schutzpflicht folgenden Ge-

                                                 
417 Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 58; auch die Entscheidung des BVerfG 88, 203 ff. bezieht sicht auf den 
Schutzauftrag aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG. 
418 Isensee, § 111, Rn. 117. 
419 Rassow, ZG 2005, 262, 262. 
420 Denninger, S. 561, 566; Isensee, § 111, Rn. 90; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 58. 
421 Zweifelnd auch Dreier, GG I, Vorb., Rn. 103; Schlette, JZ 1996, 327, 333. 
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bots der effektiven Schutzverwirklichung beinhalte.422 Das Untermaßverbot besage nichts 

anderes als das aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip abgeleitete Übermaßverbot,423 nur 

dass sich dieses an den verfassungsrechtlichen Schutzpflichten zu orientieren habe.424 

Die aus dem Untermaßverbot abgeleitete Grenze der Schutzpflichterfüllung falle mit derje-

nigen zusammen, die sich aus dem Übermaßverbot bezüglich der von der Maßnahme be-

troffenen Freiheitsgrundrechte ergebe (sog. Kongruenzthese).425 Die Erforderlichkeit um-

fasse sowohl das obere wie auch das untere Limit für die Erfüllung der Schutzpflicht.426 

Dem Untermaßverbot komme damit keine eigenständige Bedeutung zu, sondern es stelle 

lediglich eine an verfassungsrechtlichen Schutzpflichten orientierte Variante des Über-

maßverbotes dar.427 

Diese Auffassung verkennt allerdings, dass das Übermaßverbot einen völlig anderen Prü-

fungsansatz hat.428 Das Übermaßverbot bezieht sich auf die Rechtmäßigkeit eines einfa-

chen Gesetzes oder einer staatlichen Maßnahme429 und orientiert sich an dem hierzu vom 

einfachen Gesetzgeber vorgegebenen Zweck, bezüglich dessen die Geeignetheit, Erfor-

derlichkeit und Angemessenheit überprüft wird.430 Geprüft wird daher lediglich, ob das Ge-

setz dem vorgegebenen Zweck hinsichtlich dieser Kriterien zuwider läuft.  

Das Untermaßverbot dagegen hat die Verfassungsnorm als Bezugspunkt, anhand derer 

geprüft wird, ob das erlassene einfache Gesetz oder die staatliche Maßnahme den in der 

Verfassungsnorm enthaltenen Schutzauftrag effektiv und angemessen erfüllt.431 Dement-

sprechend erfolgt die Prüfung des Übermaßverbotes auf einer anderen Normebene als die 

des Untermaßverbotes, sodass die jeweiligen Zielvorgaben nicht identisch sein müssen 

und damit das dem Übermaßverbot genügende, weil dem Gesetzeszweck des einfachen 

                                                 
422 Dietlein, ZG 1995, 131, 139/140; Hain, DVBl. 1993, 982, 983; ders., ZG 1996, 75, 75/76, 82; Starck, JZ 
1993, 816, 817. Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Begriff des Untermaßverbotes in jüngerer 
Vergangenheit noch des Öfteren verwendet hat (vgl. BVerfGE 96, 409, (412); BVerfG NJW 1996, 651; NJW 
1995, 2343), benutzt es diesen Begriff in neueren Entscheidungen nicht mehr, distanziert sich von diesem 
aber auch nicht. Vielmehr stellt es inhaltlich weiterhin auf die aus den Grundrechten resultierenden (Min-
dest-)Pflichten ab (vgl. BVerfGE 114, 1, (33 ff.); 114, 73, (88 ff.)). 
423 Schulze-Fielitz, Art. 20, Rn. 198. 
424 Starck, JZ 1993, 816, 817; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 814. 
425 Hain, ZG 1996, 75, 75, 80. 
426 Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 814. 
427 Schulze-Fielitz, Art. 20, Rn. 198; Starck, JZ 1993, 816, 817. 
428 Kadelbach, KritV 1997, 263, 273; Michael, JuS 2001, 148, 151. 
429 Rassow, ZG 2005, 262, 269. 
430 Dietlein, ZG 1995, 131, 136, 137, 138. 
431 Dietlein, ZG 1995, 131, 136, 137. 
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Gesetzgebers entsprechende Gesetz, nicht notwendigerweise auch den Schutzauftrag 

aus der Verfassung erfüllen muss.432  

Diese fehlende Kongruenz wird auch unter einem anderen Gesichtspunkt deutlich. Weil 

die Erfüllung der Schutzpflicht in Bezug auf ihre Wirkung hin beurteilt werden muss, ste-

hen dem Staat hierfür zumeist mehrere gleichberechtigte Maßnahmen zur Verfügung.433 

Insoweit handelt es sich um eine äußerst komplexe Frage, mit welchen Maßnahmen der 

Gesetzgeber seine Schutzpflicht erfüllt,434 die sich nicht mit der verfassungsrechtlichen 

Überprüfung eines einzigen Gesetzes beantworten lässt. Da der einfache Gesetzgeber 

den verfassungsrechtlich vorgegebenen Schutzauftrag somit nicht nur mit einem einzigen 

Gesetz erfüllen muss, sondern sich hierzu einem ganzen Bündel an staatlichen Maßnah-

men bedienen kann,435 darf sich auch die Feststellung der zureichenden Erfüllung des 

Schutzauftrages nicht bloß an einem einzelnen Gesetz orientieren. Vielmehr ist eine Ge-

samtbetrachtung hinsichtlich aller der Schutzpflicht dienenden Maßnahmen anzustellen,436 

die auch solche der abgeleiteten Normgebung durch den Verordnungs- und Satzungsge-

ber437 sowie der vollziehenden Verwaltung umfasst.  

Dadurch aber kann die Feststellung, ein Gesetz verstoße nicht gegen das Übermaßverbot, 

keine Aussage darüber treffen, ob der Gesetzgeber insgesamt der verfassungsrechtlichen 

Schutzpflicht genüge.438 Denn selbst mit einem Gesetz, welches der Schutzpflicht nicht 

zuwider läuft oder diese fördert, kann noch kein Urteil über die Erfüllung der Schutzpflicht 

im Gesamten ergehen. Dieses kann nur mittels des vom Übermaßverbot verschiedenen 

Kriteriums des Untermaßverbotes in Bezug auf die gesamten Maßnahmen erfolgen. So 

verstößt die Aufhebung eines Schutzgebietes jedenfalls dann nicht gegen das Untermaß-

verbot, wenn die negativen Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen durch 

andere Maßnahmen kompensiert werden. Bei isolierter Betrachtung der Maßnahme hin-

gegen könnte man zu einem Verstoß gegen das Untermaßverbot gelangen. 

                                                 
432 Dietlein, ZG 1995, 131, 137/138; Jaeckel, S. 94. 
433 Kadelbach, KritV 1997, 263, 274. 
434 BVerfG, NJW 1998, 3264, 3265. 
435 Zutreffend Hain, ZG 1996, 75, 78. 
436 BVerfGE 56, 54, (82ff.); NJW 1983, 2931, 2932; NJW 1997, 2509; NJW 1998, 3264, 3265 f.; dies erkennt 
auch Hain, ZG 1996, 75, 78/79. 
437 Möstl, DÖV 1998, 1029, 1036. 
438 Dietlein, ZG 1995, 131, 137; Möstl, DÖV 1998, 1029, 1038. 
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Des Weiteren stellt das Untermaßverbot das Gegenstück zum Übermaßverbot dar, weil 

Ersteres den Gesetzgeber zum Handeln verpflichtet, damit die verfassungsrechtlichen 

Schutzpflichten erfüllt werden, während das Übermaßverbot dem Gesetzgeber eine Gren-

ze seiner Aktivitäten auferlegt und somit einen defensiven Charakter aufweist.439 Das Un-

termaßverbot statuiert ein Mindestmaß an staatlichem Handeln, das Übermaßverbot hin-

gegen begrenzt staatliche Maßnahmen.440 Folglich differieren beide Instrumente auch 

strukturell. Das Übermaßverbot bezieht sich auf die konditional formulierten Grundrechte 

als Abwehrrechte, wohingegen sich das Untermaßverbot an einer finalen Schutzpflicht 

orientiert.441  

Das Übermaßverbot soll gewährleisten, dass nicht mehr als nötig für die Erreichung des 

angestrebten Zieles in die Rechte eines anderen eingegriffen wird.442 Dem Untermaßver-

bot hingegen kommt die Aufgabe zu, dass nicht weniger als erforderlich für den effektiven 

Schutz des Rechtsgutes getan wird,443 sprich die staatliche Maßnahme „... verfassungs-

rechtlich geboten oder gar gefordert ist.“444 Während also beim Übermaßverbot die staatli-

che Maßnahme auf das gerade noch Mögliche überprüft wird, dreht es sich bei der Kon-

trolle des Untermaßverbotes um das wenigstens Gebotene,445 also um die Unerlässlich-

keit einer Maßnahme.446 Um dem Übermaßverbot zu entsprechen, muss eine Maßnahme 

geeignet, erforderlich und angemessen sein; das Untermaßverbot richtet sich danach, ob 

die staatliche Handlung zum Schutz des Rechtsgutes „... unabdingbar notwendig bzw. u-

nerläßlich ist.“447 

Auch ist es nicht möglich, das Kriterium der Geeignetheit einer Maßnahme bezüglich des 

Übermaßverbotes unmodifiziert auf das Untermaßverbot zu übertragen und eine staatlich 

Maßnahme als geeignet zur Erfüllung der Schutzpflicht anzusehen, wenn sie diese för-

dert.448 Da sich die effektive Erfüllung der Schutzpflicht eben nicht nur auf eine einzelne 

Maßnahme beziehen muss, kommt - wie bereits erwähnt - nur eine Gesamtbetrachtung 

                                                 
439 Denninger, S. 561, 566/567; Hoffmann-Riem, DV 1995, 425, 426. 
440 Jaeckel, S. 94; Sommermann, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20 Abs. 3, Rn. 319. 
441 Dietlein, ZG 1995, 131, 139. 
442 Dietlein, ZG 1995, 131, 136, 138; Jaeckel, S. 94. 
443 Jaeckel, S. 94; Michael, JuS 2001, 148, 151; Möstl, DÖV 1998, 1029, 1038. 
444 Dietlein, ZG 1995, 131, 138. 
445 Michael, JuS 2001, 148, 151; Möstl, DÖV 1998, 1029, 1038/1039. 
446 Dietlein, ZG 1995, 131, 137; Jaeckel, S. 94. 
447 Jaeckel, S. 95/96 (Hervorhebung im Original). 
448 So aber Rassow, ZG 2005, 262, 273/274. 



 
92 

des staatlichen Handelns zur Erfüllung der Schutzpflicht in Betracht.449 Andernfalls wäre ja 

die Aufhebung eines Schutzgebietes von vornherein mit dem Untermaßverbot nicht ver-

einbar, weil diese Maßnahme den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen nicht fördert 

und damit zur Erfüllung der staatlichen Schutzpflicht aus Art. 20a GG ungeeignet ist. Dies 

ließe aber außer Betracht, dass die Maßnahme durch überwiegende andere Belange ge-

rechtfertigt sein kann450 oder der Schutzpflicht durch andere Maßnahmen im Gesamten 

genüge getan wird. 

Des Weiteren differiert das Übermaßverbot vom Untermaßverbot auch unter dem Aspekt 

der Erforderlichkeit der staatlichen Maßnahme. Während diese bei Ersterem die Suche 

nach milderen, aber gleich geeigneten Alternativen beinhaltet, stellt sich die Frage beim 

Untermaßverbot nach wirkungsvolleren und zugleich genauso milden Maßnahmen, also 

eine Effektivitäts- und keine Erforderlichkeitsprüfung.451 Der Staat ist nämlich zu einem 

möglichst wirksamen Schutz verpflichtet,452 wobei dies nicht im Sinne eines maximalen 

Schutzes zu verstehen ist, sondern lediglich zur Suche nach effektiveren Alternativen mit 

gleicher Eingriffsintensität verpflichtet.453 

Schließlich besteht auch ein Unterschied zwischen der Angemessenheit des Eingriffs im 

Sinne des Übermaßverbotes, wonach dieser nicht außer Verhältnis zum angestrebten 

Zweck stehen darf,454 und der Frage, ob hinsichtlich des Untermaßverbotes der Schutz 

eines Rechtsgutes hinreichend, sprich ein nicht weiter gehender Schutz zumutbar ist.455  

Nach alledem lässt sich feststellen, dass die Determinanten des Übermaßverbotes von 

denen des Untermaßverbotes inhaltlich gravierend abweichen. Dies ist auch deshalb lo-

gisch, weil eine die Schutzpflicht erfüllende Maßnahme nicht notwendigerweise zu einem 

Eingriff in die Rechtsgüter eines Dritten führen muss.456 Auf der anderen Seite dient das 

Unterlassen oder die unzureichende Erfüllung von Schutzpflichten nicht unbedingt der 

Gewährung eines Rechts eines bestimmten Dritten. Mangels Eingriffskonstellation kommt 

                                                 
449 BVerfGE 56, 54, (82 ff.); NJW 1983, 2931, 2932; NJW 1997, 2509; NJW 1998, 3264, 3265 f.; Möstl, 
DÖV 1998, 1029, 1031. 
450 Michael, JuS 2001, 148, 151. 
451 Michael, JuS 2001, 148, 151; Möstl, DÖV 1998, 1029, 1038/1039, Rassow, ZG 2005, 262, 274/275. 
452 BVerfGE 88, 203, (254). 
453 Rassow, ZG 2005, 262, 275. 
454 Rassow, ZG 2005, 262, 275. 
455 Jaeckel, S. 96; Michael, JuS 2001, 148, 151; Möstl, DÖV 1998, 1029, 1039. 
456 Dietlein, ZG 1995, 131, 135; dies erkennt auch Hain, ZG 1996, 75, 82. 
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das Übermaßverbot in einem solchen Fall nicht zur Anwendung und scheidet somit als 

Maßstab zur Beurteilung zur Schutzpflichterfüllung aus.457  

Auch ist der Gesetzgeber entgegen der Kongruenzthese, nach welcher die Grenzen von 

Übermaß- und Untermaßverbot zusammentreffen, nicht darauf beschränkt, zur Erfüllung 

seiner Schutzpflicht exakt das zu tun, was er bezüglich des Rechts, in das er eingreift, ge-

rade noch tun dürfte, da ihm ansonsten sein Gestaltungsspielraum entzogen würde, der 

ihm zwischen dem Untermaß- und dem Übermaßverbot zusteht.458 Nach der Kongruenz-

these bestünde ein solcher Gestaltungsspielraum gerade nicht. 

Die Kongruenzthese passt auf jeden Fall nicht auf Konstellationen, denen nicht das so 

genannte Dreiecksverhältnis zu Grunde liegt.459 Bei diesem greift der Staat zum Schutz 

eines Rechtsgutträgers in die Rechtssphäre eines anderen ein. Diese Situation scheidet 

etwa aus, wenn sich der Adressat einer belastenden staatlichen Maßnahme nicht auf ein 

Grundrecht berufen könne460 oder bei bloßen, an den Staat gerichteten Förderaufträ-

gen.461 Dasselbe muss gelten, wenn überhaupt kein rechtsfähiger Rechtsgutträger vor-

handen ist, weil die staatliche Maßnahme oder das Unterlassen effektiven Schutzes etwa 

ein Allgemeingut beeinträchtigt.  

Gerade diese Konstellationen sind bei der Aufhebung von Schutzgebieten gegeben, weil 

damit das auf die Allgemeinheit bezogene Rechtsgut der natürlichen Lebensgrundlagen 

betroffen ist. Insoweit findet die die Existenz des Untermaßverbotes verneinende Kon-

gruenzthese auf diese Konstellation ohnehin keine Anwendung. Des Weiteren zeigt das 

Untersuchungsthema, dass die Aufhebung von Schutzgebieten den Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen und damit ein verfassungsrechtliches Schutzgut beeinträchtigen kann, 

ohne dass damit zugleich Rechte Dritter gefördert werden müssen.  

Nach alledem ist von der Existenz einer eigenständigen Figur des Untermaßverbotes aus-

zugehen, dessen Inhalt insbesondere in Bezug auf das Untersuchungsthema nun zu un-

tersuchen ist. 

                                                 
457 Dietlein, ZG 1995, 131, 135. 
458 Jaeckel, S. 94/95. 
459 Dietlein, ZG 1995, 131, 135; so auch Hain, ZG 1996, 75, 80, der jedoch auch außerhalb dieser Konstel-
lationen die eigenständige Figur des Untermaßverbotes ablehnt (Hain, ZG 1996, 75, 82, 83). 
460 Hain, ZG 1996, 75, 80. 
461 Dietlein, ZG 1995, 131, 135. 
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ccc)   Inhalt des Untermaßverbotes 

Dem Untermaßverbot kommt die Aufgabe zu, den Umfang bzw. den Mindestinhalt einer 

bestehenden staatlichen Schutzpflicht zu bestimmen.462 Es bringt zum Ausdruck, dass der 

Gesetzgeber eine bestimmte Untergrenze nicht unterschreiten darf, wenn er zum Handeln 

verpflichtet ist.463 Er darf nicht zu wenig tun, sondern muss einen wirkungsvollen Schutz 

für das betroffene Rechtsgut gewährleisten. Dem Untermaßverbot entspricht nämlich das 

aus dem Ziel der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit herrührende Gebot der effektiven 

Erfüllung der Schutzpflicht und setzt dem Gesetzgeber dadurch inhaltliche Grenzen bei 

der Umsetzung seiner Aufgaben.464 Der durch das Untermaßverbot dem Gestaltungsspiel-

raum des Normgebers entzogene Inhalt einer Vorschrift stellt somit die absolute Mindest-

verpflichtung für den Normadressaten dar und unterliegt der verfassungsgerichtlichen 

Kontrolle.465 Der Umfang der Einschränkung des gesetzgeberischen Gestaltungsspiel-

raums hängt dabei entscheidend von der jeweiligen Eigenart der Regelungsmaterie sowie 

den zu schützenden Rechtsgütern ab.466  

Wegen der Übertragbarkeit der Grundsätze zu den grundrechtlichen Schutzpflichten auf 

das Staatsziel Umweltschutz ist auch das Untermaßverbot auf dieses übertragbar,467 wes-

halb der Gesetzgeber die Rechtsordnung derart ausgestalten muss, dass ein wirksamer 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gewährleistet ist.468 Welche aus dem Unter-

maßverbot resultierenden Mindestverpflichtungen sich aus Art. 20a GG ergeben und damit 

ein relativ konkretes Schutzniveau determinieren, das im Hinblick auf das Untersuchungs-

thema bedeutsam ist, soll im Folgenden eingehend untersucht werden. 

                                                 
462 BVerfGE 88, 203, (254/255); Canaris, AcP 184 (1984), 201, 245; Dietlein, ZG 1995, 131, 139; Michael, 
JuS 2001, 148, 148; Möstl, DÖV 1998, 1029, 1038; Söhnlein, S. 105; Veith, S. 237. 
463 Hoffmann-Riem, DV 1995, 425, 426; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn. 58; Wolf, KritV 1997, 280, 304. 
464 BVerfGE 88, 203, (254); Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 545, 555; Isensee, § 111, Rn. 165; 
ähnlich Schlette, JZ 1996, 327, 333; Steinberg, NJW 1996, 1985, 1992. 
465 BVerfGE 88, 203, (254/255); Hesse, Verfassungsgerichtliche Kontrolle, S. 555; Isensee, § 111, Rn. 160; 
Veith, S. 157, 166, 238. 
466 BVerfGE 88, 203, (262); Canaris, AcP 184 (1984), 201, 228; Kadelbach, KritV 1997, 263, 274; Rassow, 
ZG 2005, 262, 277; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 778. 
467 Söhnlein, S. 105; zustimmend Hoffmann-Riem, DV 1995, 425, 426. 
468 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 76; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 85; Söhnlein, 
S. 107. 
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e)   Konkrete Grenzen des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers aus dem  
      Schutzniveau des Art. 20a GG 

Wie bereits dargestellt, begründet ein Großteil der Literatur die Beschränkung der Justizi-

abilität des Art. 20a GG auf evidente Fälle damit, dass dieser Norm kein präzises Schutz-

niveau zu entnehmen sei.469 Dies ist zwar insoweit richtig, als die Vorschrift kein quantita-

tives Kriterium enthält, nach dem sich Verfehlungen auf einen Blick feststellen lassen. A-

ber selbst wenn sich aus dem Wortlaut der Vorschrift kein mathematisch präzises Schutz-

niveau entnehmen lässt,470 so ergeben sich aus dem Zweck, die natürlichen Lebensgrund-

lagen zu schützen, durchaus Minimalanforderungen an die Normadressaten, die sich 

zwangsläufig auf das Schutzniveau auswirken.471  

So hat bereits die Sachverständigenkommission zum Thema „Staatszielbestimmun-

gen/Gesetzgebungsaufträge“ im Jahre 1983 deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der 

Gesetzgeber die durch eine Staatszielbestimmung auferlegte Pflicht zum Schutz der Um-

welt nicht schon dadurch erfüllt, indem er überhaupt tätig wird. Er genügt dieser Verpflich-

tung vielmehr erst, wenn er bei der Ausgestaltung der Gesetze den Umweltschutz ange-

messen berücksichtigt.472 Ergäbe sich aus Art. 20a GG lediglich die lapidare Aufgabe des 

Staates, die Umwelt irgendwie zu schützen, ohne aber ein Mindestmaß an Schutzumfang 

festzulegen, liefe die rechtliche Verpflichtung des Gesetzgebers nahezu vollkommen 

leer473 und es ließe sich jedwede Umweltbelastung mit irgendeiner anderen staatlichen 

Aufgabe beliebig rechtfertigen.474 Damit ginge die gesamte Direktivkraft dieses Staatsziels 

verloren475 und die Verpflichtung des Gesetzgebers zum Umweltschutz wäre praktisch 

funktionslos.476  

Dem Normgeber steht deswegen im Hinblick auf Art. 20a GG keine grenzenlose Gestal-

tungsfreiheit zu, nach der er das Niveau des Umweltschutzes bzw. die Grenzen der Zu-

mutbarkeit an Umweltbelastungen beliebig bestimmen könnte, sondern er ist verpflichtet, 

                                                 
469 Siehe oben c). 
470 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 39; Sannwald, Art. 20a, Rn. 14; Schink, DÖV 1997, 221, 226; 
Wolf, KritV 1997, 280, 301/302. 
471 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 54; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 41; Veith, S. 138/138. 
472 Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 161. 
473 Steinberg, NJW 1996, 1985, 1992; Veith, S. 136; Wolf, KritV 1997, 280, 302. 
474 Murswiek, NVwZ 1996, 222, 226, 227. 
475 Murswiek, in Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 39. 
476 Veith, S. 138. 
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für einen effektiven und rechtzeitigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu sor-

gen.477 

Dementsprechend gilt es, den sich aus Art. 20a GG resultierenden Schutzauftrag inhaltlich 

weiter zu konkretisieren, um das der Norm immanente Schutzniveau zu bestimmen und 

damit die Grenzen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers möglichst genau herauszu-

arbeiten. Nur dadurch lassen sich Maßstäbe entwickeln, an denen einzelne Maßnahmen 

und Gesetze, und damit auch die Aufhebung von Schutzgebieten, auf ihre Verfassungs-

mäßigkeit überprüft werden können. 

Da der Gesetzgeber bei dem Erlass von Vorschriften, die sich auf das Rechtsgut der na-

türlichen Lebensgrundlagen auswirken können, das Untermaßverbot beachten muss,478 

sind dessen Bezugsgrößen hinsichtlich Art. 20a GG inhaltlich näher zu bestimmen (aa)). 
Weil aber nicht jedes beliebige Prinzip geeignet ist, den Gesetzgeber in seiner Gestal-

tungsfreiheit einzuschränken, muss in diesem Zusammenhang vorab erörtert werden, 

wann ein bei der Normsetzung zu beachtendes Umweltrechtsprinzip vorliegt und wann nur 

ein politisches Umweltschutzprinzip gegeben ist (bb)). Im Anschluss daran sind die für das 

Untersuchungsthema in Betracht kommenden einzelnen Prinzipien umfassend zu erläu-

tern (cc)). 

 

aa)   Bestimmung des Schutzniveaus durch Umweltschutzprinzipien 

Soweit der Lehre vom Untermaßverbot kritisch entgegengehalten wird, sie sei allenfalls 

dann ein Hilfsmittel zur Bestimmung legislativer Leistungspflichten, wenn sich bereits aus 

der Norm selbst ein konkreter Regelungsgehalt ableiten lasse,479 ist dies doch gerade bei 

Art. 20a GG insoweit der Fall, als diese Vorschrift den Normadressaten zum Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet und die Norm zu einem Zeitpunkt entstanden 

ist, zu der bereits zahlreiche Prinzipien im Bereich des Umweltschutzes existierten. Unter 

dem Gesichtspunkt einer effektiven Umsetzung des Staatsziels Umweltschutz lassen sich 

derartige Prinzipien unter Umständen zur Begrenzung des gesetzgeberischen Gestal-

                                                 
477 BVerfG, NVwZ 1998, 952, 952/953; Wolf, KritV 1997, 280, 303. 
478 Siehe oben d) cc). 
479 Dietlein, ZG 1995, 131, 139/140; Rassow, ZG 2005, 262, 275. 
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tungsspielraumes heranziehen480 und als Determinanten des Schutzniveaus des Art. 20a 

GG nutzen. Hieraus lassen sich dann möglicherweise auch Kriterien für die Rechtmäßig-

keit der Aufhebung von Schutzgebieten entnehmen. 

Dabei muss für jedes in Frage kommende Prinzip gesondert festgestellt werden, ob und 

mit welchem Inhalt es sich aus Art. 20a GG entnehmen lässt und inwieweit es sich bei 

diesem um ein echtes zu beachtendes Rechtsprinzip handelt oder ob es lediglich eine 

rechtspolitische Handlungsvorgabe darstellt.481 Denn nur echten Rechtsprinzipien kommt 

eine verbindliche Rechtsgeltung zu. Sie sind in ihrer rechtlichen Wirkung von politischen 

Prinzipien zu unterscheiden, die lediglich eine Orientierungshilfe für politische Maßnahmen 

darstellen, ohne rechtliche Verbindlichkeit beanspruchen zu können.482  

Aus diesen Gründen ist es für das Untersuchungsthema notwendig, vorab festzustellen, 

wann ein bei der Normsetzung zu beachtendes Umweltrechtsprinzip und wann lediglich 

ein politisches Umweltschutzprinzip gegeben ist. 

 

bb)   Anforderungen an Rechtsprinzipien 

In die eine Richtung sind die Prinzipien zunächst von den Regeln abzugrenzen, indem 

Erstere einen relativ hohen, die Regeln hingegen einen relativ niedrigen Generalitätsgrad 

aufweisen.483 In die andere Richtung unterscheiden sich die Rechtsprinzipien von den poli-

tischen Prinzipien im Grad ihrer Verbindlichkeit, weshalb man Letztere zutreffender als 

politische Leitbilder bezeichnen sollte.484 Rechtsprinzipien sind auf übergeordneten Nor-

men basierende rechtliche Leitgedanken485 bzw. hinter bestimmten Vorschriften stehende 

allgemeinere Rechtsgedanken,486 die durch die Rechtsprechung und die Rechtslehre zur 

sachlichen Begründung gerechter Entscheidungen herangezogen werden und die sich 

durch vermehrte Anwendung im Laufe der Zeit entwickeln und zunehmend an Anerken-

                                                 
480 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 72. 
481 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 9. 
482 Esser, S. 41; Di Fabio, S. 813; Ketteler, NuR 2002, 513, 521; Murswiek, ZUR 2001, 7, 8; Ossenbühl, 
NVwZ 1986, 161, 163/134; Voßkuhle, ZUR 2001, 23, 25; vgl. hierzu bereits oben 1. 
483 Alexy, S. 73. 
484 Ketteler, NuR 2002, 513, 521. 
485 Larenz, S. 479; Westphal, DÖV 2000, 996, 997. 
486 Röhl, S. 251. 
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nung gewinnen.487 Zudem formulieren Rechtsprinzipien Handlungsvorgaben, die von der 

Staatsgewalt bei ihren Maßnahmen zu berücksichtigen sind.488  

Es handelt sich somit um fundamentale Rechtsgrundsätze, die zumindest einem Teil der 

Rechtsordnung als Tiefenstruktur zu Grunde liegen und den spezifischen Gerechtigkeits-

gehalt dieser Rechtsordnung in konzentrierter Form wiedergeben.489 Sie beinhalten allge-

meine Wertungsmaßstäbe und Rechtfertigungen für Rechtsideen, die sich noch nicht zu 

unmittelbar anwendbaren Normen verdichtet haben.490 Bei Prinzipien handelt es sich um 

Optimierungsgebote, die gemessen an den rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten 

eine höchst mögliche Verwirklichung ihrer Inhalte gebieten.491 Sie sind gekennzeichnet 

durch ihren generellen Geltungsanspruch, der jedoch im Rahmen der Abwägung mit ande-

ren Prinzipien in begründeten Fällen modifiziert werden kann,492 wobei die Verfassungs-

prinzipien Vorrang vor den Prinzipien des einfachen Rechts genießen.493  

Einem leitenden Rechtsgedanken kommt jedenfalls dann die Funktion eines Rechtsprin-

zips für das deutsche Recht zu, wenn es seinen Niederschlag in dem einfachen Recht ü-

bergeordneten Gesetzen, wie etwa dem Europarecht oder dem deutschen Verfassungs-

recht gefunden hat.494 Maßgeblich hierfür ist nicht, dass das Rechtsprinzip expressis ver-

bis ein einer Norm genannt wird, sondern es reicht aus, dass es sich aus der ratio einer 

Norm oder aus der systematischen Gesamtbetrachtung anderer Vorschriften ableiten 

lässt.495  

Infolgedessen kann sich der Geltungsgrund für ein Rechtsprinzip unmittelbar aus der zu 

regelnden Rechtsmaterie, sprich der Natur der Sache ergeben, wenn in dem der Norm zu 

Grunde liegenden Sachbereich die Allgemeinverbindlichkeit bestimmter Grundsätze und 

Richtlinien bereits angelegt ist.496 Dann enthält die Regelungsmaterie bereits ein normati-

                                                 
487 Di Fabio, S. 813, 819; Larenz, S. 474. 
488 Di Fabio, S. 818; Murswiek, ZUR 2001, 7, 8, 11. 
489 Koch, H.-J., NuR 2001, 541, 548; Röhl, S. 251. 
490 Westphal, DÖV 2000, 996. 
491 Alexy, S. 75/76. 
492 Alexy, S. 73, 75/76; Koch, H.-J., NuR 2001, 541, 549; Murswiek, ZUR 2001, 7, 11; Röhl, S. 254; West-
phal, DÖV 2000, 996, 997. 
493 Röhl, S. 253, 256. 
494 Di Fabio, S. 814; Larenz, S. 474. 
495 Larenz, S. 474, 480; Koch, H.-J., NuR 2001, 541, 548; Murswiek, ZUR 2001, 7, 12; Röhl, S. 251; 
Westphal, DÖV 2000, 996, 998. 
496 Canaris, Systemdenken, S. 70; Larenz, S. 334; Westphal, DÖV 2000, 996, 998. 



 
99 

ves Element,497 selbst wenn dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zur Regelung 

von Einzelheiten zusteht.498 Eine solche Konstellation liegt vor, wenn in einer zu regelnden 

Rechtsmaterie bereits bestimmte Gesetzmäßigkeiten enthalten sind, die der einfache Ge-

setzgeber bei der Umsetzung zu berücksichtigen hat, weil anders eine sachgemäße Ver-

wirklichung der vorgegebenen Ziele nicht erfolgen kann.499 Eine Regelung der Materie 

kann nämlich nur sachgerecht sein, wenn sie sich angemessen an der vorgegebenen 

Sachstruktur orientiert.500  

Diesen Geltungsgrund gewinnen die Rechtsprinzipien insbesondere durch Bezugnahme 

auf eine konkrete historische Situation.501 Dabei fußte gerade die Einführung des Staats-

ziels Umweltschutz auf einer besonderen historischen Situation. Denn dessen Aufnahme 

in das Grundgesetz erfolgte vor dem geschichtlichen Hintergrund stetig wachsender Um-

weltprobleme und der Erkenntnis des verfassungsändernden Gesetzgebers, dass der 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als existenzielles Interesse der Menschheit eine 

grundlegende, hochrangige ökologische Herausforderung an den Staat darstellt und die 

damalige verfassungsrechtliche Situation keinen ausreichenden Schutz für die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu gewährleisten vermochte.502 Bis zum Zeitpunkt der Einführung des 

Art. 20a GG war nämlich eine markante stetige Verschlechterung der Umweltqualität hin-

sichtlich der Gesamtheit der natürlichen Lebensgrundlagen offenbar geworden.503  

Der verfassungsändernde Gesetzgeber hatte also erkannt, dass ein zufrieden stellender 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen vor Einführung des Art. 20a GG nicht erreicht 

worden war.504 Diesem Umstand wollte der verfassungsändernde Gesetzgeber abhelfen 

und durch Art. 20a GG einen effektiven Schutz der Umwelt gewährleisten.505 Hinzu trat die 

Erkenntnis, dass Umwelteinwirkungen derzeitiger Generationen die Lebensbedingungen 

künftiger Generationen maßgeblich in Mitleidenschaft ziehen können, weshalb die Le-

                                                 
497 Coing, S. 184/185. 
498 Larenz, S. 334. 
499 Coing, S. 185; Horn, Rn. 424, 425; Westphal, DÖV 2000, 996, 998. 
500 Larenz, S. 334. 
501 Canaris, Systemdenken, S. 71; Westphal, DÖV 2000, 996, 998. 
502 BT-Drs. 12/6000, S. 65; so bereits Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 
141, auf deren Abschlussbericht die Gemeinsame Verfassungskommission ausdrücklich verweist. 
503 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 1. 
504 Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 142; Scholz, Art. 20a, Rn. 19. 
505 So auch die Empfehlung durch Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 143. 
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bensbedingungen künftiger Generationen bereits von der derzeitigen Generation mitbe-

rücksichtigt werden müssen.506  

Inhaltlich bedarf es zur Anerkennung eines Grundsatzes als Rechtsprinzip eines Mindest-

maßes an Eindeutigkeit und Homogenität bezüglich des mit den Vorschriften verfolgten 

Zwecks.507 Es genügt nicht, wenn die Norm mit bloß punktueller Wirkung in spezialgesetz-

lichen Regelungen erscheint, sondern sie muss einen allgemeinverbindlichen Charakter 

aufweisen.508  

Unter Berücksichtigung der vorerwähnten Anforderungen wurden in der Vergangenheit 

etwa die Prinzipien des allgemeinen Verwaltungsrechts generell anerkannt, bevor sie 

durch den Erlass des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes im Jahre 1976 in konkrete 

Normen des einfachen Rechts gefasst wurden.509 Die gleiche allgemeine rechtliche Aner-

kennung haben die Prinzipien des Staatshaftungsrechts erfahren,510 obwohl diese bis heu-

te nur teilweise kodifiziert wurden, während andere weiterhin nur in den Entwürfen zum 

Staatshaftungsgesetz enthalten sind.511  

Wenn jedoch auf dem Gebiet des Staatshaftungsrechts die dort entwickelten Rechtsprin-

zipien allgemeine Anwendung finden, obwohl sie teilweise nicht kodifiziert bzw. nur in ei-

nem Gesetzentwurf enthalten sind, kann auf dem Gebiet des Umweltrechts grundsätzlich 

nichts anderes gelten. Denn auch dort sind zahlreiche Prinzipien des Umweltrechts in den 

Entwürfen eines Umweltgesetzes des Bundes enthalten, welche in den Jahren 1990 und 

1992 vorgestellt wurden.512  

Dasselbe gilt für die Prinzipien zum allgemeinen Verwaltungsrecht, die nicht erst mit dem 

Inkrafttreten des Verwaltungsverfahrensgesetzes allgemeine Rechtsgeltung erlangt ha-

ben. Genauso wenig haben mit dem Inkrafttreten des Verwaltungsverfahrensgesetzes die-

                                                 
506 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 1. 
507 Murswiek, ZUR 2001, 7, 12; Ossenbühl, NVwZ 1986, 161, 164; Voßkuhle, ZUR 2001, 23, 25. 
508 Murswiek, ZUR 2001, 7, 12; Westphal, DÖV 2000, 996, 998. 
509 Di Fabio, S. 819. 
510 Di Fabio, S. 819; Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, § 25, Rn. 1. 
511 So etwa der Amtshaftungsanspruch aus Art. 34 GG. 
512 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 72; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 1, Rn. 32, 33; vgl. §§ 4 - 6 des 
Professorenentwurfs eines Umweltgesetzbuches aus dem Jahre 1990 (UGB-ProfE) bzw. §§ 5 - 8 des 
Entwurfs der Sachverständigenkommission des Bundesumweltministeriums aus dem Jahre 1992 (UGB-
KomE). Der Erlass eines Umweltgesetzbuches wird von der derzeitigen Bundesregierung weiter verfolgt. 
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jenigen anerkannten allgemeinen Rechtsprinzipien ihre Geltungskraft verloren, die nicht 

kodifiziert wurden, wie dies etwa bei dem Grundsatz der Verwirkung der Fall ist.  

Dementsprechend kommt zwar vor allem denjenigen Prinzipien des Umweltrechts die Wir-

kung von allgemeinen Rechtsprinzipien zu, die sich in den Entwürfen zum Umweltgesetz-

buch des Bundes wieder finden, aber eben auch nicht nur diesen. Insoweit darf auch nicht 

unberücksichtigt bleiben, dass zahlreiche umweltrechtliche Prinzipien bereits Einzug in die 

allgemeinen Teile mehrerer umweltrechtlicher Fachgesetze gefunden, diese ihren jeweili-

gen „... allgemeinen Teil gleichsam um die Rechtsprinzipien herum gebaut“ haben.513 

Grundsätzlich lassen sich Rechtsprinzipien in die drei Kategorien rechtssatzförmiges Prin-

zip, Strukturprinzip sowie allgemeines Rechtsprinzip untergliedern,514 die sich in ihrem je-

weiligen Abstraktionsgrad unterscheiden. Bei den in Art. 20a GG möglicherweise enthalte-

nen Prinzipien kann es sich allenfalls um allgemeine Rechtsprinzipien handeln. Allgemeine 

Rechtsprinzipien sind auf Teilgebiete des Rechts oder auf dieses im Gesamten bezogene 

und damit über den unmittelbaren Regelungsbereich einzelner Gesetze hinausgehende, 

verallgemeinerungsfähige Grundsätze, die die Rechtsanwendung und -fortbildung len-

ken.515 Sie weisen daher auch den höchsten Abstraktionsgrad unter den genannten Prin-

zipien auf.516  

Allerdings stellen sie keine Rechtsregeln in dem Sinne dar, dass sich aus ihnen unmittel-

bare Maßnahmen für den Einzelfall ableiten lassen.517 Die allgemeinen Rechtsprinzipien 

stellen eine Entwicklung von rechtlich verbindlichen Grundsätzen innerhalb des Rechts-

systems dar, die anlässlich von Einzelfällen unter Zuhilfenahme leitender Rechtsgedanken 

gebildet wurden.518 Zu den allgemeinen Rechtsprinzipien zählen neben den Grundrechten 

die mit Verfassungsrang ausgestatteten Rechtsgüter, sofern ihnen eine allgemeine Aus-

sage zu entnehmen ist,519 wie dies etwa bei dem Rechtsstaatsprinzip oder dem Sozial-

staatsprinzip der Fall ist.520 

                                                 
513 Di Fabio, S. 808. 
514 Rehbinder, Prinzipien des Umweltrechts, S. 269. 
515 Rehbinder, Prinzipien des Umweltrechts, S. 270; Röhl, S. 251; Schmidt, DÖV 1994, 749, 755; zustim-
mend Di Fabio, S. 815/816; ähnlich Larenz, S. 479/480, der diesbezüglich von „offenen“ Prinzipien spricht. 
516 Larenz, S. 474. 
517 Ketteler, NuR 2002, 513, 521; Larenz, S. 474; Röhl, S. 253; Voßkuhle, ZUR 2001, 23, 25. 
518 Di Fabio, S. 819; Larenz, S. 479. 
519 Röhl, S. 253, 256. 
520 Larenz, S. 474. 
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Allen Rechtsprinzipien kommt jedenfalls die Funktion zu, Lücken im normativen Bestand 

zu füllen und in Zweifelsfällen als Auslegungshilfe herangezogen zu werden.521 Wenn-

gleich die allgemeinen Rechtsprinzipien keine direkt anwendbaren Vorschriften im konditi-

onalen Verständnis mit Tatbestand und Rechtsfolge sind,522 sind sie richtungweisend im 

Systemzusammenhang mit anderen Normen, vor allem solcher unterer Normebenen, de-

ren Konkretisierungen mit den Rechtsprinzipien in Einklang stehen müssen.523  

Den Rechtsprinzipien des Umweltrechts kommt daher die Aufgabe der Harmonisierung 

dieses aus vielen Fachgesetzen bestehenden Rechtsgebietes zu,524 sodass sie selbst 

dann gelten, wenn sie in einzelnen Umweltgesetzen nicht förmlich verankert sind.525 Des 

Weiteren sind allgemeine Rechtsprinzipien bei der Rechtssetzung und der Abwägung wi-

derstreitender Interessen zu berücksichtigen.526 

 

cc)   Rechtsprinzipien des Art. 20a GG 

Die Einführung des Staatsziels Umweltschutz zielte auf eine Verbesserung der Umweltsi-

tuation ab, weshalb der Vorschrift aus der Natur der Sache bestimmte Prinzipien imma-

nent sind, um dieses Staatsziel zu erreichen, noch dazu, wenn solche Prinzipien bereits 

zum Zeitpunkt der Einführung des Staatsziels existierten. Denn die Einführung eines 

Staatsziels zum Schutze der natürlichen Lebensgrundlagen, dem jedoch keine dem 

Schutz dienenden Prinzipien zu entnehmen wären, ist praktisch nutzlos und mit dem We-

sen eines Staatsziels nicht vereinbar. Mithin liegen auch den umweltgesetzlichen Vor-

schriften gewisse legislatorische Leitgedanken zu Grunde.527 Dem Staatsziel Umwelt-

schutz sind aus der Natur der Sache folglich all diejenigen Rechtsprinzipien immanent, die 

für einen effektiven Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen unerlässlich sind.528 

                                                 
521 Di Fabio, S. 813; Horn, Rn. 458; Koch, NuR 2001, 541, 549; Ketteler, NuR 2002, 513, 521; Larenz, S. 
479; Rehbinder, Prinzipien des Umweltrechts, S. 270; Schmidt, DÖV 1994, 749, 755; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 8; Westphal, DÖV 2000, 996, 997. 
522 Esser, S. 75; Horn, Rn. 457; Röhl, S. 253. 
523 Di Fabio, S. 813/814; Larenz, S. 479; Röhl, S. 253. 
524 Schmidt, DÖV 1994, 749, 755. 
525 Di Fabio, S. 814; Rehbinder, Prinzipien des Umweltrechts, S. 270/271. 
526 Di Fabio, S. 818; Horn, Rn. 457; Koch, NuR 2001, 541, 549; Röhl, S. 253. 
527 Larenz, S. 478/479; Westphal, DÖV 2000, 996, 998. 
528 Murswiek, ZUR 2001, 7, 12. 
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Im Folgenden sind die einzelnen für das Untersuchungsthema in Betracht kommenden 

Prinzipien des Umweltrechts hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer rechtlichen Verbindlichkeit 

zu untersuchen. 

 

aaa)   Das Optimierungsgebot 

Das Optimierungsgebot gehört als solches zwar nicht unmittelbar zu den ursprünglichen 

Leitprinzipien des Umweltrechts, wird aber aus der Rechtsnatur des Art. 20a GG als 

Staatszielbestimmung abgeleitet, weil der Staat in rechtlich verbindlicher Weise fortdau-

ernd die Erfüllung der aus dem Staatsziel resultierenden Aufgaben anzustreben hat.529 

Dem Art. 20a GG ist mithin das Gebot der Verbesserung des Umweltschutzes zu entneh-

men.530 Bei einem Optimierungsgebot sind die von der Vorschrift umfassten Inhalte mög-

lichst weitgehend zu berücksichtigen und umzusetzen,531 sprich die Zielerreichung in best- 

und größtmöglichem Maße zu gewährleisten.532 

Auf der anderen Seite lässt sich aus der Vorschrift kein absolutes Eingriffsverbot in die 

derzeit vorhandenen Umweltgüter herleiten,533 da die Norm in Kenntnis von der Existenz 

der Industriegesellschaft entstanden ist, die ein gewisses Maß an Umweltbeeinträchtigun-

gen mit sich bringt.534 Aber gerade unter diesem Aspekt müssen geeignete Vorkehrungen 

getroffen werden, die einen ausreichenden Schutz für die gefährdeten Naturgüter garan-

tieren.535  

Demnach ist der Norm das Gebot zu entnehmen, die Rechtsordnung so auszugestalten 

und unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu optimieren, 

dass jedenfalls im Rahmen etwaiger Abwägungen mit anderen Interessen ein höchst mög-

licher Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gewährleistet wird.536 Dieser Inhalt lässt 

                                                 
529 Kuhlmann, NuR 1995, 1, 2. 
530 Di Fabio, S. 818; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 49, 54/55. 
531 BVerwGE 71, 163, (165); Söhnlein, S. 63. 
532 Alexy, S. 75; Hoppe, § 7, Rn. 32. 
533 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 584; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 63; Schink, 
DÖV 1997, 221, 226. 
534 Hoffmann-Riem, DV 1995, 425, 427; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 226. 
535 Veith, S. 139. 
536 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 62; Hoffmann-
Riem, DV 1995, 425, 426/427; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 53; ders., NVwZ 1996, 222, 226; 
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sich sowohl aus der Einbeziehung der künftigen Generationen in das Schutzgut als auch 

aus der Einführung der Vorschrift selbst ableiten, weil hiermit nach den Zielen des Ge-

setzgebers der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verbessert werden sollte.537 

Neben der Optimierung der Rechtsordnung enthält Art. 20a GG auf Grund des Verweises 

auf die künftigen Generationen auch das Gebot zur Optimierung der Ressourcennutzung, 

auf die der Staat hinzuwirken hat und unter anderem durch eine möglichst weitgehende 

Kreislaufwirtschaft umzusetzen ist,538 die sich nicht auf den Bereich des Abfallwesens be-

schränkt, sondern auch Aspekte der Boden- und Landschaftsnutzung erfasst.  

Demzufolge hat dem Verbrauch neuer Landschaftsteile die Nutzung bereits erschlossener 

Areale grundsätzlich vorzugehen. Denn neben dem quantitativen Aspekt der Summe der 

versiegelten Flächen ist auch ein qualitativer Aspekt zu berücksichtigen. Die innerhalb be-

siedelter Gebiete befindlichen Flächen und Böden sind oftmals mit Schadstoffen belastet 

und in ihrer Zusammensetzung verändert, sodass eine Renaturierung jedenfalls in näherer 

Zukunft ausscheidet.539 Diese Flächen sind deshalb für den Naturhaushalt als qualitativ 

geringwertiger anzusehen als bisher unversiegelte Flächen. Auch bisher unversiegelte 

Flächen im Bereich von Siedlungen weisen regelmäßig eine geringere Bodenqualität für 

den Naturhaushalt auf, weil der etwa durch Straßenverkehr verursachte Schadstoffein-

trag540 der angrenzenden Siedlungen regelmäßig erst mit weiterer Entfernung abnimmt. 

Mithin umfasst das Gebot zur Optimierung auch ein am Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen ausgerichtetes Flächenmanagement der öffentlichen Hand, nach dem die Zu-

weisung von Flächen zu Siedlungszwecken nach dem Grad der Hemerobie541 zu erfolgen 

hat. 

Schließlich muss untersucht werden, ob es sich bei dem Optimierungsgebot um ein allge-

meines Rechtsprinzip handelt. 

                                                                                                                                                                  
Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 26, 69, 72; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 27; Wolf, KritV 
1997, 280, 303. 
537 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 54; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, 
GG II, Art. 20a, Rn. 61, 64; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 43; ders., NVwZ 1996, 222, 226; Schul-
ze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 44. 
538 Waechter, NuR 1996, 321, 326. 
539 Söhnlein, S. 206. 
540 Hierunter fallen nicht nur Luftschadstoffe, sondern auch sonstige Partikel, die im Boden der Umgebung 
niedergehen, wie etwa der Abrieb von Reifen. 
541 Siehe zum Grad der Hemerobie unten 4. a) cc) bbb). 
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Das Optimierungsgebot wurde bereits in Jahre 1990 durch Art. 16 Abs. 1 des Staatsver-

trages zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (SV)542 festgeschrieben, indem 

der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen als besonderes Anliegen der Vertragsstaaten 

proklamiert wurde. Unter Bezugnahme dieser Vorschrift wurde der Gesetzgeber im glei-

chen Jahr durch Art. 34 Abs. 1 des Einigungsvertrages zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (EV)543 verpflichtet, den Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen auf hohem Niveau zu fördern. Auf Grund ihres Rege-

lungszwecks der Homogenisierung der deutschen Umweltgesetzgebung beanspruchen 

beide Gesetze allgemeine Gültigkeit, sodass das Optimierungsgebot bereits zur Einfüh-

rung des Art. 20a GG als allgemeines Rechtsprinzip im deutschen Recht etabliert war. 

Hinsichtlich der Aufhebung eines Schutzgebietes ergibt sich somit aus dem Optimierungs-

gebot die Gewährleistung eines höchstmöglichen Schutzes der natürlichen Lebensgrund-

lagen unter Berücksichtigung anderer Belange, weshalb die Aufhebung grundsätzlich nur 

erfolgen darf, wenn das mit der Aufhebung angestrebte Ziel nicht anderweitig, etwa durch 

die Nutzung bereits erschlossener oder ökologisch weniger wertvoller Gebiete, erreicht 

werden kann. Diese Anforderungen sind auch bei der generellen Regelung der Aufhebung 

von Schutzgebieten durch Gesetz zu berücksichtigen. 

 

bbb)   Das Verschlechterungsverbot 

Nach dem Verschlechterungsverbot (teilweise auch Bestandsschutzprinzip genannt544) 

ergibt sich aus der Bezugnahme auf die künftigen Generationen, dass zumindest das vor-

handene Umweltqualitätsniveau zu gewährleisten ist.545 Denn die Einführung des Art. 20a 

GG erfolgte auf Grund der Erkenntnis einer sich stetig verschlechternden Umweltsituation 

mit dem Ziel, diese Entwicklung zu stoppen und umzukehren.546  

                                                 
542 BGBl. II, 1990, S. 518. 
543 BGBl. II, 1990, S. 885. 
544 So etwa Bock, S. 34; Waechter, NuR 1996, 321, 327. 
545 Bock, S. 34; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 65; Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 
35; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 22. 
546 BT-Drs. 12/6000, S. 65; Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 141; E-
kardt, SächsVBl. 1998, 49, 54; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 65; Frenz, Sustain-
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Wenngleich aus diesem Prinzip oftmals abgeleitet wird, bestehende umweltschützende 

Gesetze dürften in ihrem Niveau nicht herabgesenkt werden,547 kann dies nicht so ver-

standen werden, dass derartige Gesetze per se nicht aufgehoben werden dürfen. Art. 20a 

GG enthält lediglich ein „ökologisches Rückschrittsverbot“.548 Denn das Verschlechte-

rungsverbot bezieht sich auf das Niveau der Umweltgesetzgebung und der Umweltgüter 

im Gesamten,549 nicht auf einzelne Vorschriften und zudem auf den Zeitpunkt der Einfüh-

rung des Art. 20a GG im Jahre 1994.550 Andernfalls könnte durch eine radikal ökologische 

Gesetzgebung jedweder zukünftige Gesetzgeber in seiner Handlungsfreiheit derart einge-

schränkt werden, dass nicht mehr von dem einmal erreichten Niveau im Normenbestand 

abgewichen werden dürfte, selbst wenn hierfür überragende Gründe sprächen. Diese In-

terpretation des Verschlechterungsverbotes widerspricht bereits dem allgemeinen Staats-

rechtsverständnis, wonach der künftige Gesetzgeber Regelungen vorangegangener Ge-

setzgeber ändern kann, sofern die formalen Voraussetzungen hierfür vorliegen und keine 

übergeordneten Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes dagegen sprechen.  

Es können Umweltbelange also in begründeten Einzelfällen übergeordneten Interessen 

zurückgestellt werden,551 doch ist Art. 20a GG ein Verbot des kompensationslosen Ab-

baus von Umwelt schützenden Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitpunkt zu ent-

nehmen, sodass die Deregulierung von Ordnungsvorschriften des Umweltrechts nur mit 

der Stärkung gleich effektiver Instrumente des Umweltschutzes erfolgen darf.552 

Darüber hinaus ist zwischen der Umweltsituation in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht 

zu differenzieren; die Verschlechterung des tatsächlichen Umweltniveaus ist dann kein 

Verstoß gegen Art. 20a GG, wenn die Gesetzeslage nicht verändert wurde und der Ge-

setzgeber durch eine Verbesserung der Rechtslage die Absenkung des Umweltniveaus 

auch nicht hätte effektiv verhindern können.553 Lässt der Gesetzgeber jedoch bei der 

                                                                                                                                                                  
able Development, S. 57; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 44; ders., NVwZ 1996, 222, 226; 
Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 44; Veith, S. 141. 
547 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 68. 
548 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 54; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, 
GG II, Art. 20a, Rn. 68; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 47; ders., Umweltrecht, § 3, Rn. 25; 
Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 71; Söhnlein, S. 123. 
549 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55; Veith, S. 141; Wolf, KritV 1997, 280, 295. 
550 VG Frankfurt/Main, NVwZ-RR 1997, 93, 95; Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332; Murswiek, in: Sachs, 
GG, Art. 20a, Rn. 44; ders., NVwZ 1996, 222, 226; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 44; Söhnlein, S. 100/101, 
122. 
551 Söhnlein, S. 122. 
552 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55. 
553 Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 44. 
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Normsetzung umweltrelevante Aspekte erkennbar unberücksichtigt, liegt eine Verletzung 

des Kerngehalts des Staatsziels Umweltschutz vor.554 Dasselbe muss gelten, wenn der 

Gesetzgeber eine erkennbar umweltfeindliche Umweltgesetzgebung betreibt.555  

So verstanden schützt Art. 20a GG ausgehend von dem Zeitpunkt seiner Einführung einen 

Mindestgehalt und -bestand an Umweltschutzvorschriften556, sodass der Schutz der natür-

lichen Lebensgrundlagen nicht auf einem nach Belieben des Gesetzgebers niedrigen Ni-

veau betrieben werden darf.557 Da der Staat keine Förderung der Zerstörung der natürli-

chen Lebensgrundlagen betreiben darf,558 bedeutet dies, dass der Gesetzgeber mit der 

Änderung von Gesetzen nicht aktiv zu einer Verschlechterung der Umweltsituation beitra-

gen darf. Vielmehr muss der Staat darauf hinwirken, dass weitere Umweltbeeinträchtigun-

gen vermieden und bestehende verringert werden.559 Dementsprechend sind Belastungen 

der Umwelt durch den Staat zu minimieren560 und bei fehlender Notwendigkeit sogar zu 

unterlassen.561  

Eine Verschlechterung der Umweltsituation in tatsächlicher Hinsicht liegt auch bei einzel-

nen Vorhaben dann nicht vor, wenn für diese Eingriffe ein angemessener Ausgleich ge-

schaffen wurde.562 Allerdings ergibt sich aus Art. 20a GG der Vorrang der Vermeidung von 

Umweltbeeinträchtigungen vor Minimierung der Folgen des Eingriffs.563 

Die Anerkennung des Verschlechterungsverbotes als allgemeines Rechtsprinzip  ergibt 

sich unter Berücksichtigung des historischen Hintergrundes bereits aus der Natur der Sa-

che. Denn in Bezug auf die bestehende Umweltsituation, welche zur Einführung des 

Staatsziels Umweltschutz geführt hat, ist dieses Prinzip für die mit Art. 20a GG angestreb-

te Verbesserung der Umweltsituation praktisch unerlässlich. Zudem war das Verschlechte-

rungsverbot durch Art. 130r Abs. 1 Spiegelstrich 1 EGV (Art. 174 Abs. 1 Spiegelstrich 1 

                                                 
554 Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 26. 
555 Bock, S. 310; Wolf, KritV 1997, 280, 303/304. 
556 VG Frankfurt/Main, NVwZ-RR 1997, 93, 95; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 47; ders., Um-
weltrecht, § 3, Rn. 25. 
557 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 64; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 226; Schink, 
DÖV 1997, 221, 226; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 71. 
558 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 53; Schink, DÖV 1997, 221, 226. 
559 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 73; ders., DVBl. 1996, 73, 77. 
560 Wolf, KritV 1997, 280, 295. 
561 Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 77; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 27. 
562 Veith, S. 141. 
563 Wolf, KritV 1997, 280, 295. 
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EGV n. F.) bereits europarechtlich anerkannt sowie in Art. 34 (1) EV enthalten, wonach 

der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die Förderung der ökologischen Le-

bensverhältnisse auf hohem Niveau zur Aufgabe der Gesetzgeber erklärt wurden.  

Aus dem Verschlechterungsverbot ergibt sich somit, dass die Aufhebung eines Schutzge-

bietes nur erfolgen darf, wenn dadurch keine Verschlechterung der Umweltsituation im 

Gesamten herbeigeführt wird oder eine solche durch höherwertige Interessen gerechtfer-

tigt ist.  

Möglich ist die Aufhebung eines Schutzgebietes daher, wenn sich diese nicht auf den Be-

stand der Schutzgüter auswirkt, etwa weil sich die ökologische Situation derart stabilisiert 

hat, dass infolge der Aufhebung der Unterschutzstellung nicht mit einer Beeinträchtigung 

der Schutzgüter zu rechnen ist. Zum anderen ist die Aufhebung der Unterschutzstellung 

möglich, wenn der erwartete Verlust an Naturgütern an anderer Stelle oder durch andere 

Maßnahmen kompensiert wird.564 Als andere Maßnahme kommt etwa der Vertragsnatur-

schutz in Betracht, sofern dieser im gleichen Maße geeignet ist, den Schutz der Naturgüter 

zu gewährleisten.565 Diese Anforderungen gilt es auch bei der generellen Regelung der 

Aufhebung von Schutzgebieten per Gesetz zu berücksichtigen. 

 

ccc)   Das Vorsorgeprinzip  

Nach dem Vorsorgeprinzip hat der Staat im Wege einer langfristigen Perspektive etwaige 

Umweltgefahren und -beeinträchtigungen schon im Vorfeld ihrer Entstehung weitestge-

hend zu vermeiden bzw. ihnen zu begegnen.566 Inhaltlich lässt sich das Vorsorgeprinzip in 

die Gefahrenvorsorge und die Ressourcenvorsorge unterteilen, wobei sich Letztere mit 

dem Grundsatz der Nachhaltigkeit überschneidet.567 

                                                 
564 Hierin überschneidet sich das Verschlechterungsgebot mit dem Kompensationsgebot, das unten einge-
hend erläutert wird (fff)). 
565 Siehe hierzu unten ddd). 
566 BT-Drs. 11/7168, S. 26; Bock, S. 33; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 69, 71; 
Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 7, 12, 19; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 11; Spar-
wasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 18. 
567 Di Fabio, S. 812; Murswiek, DV 2005, 243, 244; Rehbinder, NVwZ 2002, 657, 660; Söhnlein, S. 130; 
Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 22. 
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Nach seinem Wortlaut ist Art. 20a GG auf eine Tätigkeit bezogen und enthält damit nicht 

nur das Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen passiv zu schützen.568 Denn aus dem Verb 

„schützt“ wird die Pflicht zur Ergreifung aktiver und positiver Maßnahmen deutlich,569 so-

dass sich der Staat nicht nur auf bloße Gefahrenabwehrmaßnahmen beschränken darf.570 

Deswegen lässt sich das Vorsorgeprinzip bereits aus dem Wortlaut des Art. 20a GG ent-

nehmen.571 

Nach dem Vorsorgeprinzip entsteht die Schutzpflicht nicht erst bei unmittelbar drohender 

Gefahr für die natürlichen Lebensgrundlagen, sondern verpflichtet bereits mit dem Erken-

nen möglicher Gefahren im Vorfeld zu erforderlichen Maßnahmen,572 da andernfalls ein 

wirksamer Schutz der existenziellen Anliegen der künftigen Generationen nicht bewerk-

stelligt werden kann, zumal etwaige Schadenseintritte meist nicht reversibel sind.573 Hier-

durch werden auch räumlich und zeitlich entfernte, ungewisse Risiken von der Schutz-

pflicht mit umfasst.574 Zur Erfüllung der verfassungsrechtlichen Schutzpflicht muss der Ge-

setzgeber deshalb bereits bei Vorliegen eines Risikos, sprich bei potenzieller Möglichkeit 

des Gefahreneintritts, tätig werden.575 

Hinzu kommt die Tatsache, dass wegen des komplexen und komplizierten Wirkungsgefü-

ges des Naturhaushaltes der Nachweis einer unabweisbaren oder höchstwahrscheinlichen 

Gefährdung zumeist erst dann erbracht werden kann, wenn der Schadenseintritt unmittel-

bar bevorsteht oder schon erfolgt ist, sodass eine effektive Abwehr der Gefahr nahezu 

unmöglich ist. Es können sich nämlich auf Grund langer Akkumulationsprozesse zum 

Zeitpunkt der Vornahme als unschädlich erachtete Handlungen nach einer längeren Zeit-

spanne als schädigend erweisen.576  

                                                 
568 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 18; ders., NVwZ 1996, 222, 223; Wolf, KritV 1997, 280, 293. 
569 Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 76. 
570 Hoffmann-Riem, DV 1995, 425, 427; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 11. 
571 Di Fabio, S. 812; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 53; Murswiek, NuR 2002, 641, 648; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 18; Waechter, NuR 1996, 321, 327. 
572 BT-Drs., 11/7168, S. 26; Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332; Caspar/Schröter, S. 35; Di Fabio, S. 821; 
Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 8; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 72; Un-
ruh/Strohmeyer, NuR 1998, 225, 231; Wolf, KritV 1997, 280, 294. 
573 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 69; Henneke, NuR 1995, 325, 329; Kloepfer, 
Umweltrecht, § 4, Rn. 19; Schink, DÖV 1997, 221, 226; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 19; Veith, 
S. 126. 
574 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 19; Wolf, KritV 1997, 280, 294. 
575 Isensee, § 111, Rn. 106. 
576 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 53; Rehbinder, NVwZ 2002, 657, 660, 661. 
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Zudem besteht im Umweltrecht verglichen mit dem sonstigen Gefahrenabwehrrecht die 

Besonderheit, dass regelmäßig keine einfache Kausalität zwischen Ursache und Wirkung, 

sondern fast immer eine durch viele Ursachen überlagerte „Multikausalität“ vorherrscht. 

Diese ist noch dazu durch lange Latenzzeiten bis zur Erkennbarkeit der Schäden gekenn-

zeichnet.577 Auch setzt die Schädigung einzelner Umweltgüter oftmals eine Schadenskette 

in Gang, die - wenn überhaupt - nur schwer umzukehren ist. Daher stellt die Risikovorsor-

ge einen Teil des garantierten Kerngehalts des Art. 20a GG dar,578 dem wegen der fort-

schreitenden Veränderung und Zerstörung der Umwelt noch dazu ein besonderes Gewicht 

beizumessen ist.579  

Übertragen auf die Aufhebung eines Schutzgebietes ergibt sich aus dem Prinzip der Ge-

fahrenvorsorge zunächst die Pflicht zur Erstellung einer genauen Prognose über die zu 

erwartenden Auswirkungen auf die schutzwürdigen Naturgüter in diesem Gebiet.580 Darauf 

basierend darf die Aufhebung nur erfolgen, wenn erhebliche Beeinträchtigungen dieser 

Schutzgüter entweder höchstwahrscheinlich ausgeschlossen oder aber durch übergeord-

nete Belange gerechtfertigt sind. Denn mit der vorangegangenen Unterschutzstellung 

wurde die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit der Naturgüter festgestellt, deren er-

hebliche Beeinträchtigung ein Risiko im Sinne des Vorsorgeprinzips darstellt. 

Neben der Gefahrenvorsorge enthält das Vorsorgeprinzip gleichermaßen die Ressourcen-

vorsorge, wonach der Gesetzgeber im Rahmen seines umweltplanerischen Grundkon-

zepts die Ressourcen zum Zwecke zukünftiger Nutzungen auch im Hinblick auf kommen-

de Generationen zu schonen hat.581 Dies beinhaltet einen sparsamen Ressourcen-

verbrauch, sodass ökologische Belastungsschwellen nicht ausgeschöpft werden.582 Sinn 

und Zweck dieses insbesondere im Immissionsschutzrecht mit der so genannten Frei-

raum-These entwickelten Grundsatzes ist die Erhaltung von unbelasteten Bereichen, da-

mit diese als künftige Lebensräume Verwendung finden können. So wurde in der Begrün-

dung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz im Jahre 1973 bereits hervorgehoben, dass 

                                                 
577 Caspar/Schröter, S. 35; Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332/333. 
578 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 48; ders., Umweltrecht, § 3, Rn. 25. 
579 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 48; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 13. 
580 Siehe zu den Anforderungen, die an Prognosen zu stellen sind, ausführlich unten 4. a) aa) ccc). 
581 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 26; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 22. 
582 Rehbinder, NVwZ 2002, 657, 660; Söhnlein, S. 131; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 22; 
Waechter, NuR 1996, 321, 326. 
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infolge der voranschreitenden Verdichtung der Lebensräume ausreichende Freiräume 

auch im Interesse künftiger Industrieansiedlungen erhalten bleiben müssten.583 

Sofern zum damaligen Zeitpunkt die Erhaltung derartiger Feiräume sogar auch wegen der 

Ansiedlung von Industrieanlagen als notwendig erachtet wurde, so muss nach dem heuti-

gen Verständnis des Vorsorgeprinzips und unter Zugrundelegung der Zielvorstellung der 

Umweltvorsorge, nämlich „... die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-

ckeln und im Sinne eines ökologischen Generationenvertrages zu sichern ...“,584 die Res-

sourcenvorsorge zuvörderst im Sinne einer Schonung von Umweltgütern verstanden wer-

den.585  

Dementsprechend stellte die Bundesregierung bereits im Jahre 1990 ausdrücklich klar, 

dass deren Ziel der Umweltpolitik darin liege, „... den Zustand der Umwelt so zu erhalten 

und zu verbessern, daß [...] Freiräume für die Entwicklung der Vielfalt von wild lebenden 

Arten und Landschaftsräumen erhalten bleiben und erweitert werden.“586 Nur in diesem 

Verständnis können die Lebensräume und -grundlagen für die kommenden Generationen 

gewahrt werden.587  

Dabei müssen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes Pufferzonen für etwaige 

Renaturierungen für den Fall von Naturkatastrophen erhalten bleiben bzw. geschaffen 

werden, damit sich von derartigen Ereignissen betroffene Arten im Bestand wieder erholen 

und vermehren können. 

Zum schonenden Umgang mit Ressourcen gehört auch eine effiziente Nutzung dersel-

ben.588 Unter dem Aspekt der Ressourcenvorsorge ist dem Art. 20a GG demnach eine 

konsequente Kreislaufwirtschaft immanent,589 wonach die Wiederverwertung in ihrer ur-

sprünglichen Eigenschaft nicht mehr verwendeter Rohstoffe Vorrang vor deren Entsor-

gung hat. Da auch der Boden als endlicher Rohstoff im Sinne der Ressourcen zu betrach-

ten ist, muss die wirtschaftliche Nutzung bereits erschlossener, aber brach liegender Flä-

                                                 
583 BT-Drs. 7/179, S. 32; Jarass, BImSchG, § 5, Rn. 47. 
584 BT-Drs. 11/7168, S. 26. 
585 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 26; Schink, DÖV 1997, 221, 226. 
586 BT-Drs. 11/7168, S. 1. 
587 Waechter, NuR 1996, 321, 326. 
588 Söhnlein, S. 132. 
589 Waechter, NuR 1996, 321, 326. 
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chen Vorrang vor der Inanspruchnahme neuer Flächen haben.590 Dies gilt jedenfalls dann, 

wenn die brach liegenden Flächen keinen besonderen Funktionswert für den Naturhaus-

halt besitzen. Gegenüber Flächen, deren wirtschaftliche Nutzung zwar aufgegeben wurde, 

aber auf denen sich eine selbständige Renaturierung und damit die Bildung eines neuen 

Biotops vollzogen hat, kann durchaus die Inanspruchnahme neuer Flächen vorrangig sein, 

wenn Letztere im Einzelfall einen geringeren Funktionswert für den Landschafts- und Na-

turschutz aufweisen. 

In Bezug auf die Aufhebung von Schutzgebieten bedeutet das Prinzip der Ressourcenvor-

sorge, dass eine Aufhebung nur dann in Betracht kommen kann, wenn hierdurch keine für 

den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen erforderlichen Flächen entzogen werden 

bzw. dies nicht durch übergeordnete Interessen gerechtfertigt ist.  

Beim Vorsorgeprinzip handelt es sich mittlerweile um einen tragenden Grundsatz des 

deutschen Umweltrechts,591 der seit den Anfängen der Umweltpolitik als „Leitbild des Um-

weltschutzes“ anerkannt ist.592 Deshalb wird dieses Prinzip durch Art. 20a GG nicht neu 

eingeführt, sondern es wird als generelle Vorschrift zu einem rechtsverbindlichen Grund-

satz auf Verfassungsebene zur umweltrechtlichen Problemlösung etabliert.593 Das Vorsor-

geprinzip ist bereits in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 SV sowie in Art. 34 Abs. 1 EV ausdrücklich 

zum rechtlich verbindlichen Leitprinzip der Umweltpolitik beider Staaten erklärt worden.594 

Des Weiteren ergibt sich die unmittelbare Rechtsbindung für den Normgeber aus Art. 174 

Abs. 2 Satz 2 EGV, weil das Vorsorgeprinzip auch darin explizit erwähnt ist595 und zuvor 

bereits in Art. 130r EGV genannt war. Darüber hinaus findet sich das Vorsorgeprinzip in 

den Entwürfen zum Umweltgesetzbuch des Bundes wieder (§ 4 UGB-ProfE bzw. § 5 

UGB-KomE).596 Auch ist es für einen effektiven Schutz der Umwelt schlechthin unerläss-

lich.597 Damit ist das Vorsorgeprinzip als allgemeines Rechtsprinzip598 zumindest für staat-

                                                 
590 Siehe oben aaa). 
591 Caspar/Schröter, S. 35; Di Fabio, S. 808; Frenz, Sustainable Development, S. 56; Kloepfer, Umwelt-
recht, § 4, Rn. 6; Murswiek, DV 2005, 243, 243; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 69; Sommermann, in: 
vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 13. 
592 Wolf, KritV 1997, 280, 294; vgl. hierzu bereits das Umweltprogramm der Bundesregierung aus dem Jahre 
1970 (BT-Drs. 6/2710). 
593 Wolf, KritV 1997, 280, 294. 
594 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 6; Murswiek, ZUR 2001, 7, 12; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 
11, 18. 
595 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 6; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 18. 
596 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 73. 
597 Murswiek, ZUR 2001, 7, 12. 
598 Murswiek, DV 2005, 243, 244. 
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liche Stellen zum unmittelbar geltenden Bundesrecht erwachsen,599 sodass es vom Norm-

geber zu beachten ist. Insoweit hat der Gesetzgeber ein prinzipielles umweltpolitisches 

Konzept geschaffen, wonach er vom Vorsorgeprinzip nur in sachlich begründeten Fällen 

abweichen darf, was einer „Selbstverpflichtung“ des Gesetzgebers gleich kommt.600 

 

ddd)   Das Nachhaltigkeitsprinzip 

Zunächst einmal ist der Grundsatz der Nachhaltigkeit vom mittlerweile vielseitig gebrauch-

ten Begriff der nachhaltigen Entwicklung zu unterscheiden. Der Begriff nachhaltige Ent-

wicklung (engl.: sustainable development) wurde im so genannten Brundtland-Bericht im 

Jahre 1987601 aufgeworfen, in die internationale Diskussion eingeführt und im Zuge der 

Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahre 1992 zum Leitbild für 

die internationale Umwelt- und Entwicklungspolitik erklärt.602 Hiernach beinhaltet der Beg-

riff der nachhaltigen Entwicklung603 eine ökologische, ökonomische und soziale Kompo-

nente, weshalb regelmäßig von einem Zieldreieck die Rede ist, es sich also nicht um ein 

rein ökologisches Konzept handelt.604 Nachhaltige Entwicklung ist somit nicht einzig und 

wohl auch nicht vordergründig auf den Umweltschutz gerichtet, sondern ist von vornherein 

auf einen Ausgleich mit anderen Zielen ausgelegt.605  

                                                 
599 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 6; ders., DVBl. 1991, 1, 3/4; Rehbinder, Prinzipien des Umweltrechts, 
S. 272. 
600 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 6. 
601 Abschlussbericht der von den Vereinten Nationen eingesetzten Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung (engl.: World Commission on Environment and Development (WCED)) zum Thema „Unsere ge-
meinsame Zukunft“ (engl.: Our Common Future); sog. „Brundtland-Report“, benannt nach der damaligen 
norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, die den Vorsitz der Kommission innehatte. 
602 Frenz, Sustainable Development, S. 13/14, 15; Ketteler, NuR 2002, 513, 513; Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 
78; Menzel, ZRP 2001, 221, 222; Murswiek, NuR 2002, 641, 641. 
603 Die ursprüngliche Übersetzung „dauerhafte Entwicklung“ wurde korrigiert und in „nachhaltige Entwick-
lung“ umbenannt (Frenz, Sustainable Development, S. 13). 
604 Frenz, Sustainable Development, S. 14, 17; Murswiek, NuR 2002, 641, 642; Söhnlein, S. 128; Spar-
wasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 23, 24. 
605 Ketteler, NuR 2002, 513, 513/514; Murswiek, NuR 2002, 641, 641; Rehbinder, NVwZ 2002, 657; 
Schröder, WiVerw 1995, 65, 65/66. 
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Dadurch unterscheidet sich der Begriff der nachhaltigen Entwicklung erheblich von dem 

wesentlich engeren Grundsatz der Nachhaltigkeit606 im Sinne des Art. 20a GG.607 Letzte-

rer ist ausschließlich auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen bezogen.608 Er ist 

zwar einem möglichen Ausgleich mit wirtschaftlichen und sozialen Zielen nicht entzogen, 

doch erfolgt dieser erst auf der Ebene der Abwägung mit den widerstreitenden anderen 

Interessen und nicht schon auf der Ebene des Schutzbereichs des Art. 20a GG. 

Durch die Aufnahme des Staatsziels Umweltschutz ist der Nachweltschutz zum unmittel-

baren Bestandteil der Verfassung erwachsen.609 Mit der ausdrücklichen Bezugnahme des 

Schutzbereichs des Art. 20a GG auch auf die künftigen Generationen legt der verfassung-

sändernde Gesetzgeber den Staatsgewalten eine rechtsverbindliche Langzeitverantwor-

tung auf, die durch nachhaltige Maßnahmen umzusetzen ist.610  

Nach dem Gebot der Nachhaltigkeit darf der Staat die natürlichen Lebensgrundlagen nur 

in dem Maße nutzen, als sie auch den nachfolgenden Generationen erhalten bleiben.611 

Art. 20a GG beinhaltet eine ausdrücklich in die Zukunft gerichtete Dimension612 und ver-

bietet damit eine Ausrichtung staatlichen Handelns auf bloß kurzfristige Interessen an Nut-

zung verfügbarer Ressourcen.613 Die Zielrichtung hoheitlichen Handelns hat sich vielmehr 

von Verfassungs wegen zu Gunsten des ökologischen Nachweltschutzes verschoben.614  

                                                 
606 Frenz, Sustainable Development, S. 27. 
607 Söhnlein, S. 129. 
608 Ketteler, NuR 2002, 513, 517. 
609 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 73; Frenz, Das Verursacherprinzip, S. 216/217; 
Murswiek, NuR 2002, 641, 645; Veith, S. 116, 117. 
610 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 52; Frenz, Sustainable Development, S. 56; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 
Art. 20a, Rn. 6; Ketteler, NuR 2002, 513, 521; Kloepfer, Umweltrecht, § 3, Rn. 15; ders., DVBl. 1996, 73, 
78; Murswiek, NuR 2002, 641, 644/645; Rehbinder, NVwZ 2002, 657, 658; Sommermann, in: vMü/Ku, GG 
Bd. 2, Art. 20a, Rn. 11; Wolf, KritV 1997, 280, 292. 
611 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 52; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 10; Kloepfer, Umweltrecht, 
§ 4, Rn. 31; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 32, 38; ders., NuR 2002, 641, 641, 645; Schulze-
Fielitz, Art. 20a, Rn. 31; Sommermann, in: vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 17; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 28; Veith, S. 115, 171; Waechter, NuR 1996, 321, 326; Wolf, KritV 1997, 
280, 290. 
612 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 30; Schröder, WiVerw 1995, 65, 74, 75; Vogel, 
DVBl. 1994, 497, 500. 
613 Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 77/78; Wolf, KritV 1997, 280, 290. 
614 Menzel, ZRP 2001, 221, 225; Wolf, KritV 1997, 280, 292/293. 
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Dem Staat wird durch den Nachhaltigkeitsgrundsatz ein „ressourcenbezogenes Erhal-

tungsziel“ vorgegeben.615 Durch Schutz und Erhaltung der Artenvielfalt und Ressourcen ist 

das Erbe von Natur- und Kulturgütern in dem Maße an die künftigen Generationen weiter-

zugeben, dass diese in den Genuss der gleichen Vielfalt an diesen Gütern kommen, wie 

dies bei der jetzigen Generation der Fall ist.616 Der Staat unterliegt der ergebnisorientierten 

Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen nur in dem Umfang genutzt werden 

dürfen, als sie auf Dauer nutzbar bleiben.617  

Hierdurch gerät der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen mit dem Streben nach wirt-

schaftlichem Wachstum in Konflikt, sofern dieses unter stetigem Anstieg des Verbrauchs 

von Ressourcen verfolgt wird.618 Der Staat hat demzufolge auf ein Wirtschaftswachstum 

hinzuwirken, welches von der Zunahme negativer ökologischer Auswirkungen entkoppelt 

ist.619 Zudem ist hinsichtlich der Quantität der zu erhaltenden Naturgüter zu berücksichti-

gen, dass diese dauerhaft für eine zumindest der heutigen Bevölkerung entsprechenden 

Anzahl von Menschen zum Leben ohne gravierende umweltbedingte Gesundheitsschäden 

ausreichend sein muss.620  

Des Weiteren ist in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

zum Sozialstaatsprinzip, nach der der Staat zur Herstellung erträglicher Lebensbedingun-

gen verpflichtet ist, auch in Bezug auf die Umweltbedingungen eine angemessene soziale 

Entwicklung der künftigen Generationen zu gewährleisten.621 Diese Verpflichtung wird 

durch die Strukturgleichheit zwischen dem Sozialstaatsprinzip und dem Staatsziel Um-

weltschutz bekräftigt.622  

Um diesem Anspruch zu genügen, muss auch eine entsprechende Reserve für einen et-

waigen Bevölkerungszuwachs mit einkalkuliert werden, weil der Staat nur auf diese vor-

ausschauende Weise dem Nachhaltigkeitsgrundsatz Rechnung tragen kann. Deswegen 

ist bei der Nutzung der Naturgüter - ähnlich wie bei der Ressourcenvorsorge - deren be-

                                                 
615 Murswiek, NuR 2002, 641, 646, 647; Rehbinder, NVwZ 2002, 657, 660; Schröder, WiVerw 1995, 65, 
73/74. 
616 Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 38. 
617 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55; Murswiek, NuR 2002, 641, 647; Rehbinder, NVwZ 2002, 657, 657; 
Schröder, WiVerw 1995, 65, 74; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 39. 
618 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 31; Wolf, KritV 1997, 280, 292. 
619 Wolf, KritV 1997, 280, 292. 
620 Veith, S. 138/139. 
621 Wolf, KritV 1997, 280, 290 unter Verweis auf BVerfGE 1, 99, (104). 
622 Vgl. oben d) bb) ddd). 



 
116 

grenzte Verfügbarkeit zu berücksichtigen, was sich etwa auf den Verbrauch von Boden 

auswirkt.623  

Der Staat hat folglich bei seinen Handlungen stets die Regenerationskraft der Ökosysteme 

zu berücksichtigen624 und Maßnahmen, die diese Erholungsfähigkeit überschreiten, zu 

unterlassen, da andernfalls die künftige Nutzbarkeit der betroffenen Ressourcen nicht ge-

währleistet werden kann.625 Hierbei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es sich 

bei geschützten Landschaftsgebieten um nicht erneuerbare Ressourcen handelt. Denn die 

Einteilung in erneuerbare und nicht erneuerbare Ressourcen hängt nicht davon ab, ob sie 

sich theoretisch überhaupt wieder regenerieren können, sondern es kommt maßgeblich 

darauf an, ob dies in nach menschlichem Ermessen überschaubaren Perioden erfolgen 

kann.626  

Da unberührte Natur und Landschaft nicht in derselben Qualität reproduzierbar sind,627 

zählen sie zu den nicht erneuerbaren Ressourcen. Demnach führt deren Verbrauch, der 

infolge der Aufhebung von Schutzgebieten und der anschließenden freien Nutzung zu er-

warten ist, zwangsläufig zu einer irreversiblen Verringerung dieser Schutzgüter.  

Infolgedessen ist wegen des rechtlich verbindlichen Nachhaltigkeitsprinzips ein sparsamer 

und schonender Umgang mit nicht erneuerbaren Umweltgütern bei allen staatlichen Maß-

nahmen verpflichtend,628 damit sie der künftigen Generation nicht von vornherein entzo-

gen werden.629 Maßnahmen mit irreversiblen Umweltbeeinträchtigungen dürfen unter Be-

rücksichtigung des Nachhaltigkeitsgrundsatzes nur noch ausnahmsweise bei überwiegen-

den Gemeinwohlinteressen vorgenommen werden, wenn keine weniger schädliche Alter-

native ersichtlich ist.630 

                                                 
623 Veith, S. 118. 
624 Ketteler, NuR 2002, 513, 517; Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 33; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, 
Rn. 32, 38; ders., NuR 2002, 641, 645; Schink, DÖV 1997, 221, 226. 
625 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 66; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 
10; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 39; Söhnlein, S. 132; Veith, S. 121. 
626 Kratsch/Schumacher, S. 10. 
627 Veith, S. 118, 119. 
628 Ketteler, NuR 2002, 513, 517; Murswiek, NuR 2002, 641, 644; Rehbinder, NVwZ 2002, 657; Schink, 
DÖV1997, 221, 225; Waechter, NuR 1996, 321, 326. 
629 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 66; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 73; 
Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 32, 37; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 39, 40; Sommermann, in: 
vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 18; Veith, S. 120, 121, 171; Waechter, NuR 1996, 312, 326. 
630 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 71. 
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Die Rechtsverbindlichkeit des Nachhaltigkeitsprinzips ergibt sich bereits aus dem Wortlaut 

des Art. 20a GG, sodass es keiner Herleitung als allgemeines Rechtsprinzips aus anderen 

Vorschriften bedarf. Denn für eine effektive Umsetzung des Schutzes der natürlichen Le-

bensgrundlagen auch für die künftigen Generationen ist der Grundsatz der Nachhaltigkeit 

schlichtweg unerlässlich und ergibt sich daher aus der Natur der Sache.  

Abgesehen davon wird der Begriff der Nachhaltigkeit in Deutschland bereits seit dem 18. 

Jahrhundert in Bezug auf die Forstwirtschaft verwendet, wonach bei der Bewirtschaftung 

des Waldes bezogen auf die Menge und die jeweiligen Baumarten nur so viel Holz ent-

nommen werden sollte, wie wieder nachwächst.631 Mithin ist der Begriff der Nachhaltigkeit 

im deutschen Umweltrecht seit langer Zeit etabliert632 und wird seit 1986 von allen Bun-

desregierungen als zentrales umweltpolitisches Leitbild akzeptiert.633 

Aus alledem ergibt sich, dass die Aufhebung eines Schutzgebietes grundsätzlich nur er-

folgen darf, wenn sich aus dem bisherigen Kenntnisstand der Naturwissenschaften keine 

nachteiligen Folgen für die natürlichen Lebensgrundlagen ergeben. Ausnahmsweise kann 

die Aufhebung eines Schutzgebietes auch dann erfolgen, wenn überwiegende Gründe 

dies rechtfertigen.  

Da nicht erneuerbare Ressourcen jedoch nur soweit in Anspruch genommen werden dür-

fen, als dies zur Verfolgung der angestrebten Ziele unbedingt erforderlich ist,634 muss die 

Aufhebung eines Schutzgebietes unterbleiben, wenn das damit verfolgte Ziel, etwa die 

Nutzung von Grund und Boden, in gleichem Umfang und mit dem gleichen Erfolg auch 

außerhalb eines Schutzgebietes verwirklicht werden kann. Zu denken ist auch an weniger 

einschneidende Maßnahmen, wie z. B. Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen. 

Maßnahmen mit irreversiblen Umweltbeeinträchtigungen dürfen unter Berücksichtigung 

des Nachhaltigkeitsgrundsatzes nur noch ausnahmsweise bei überwiegenden Gemein-

wohlinteressen vorgenommen werden, wenn keine weniger schädliche Alternative ersicht-

lich ist.635 

                                                 
631 Frenz, Sustainable Development, S. 25; Ketteler, NuR 2002, 513, 517; Schröder, WiVerw 1995, 65, 67; 
Söhnlein, S. 128; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 23 (FN 63); Tremmel/Laukemann/Lux, ZRP 
1999, 432, 432. 
632 Frenz, Sustainable Development, S. 25; Murswiek, DV 2005, 243, 243; Schröder, WiVerw 1995, 65. 
633 Rehbinder, NVwZ 2002, 657; vgl. nur BT-Drs. 10/6028, S. 6 ff.; 11/7168, S. 1, 26 ff. 
634 Murswiek, NuR 2002, 641, 644. 
635 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 71. 
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Ein darüber hinaus gehender Verbrauch von Ressourcen ist nur dann zulässig, falls für 

deren Verlust ein funktional angemessener Ausgleich geschaffen wird,636 sodass es dann 

grundsätzlich auch nicht auf die Vermeidbarkeit der Umweltbeeinträchtigung ankommen 

kann.637  

 

eee)   Das Verursacherprinzip 

Auch bei diesem handelt es sich um einen tragenden Grundsatz des deutschen Umwelt-

rechts.638  

Nach dem Verursacherprinzip liegt die sachliche und finanzielle Verantwortung für Um-

weltgefahren oder -beeinträchtigungen beim Verursacher dieses Zustandes, sodass der 

Verursacher vorrangig vor der Allgemeinheit für die Vermeidung, Beseitigung oder Kom-

pensation heranzuziehen ist.639  

Wenngleich dieser Grundsatz vornehmlich für die Zurechnung von Kosten umweltbe-

lastender Maßnahmen herangezogen wird, soll er wegen seiner wirtschaftlichen Folgen 

auch zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen animieren.640 Deswegen reicht die 

Bedeutung dieses Prinzips weiter als die reine Kostenzurechnung.641 Es handelt sich viel-

mehr um einen auf normativen Wertungen beruhenden allgemeinen Zurechnungsgrund-

satz, wonach es allgemeinen Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit widerspricht, dass die 

Allgemeinheit für die Folgen aufzukommen habe, deren Ursachen ein anderer gesetzt hat, 

der möglicherweise auch noch Vorteile aus seinem Handeln zieht.642  

                                                 
636 Murswiek, NuR 2002, 641, 645; Waechter, NuR 1996, 321, 326; hierin überschneidet sich der 
Nachhaltigkeitsgrundsatz mit dem Kompensationsprinzip (siehe zu Letzterem unten fff)). 
637 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 66, 67. 
638 Bock, S. 34; Helberg, § 3, Rn. 11; Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 6; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 69. 
639 Bock, S. 34; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 74; Helberg, § 3, Rn. 15; Kloepfer, 
Umweltrecht, § 4, Rn. 41, 42; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 31. 
640 Bock, S. 34/35; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 74; Frenz, Das Verursacherprin-
zip, S. 29/30. 
641 Helberg, § 3, Rn. 15; Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 42. 
642 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 31. 
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Deshalb greift die Aussage, die Ursache für die Heranziehung des Verursachers im Um-

weltrecht sei „... im wesentlichen wirtschaftswissenschaftlich begründet ...“643 insoweit zu 

kurz, als das Umweltrecht als besonderes Gefahrenabwehrrecht auch die allgemeinen 

Zurechnungsprinzipien der Gefahrenabwehr beinhaltet, nach denen der Verursacher einer 

Gefahr als Adressat von Gefahrenabwehrmaßnahmen und -beseitigungspflichten heran-

gezogen werden kann. Auch dort ist der Verursacher bereits auf der Primärebene der Ge-

fahrenabwehr als Adressat zur Gefahrenbeseitigung verpflichtet und wird nicht erst auf der 

Sekundärebene zur Kostentragung in die Pflicht genommen. Dementsprechend kann für 

das Umweltrecht als besonderes Gefahrenabwehrrecht nichts anderes gelten. 

Hinsichtlich der Aufhebung von Schutzgebieten durch den Staat stellt sich die Frage, ob in 

dieser Maßnahme bereits eine zumindest mittelbare Umweltbeeinträchtigung gesehen 

werden kann, für deren Folgen andere als der Verursacher aufzukommen haben.  

Zunächst ist festzustellen, dass in der Aufhebung eines Schutzgebietes jedenfalls indirekt 

eine Beeinträchtigung der Umwelt gesehen werden kann. Denn dem zuvor unter Schutz 

gestellten Gebiet wird damit das Schutzregime entzogen und es werden nunmehr Nutzun-

gen zugelassen, die vorher zum Schutze der Naturgüter untersagt waren, weil sie für die-

se als Gefährdung erachtet wurden.  

Auch wenn die direkte Inanspruchnahme der Umwelt und damit deren unmittelbare Beein-

trächtigung erst später und durch Dritte erfolgen werden, liegt in der Aufhebung des 

Schutzgebietes eine notwendige Bedingung, ohne die die anschließende Beeinträchtigung 

jedenfalls nicht legal erfolgen kann. Dabei ist es unerheblich, ob nach der Aufhebung des 

Schutzgebietes tatsächlich eine Umweltbeeinträchtigung erfolgen wird, weil auf Grund des 

Vorsorgeprinzips die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung ausreicht und sich diese 

bereits daraus ergibt, dass in dem Gebiet zuvor die Vornahme der mit der Unterschutzstel-

lung untersagten Nutzung als potenzielle Gefährdung der Naturgüter angesehen wurde, 

welche es eben zu vermeiden galt. Daraus resultiert, dass der Normgeber, welcher die 

Aufhebung verfügt, als Verursacher einer Umweltbeeinträchtigung anzusehen ist. 

                                                 
643 So aber Frenz, Das Verursacherprinzip, S. 29. 
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Schließlich muss festgestellt werden, ob für die Folgen dieser Umweltbeeinträchtigung 

andere als der Verursacher aufkommen müssen.  

Da das Verursacherprinzip wie bereits erwähnt nicht nur auf Kostenfolgen abstellt, sind 

auch sonstige nachteilige Auswirkungen zu berücksichtigen. Zu denken wäre etwa an die 

Einschränkung der Planungs- und Gestaltungsfreiheit anderer Normgeber. Darf nämlich 

die Gesamtsituation des Umweltniveaus nicht verschlechtert werden,644 könnten andere 

Normgeber wegen der Schutzgebietsaufhebung ihrerseits an einer solchen Maßnahme 

gehindert sein, wenn erst dadurch das Schutzniveau in seiner Gesamtheit verschlechtert 

würde. Hebt beispielsweise ein Bundesland durch Gesetz Schutzgebiete auf, führt dies 

zwangsläufig zu einer Verkürzung des Schutzniveaus bezüglich der davon betroffenen 

geschützten Naturgüter, sofern diese noch schutzwürdig und schutzbedürftig sind.645 Wird 

dadurch die Grenze des noch verträglichen Schutzniveaus erreicht, dürfen andere Bun-

desländer ihrerseits keine Schutzgebiete aufheben, die denselben Schutzzweck verfolgen, 

weil sich dadurch das Schutzniveau in seiner Gesamtheit verschlechtern würde. Denn die 

Gesamtsituation des Schutzniveaus der Umweltgüter bezieht sich nicht nur auf die räumli-

chen Grenzen des Normgebers des jeweiligen Bundeslandes, sondern ist im Hinblick auf 

Art. 20a GG jedenfalls bundesweit zu sehen. Folglich muss das Bundesland, welches die 

Aufhebung eines Schutzgebietes anstrebt, die Interessen anderer Bundesländer jedenfalls 

berücksichtigen. Diese Anforderungen müssen auch beachtet werden, wenn die Aufhe-

bung von Schutzgebieten generell durch gesetzliche Regelung erfolgt. 

Gestützt wird diese Auslegung durch das Bundesstaatsprinzip, wonach die einzelnen 

Bundesländer untereinander von Verfassungs wegen zu länderfreundlichem Verhalten 

verpflichtet sind,646 weshalb ein Land auf die Interessen anderer Länder Rücksicht neh-

men muss, wenn die Auswirkungen eines Gesetzes sich auch auf andere Länder erstre-

cken.647 Dies kann bei der Aufhebung von Schutzgebieten durchaus der Fall sein. So et-

wa, wenn ein Bundesland mit einem Gesetz gleichzeitig 15 große Landschaftsschutzge-

biete aufhebt und damit die Fläche der Landschaftsschutzgebiete um insgesamt zwei Drit-

                                                 
644 Siehe bbb). 
645 Fehlt zum Zeitpunkt der Aufhebung des Schutzgebietes die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der Na-
turgüter, liegt keine Verkürzung des Schutzniveaus der Naturgüter vor. 
646 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 218; Maurer, Staatsrecht I, § 10, Rn. 50, 52. 
647 Katz, Rn. 247. 
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tel verringert.648 Dass eine derartige Maßnahme die Gesamtsituation des Schutzniveaus 

auch für die benachbarten Bundesländer beeinträchtigt, ist offensichtlich. 

Dasselbe gilt für die Kommunen auf Grund des interkommunalen Abstimmungsgebotes, 

weil die nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantierte Planungshoheit der Gemeinden unter 

dem Vorbehalt wechselseitiger Rücksichtnahme steht.649 

Unter der Berücksichtigung, dass mit der Aufhebung von Schutzgebieten wirtschaftliches 

Vorteile für die aufhebende Körperschaft verbunden sind, weil einerseits offensichtlich 

Kosten wie für etwaige Pflegemaßnahmen zur Verwirklichung des Schutzzwecks entfallen 

und andererseits die betreffenden Gebiete einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt wer-

den können, profitiert die aufhebende Körperschaft hiervon, während den anderen Körper-

schaften diese Vorteile versagt bleiben. Somit haben andere als der Verursacher die Fol-

gen der Umweltinanspruchnahme zu tragen, während der Verursacher sogar noch Vorteile 

aus der Aufhebung der Schutzgebiete ziehen kann. 

Aus dem Verursacherprinzip ergibt sich demnach ein Abstimmungsgebot mit anderen Ge-

bietskörperschaften, wenn eine Gebietskörperschaft die Aufhebung eines Schutzgebietes 

beabsichtigt und sich diese Maßnahme auf andere Gebietskörperschaften auswirken 

könnte. 

Müsste das Verursacherprinzip im Zusammenhang mit der Aufhebung von Schutzgebieten 

keine Berücksichtigung finden, könnte ein Wettlauf der Aufhebung von Schutzgebieten 

entstehen. Denn die verschiedenen Körperschaften könnten verleitet sein, in ihrem Zu-

ständigkeitsbereich Schutzgebiete rasch aufzuheben, solange die Grenze der Verschlech-

terung der Umwelt in ihrer Gesamtsituation noch nicht erreicht wäre. 

Hinsichtlich der unmittelbaren Rechtsverbindlichkeit des Verursacherprinzips gilt das Glei-

che wie zum Vorsorgeprinzip,650 weil auch das Verursacherprinzip in Art. 16 Abs. 1 SV, 

Art. 34 Abs. 1 EV und Art. 174 Abs. 2 Satz 2 EGV ausdrücklich erwähnt wird. Darüber hin-

aus findet sich das Verursacherprinzip in den Entwürfen zum Umweltgesetzbuch des Bun-

des wieder (§ 5 Abs. 1 UGB-ProfE bzw. § 6 UGB-KomE).651 Zudem ist es auch im Gefah-

                                                 
648 So geschehen in Hessen (siehe oben Einleitung). 
649 Vgl. BVerwGE 117, 25, (35 ff.); Bönker, § 3, Rn. 141; Gern, Rn. 170; vMutius, Rn. 213. 
650 Siehe ccc). 
651 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 74. 
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renabwehrrecht als allgemeines Rechtsprinzip geläufig. Deswegen ist auch das Verursa-

cherprinzip als allgemeines Rechtsprinzip anerkannt. 

 

fff)   Das Kompensationsprinzip 

Nach dem Kompensationsprinzip kann eine rechtlich an sich nicht erlaubte Beeinträchti-

gung von Umweltgütern gestattet werden, sofern die Beeinträchtigung durch andere Maß-

nahmen in natura ausgeglichen werden kann.652 Mit diesem Grundsatz sollen die privaten 

und wirtschaftlichen Interessen an Nutzung von Naturgütern mit denen des Umweltschut-

zes in Einklang gebracht werden.653  

In Betracht zu ziehen ist ein Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt nach diesem 

Prinzip dann, wenn eine Kompensation möglich ist und sich als milderes Mittel zur voll-

ständigen Untersagung einer Maßnahme anbietet, wobei sich der Umfang des Ausgleichs 

nach dem Äquivalenzprinzip mit dem Ziel eines vollständigen Schadensausgleichs be-

stimmt.654 Von der Vorgabe eines vollständigen Ausgleichs kann nur in besonders be-

gründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.655 

Wenngleich das Kompensationsprinzip vornehmlich auf die Nutzung von Umweltgütern 

durch private Dritte zugeschnitten ist, lässt sich aus diesem Grundsatz im Wege des Erst-

Rechts-Schlusses ableiten, dass der Staat bei seinen Handlungen erst recht der Kompen-

sationspflicht unterliegt, wenn er die Beeinträchtigung von Umweltgütern durch private 

Dritte nur zulässt, sofern ein angemessener Ausgleich geschaffen wird.  

Inhaltlich ist das Kompensationsprinzip als Ergänzung zum Nachhaltigkeitsgrundsatz und 

zum Verschlechterungsverbot zu verstehen, nach dem eine spürbare Verschlechterung 

der Umweltqualität in ihrer Gesamtheit nicht erfolgen darf.656 Die Gesamtbetrachtung der 

Umweltsituation bedeutet aber nicht, dass die einzelnen Teilbereiche des Umweltschutzes 
                                                 
652 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 36; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 42; Voßkuhle, Das 
Kompensationsprinzip, S. 391. 
653 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 42. 
654 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 36; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 2, Rn. 42; Voßkuhle, Das 
Kompensationsprinzip, S. 391. 
655 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 36; Voßkuhle, Das Kompensationsprinzip, S. 391. 
656 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 65; Frenz, Sustainable Development, S. 57; Ja-
rass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 10; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 44; Schulze-Fielitz, 
Art. 20a, Rn. 44; Waechter, NuR 1996, 321, 326; siehe zum Verschlechterungsverbot bereits oben bbb). 
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bilanzierend miteinander verrechnet werden können und damit die Vernachlässigung des 

einen Teilbereiches durch den verstärkten Umweltschutz in einem anderen Teilbereich 

kompensiert werden kann. Es kann also eine Vernachlässigung des Landschafts- und Na-

turschutzes nicht etwa durch verstärkten Klimaschutz kompensiert werden.  

Auch wenn das Wirkungsgefüge der Ökosysteme derart kompliziert und miteinander ver-

knüpft ist, existieren insoweit in sich relativ abgeschlossene Teilbereiche, die eine isolierte 

Betrachtung des jeweiligen Zustandes der Umwelt in diesem Teilbereich erlauben, sodass 

etwa der Landschafts- und Naturschutz ohne Hinzuziehung anderer Teilbereiche als Ge-

samtsituation herangezogen werden kann.  

Würde also eine Maßnahme zu einer signifikanten Verschlechterung der gesamten Um-

weltsituation in einem Teilbereich führen, so ist diese Maßnahme nur zulässig, wenn sie 

durch andere Handlungen gerade in diesem Teilbereich entsprechend ausgeglichen und 

die Verschlechterung der gesamten Umweltsituation in diesem Teilbereich dadurch ver-

hindert wird.657 Dabei besteht die Schwierigkeit, etwaige Risiken und Gefahren wegen der 

komplexen Wechselwirkungen des Naturhaushaltes und den erst lange Zeit später er-

kennbaren Folgen auf die natürlichen Lebensgrundlagen sachgerecht zu bewerten und 

hinsichtlich der heute anstehenden Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Hierzu 

bedarf es verlässlicher Prognosen, welche die Jahre lange Akkumulation von Umweltbe-

lastungen, Langzeitrisiken und unumkehrbare Beeinträchtigungen berücksichtigt.658  

Hinsichtlich der Kompensationsfähigkeit ist zu bedenken, dass der Wegfall von bestimm-

ten Biotopen unter biologischen Aspekten des Öfteren nicht kompensierbar und damit ei-

nem ökologischen Ausgleich von vornherein nicht zugänglich ist.659 Bei Landschaftsgebie-

ten kommt es also darauf an, ob die Funktion für den Naturhaushalt des in Anspruch ge-

nommenen Landschaftsbereichs in der gleichen Relation andernorts ausgeglichen werden 

kann. Diesbezüglich ist bei der Nutzung von Landschaft zu berücksichtigen, dass nicht 

ohne weiteres von deren Reproduzierbarkeit an anderer Stelle ausgegangen werden 

kann. Denn die örtlichen Gegebenheiten, die einem Landschaftsbereich sein Gepräge ge-

ben, hängen von derart vielen Faktoren wie etwa regionales Klima, Bodenbeschaffenheit 

und -zusammensetzung und vielen mehr ab, weshalb nur sehr schwer dieselben Umstän-

de an anderer Stelle vorgefunden oder nachgebildet werden können. 
                                                 
657 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 65. 
658 Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 37. 
659 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 36; 
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Dies gilt insbesondere für Landschaftsbereiche, die unter Schutz gestellt sind, weil mit der 

Unterschutzstellung gerade die Besonderheit des Gebietes in ökologischer oder ästheti-

scher Hinsicht herausgehoben wurde. Demzufolge handelt es sich jedenfalls bei geschütz-

ten Landschaftsgebieten insoweit um nicht erneuerbare Ressourcen.660  

Da das Kompensationsprinzip in zahlreichen umweltrechtlichen Regelungen enthalten661 

und auch in § 9 Satz 4 UGB-KomE aufgeführt ist,662 handelt es sich auch bei diesem 

Grundsatz um ein allgemeines Rechtsprinzip,663 welches vor allem das 

Verschlechterungsverbot und das Vorsorgeprinzip sinnvoll ergänzt. 

Die Aufhebung von Schutzgebieten ist unter Berücksichtigung des Kompensationsprinzips 

grundsätzlich nur zulässig, wenn der vollständige Ausgleich des Schutzgebietes an ande-

rer Stelle vorgenommen wird. 

 

ee)   Zusammenfassung: konkrete Grenzen des Gestaltungsspielraums des Gesetz- 
        gebers aus dem Schutzniveau des Art. 20a GG 

Aus den vorangegangenen Untersuchungen ergibt sich, dass es sich bei den erwähnten 

Prinzipien um allgemeine Rechtsprinzipien handelt, die zudem allesamt in Art. 20a GG 

enthalten sind. Dementsprechend vermitteln sie ein relativ bestimmtes Schutzniveau, das 

mit dem skizzierten Inhalt von den Staatsgewalten zu beachten ist und in diesem Umfang 

auch den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei seinen Maßnahmen einschränkt.  

Der Gesetzgeber muss sich daher bei der Konkretisierung des Staatsziels Umweltschutz 

an den diesem immanenten Rechtsprinzipien im Rahmen der ihm zustehenden Gestal-

tungsfreiheit orientieren.664 Selbst wenn die juristische Konkretisierung der in dieser Vor-

schrift enthaltenen Zielvorgaben aufwendig und schwierig sein mag, so ist sie jedenfalls 

nicht per se unmöglich.  

                                                 
660 Siehe hierzu bereits oben ddd). 
661 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, Umweltrecht, § 2, Rn. 43. 
662 Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rn. 36; Voßkuhle, Das Kompensationsprinzip, S. 391. 
663 So auch Voßkuhle, Das Kompensationsprinzip, S. 108, der dieses allgemeine Rechtsprinzip bereits aus 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, insbesondere aus dem Grundsatz des mildesten Mittels ableitet. 
664 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 75. 
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Die Interpretationsschwierigkeiten ergeben sich dabei zunächst aus der gewöhnlichen Un-

bestimmtheit einer Verfassungsnorm, welche jedoch durch die vorgenommene Auslegung 

größtenteils überwunden werden konnte. Des Weiteren ist es den allgemeinen Rechts-

prinzipien wesensimmanent, dass sie sich nicht im gleichen Maße konkret fassen lassen 

und auch nicht sollen, wie dies bei Rechtsregeln der Fall ist.665  

Insbesondere bei übergeordneten Rechtsprinzipien des Umweltrechts muss berücksichtigt 

werden, dass es sich bei diesen um von der jeweiligen Sachmaterie unabhängige Grund-

sätze handeln muss, die bereits deshalb auf Verfassungsebene keinen hohen Konkretisie-

rungsgrad aufweisen können, weil etwa das Vorsorgeprinzip im Fachrecht des Immissi-

onsschutzes auf ganz andere tatsächliche und rechtliche Umstände trifft als dies etwa auf 

dem Gebiet des Wasserrechts der Fall ist.666  

Es ist selbst im besonderen Umweltrecht nicht ungewöhnlich, dass sich allgemein gehal-

tenen und unbestimmten Rechtsbegriffen abstrakte Umweltstandards entnehmen lassen, 

die ihrerseits bestimmt genug sind, um unmittelbare Pflichten für Privatpersonen zu be-

gründen.667 So ergeben sich etwa aus § 5 Abs. 1 BImSchG unmittelbar geltende Rechts-

pflichten für die Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen.668 Es bedarf zur unmittelba-

ren Anwendung abstrakter Umweltstandards auch nicht notwendigerweise untergesetzli-

cher Normen.669  

Hinzu kommt die Tatsache, dass es im Umweltrecht nur selten Normen geben wird, in de-

nen ein quantitatives Schutzniveau festgelegt ist, weil nicht alle Umweltgüter im gleichen 

Maße messbar und quantifizierbar sind. Zudem sind die naturwissenschaftlichen Grundla-

gen, die für die Festlegung eines exakten Schutzniveaus für einen gewissen Zeitraum er-

forderlich sind, noch nicht abschließend erforscht. Auch kommt es von Natur aus ständig 

zu Veränderungen innerhalb der Ökosysteme, weshalb es überhaupt nicht sinnvoll ist, 

quantitative Festlegungen in Form eines statischen Schutzniveaus zu treffen.670  

                                                 
665 Di Fabio, S. 810. 
666 Ossenbühl, NVwZ 1986, 161, 164. 
667 Murswiek, NuR 2002, 641, 645. 
668 Jarass, BImSchG, § 5, Rn. 1, 116. 
669 Murswiek, NuR 2002, 641, 645/646. 
670 Söhnlein, S. 121/122. 
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Dementsprechend nennt selbst das Bundesnaturschutzgesetz als Fachgesetz für den Na-

tur- und Landschaftsschutz in § 1 Abs. 1 nur unbestimmte Qualitätsziele, wie etwa die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder die Vielfalt und Eigenart der 

Landschaft. Aber auch ohne ein quantitativ konkretes Schutzniveau hat sich auf dem Ge-

biet des Natur- und Landschaftsschutzes etwa das Merkmal der guten naturschutzfachli-

chen Praxis herausgebildet, welches in der Rechtsprechung als Richtschnur für die Beur-

teilung von Eingriffen in Natur und Landschaft herangezogen wird.  

 

f)   Zusammenfassung: materieller Regelungsbereich des Art. 20a GG 

Nach alledem lässt sich festhalten, dass sich unmittelbar aus Art. 20a GG ein justiziabler 

umweltrechtlicher Kerngehalt entnehmen lässt, der einen ökologischen Mindeststandard 

enthält, von dem nur zu dessen Gunsten, nicht jedoch zu dessen Nachteil abgewichen 

werden darf.671 Wenngleich sich den dargelegten Prinzipien des Umweltrechts keine fes-

ten Größen oder quantitativen Maßstäbe entnehmen lassen, so ändert dies nichts daran, 

dass diese Vorschrift in Bezug auf das Untersuchungsthema einen auslegungsfähigen 

Inhalt besitzt, an dem die Aufhebung eines Schutzgebietes bzw. der Erlass eines Geset-

zes zur generellen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten gemessen werden kann. 

Denn die Zielaussage des Art. 20a GG ist klar und widerspruchsfrei.  

Für die gerichtliche Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Aufhebung eines Schutzgebie-

tes oder des Erlasses eines Gesetzes zur generellen Regelung der Aufhebung von 

Schutzgebieten muss Art. 20a GG deshalb nicht sämtliche Pflichten des Gesetzgebers in 

allen Einzelheiten vorschreiben. Bei der Aufhebung eines Schutzgebietes steht dem Ge-

setzgeber zweifelsfrei ein gewisser Gestaltungsspielraum zu. Er unterliegt bei seiner Maß-

nahme jedoch der gerichtlichen Kontrolle.  

Die Rechtsprechung hat im Streitfalle immer die Einhaltung der im Bereich des Art. 20a 

GG nicht unbeachtlichen Grenzen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums zu ü-

berprüfen.672 Diese Kontrolle wird zunächst auf die Verletzung der Schutzpflicht im Allge-

meinen beschränkt, ohne dass der Normadressat zu einer konkreten Maßnahme verpflich-

                                                 
671 Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 47. 
672 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 50, 51; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 226, 229. 
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tet werden darf, wodurch der Gestaltungsspielraum als solcher unberührt bleibt.673 Die 

Rechtsprechung darf nämlich nicht der gesetzgeberischen Einschätzungsprärogative zu-

wider ihre eigenen Vorstellungen vom „richtigen“ Schutz der Umwelt an die Stelle des Ge-

setzgebers setzen.674  

Auch geht es bei dem vorliegenden Untersuchungsthema nicht darum, dass die Gerichte 

dem Gesetzgeber detaillierte Handlungsvorgaben machen, wie das Staatsziel Umwelt-

schutz im Einzelnen umzusetzen ist, sondern es geht nur um die Frage, ob die Aufhebung 

eines einzelnen Schutzgebietes bzw. die abstrakt-generelle Regelung der Aufhebung von 

Schutzgebieten durch Gesetz unter den Vorgaben des Art. 20a GG rechtmäßig ist. Denn 

mit der Unterschutzstellung hat der Gesetzgeber bereits eine Auswahl des Mittels zum 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen getroffen, sodass einzig dessen Rücknahme an 

sich unter Berücksichtigung potenzieller Handlungsalternativen zu bewerten ist. Bei dieser 

verfassungsrechtlichen Bewertung sind keine derart exakten Vorgaben erforderlich, wes-

halb der Kontrollmaßstab weniger konkret sein muss als ein Handlungsmaßstab.  

Im Übrigen existieren dieselben Probleme auch hinsichtlich der gerichtlichen Kontrolle der 

Vorgaben aus dem Sozialstaatsprinzip, was das Bundesverfassungsgericht nicht davon 

abgehalten hat, die Einhaltung der Grenzen dieses Staatsziels in mehreren Entscheidun-

gen zu überprüfen.675 Auch das Bundessozialgericht hat diesbezüglich in mehreren Ent-

scheidungen sogar die konkrete Höhe des zur Sicherung des Lebensunterhalts notwendi-

gen Geldbetrages an den Vorgaben aus dem Sozialstaatsprinzip gemessen.676 Sowohl 

das Bundesverfassungsgericht als auch das Bundessozialgericht stellen fest, dass dem 

Gesetzgeber zwar ein Einschätzungsspielraum hinsichtlich der Höhe der Regelleistung 

zusteht, das Ergebnis jedoch insbesondere in Bezug auf die Art und Weise der Bedarfs-

ermittlung im Einklang mit dem Sozialstaatsprinzip stehen muss, da sich bereits aus die-

sem Mindestvoraussetzungen im Hinblick auf die Höhe der Leistung herleiten lassen.677 

Die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers endet nämlich dort, wo die staatlichen 

Leistungen das Existenzminimum nicht gewährleisten. Da dem Sozialstaatsprinzip im Ver-

gleich zum Staatsziel Umweltschutz nach den vorerwähnten Gründen aber weniger kon-

                                                 
673 Veith, S. 155. 
674 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 51 (Hervorhebung im Original). 
675 vgl. nur BVerfGE 5, 85; 40, 121; 82, 60; 98, 169. 
676 vgl. zuletzt BSG SuP 2007, 310, 325 ff. 
677 BVerfGE 82, 60, (80). 
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krete Vorgaben zu entnehmen sind, kann und muss die verfassungsgerichtliche Kontrolle 

zur Einhaltung des Art. 20a GG entsprechend dichter vorgenommen werden.  

Abgesehen davon, gibt Art. 20a GG die Schutzpflicht für die natürlichen Lebensgrundla-

gen bereits seit seinem Inkrafttreten im Jahre 1994 verbindlich vor. Seither ist der Gesetz-

geber dieser Norm verpflichtet und kann die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Vorga-

ben nicht aufschieben, bis gesicherte naturwissenschaftliche Methoden zur Verfügung 

stehen, mit denen sich sämtliche unter die Vorschrift fallende Naturgüter quantifizierbar 

und qualifizierbar feststellen lassen. Denn einerseits ist es nahezu unmöglich, die Naturgü-

ter alle zahlenmäßig in ihrer Gesamtheit zu erfassen und andererseits wird es immer Streit 

um deren qualitative Bewertung geben.  

Aber auch ohne derart exakte Maßstäbe lässt sich das Ziel aus Art. 20a GG, die natürli-

chen Lebensgrundlagen auf Dauer zu schützen, verwirklichen und im Rahmen des festge-

stellten Kernbereiches verfassungsgerichtlich überprüfen. Außerhalb dieses Kernbereichs 

des Art. 20a GG steht dem Normgeber unbestritten ein Gestaltungsspielraum bei der Um-

setzung seines Gesetzgebungsauftrages zu.678 

 

4.   Formelle Anforderungen aus Art. 20a GG 

Nachdem nun festgestellt wurde, dass sich aus Art. 20a GG ein materieller Kerngehalt 

entnehmen lässt, soll im Folgenden untersucht werden, welche formellen Anforderungen 

sich aus diesem Kerngehalt ableiten lassen, die bei der Aufhebung eines einzelnen 

Schutzgebietes bzw. der generellen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten zu be-

rücksichtigen sind. 

Denn auf Grund der Verpflichtung des Staates zum effektiven Schutz der natürlichen Le-

bensgrundlagen ergeben sich aus Art. 20a GG auch prozedurale Mindestvoraussetzun-

gen, die eine angemessene Erfüllung des Schutzauftrages gewährleisten.679 Staatliche 

Schutzpflichten erschöpfen sich nämlich nicht nur in materiellen Anforderungen, sondern 

                                                 
678 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 72; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 
18;  Peters, NVwZ 1995, 555, 556; Sannwald, GG, Art. 20a, Rn. 9. 
679 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 50; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 78; Hoffmann-
Riem, DV 1995, 425, 427; Kadelbach, KritV 1997, 263, 277; Schink, DÖV 1997, 221, 227; Veith, S. 245; 
Waechter, NuR 1996, 321, 321; Wolf, KritV 1997, 280, 304. 
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sichern diese auch durch die Gewährleistung eines effektiven Verfahrens ab.680 Diese vom 

Bundesverfassungsgericht zu den Grundrechten entwickelte Pflicht zur ausreichenden 

Verfahrensausgestaltung (Grundrechtsschutz durch Verfahren) ist auf die Staatsziele zu 

übertragen,681 weil sie sich auf die objektive Schutzpflicht eines Grundrechts bezieht, die 

mit der objektiven Verpflichtung bei Staatszielen vergleichbar ist.682 Da sich die verfah-

rensrechtliche Absicherung des Schutzes der Grundrechte sowie des Sozialstaatsprinzips 

nämlich aus dem Rechtsstaatsprinzip ableitet, ergeben sich die gleichen verfahrensrechtli-

chen Anforderungen auch für Art. 20a GG.683 Denn nur durch die Gewährleistung eines 

bestimmten Verfahrens kann eine begründete, nachvollziehbare und letztlich auch gericht-

lich nachprüfbare Entscheidung ergehen,684 aus der sich ersehen lässt, ob die Pflicht zum 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen erkannt und angemessen beachtet wurde.685 

Demnach treffen den Gesetzgeber Abwägungs-, Begründungs- und Rechtfertigungspflich-

ten, wenn er durch den Erlass von Rechtsnormen in die Umwelt eingreift,686 was auch bei 

der Aufhebung von Schutzgebieten der Fall ist. 

 

a)   Erfordernis der Abwägung 

Nunmehr soll der Frage nachgegangen werden, ob der Gesetzgeber dem Erfordernis der 

Abwägung unterliegt, wenn er ein ausgewiesenes Schutzgebiet aufheben oder die Aufhe-

bung von Schutzgebieten generell per Gesetz regeln will. 

                                                 
680 BVerfGE 53, 30, (65f.); 46, 325, (334f.); 37, 132, (141); Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 
20a, Rn. 79. 
681 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 333; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 54; Fisahn, ZUR 1996, 180, 185, 186; 
Söhnlein, S. 111/112; Steinberg, NJW 1996, 1985, 1989. 
682 Siehe oben 3. d) cc). 
683 Söhnlein, S. 111/112. 
684 Steinberg, NJW 1996, 1985, 1989. 
685 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 78/79; Fisahn, ZUR 1996, 180, 186; Schink, 
DÖV 1997, 221, 227; Veith, S. 245. 
686 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 50, 54; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 84. 
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Den Staatszielen wird schon im Allgemeinen die Funktion als Abwägungs- und Ausle-

gungsdirektive beigemessen,687 weshalb dem Staatsziel Umweltschutz eine besondere 

Bedeutung als Abwägungs- und Auslegungsnorm zukommt688 und sie von daher vom Ge-

setzgeber bei seinen Entscheidungen, die sich auf die Umwelt auswirken, heranzuziehen 

ist.689  

Wie bereits festgestellt, wird der Normgeber durch Art. 20a GG verpflichtet, eine Rechts-

ordnung zu gestalten, nach der die natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung 

anderer Verfassungsgrundsätze und Staatsziele effektiv und angemessen geschützt wer-

den.690 Selbst wenn dem Gesetzgeber bei der Umsetzung der Vorgaben aus dem Staats-

ziel Umweltschutz ein Gestaltungsspielraum zugestanden wird, unterliegt er dabei umfas-

senden Ermittlungs-, Bewertungs- und Abwägungspflichten.691 Denn die vor dem Erlass 

von Rechtsnormen an das Erkenntnisverfahren zu stellenden Anforderungen sind im Be-

reich des Umweltschutzes nicht geringer als bei den grundrechtlichen Schutzpflichten.692 

Das Gebot der Abwägung ergibt sich ungeachtet einer gesetzlichen Verpflichtung in ver-

schiedenen Gesetzen im Allgemeinen bereits aus dem Wesen des Rechtsstaatsprin-

zips,693 da es sich bei der Abwägung um einen für alle Rechtsgebiete anwendbaren Ent-

scheidungsmodus handelt, der immer anzuwenden ist, sobald mindestens zwei auf die 

Verwirklichung von Zielen gerichtete Rechtssätze zusammentreffen, die nicht gleichzeitig 

im vollen Umfang realisiert werden können.694  

                                                 
687 Badura, Arten der Verfassungsrechtssätze, Rn. 15; Hesse, Bedeutung der Grundrechte, Rn. 35; Larenz, 
S. 339; Veith, S. 40/41. 
688 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 
162; Katz, Rn. 585; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 25; Uhle, DÖV 1993, 947, 951; Wolf, KritV 1997, 280, 
284. 
689 Brohm, JZ 1994, 213, 219; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 50; Peters, NVwZ 1995, 555, 556; Uhle, UPR 
1996, 55, 56. 
690 Siehe oben 3. e) cc) aaa). 
691 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 584; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 78/79; Pa-
pier, § 18, Rn. 84; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 49; Steinberg, NJW 1996, 1985, 1989, 1991; Veith, S. 
128, 246. 
692 Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 141; Söhnlein, S. 109. 
693 BVerwGE 41, 67, (68); 61, 295, (301); Hendler, § 17, Rn. 1; Hoppe, § 7, Rn. 7; Papier, § 18, Rn. 84; 
Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 177. 
694 Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 445; Koch, Basis der Abwägung, S. 10, 20; Larenz, S. 413; Stern, Staats-
recht, Bd. III/2, S. 816. 
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Das Bundesverfassungsgericht bezieht sich bei der Prüfung der Verfassungskonformität 

von Gesetzen, bei denen widerstreitende Verfassungsgüter in Ausgleich zu bringen sind, 

regelmäßig auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip,695 welches wiederum Bestandteil des 

Rechtsstaatsprinzips ist.696 Der Konflikt widerstreitender Verfassungsgüter muss somit im 

Wege der praktischen Konkordanz aufgelöst werden.697 Praktische Konkordanz bedeutet 

die Herbeiführung optimaler Verhältnismäßigkeit zwischen den konfligierenden Rechtsgü-

tern im Rahmen der Abwägung.698 Wenngleich sich die Abwägung im Sinne des Verhält-

nismäßigkeitsprinzips hauptsächlich auf den Bereich staatlicher Eingriffe, insbesondere in 

Grundrechte, bezieht, ist sie nicht auf diese Konstellationen beschränkt.699 Sie findet als 

allgemeine Denk- und Entscheidungsmethode auf allen Gebieten der Rechtsfindung 

statt.700  

Demzufolge müssen auch der Gesetzgeber vor dem Erlass einer Gesetzesvorschrift sowie 

die Verwaltung vor dem Erlass eines Verwaltungsaktes oder einer Rechtsverordnung die 

von ihnen verfolgten Interessen mit den entgegenstehenden Belangen abwägen.  

Ebenso müssen die aus dem Untermaßverbot resultierenden und vom Gesetzgeber zu 

treffenden Vorkehrungen für einen angemessenen Schutz eines Rechtsgutes auf einer 

sorgsamen Tatsachenermittlung und nachvollziehbaren Einschätzung basieren,701 sodass 

sich auch hieraus das Gebot der Abwägung ableitet. 

All diese zum Gebot der Abwägung ergangenen Grundsätze sind auch auf die Staatsziel-

bestimmung des Art. 20a GG anzuwenden, weil auch diese schutzgutorientiert und des-

halb mit den Freiheitsgrundrechten vergleichbar ist.702 Überdies lässt sich aus der Rechts-

verbindlichkeit der Staatszielbestimmungen die Verpflichtung zu einem schonenden Inte-

                                                 
695 Hendler, § 17, Rn. 1; Papier, § 18, Rn. 84; Schlink, S. 49; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 817; so etwa 
in BVerfGE 7, 377, (405 ff.); 11, 30, (42); 16, 147, (172 f.); 19, 330, (336 f.).; 78, 38, (50); 79, 1, (27 f.); 79, 
29, (41 f.); 79, 174, (198). 
696 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 258; Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 445/446; Larenz, S. 423. 
697 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 72; Jakobs, DVBl. 1985, 97, 99; Koch, Basis der Abwä-
gung, S. 9; Larenz, S. 412; Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 29, 33; Stern, Staatsrecht, Bd. 
III/2, S. 835; Veith, S. 128/129. 
698 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 72; Jakobs, DVBl. 1985, 97, 99; Stern, Staatsrecht, Bd. 
III/2, S. 835. 
699 Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 27, 29/30. 
700 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 405; Fisahn, ZUR 1996, 180, 182; Hoppe, § 7, Rn. 36; Kloepfer, DVBl. 
1995, 441, 445; Larenz, S. 404; Söhnlein, S. 67/68; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 815. 
701 BVerfGE 88, 203, (254); Schlette, JZ 1996, 327, 333; Starck, Praxis der Verfassungsauslegung, S. 
88/89. 
702 Siehe 3. d) cc). 



 
132 

ressenausgleich und damit auch das Abwägungsgebot herleiten.703 Denn der durch den 

verfassungsändernden Gesetzgeber eingefügte Zusatz „... im Rahmen der verfassungs-

mäßigen Ordnung ...“ verpflichtet die Staatsgewalten zu einer Abwägung des sich aus Art. 

20a GG ergebenden Schutzauftrages mit anderen Verfassungsgütern.704 

Aus alledem ergibt sich, dass sich das Gebot zur Abwägung aus zahlreichen rechtsstaatli-

chen Grundsätzen herleitet und damit auch bei der Aufhebung von Schutzgebieten anzu-

wenden ist, selbst wenn diese Maßnahme und deswegen auch das Gebot der Abwägung 

diesbezüglich gesetzlich nicht ausdrücklich normiert sind. 

Infolgedessen muss die in Art. 20a GG zum Ausdruck gebrachte verfassungsrechtliche 

Wertentscheidung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen berücksichtigt und in die 

Entscheidungsfindung einbezogen werden, sobald die natürlichen Lebensgrundlagen von 

einer staatlichen Maßnahme betroffen sind.705 Dies ist bei der Aufhebung von Schutzge-

bieten der Fall, weil diese Maßnahme prinzipiell geeignet ist, den Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen zu verkürzen. Folglich muss bereits bei der Regelung der Aufhebung 

von Schutzgebieten durch abstrakt-generelles Gesetz eine Abwägung erfolgen, weil mit 

einem solchen Gesetz die Voraussetzungen für die spätere Aufhebung festgelegt werden. 

Der Gesetzgeber muss eine Abwägung zwischen den Belangen des Umweltschutzes so-

wie den anderen öffentlichen oder privaten Interessen vornehmen,706 zumal das Verfahren 

der Gesetzgebung rechtsstaatlichen Mindestanforderungen unterliegt und auf einem voll-

ständigen Abwägungsvorgang beruhen muss.707 Ob es durch die Aufhebung eines 

Schutzgebietes tatsächlich zu einer Verkürzung des Schutzes der natürlichen Lebens-

grundlagen kommt, ist zudem im Rahmen einer (späteren) Abwägung im Einzelfall konkret 

zu ermitteln. 

Inhaltlich verlangt das Abwägungsgebot, dass überhaupt eine sachgerechte Abwägung 

vorgenommen wird, indem zunächst alle Belange sorgfältig ermittelt und in die Abwägung 

aufgenommen werden. Anschließend muss die Bedeutung der betroffenen Interessen zu-

                                                 
703 Veith, S. 129/130. 
704 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 78; Schulze-
Fielitz, Art. 20a, Rn. 47, 49. 
705 BVerwGE 104, 68, (76); NVwZ 1995, 907, 909; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 
76; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 49; Söhnlein, S. 71. 
706 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 4; Bernsdorff, NuR 1997, 328, 332; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 584; 
Fisahn, ZUR 1996, 180, 185; Kuhlmann, NuR 1995, 1, 6; Schink, DÖV 1997, 221, 227; Veith, S. 128. 
707 Papier, § 18, Rn. 84, 85. 
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treffend gewichtet und ein objektiv vertretbarer Ausgleich zwischen ihnen herbeigeführt 

werden.708  

Entsprechendes gilt für die Exekutive, falls diese in der Form des Verwaltungsaktes oder 

der Rechtsverordnung über die Aufhebung von Schutzgebieten entscheidet. Trotz der Un-

terschiede zwischen Gestaltungs- und Ermessensspielräumen ist nämlich die Abwägung 

zentraler Bestandteil beider zugestandener Freiräume.709 

Als allgemeine Denk- und Entscheidungsmethode erfolgt die Abwägung nach einer festen 

Struktur, die sich in die drei Phasen710 der Informationsgewinnung (aa)), der Bewertung 

(bb) und cc))711 sowie der anschließenden Entscheidung bzw. Gewichtung (dd)) aufglie-

dert.712 

Im Folgenden werden die Bestandteile der Abwägungsentscheidung detailliert untersucht 

und die für die Aufhebung von Schutzgebieten maßgeblichen Besonderheiten, vor allem 

die naturschutzfachlichen Bewertungskriterien (cc)), herausgearbeitet. 

 

aa)   Phase der Informationsgewinnung 

Die erste Phase der Abwägung besteht in der Sammlung aller entscheidungserheblichen 

Informationen, die für die späteren Phasen der Bewertung und der Gewichtung erforder-

lich sind. 

                                                 
708 Fisahn, ZUR 1996, 180, 183; Hendler, § 17, Rn. 14; Hoppe, § 7, Rn. 8; Ossenbühl, Abwägung im Ver-
fassungsrecht, S. 33; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 819; vgl. hierzu bereits die Ausführungen unter 3. d) 
bb) ccc). 
709 Peters, NVwZ 1995, 555, 556. 
710 Teilweise wird vertreten, dass sich die Abwägung in vier Phasen vollziehe (vgl. Veith, S. 381, die aber auf 
S. 129 ebenfalls von drei Phasen ausgeht), vereinzelt wird die Abwägung auf zwei Phasen reduziert (vgl. 
Söhnlein, S. 67/68), wobei sich inhaltlich keine Abweichungen zum hier dargestellten Drei-Phasen-Modell 
ergeben, sondern lediglich die Phase der Informationsgewinnung nochmals in Ermittlung und Einstellung 
des Abwägungsmaterials unterteilt bzw. die Phasen Bewertung und Gewichtung zusammengefasst werden. 
711 Zum besseren Verständnis der dem Untersuchungsthema immanenten Besonderheiten wird aus Darstel-
lungsgründen die Phase der Bewertung vorliegend in zwei Abschnitte unterteilt. Nichtsdestotrotz handelt es 
sich bei der Phase der Bewertung um eine einheitliche Phase im Rahmen der Abwägung. 
712 Hendler, § 17, Rn. 19; Hoppe, § 7, Rn. 36; Michael, JuS 2001, 148, 150; Söhnlein, S. 67/68; Stern, 
Staatsrecht, Bd. III/2, S. 819; Veith, S. 129 (Fn. 800). 
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aaa)   Pflicht zur Informationsgewinnung 

Auch die Pflicht zur Gewinnung von Informationen vor Erlass einer Rechtsnorm oder eines 

Verwaltungsaktes ergibt sich bereits aus dem Willkürverbot sowie dem Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz,713 welche jeweils Bestandteile des Rechtsstaatsprinzips sind.714 Die Er-

mittlung und Zusammenstellung des Abwägungsmaterials umfasst den Komplex von Tat-

sachen und Interessen, der für die spätere Entscheidungsfindung relevant ist.715 Hierzu 

muss der Normgeber zunächst Art und Ausmaß der Gefährdung der durch seine Maß-

nahme betroffenen verfassungsrechtlichen Schutzgüter ermitteln.716  

Mithin sind Ermittlungen anzustellen, welche Auswirkungen die geplante Vorschrift oder 

Einzelmaßnahme nach dem Stand von Wissenschaft und Technik auf die natürlichen Le-

bensgrundlagen haben könnte.717 Denn die Kenntnis über die jeweiligen Auswirkungen 

von Maßnahmen auf die betroffenen Verfassungsgüter schlägt sich unweigerlich im Er-

gebnis der Gewichtung nieder.718 Der Gesetzgeber muss sämtliche konkret für die Abwä-

gung beachtlichen Interessen ermitteln, die sich nach Lage der Dinge nicht nur geringfügig 

auf das Ergebnis auswirken.719 

 

bbb)   Umfang der Informationsgewinnung 

Erfolgt bereits die Informationsgewinnung nur lückenhaft, wird der späteren Bewertung 

und Gewichtung des Abwägungsmaterials die Basis entzogen.720 Deswegen bedarf es 

einer ausreichenden Sachverhaltsermittlung, deren Reichweite und Umfang sich aus dem 

mit der angestrebten Maßnahme verfolgten Zweck einschließlich der hierfür erörterungs-

                                                 
713 BVerfG, NJW 1995, 1811, 1814; BVerwGE 59, 253; (258); Benda, § 17, Rn. 53; Di Fabio, S. 822; 
Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 445; Söhnlein, S. 69. 
714 Katz, Rn. 161, 174, 205; Maurer, Staatsrecht I, § 8, Rn 55. 
715 Hoppe, § 7, Rn. 42; Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 33; Veith, S. 385. 
716 Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 447; Michael, JuS 2001, 148, 150; Steinberg, NJW 1996, 1985, 1988; 
Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 836. 
717 Epiney, in vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 78; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 48; Söhnlein, 
S. 109; Steinberg, NJW 1996, 1985, 1992. 
718 Söhnlein, S. 70; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 836. 
719 BVerfGE 39, 210, (226); BVerwGE 104, 68, (73); Hoppe, § 7, Rn. 63; Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 447; 
Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 33; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 189; Veith, S. 
389/390. 
720 Papier, § 18, Rn. 84; Veith, S. 386. 
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würdigen Alternativen bestimmt.721 Der Gesetzgeber hat nämlich nicht nur die letztlich von 

ihm präferierte Lösung in die Abwägung einzustellen, sondern muss die real möglichen 

Alternativen aufführen, damit festgestellt werden kann, ob unter den zu erwägenden Vari-

anten die bestmögliche Entscheidung im Sinne der praktischen Konkordanz gewählt wur-

de.722  

Die Pflicht zur Einbeziehung von Alternativen erstreckt sich auf die nach Lage der Dinge 

nahe liegenden Lösungen.723 Dabei geht es bei den Alternativen zur Aufhebung von 

Schutzgebieten vornehmlich darum, ob die Erreichung des damit verfolgten Zwecks auch 

durch weniger einschneidende Maßnahmen als die Aufhebung des Schutzgebietes erfol-

gen könnte, wie etwa die Erteilung von Befreiungen oder Ausnahmegenehmigungen. In 

Betracht zu ziehen ist aber auch die Aufhebung eines anderen Schutzgebietes, wenn da-

mit die Umwelt weniger beeinträchtigt würde und das verfolgte Ziel dort genauso gut ver-

wirklicht werden kann. Als Alternative muss eventuell auch die so genannte „Null-Variante“ 

in die Abwägung einbezogen werden, nach der auf die Maßnahme ganz verzichtet wird.724  

Es sind Erwägungen im Rahmen einer Gesamtbilanz der geplanten Maßnahme unter Be-

rücksichtigung des mit ihr verfolgten Zwecks dahingehend anzustellen, welche Auswirkun-

gen die Umsetzung der Maßnahme auf die Umwelt mit sich bringt und ob sie diese Beein-

trächtigung unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wert ist.725 Die vom 

Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf die Planung geforderte konkrete Abwägungser-

heblichkeit, nach der die ermittelten Belange mehr als geringfügig betroffen, deren Beein-

trächtigung durch die Maßnahme wahrscheinlich und für die Entscheidung erkennbar sein 

müssen,726 lässt sich auch auf die Aufhebung von Schutzgebieten übertragen. Demnach 

hat der Normgeber sämtliche Tatsachen heranzuziehen, die seinerzeit für die Entschei-

dung über die Unterschutzstellung nach §§ 22 ff. BNatSchG abwägungserheblich waren.  

                                                 
721 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 82; Hoppe, § 7, Rn. 43, 53; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 198. 
722 BVerwGE 69, 256, (273); Fisahn, ZUR 1996, 180, 184; Hoppe, § 7, Rn. 54; Papier, § 18, Rn. 84. 
723 BVerwGE 69, 256, (273); DVBl. 1985, 900, 902; VGH Mannheim, NVwZ-RR 1989, 354, 356; Kloepfer, 
DVBl. 1995, 441, 447; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 198. 
724 BVerwG, DVBl. 1997, 1115, 1116; Söhnlein, S. 140. 
725 BVerwG, DVBl. 1997, 1115, 1116, 1117. 
726 BVerwGE 59, 87, (103); Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 189; Veith, S. 387. 
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Dabei sind wegen der sich aus Art. 20a GG ergebenden Verantwortung für die künftigen 

Generationen auch die möglichen Auswirkungen der geplanten Maßnahme auf die zukünf-

tigen Bedingungen zu erstrecken,727 sodass die Tatsachenermittlung neben vergangenen 

und gegenwärtigen auch zukünftige Belange umfassen muss.728 Es müssen die potenziel-

len Folgerisiken und Nebenwirkungen der staatlichen Maßnahme genauestens ausgelotet 

werden.729 Wegen der Verpflichtung, die natürlichen Lebensgrundlagen auch für die künf-

tigen Generationen zu schützen, umfasst die Ermittlung der Tatsachen demzufolge sowohl 

die zu erwartenden Einwirkungen auf die Umwelt als auch die Vorteile, die den künftigen 

Generationen durch die betreffende Maßnahme zu Gute kommt.730  

Die Tatsachenermittlung bei Maßnahmen, die sich über einen längeren Zeitraum oder gar 

auf Dauer negativ auf die natürlichen Lebensgrundlagen auswirken können, darf sich also 

nicht lediglich auf kurzfristige Effekte, wie etwa die Schaffung von Arbeitsplätzen für die 

Durchführung einer Baumaßnahme, beschränken. Es müssen die angestrebten Vorteile 

auf den gesamten Zeitraum der voraussichtlichen Beeinträchtigung der Umwelt bezogen 

werden. Nur wenn sich die zu erwartenden Vorteile auf denselben Zeitraum erstrecken wie 

die zu erwartenden Einwirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, kann eine ver-

gleichende Bewertung und Gewichtung der Maßnahme dahingehend erfolgen, ob die Inte-

ressen an der Durchführung der Maßnahme die Interessen am Schutz der Umwelt über-

wiegen.  

Es muss also einerseits ermittelt werden, welche Auswirkungen sich aus der Aufhebung 

eines Schutzgebietes für die Umwelt ergeben und wie lange diese voraussichtlich anhal-

ten werden. Andererseits müssen die mit der Aufhebung des Schutzgebietes verfolgten 

Interessen herausgearbeitet und die für dieselbe Zeitspanne angestrebten oder erwarteten 

Vorteile dargestellt werden. 

                                                 
727 Söhnlein, S. 71, 140. 
728 Badura, Staatsrecht, F, Rn. 10; Hoppe, § 7, Rn. 44, 45. 
729 Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 836. 
730 Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 48; Söhnlein, S. 144. 
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ccc)   Ermittlung zukünftiger Belange 

Die Ermittlung zukünftiger Belange kann nur im Wege einer Prognose vorgenommen wer-

den, sprich einem Urteil über die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Entwicklung in ab-

sehbarer Zeit,731 wobei diese Prognose ihrerseits geeignet sein muss, ein aussagekräfti-

ges Ergebnis über die erwartete Entwicklung hervorzubringen.732  

Da es für die Abwägung maßgeblich darauf ankommt, wie intensiv die zu erwartenden 

Beeinträchtigungen der natürlichen Lebensgrundlagen ausfallen werden, muss ermittelt 

werden, ob sich die Beeinträchtigung (voraussichtlich) nur auf einzelne Naturgüter auswir-

ken oder durch das Ingangsetzen verschiedener Wirkungsketten das gesamte Biosystem 

betreffen wird.733 Bei der Aufhebung von Schutzgebieten kommt es insoweit auf die Prog-

nose an, wie sich das Gebiet nach der Aufhebung der Unterschutzstellung und den damit 

einhergehenden zu erwartenden Beeinträchtigungen durch anderweitige Nutzungen ent-

wickeln wird. Hierfür müssen besonders umfangreiche Tatsachenermittlungen angestellt 

werden, damit das Wahrscheinlichkeitsurteil nicht zu vage ausfällt. Zudem muss das 

Wahrscheinlichkeitsurteil in einer angemessenen und methodisch einwandfreien Weise zu 

Stande kommen,734 wobei zwischen verschiedenen geeigneten Methoden ausgewählt 

werden kann.735  

Insofern muss die Prognose auf einer ausreichenden Daten- und Faktenbasis sowie be-

stimmten Erfahrungssätzen beruhen, damit das Ergebnis der Untersuchung schlüssig, 

plausibel und vertretbar ist.736 Hierzu hat der Gesetzgeber die ihm zugänglichen Erkennt-

nisquellen voll auszuschöpfen,737 damit er die voraussichtlichen Folgen seiner Maßnahme 

                                                 
731 BVerfGE 57, 139, (159). 
732 Badura, Staatsrecht, F, Rn. 10; Hoppe, § 7, Rn. 56; Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 447; Lorenz, S. 203; 
Steinberg, NJW 1996, 1985, 1989. 
733 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 51/52; Veith, S. 176. 
734 BVerfGE 106, 62, (151); BVerwGE 56, 110, (121); 75, 214, (234); NVwZ-RR 1991, 129, 131; 1991, 601, 
609; Badura, Staatsrecht, F, Rn. 10; Burghart, S. 162/163; Fisahn, ZUR 1996, 180, 183; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 192. 
735 BVerfGE 106, 62, (151); BVerwG, NVwZ 2002, 350, 355 f. 
736 BVerfGE 106, 62, (151); 50, 290, (333/334); BVerwG, NVwZ 2002, 350, 355; VGH Mannheim, NJW 
1977, 1465, 1468; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 83; Hoppe, § 7, Rn. 61; Lorenz, 
S. 203; Papier, § 18, Rn. 80; Steinberg, NJW 1996, 1985, 1989; Voßkuhle, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG 
III, Art. 93, Rn. 44. 
737 BVerfGE 106, 62, (151); 76, 220, (242); 50, 290, (333/334); Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, 
Art. 20a, Rn. 83; Kadelbach, KritV 1997, 263, 274; Söhnlein, S. 108/109; Veith, S. 240. 
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so zuverlässig wie nur möglich einschätzen kann.738 Darin unterscheidet sich die Progno-

se von der bloßen Vermutung, da Letztere eben nicht durch Tatsachen unterstützt ist und 

damit keine Vorschau künftiger Geschehensabläufe darstellt.739 Ein Prognosespielraum 

scheidet daher aus, soweit der Gesetzgeber die Unsicherheiten des Wahrscheinlichkeits-

urteils hätte durch gesicherte Daten und Erfahrungssätze ausräumen können.740  

Den Gesetzgeber trifft die Darlegungslast für die Erfüllung der für eine sachgemäße Prog-

nose erforderlichen Voraussetzungen.741 Sind auf Grund der ermittelten Tatsachen ver-

schiedene Geschehensabläufe vorstellbar, ist derjenige heranzuziehen, der zum Zeitpunkt 

der Maßnahme am wahrscheinlichsten ist.742  

Wegen der besonderen Wertigkeit der künftigen natürlichen Lebensgrundlagen darf eine 

Maßnahme nicht mit dem bloßen Hinweis durchgeführt werden, über negative Auswirkun-

gen lägen keine Erkenntnisse vor. Ebenso wenig kann die Abwägungserheblichkeit der 

Schutzgüter des Art. 20a GG mit der Begründung negiert werden, sie seien objektiv von 

geringem Wert oder von vornherein nicht schutzwürdig, denn damit würde der Verfas-

sungsrang des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen verkannt.743 Hat der Gesetz-

geber jedoch die für ihn verfügbaren Erkenntnisquellen ausgeschöpft, machen spätere, 

abweichende Verläufe der Entwicklung die getroffene Prognose nicht rechtsfehlerhaft.744 

 

ddd)   Ermessen bei der Informationsgewinnung? 

Hinsichtlich der Informationsgewinnung und Zusammenstellung des Abwägungsmaterials 

besteht kein Ermessen.745 Die Nichtberücksichtigung erkennbar entscheidungserheblicher 

Informationen ist dem Gesetzgeber verwehrt.746 Die zutreffende und vollständige Ermitt-

                                                 
738 BVerfGE (50, 333 f.); 88, 203, (263); Burghart, S. 162/163; Papier, § 18, Rn. 80; Steinberg, NJW 1996, 
1985, 1989. 
739 VGH Mannheim, BRS 32 Nr. 11 (S. 27). 
740 BVerfGE 106, 62, (151). 
741 BVerfGE 106, 62, (152/153); 79, 311, (343 ff.); Badura, Staatsrecht, F, Rn. 10. 
742 VGH Mannheim, BRS 32 Nr. 11 (S. 27). 
743 Veith, S. 392. 
744 BVerfGE 106, 62, (151/152); 50, 290, (334); 39, 210, (226); Papier, § 18, Rn. 84; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 192. 
745 Burghart, S. 159; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 189. 
746 Kloepfer, DVBl. 1995, 441, 447. 
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lung des Sachverhaltes kann gerichtlich vollumfänglich überprüft werden,747 da es sich um 

eine gerichtlich nachprüfbare Tat- und Rechtsfrage und damit um Rechtsanwendung han-

delt.748 Bei der Tatsachenfeststellung geht es nämlich nicht um die Entscheidung zwischen 

zwei voneinander verschiedenen Ansichten, sondern nur um die Aufnahme des objektiven 

Befundes.749  

Das Zugeständnis an den Gesetzgeber in Form einer Einschätzungsprärogative und der 

damit einhergehenden Beschränkung der gerichtlichen Kontrolle bezüglich der letztendli-

chen Abwägungsentscheidung wird somit durch eine verstärkte Prüfkompetenz hinsicht-

lich eines ordnungsgemäßen Abwägungsverfahrens ausgeglichen.750 Die Gestaltungsfrei-

heit des Gesetzgebers wird durch die Anforderung, vor Erlass einer Vorschrift eine gericht-

lich überprüfbare Tatsachenermittlung anzustellen, nicht beeinträchtigt. 

Die Rechtsprechung stellt sogar verschärfte Anforderungen an die Ermittlung des Sach-

verhaltes, wenn es um potenzielle Eingriffe in Natur und Landschaft geht.751 Hinsichtlich 

der Rechtmäßigkeit der Aufstellung von Bauleitplänen hat das Bundesverwaltungsgericht 

unter Hinweis auf Art. 20a GG hervorgehoben, dass eine Gemeinde nicht nur zu prüfen 

habe, ob mit Eingriffen in die Natur und Landschaft zu rechnen sei, sondern sie muss dar-

über hinaus den vorgefundenen Zustand von Natur und Landschaft feststellen sowie Über-

legungen anstellen, wie etwaige Eingriffsfolgen sachgerecht bewältigt werden können.752 

Ist nämlich ein ökologisch sensibles Areal von einer behördlichen Maßnahme betroffen, 

muss die Ermittlung des Sachverhaltes mit größter Sorgfalt vorgenommen werden.753 Ge-

rade bei der Aufhebung von Schutzgebieten handelt es sich um ökologisch sensible Ge-

biete, weil bei deren Unterschutzstellung die Schutzbedürftigkeit zuvor festgestellt wurde.  

                                                 
747 Badura, Staatsrecht, F, Rn. 10; Lorenz, S. 213, 215. 
748 BVerfGE 79, 311, (343 ff.); BVerfG, NJW 1997, 383, 385. 
749 Burghart, S. 159. 
750 Papier, § 18, Rn. 80, 85. 
751 BVerwGE 104, 68 ff.; NJW 1995, 2648, 2650; Hendler, § 17, Rn. 1. 
752 BVerwG 104, 68, (78); Hendler, § 17, Rn. 29. 
753 Söhnlein, S. 71. 
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eee)   Besonderheiten bei der Erhebung von Umweltdaten 

Unabhängig von der Rechtspflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung754 ergibt sich aus alledem, dass vor der Aufhebung eines Schutzgebietes eine um-

fassende Erhebung der maßgeblichen landschafts- oder naturschutzrelevanten Daten er-

folgen muss, die zur anschließenden Bewertung heranzuziehen sind. Die Erfassung der 

umweltbezogenen Schutzgüter ist die unabdingbare Voraussetzung für die anschließende 

Folgenermittlung und Bewertung, auf der die abschließende Abwägungsentscheidung be-

ruht.755  

Dabei muss keine vollumfängliche Grunddatenerfassung erfolgen. Es reicht aus, wenn 

nach dem Stand der Wissenschaft repräsentative Indikatoren oder Eckwerte ermittelt wer-

den, die gesicherte Rückschlüsse auf die bestehende Umweltsituation zulassen (so ge-

nannte Bioindikation).756 Denn über derartige Daten lassen sich aussagekräftige biologi-

sche Kennwerte hinsichtlich der in einem Gebiet vorfindlichen Artenpopulationen oder ge-

samter Biozönosen gewinnen.757 So kann man etwa auf Grund der exponierten Stellung 

der Pflanzen in Ökosystemen enge Verknüpfungen zu sämtlichen anderen Umweltfakto-

ren herstellen.758 Infolgedessen handelt es sich bei den Bioindikatoren um konkrete ökolo-

gische Parameter, die ökosystemare Zusammenhänge und damit einen bestimmten Zu-

stand der Umwelt repräsentativ beschreiben.759 

 

fff)   Besonderheiten bei der Informationsgewinnung vor beabsichtigter Aufhebung  
        von Schutzgebieten 

Des Weiteren findet eine Eingrenzung der Datenerfassung durch das Untersuchungsthe-

ma selbst statt. Geht es nämlich um die Frage, ob die Aufhebung eines Schutzgebietes 

aus landschafts- oder naturschutzfachlicher Sicht erfolgen darf, so kommen als maßgebli-

che Daten nur diejenigen in Betracht, die für die jeweilige Unterschutzstellung ausschlag-

                                                 
754 Siehe zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach den UVPG unten E. I. 
755 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 48. 
756 Gassner, Recht der Landschaft, S. 131; Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 48, 71; Jessel/Tobias, S. 
137. 
757 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 71; Jessel/Tobias, S. 137. 
758 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 71. 
759 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 71; Jessel/Tobias, S. 137. 
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gebend waren. Ist nämlich für die Ausweisung alles darzulegen und nachzuweisen, was 

die gesetzlichen Zulassungskriterien verlangen,760 müssen im umgekehrten Falle zwar 

dieselben, aber auch keine weiteren Daten erhoben werden. Insoweit ist der Untersu-

chungsrahmen von vornherein auf die Naturgüter beschränkt, deretwegen die Ausweisung 

als Schutzgebiet vorgenommen wurde. 

Sofern die Ausweisung des Schutzgebietes zu Zwecken des Naturschutzes erfolgte, muss 

also festgestellt werden, welche der Arten, auf Grund derer die vorangegangene Unter-

schutzstellung basierte, in dem Gebiet noch und in welchem Umfang vorhanden sind. Hat-

te die Ausweisung des Schutzgebietes den Schutz der Landschaft zum Ziel, muss die Da-

tenerhebung dahingehend erfolgen, welche für die Unterschutzstellung maßgeblichen äs-

thetischen Besonderheiten und Wirkungszusammenhänge für die Umgebung prägend 

sind.761 Falls die Unterschutzstellung sowohl zu Zwecken des Naturschutzes als auch des 

Landschaftsschutzes erfolgt ist, müssen beide Erhebungsziele miteinander verknüpft wer-

den, sofern auch die Aufhebung beider Schutzregime beabsichtigt ist. 

Im Anschluss an die Informationsgewinnung muss eine Bewertung der erhobenen Daten 

vorgenommen werden, um zu einem Abwägungsergebnis dahingehend gelangen zu kön-

nen, ob die generelle Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten rechtmäßig ist bzw. 

die Aufhebung eines Schutzgebietes wegen überwiegender anderweitiger Interessen er-

folgen darf oder nicht. Allgemein gesprochen sind die im Rahmen der Informationsgewin-

nung hervorgebrachten unterschiedlichen Belange zu bewerten und im Wege der prakti-

schen Konkordanz miteinander in Einklang zu bringen.762 Dabei ist die Bewertung der 

Umweltdaten auf Maßstäbe angewiesen, die sowohl normativen als auch naturschutzfach-

lichen Ursprung sein können.763 Im Folgenden sollen daher die für das Untersuchungs-

thema in Betracht zu ziehenden normativen (bb)) und naturschutzfachlichen Bewertungs-

kriterien (cc)) herausgearbeitet werden. 

                                                 
760 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 32. 
761 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 32. 
762 Becker, DVBl. 1995, 713, 717; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 47; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 14; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 43; Maurer, Staatsrecht I, § 
6, Rn. 12; Scholz, Art. 20a, Rn. 42; Wolf, KritV 1997, 280, 303. 
763 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 33; zu den naturschutzfachlichen Besonderheiten siehe unten cc). 
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bb)   Normative Bewertung764 

Die abstrakte Wertigkeit der betroffenen Rechtsgüter wird unter anderem durch grundsätz-

liche Vorrangregeln im Vergleich mit anderen Rechtsgütern bestimmt.765 Hierbei sind ins-

besondere normative Vorgaben zu beachten, die sich wie Abwägungsdirektiven im Pla-

nungsrecht auf die Bewertung auswirken766 und den Gestaltungsspielraum des Gesetzge-

bers einschränken.767 Denn jeder Aufnahme eines Gesetzes kommt auch die Funktion zu, 

diesem ein bestimmtes Gewicht zu verschaffen, welches sich zwangsläufig bei der Bewer-

tung auswirkt.768 Allerdings existieren keine absoluten Richtwerte bezüglich der abstrakten 

Wertigkeit verfassungsrechtlicher Belange. Deshalb darf kein Verfassungsgut von vorn-

herein einseitig zu Lasten anderer Verfassungsgüter bevorzugt werden.769 Es kann der 

jeweils herausgearbeitete abstrakte Wert lediglich eine gewisse Leitlinie für die spätere 

Güterabwägung darstellen und diese vorbereiten, die Abwägung im Einzelfall aber nicht 

ersetzen.770 Mithin ist es rechtlich unzulässig, die Belange des Umweltschutzes gegenüber 

wirtschaftlichen Belangen als prinzipiell nachrangig anzusehen, wie dies in der öffentlichen 

Darstellung oftmals geschieht.  

Zunächst muss also versucht werden, die abstrakte Wertigkeit der betroffenen Interessen 

herauszuarbeiten771 und anschließend die von der staatlichen Maßnahme ausgehende 

Intensität der Beeinträchtigung im konkreten Einzelfall festzustellen.772 Hinsichtlich der 

abstrakten Bewertung können sich normative Prämissen aus der Verfassung selbst erge-

ben, sofern diese bestimmte Belange als besonders gewichtig hervorhebt.773 Allein der 

Verfassungsrang eines Rechtsgutes vermittelt diesem ein deutlich höheres Gewicht als 

Rechtsgütern, die etwa nur den Rang eines einfachen Gesetzes aufweisen, sofern dieses 

                                                 
764 Im Bauplanungsrecht wird diese zumeist als Phase der Gewichtung bezeichnet. 
765 Koch, H.-J., Basis der Abwägung, S. 11, 14; Ossenbühl, S. 30. 
766 Hoppe, § 7, Rn. 73; Veith, S. 384, 385. 
767 Söhnlein, S. 73; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 193. 
768 Henneke, NuR 1995, 325, 333; Veith, S. 398, 409. 
769 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 21; Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 72; Katz, Rn. 565, 649; 
Koch, H.-J., Basis der Abwägung, S. 10/11; Maurer, Staatsrecht I, § 1, Rn 62; Veith, S. 172. 
770 Larenz, S. 405; Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 30; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 818. 
771 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 406; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55; Koch, H.-J., Basis der Abwägung, 
S. 10; Michael, JuS 2001, 148, 150. 
772 Becker, DVBl. 1995, 713, 717; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 406; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55; 
Hoppe, § 7, Rn. 71; Larenz, S. 412; Murswiek, NVwZ 1996, 222, 227; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 819, 
835/836; Veith, S. 410. Bei der Intensität der Beeinträchtigung einer Maßnahme spielen vor allem natur-
schutzfachliche Bewertungskriterien eine maßgebliche Rolle (zu diesen sogleich unter cc)). 
773 Hoppe, § 7, Rn. 76; Larenz, S. 412; Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 30; Söhnlein, S. 
73; Veith, S. 409/410. 
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nicht selbst die Konkretisierung eines mit Verfassungsrang ausgestatteten Gutes ist774 und 

sich damit auf dieses zurückführen lässt.  

Sind in der Verfassung Schutzpflichten normiert, sind die diesen zu Grunde liegenden 

Schutzgüter der selbständigen abstrakten Bewertung durch den Gesetzgeber weitgehend 

entzogen, weil diesbezüglich die Bewertung durch den Verfassungsgeber bereits vorweg-

genommen wurde.775 Selbst wenn auch hier die Abwägung im konkreten Einzelfall zu er-

folgen hat,776 wird eine zielgerichtete Steuerung der Abwägung durch leitende Prinzipien 

bewirkt, die den Gestaltungsspielraum des Normgebers beschränken.777 Dies gilt insbe-

sondere für Verfassungsnormen ohne Gesetzesvorbehalt, weil hier die Bewertung des 

Schutzgutes durch den Verfassungsgeber abschließend erfolgt ist.778 So ist hinsichtlich 

der Einschränkung vorbehaltlos gewährter Grundrechte allgemein anerkannt, dass diese 

unter dem Hinweis auf die Einheit der Verfassung nur durch andere mit Verfassungsrang 

ausgestattete Rechte erfolgen kann.779  

Zu den leitenden Prinzipien gehören auch die Verfassungsgrundsätze einschließlich der 

Staatsziele, sodass dem Art. 20a GG eine abwägungsleitende Funktion in dem vorer-

wähnten Sinne zukommt.780 Wegen der bereits festgestellten Vergleichbarkeit von Grund-

rechten und dem Staatsziel Umweltschutz bezüglich ihres objektiven Charakters781 bedarf 

es für die Beschränkung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen daher ebenfalls 

eines Rechtsguts, das sich zumindest mittelbar aus dem Grundgesetz ergibt. Denn der 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen steht nicht unter Gesetzesvorbehalt. Vielmehr 

sind die Schutzgüter des Art. 20a GG jedenfalls vom Gesetzgeber im Rahmen der verfas-

sungsmäßigen Ordnung zu gewährleisten, worunter wie im Falle des Art. 20 Abs. 3 GG 

der gesamte Normenbestand des Grundgesetzes zu verstehen ist.782  

                                                 
774 Hesse, Bedeutung der Grundrechte, Rn. 35; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 826, 827, 828. 
775 Burghart, S. 172; 
776 Larenz, S. 404/405; Ossenbühl, Abwägung im Verfassungsrecht, S. 27, 30; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, 
S. 818. 
777 Hoppe, Baurecht, § 7, Rn. 11; Veith, S. 130, 382/383. 
778 Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 828. 
779 BVerfGE 28, 243, (261); 32, 98, (107 f.); 33, 52, (71); Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 
309. 
780 Veith, S. 130. 
781 Siehe hierzu oben 3. d) cc). 
782 BT-Drs. 12/6000, S. 67; Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Becker, DVBl. 1995, 713, 717/718; Ekardt, 
SächsVBl. 1998, 49, 56; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 54; Kloepfer, in: BK, GG 
Bd. 5, Art. 20a, Rn. 44; ders., DVBl. 1996, 73, 75; Meyer-Teschendorf, ZRP 1994, 73, 77; Murswiek, in: 
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Aus den vorgenannten Gründen ist die Ansicht verfehlt, der Gesetzgeber könne bei der 

Konkretisierung des Staatsziels Umweltschutz jedwedem anderen öffentlichen oder priva-

ten Belang den Vorrang gegenüber dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein-

räumen.783 Denn ein entsprechender Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion, auch Zwecke des 

einfachen Gesetzgebers dem Staatsziel Umweltschutz gleichwertig gegenüberzustellen, 

fand im Gesetzestext keinen Niederschlag.784 Dementsprechend kann die Verpflichtung 

zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ausschließlich zum Zwecke der Verfolgung 

anderer Verfassungsgüter und nicht durch sonstige Ziele des einfachen Gesetzgebers 

begrenzt werden,785 sofern diese nicht ihrerseits die Konkretisierung eines Verfassungsgu-

tes darstellen.  

Auch das Argument, die Gewichtigkeit eines Belanges ergebe sich aus seiner sachlichen 

Funktion und nicht aus seiner Erwähnung in der Verfassung,786 verkennt schlicht die durch 

den Verfassungsgesetzgeber vorgenommene Vorrangstellung von Verfassungsprinzipien, 

und damit auch von Staatszielen, gegenüber anderen Zielen des einfachen Gesetzgebers. 

Diese ist eine zwingende Folge des Rangverhältnisses von Verfassung und einfachem 

Gesetz, nach dem die Normen des Grundgesetzes gegenüber dem einfachen Recht hö-

herrangig sind.787 Es widerspräche dem Rang der Verfassung, wenn verfassungsmäßig 

nicht geschützten Gemeinschaftsgütern, die sich noch dazu beliebig behaupten ließen, 

den explizit erwähnten Verfassungsgütern gegenüber der Vorrang eingeräumt würde.788 

Selbst die in den Kompetenznormen des Grundgesetzes erwähnten Aufgaben sind keine 

Verfassungsprinzipien, weil sie eben nur die Befugnis zum Handeln regeln und die ver-

schiedenen Handlungsbereiche zwischen den unterschiedlichen Organen sowie Bund und 

Ländern abgrenzen.789 Diese Vorschriften stellen keine Verfassungswerte dar, sondern 

                                                                                                                                                                  
Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 58; Scholz, Art. 20a, Rn. 50; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 41; Söhnlein, S. 80; 
Uhle, UPR 1996, 55, 56; Wolf, KritV 1997, 280, 283. 
783 So aber Henneke, NuR 1995, 325, 333; Meyer-Teschendorf, ZRP 1994, 73, 77/78; Murswiek, NVwZ 
1996, 222, 228. 
784 BT-Drs. 12/6000, S. 66. 
785 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 56; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 48; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 14; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 44; ders., DVBl. 1996, 73, 
75; Söhnlein, S. 80; Wolf, KritV 1997, 280, 283. 
786 So Murswiek, NVwZ 1996, 222, 227. 
787 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 14; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 48; Larenz, S. 
339. 
788 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 72 (Fn. 31). 
789 Bock, S. 105, 108, 189; Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 131; Hes-
se, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 27, 491; Söhnlein, S. 79/80; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 
825. 
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bilden im Rechtsstaat die Basis für staatliche Eingriffsnormen, weil sich solche nach dem 

Rechtsstaatsprinzip nur aus dem Staat durch Verfassung zugewiesene Zuständigkeitsbe-

reiche ergeben können. Würde den Kompetenzvorschriften ebenfalls der Rang von Ver-

fassungsprinzipien zugedacht, gäbe es auf Grund der Regelungsdichte der Zuständigkei-

ten im Grundgesetz nahezu keinen Bereich, der nicht den besonderen Rang eines Verfas-

sungsprinzips innehätte, weil sich unter die Zuständigkeitsbereiche mittlerweile jedweder 

Belang interpretieren ließe. Mit der Verteilung der Zuständigkeiten durch Kompetenznor-

men hat der Verfassungsgeber aber lediglich die Aufgaben zwischen Bund und Ländern 

verteilt ohne den einzelnen Materien hierdurch eine besondere Bedeutung innerhalb der 

Verfassung zukommen zu lassen.790 Diese hat er vielmehr durch Verfassungsprinzipien, 

zu denen auch die Staatsziele gehören, herausgestellt. Mit der Aufnahme eines Staats-

ziels in das Grundgesetz nimmt der Verfassungsgeber eine Wertung vor, nach der das 

Staatsziel zumindest gegenüber sonstigen Zielen des einfachen Gesetzgebers grundsätz-

lich als gewichtiger anzusehen ist.791  

Darüber hinaus sind Staatszielbestimmungen an sich eine seltene Ausnahmeerscheinung 

innerhalb der Verfassung,792 was den Wertgehalt der jeweiligen Vorschrift nochmals her-

vorhebt. Gerade in Bezug auf das Staatsziel Umweltschutz hat der verfassungsändernde 

Gesetzgeber die mit der Aufnahme in das Grundgesetz einhergehende besondere Bedeu-

tung ausdrücklich hervorgehoben,793 wodurch der Schutz der natürlichen Lebensgrundla-

gen für den Abwägungsvorgang ein stärkeres Gewicht erfahren hat.794 Andere potenzielle 

Staatsziele wie etwa Arbeit, soziale Sicherheit oder ausreichender Wohnraum wurden hin-

gegen nicht aufgenommen,795 obwohl auch diese politischen Ziele zur Diskussion standen 

und immer noch stehen. Würde einem Staatsziel diese besondere Wertigkeit gegenüber 

sonstigen Zielen auch des einfachen Gesetzgebers nicht zukommen, hätte es der Einfüh-

                                                 
790 Bock, S. 188/189. 
791 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Hesse, Bedeutung der Grundrechte, Rn. 35; Larenz, S. 339. 
792 Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 79; Maurer, Staatsrecht I, § 6, Rn. 10. 
793 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Hesse, in: Benda/Maihofer/Vogel, HbVR, Teil 1, § 5, Rn. 40; Kotulla, KJ 
2000, 22, 22; Schink, DÖV 1997, 221, 223; Söhnlein, S. 75. 
794 BVerwGE 104, 68, (76); Bernsdorff, NuR 1997, 328, 334; Fisahn, ZUR 1996, 180, 186; Ekardt, 
SächsVBl. 1998, 49, 54; Hendler, § 17, Rn. 36; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 99; Murswiek, DV 
2000, 241, 266; ders., NVwZ 1996, 221, 223; Peters, NVwZ 1995, 555, 556, 557; Veith, S. 397/398, 408; 
Waechter, NuR 1996, 321, 326. 
795 BT-Drs. 12/6000, S. 75 ff.; Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 208. 
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rung des Staatsziels Umweltschutz gar nicht bedurft,796 weil der Umweltschutz ohnehin 

eine Aufgabe des Staates ist.797  

Aus alledem ergibt sich, dass sich die Aufnahme des Umweltschutzes als Staatsziel in die 

Verfassung bereits abstrakt auf die Gewichtung des Belanges Umweltschutz auswirkt. 

Damit ist jedoch keine absolute Vorrangstellung verbunden. Der Belang des Umweltschut-

zes kann überwunden werden, doch bedarf es hierzu wegen seines herausragenden Wer-

tes eines im Einzelfall nachgewiesenen Übergewichts eines entgegenstehenden Schutz-

gutes,798 das sich zumindest mittelbar aus der Verfassung ableitet. Der eigentliche Gestal-

tungsspielraum des Gesetzgebers kommt somit erst bei der abschließenden Gewichtung 

und Abwägungsentscheidung zum tragen.799 

Wegen des hohen Wertes, den die Verfassung dem Schutz der natürlichen Lebensgrund-

lagen beimisst,800 kann die Beeinträchtigung des Schutzgutes daher nur mit Gemeinwohl-

zwecken801 oder der Erforderlichkeit der Verwirklichung von Freiheitsgrundrechten legiti-

miert werden.802  

In Betracht kommt hierbei vor allem das mit dem Staatsziel der Herstellung oder Erhaltung 

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts aus Art. 109 GG verfolgte Ziel der Vollbeschäf-

tigung, sprich die Schaffung von Arbeitsplätzen.803 Diesbezüglich muss Art. 20a GG je-

doch als „... ökologisches Äquivalent zur ökonomischen Wachstums- und Stabilitätsvor-

sorge ...“ gesehen werden, sodass nunmehr ein umweltverträgliches Wirtschaftswachstum 

von Verfassungs wegen anzustreben ist.804  

Soweit darauf verwiesen wird, der Bau von Straßen diene ohnehin regelmäßig dem 

Staatsziel des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts aus Art. 109 GG sowie dem Sozial-

staatsziel, weil sie Mittel zur Verwirklichung der Wirtschaftsförderung und der sozialen Le-

                                                 
796 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 54. 
797 So Kloepfer, Umweltstaat, S. 49, 50 zur Situation vor Einführung des Art. 20a GG. 
798 Badura, Staatsrecht, D, Rn. 44; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 56; Hoppe, § 7, Rn. 73; Koch, H.-J., Basis 
der Abwägung, S. 20. 
799 Söhnlein, S. 70. 
800 Siehe hierzu oben 2. 
801 Bock, S. 186/187 zur Rechtfertigung von Umweltbeeinträchtigungen in der Zeit vor Einführung des Art. 
20a GG. 
802 Murswiek, NVwZ 1996, 222, 227; Veith, S. 411. 
803 Steinberg, NJW 1996, 1985, 1988. 
804 Wolf, KritV 1997, 280, 293. 
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bensgrundlagen seien,805 so vermag ein derart pauschaler Hinweis keine Allgemeingültig-

keit zu beanspruchen. Deshalb muss stets im Einzelfall untersucht werden, ob der Bau 

von Straßen auch tatsächlich unabdingbar dem Staatsziel des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts oder dem Sozialstaatsziel dient. Zahlreiche Vorhaben des parlamentari-

schen Gesetzgebers erfüllen nämlich eher politische oder wahltaktische Zwecke und die-

nen gerade nicht dem Schutz oder der Verwirklichung von Verfassungsgütern, weshalb sie 

von Verfassungs wegen dem Staatsziel Umweltschutz nachgeordnet sind.806  

So ist etwa Reichtum kein Staatsziel und damit kein mit Art. 20a GG abzuwägender Ver-

fassungsbelang,807 wodurch die oftmals als Begründung zur Durchführung von Maßnah-

men erwähnte Steigerung des Wohlstandes an sich nicht zur Abwägung mit anderen Ver-

fassungsgütern herangezogen werden kann. Die Steigerung des Wohlstandes dient er-

kennbar nur dem politischen Interesse der zur Wahl stehenden Parteien, ihre potenziellen 

Wähler zufrieden zu stellen.  

Auch beim Wohnungsbau kommt es darauf an, ob es sich um sozialen Wohnungsbau o-

der zumindest um solchen handelt, der geeignet ist, eine angespannte Wohnungssituation 

zu entschärfen und somit auf das Sozialstaatsprinzip zurückführbar ist, oder ob er haupt-

sächlich zur Befriedigung der Nachfrage sozial nicht bedürftiger Personen an gehobenem 

Wohnraum ist. Dient er nur dem letztgenannten Ziel, kann dieses keine Rechtfertigung zur 

Aufhebung eines Schutzgebietes darstellen. 

Schließlich ändert auch der gesellschaftliche Wandel und die Einstellung der Bevölkerung 

zu einem Rechtsgut mit Verfassungsrang nichts an dessen verfassungsrechtlicher Stel-

lung, sodass der einfache Gesetzgeber die Zielsetzungen des Verfassungsgebers auch 

gegen die veränderten gesellschaftlichen Anschauungen durchsetzen und das Verfas-

sungsgut schützen muss.808 Denn selbst die Anerkennung der Gestaltungsfreiheit des Ge-

setzgebers darf nicht dazu führen, dass verfassungsrechtliche Gewährleistungen beliebig 

durch einfache Gesetze verkürzt werden.809  

                                                 
805 Henneke, NuR 1995, 325, 333. 
806 Söhnlein, S. 79. 
807 Waechter, NuR 1996, 321, 327. 
808 Starck, JZ 1993, 816, 821. 
809 BVerfGE 50, 290, (338). 
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Wird etwa der Wert eines Schutzgebiets in der öffentlichen Meinung gegenüber der Schaf-

fung von Arbeitsplätzen oder von Wohnraum allgemein als weniger wichtig eingestuft, än-

dert dies nichts an der herausgehobenen Stellung des Schutzes der natürlichen Lebens-

grundlagen in der Verfassung, die notfalls vom Staat auch gegen die Mehrheitsmeinung in 

der Bevölkerung durchgesetzt werden muss. Mitunter kann der Gesetzgeber aus Art. 20a 

GG sogar verpflichtet sein, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einen gesetzli-

chen Vorrang einzuräumen, wenn diese derart gefährdet sind, dass einzig hierdurch aus-

reichender Schutz gewährleistet wird.810  

 

cc)   Naturschutzfachliche Bewertung 

Neben normativen Bewertungskriterien gibt es für die Aufhebung von Schutzgebieten 

noch objektive Bewertungsmerkmale naturschutzfachlicher Art, denen sich der Gesetzge-

ber bezüglich der Frage nach der Rechtmäßigkeit der Aufhebung von Schutzgebieten 

nicht entziehen kann.  

So ist unbestritten, dass der Schutz eines bestimmten Landschaftsraumes umso wichtiger, 

je bedeutsamer er für die dortige Population der Tier- und Pflanzenarten ist.811 Das öffent-

liche Interesse an der Erhaltung einer Vogelart ist umso höher zu bewerten, wenn sie z. B. 

in der Roten Liste aufgeführt ist.812 Des Weiteren ist die Empfindlichkeit der Naturgüter auf 

die zu erwartenden Einwirkungen in die Bewertung einzubeziehen; so sind bestimmte 

Tierarten z. B. gegen Lärmimmissionen äußerst störanfällig, Pflanzen hingegen naturge-

mäß nicht.813 Da bei der Aufhebung eines Schutzgebietes bestimmte Verbote obsolet 

werden, die den Schutz bzw. die ungestörte Entwicklung bestimmter Arten gewährleisten 

sollten, ist deshalb zu prognostizieren, welche Auswirkungen auf die jeweiligen Arten mit 

dem Wegfall des Schutzes zu erwarten sind.  

Bei der Ermittlung der Gewichtigkeit von Umweltauswirkungen ist somit neben der Intensi-

tät der Einwirkung einer Maßnahme auf die Umwelt auch die Bedeutung und Empfindlich-

keit der einzelnen jeweils betroffenen Naturgüter anhand naturschutzfachlicher Kriterien zu 

                                                 
810 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 59. 
811 Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 48; Söhnlein, S. 76. 
812 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 194; siehe eingehend zu den Roten Listen als Bewertungskriteri-
um sogleich unter aaa). 
813 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 51. 



 
149 

bewerten und in unterschiedliche Schutzwürdigkeitsstufen einzuordnen.814 Im Rahmen der 

Abwägung ist damit die ökologische Wertigkeit und Seltenheit von Natur und Landschaft 

ins Verhältnis zum Bedarf an der Durchführung eines Vorhabens oder einer Maßnahme 

gerade in diesem Gebiet zu setzen.815  

In zeitlicher Hinsicht muss die Dauer und grundsätzliche Möglichkeit einer Reversibilität 

der nachteiligen Veränderung des von der Maßnahme betroffenen Ökosystems berück-

sichtigt werden.816 Je länger die zu erwartende Regeneration dauert, umso gewichtiger ist 

der Belang des Naturschutzes in die Abwägung einzustellen und umso höhere Anforde-

rungen sind an die Überwindung dieses Belanges zu stellen.817 Dies gilt insbesondere un-

ter dem Aspekt der Verantwortung für künftige Generationen, bei dem zusätzlich zum Inte-

resse der Allgemeinheit an der Durchführung einer Maßnahme, zu deren Gunsten der Be-

lang des Umweltschutzes zurückgestellt werden soll, die zu erwartenden Vorteile und 

Teilhabe auch der künftigen Generationen an dieser Maßnahme zu bewerten sind, da sich 

die Nachteile der Eingriffe in den Naturhaushalt vor allem, wenn nicht sogar ausschließ-

lich, auf die künftigen Generationen auswirken werden.818 Aus diesem Grunde ist bei der 

Bewertung der Naturgüter nicht nur der momentane Zustand, sondern auch deren Ent-

wicklungspotenzial zu berücksichtigen.819 Dabei sind auch etwaig zur Verfügung stehende 

Kompensationsflächen mit in die Bewertung einzubeziehen, falls diese ein größeres Ent-

wicklungspotenzial für die schutzwürdigen und schutzbedürftigen Naturgüter aufweisen. 

Bei der Bewertung der Umweltsituation aus den zuvor erhobenen Informationen ist stets 

zu berücksichtigen, dass sich die Umweltverträglichkeitsuntersuchung nicht auf sektorale 

Einzeluntersuchungen beschränkt, sondern einen medienübergreifenden und damit öko-

systemaren Ansatz verfolgt, der die Wechselwirkungen der einzelnen Bestandteile bewer-

tet.820 Nur hierdurch können auch die mittelbaren Auswirkungen auf die Naturgüter erfasst 

und in die Bewertung einbezogen werden.821 

                                                 
814 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 51. 
815 Fisahn, ZUR 1996, 180, 184. 
816 Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 48; Söhnlein, S. 73. 
817 Bernsdorff, NuR 1997, 328, 333; Söhnlein, S. 144. 
818 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 63; Söhnlein, S. 144. 
819 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 51. 
820 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 53; Runge, S. 107. 
821 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 10. 
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Im Folgenden werden mit den Roten Listen (aaa)), dem Grad der Hemerobie (bbb)) und 

der allgemeinen naturschutzfachlichen Bedeutung der Fläche (ccc)) verschiedene natur-

schutzfachliche Kriterien erörtert, die von der zuständigen Behörde oder dem zuständigen 

Gesetzgeber im Rahmen der Abwägung mit den gegenläufigen Interessen heranzuziehen 

sind. Je nach Einzelfall sind einzelne oder mehrere der Bewertungskriterien zur Abwä-

gungsentscheidung heranzuziehen. 

 

aaa)   Rote Listen 

Bezüglich des Untersuchungsthemas eignen sich für die Bewertung der Belange des 

Landschafts- und Naturschutzes in erster Linie die Roten Listen für gefährdete Biotopty-

pen, Tier- und Pflanzenarten. Bei diesen handelt es sich um regelmäßig durchgeführte 

Bestandsaufnahmen über das Vorkommen und die Bedrohung wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten sowie gefährdeter Biotope, aus denen sich Informationen über den Grad 

der Gefährdung ergeben.822 Sie stellen als wissenschaftliche Fachgutachten den jeweili-

gen Gefährdungsstatus für einen konkreten Bezugsraum dar,823 wobei sich die Gefähr-

dungseinstufung sowohl auf den Flächen- und Bestandsverlust als auch auf Qualitätsein-

bußen beziehen und die typenspezifische Regenerierbarkeit berücksichtigen. Diesbezüg-

lich unterliegen sie einem qualifizierten Bewertungssystem, welches die einzelnen Natur-

güter hinsichtlich ihres Erhaltungszustandes in dem jeweiligen Untersuchungsgebiet wie-

dergeben.824 Dabei beschränken sie sich auf wertneutrale Fakten zum aktuellen Zustand 

aus fachlicher Sicht.825 Die siebenstufige Bewertungsskala reicht von „ungefährdet“ bis zu 

„ausgestorben/verschollen“. 

Die Roten Listen für das Bundesgebiet werden unter der Federführung des Bundesamtes 

für Naturschutz erstellt und basieren ihrerseits auf den von den Naturschutzbehörden in 

den Bundesländern erhobenen Daten und Biotopkartierungen, stellen mithin staatliche und 

damit unparteiische Aufzeichnungen und Analysen dar.826 Damit geben die Roten Listen in 

zusammengefasster Form den Kenntnisstand und die objektiven Befunde einer Vielzahl 

                                                 
822 Blab, S. 7; Jessel/Tobias, S. 212; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 22. 
823 Binot-Hafke/Gruttke/Ludwig/Riecken/Korneck, S. 7; Blab, S. 7; Nipkow, S. 188. 
824 Blab, S. 14. 
825 Fischer-Hüftle, S. 131. 
826 Blab, S. 7. 
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von Spezialisten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen und Regionen wieder,827 wo-

durch sie öffentlichen Verzeichnissen gleichkommen.  

Zudem werden diese Listen seit dem Jahre 1977 in Sammelbänden geführt, ständig wei-

terentwickelt und fortgeschrieben,828 sodass sie eine erhebliche Aussagekraft über die 

jeweilige Größe und Entwicklung des Bestandes an Naturgütern und dessen Qualität be-

sitzen.829  

Die Einführung der Roten Listen hatte unter anderem zum Ziel, sie als gutachtliche Argu-

mentationshilfe für raum- und umweltrelevante Planungen zu verwenden.830 Gerade des-

wegen sind sie für die Bewertung der Belange des Landschafts- und Naturschutzes vom 

Gesetzgeber heranzuziehen, weil sie für die von diesem anzustellende Zukunftsprognose 

besonders geeignet sind. Sie sind eine Entscheidungshilfe für die Abschätzung der Aus-

wirkungen menschlicher Aktivitäten auf Landschaft und Natur.831 

Neben den vom Bundesamt für Naturschutz veröffentlichten Roten Listen gibt es Länder-

listen sowie regionale Bestandsverzeichnisse über Artenvorkommen und deren Gefähr-

dung,832 auf die zur Bewertung der Belange des Landschafts- und Naturschutzes ebenfalls 

zurückgegriffen werden soll. 

Schließlich existiert ein Verzeichnis gefährdeter Landschaften, in dem Landschaftsberei-

che in einem bundesweit einheitlichen und flächendeckenden Verfahren nach naturschutz-

fachlichen Gesichtspunkten beschrieben und bewertet wurden.833 Auf diese Weise konn-

ten in Deutschland 858 voneinander abgrenzbare Einzellandschaften ermittelt werden, die 

ihrerseits auf Grund ähnlicher Ausprägung bestimmter Merkmale in 24 Landschaftstypen 

eingestuft wurden. 

                                                 
827 Binot-Hafke/Gruttke/Ludwig/Riecken/Korneck, S. 10. 
828 Blab, S. 8; Jessel/Tobias, S. 212. 
829 Nipkow, S. 189. 
830 Binot-Hafke/Gruttke/Ludwig/Riecken/Korneck, S. 8. 
831 Fischer-Hüftle, S. 132; Jessel/Tobias, S. 212. 
832 Blab, S. 11. 
833 Blab, S. 12/13. 
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Die fünfstufige Bewertungsskala reicht von „besonders schutzwürdige Landschaften“ bis 

hin zu „städtische Verdichtungsräume“. Auch dieses Verzeichnis ist im Vorfeld der Ent-

scheidung über die Aufhebung eines Schutzgebietes von den zuständigen Behörden bzw. 

vom Gesetzgeber heranzuziehen. 

 

bbb)   Grad der Hemerobie 

Auf Grund des inzwischen gesteigerten Landschaftsverbrauchs ist das Schutzgut Land-

schaft als knappe Ressource einzustufen, deren weiterer Verbrauch unter dem Aspekt der 

für die Gesellschaft sinnvollsten Verwendung reguliert werden muss.834 Hierzu hat man 

bezüglich der Art der Bodennutzung mit dem Grad der Hemerobie inzwischen eine Syste-

matik entwickelt, die es erlaubt, die Auswirkungen auf die Natur und Landschaft nach der 

Intensität der Kultureinwirkung zu differenzieren.835 Die Ökosysteme in den einzelnen Ge-

bieten weisen nämlich einen unterschiedlichen Natürlichkeitsgrad auf, der durch die jewei-

lige Art, Dauer und Intensität der menschlichen Einwirkung gekennzeichnet wird.836 Die 

durch die verschieden intensive Belastung von Landschaft bedingte unterschiedliche Qua-

lität der jeweiligen Fläche wird dabei in mehrere Stufen von „natürlich“ bis „anthropogen“ 

eingeteilt.837 Danach stellt die Versiegelung und Überbauung einer Fläche die intensivste 

Art der Bodennutzung dar.838 

Zur Bewertung der Beeinträchtigung, der das jeweilige Gebiet durch die Aufhebung der 

Unterschutzstellung unterliegt, ist der Grad der Hemerobie vor der Aufhebung eines 

Schutzgebietes festzustellen und zu bewerten. 

                                                 
834 Fisahn, ZUR 1996, 180, 184. 
835 Söhnlein, S. 205. 
836 Kieser, S. 1. 
837 Kieser, S. 1. 
838 Söhnlein, S. 205. 
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ccc)   Naturschutzfachliche Bedeutung der Fläche 

Hinsichtlich der Bedeutsamkeit eines Landschaftsraumes darf dessen Größe nicht unbe-

rücksichtigt bleiben, da die Beeinträchtigung einer kleinen Fläche regelmäßig eine gerin-

gere Intensität mit sich bringt als die einer größeren Fläche.839 Ausmaß und Gewicht der 

Beeinträchtigung sind jedoch auch von der Funktion des jeweiligen Rechtsgutes abhän-

gig,840 weshalb im Einzelfall eine andere Würdigung erfolgen muss, wenn die Fläche be-

sonders bedeutsam für die Region ist. Deshalb muss ihre Funktion für die Umgebung ge-

nauer untersucht werden (funktionsspezifische Wertigkeit). Hierbei sind auch die mittelba-

ren Auswirkungen auf die Naturgüter zu berücksichtigen.841 So reagieren etwa Tiere nicht 

ausschließlich auf unmittelbare Veränderungen ihres jeweiligen Nahrungs-, Brut-, Rast- 

oder Überwinterungsraumes, sondern auch auf Veränderungen der räumlich-funktionalen 

Beziehungen zwischen diesen Teilhabitaten.842 Es kann die Aufhebung eines Schutzge-

bietes, welches etwa von bestimmten Tierarten als Nahrungsgebiet genutzt wurde, Aus-

wirkungen auf die Population benachbarter oder weiter entfernter Lebensräume mit sich 

bringen, wenn sich die Bedingungen in dem Nahrungsgebiet derart verändern, dass sie 

von den Tieren nicht mehr als solches genutzt werden können. 

Darüber hinaus lässt sich im Allgemeinen feststellen, dass Schutzgebiete neben ihrer 

Funktion als Ausgleichsfläche für regionale oder sogar überregionale Umweltbeeinträchti-

gungen oftmals auch zur Erholung für den Menschen dienen. Dies gilt auch und gerade für 

Schutzgebiete in unmittelbarer Nähe zur besiedelten Fläche, weil diesen Gebieten die 

Funktion von Naherholungsgebieten immanent ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist neben 

der eigentlichen naturschutzfachlichen Komponente auch die soziale Bedeutung von sied-

lungsnahen Landschaftsgebieten zu berücksichtigen, auf die die Bewohner in besonderem 

Maße als Naherholungsgebiet angewiesen sind, um sich von physischen und psychischen 

Strapazen des Alltagslebens zu erholen.  

Denn zum einen können Einwohner größerer Ortschaften, die nicht über eigene Kraftfahr-

zeuge verfügen, eine naturnahe Erholung fast ausschließlich in unmittelbar an die Ort-

schaft angrenzenden Landschaften finden und wären von einer solchen Art der Erholung 

ausgegrenzt, wenn sie keine geschützten Gebiete in ihrer Nähe mehr vorfänden. Zum an-

                                                 
839 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 71; Söhnlein, S. 76. 
840 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 71; Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 836. 
841 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 10. 
842 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, S. 71. 
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deren führt der Verlust siedlungsnaher Erholungsgebiete zu einem verstärkten Erholungs-

verkehr mobiler Personen in weiter entfernte Gebiete, wodurch die Umwelt im Allgemeinen 

durch Schadstoffe und der dortige Naturhaushalt durch das erhöhte Aufkommen an Besu-

chern erheblich belastet wird.  

Diese Auswirkungen müssen daher ebenfalls in die Abwägungsentscheidung einfließen, 

sofern es sich um siedlungsnahe Schutzgebiete handelt, deren Aufhebung erwogen wird. 

 

cc)   Gewichtung und Abwägungsentscheidung 

Nach der Informationsgewinnung und der anschließenden Bewertung der gesammelten 

Tatsachen kommt es zur Gewichtung derselben und der darauf beruhenden bzw. damit 

einhergehenden Abwägungsentscheidung.  

Es wird ein Vergleich der bewerteten widerstreitenden Rechtsgüter mit dem Ziel einer Art 

Saldierung derer Bedeutungsinhalte vorgenommen.843 Hierin liegt ein schöpferisch-

gestaltender Vorgang des Erkennens und des Wertens,844 bei dem sich der Normgeber 

letzten Endes über das Vorziehen und Zurückstellen konkurrierender und konfligierender 

Belange entscheidet.845 Dabei steht dem Gesetzgeber ein weiter, gerichtlich nicht über-

prüfbarer Gestaltungsspielraum zu, sofern die Entscheidung auf nachvollziehbaren Grün-

den beruht.846  

Allerdings ergibt sich aus dem Prinzip der praktischen Konkordanz, wonach kollidierende 

Verfassungsrechtsgüter zuvörderst weitgehend zu schonen sind, dass die Beeinträchti-

gung zu unterbleiben hat, wenn das mit der Maßnahme verfolgte Ziel anderweitig ohne 

Beeinträchtigung erreicht werden kann.847 Diese Anforderung ergibt sich auch aus dem 

Verhältnismäßigkeitsprinzip, weil ein Eingriff in ein Schutzgut nur rechtmäßig sein kann, 

sofern er erforderlich ist, es also keine milderen Mittel zur Erreichung des Ziels gibt.848  

                                                 
843 Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 829. 
844 Veith, S. 406. 
845 Burghart, S. 166/167; Hoppe, § 7, Rn. 42, 81; Larenz, S. 404. 
846 Burghart, S. 166; Fisahn, ZUR 1996, 180, 183. 
847 Söhnlein, S. 77/78, 81. 
848 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 55/56; Söhnlein, S. 78. 
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Demnach muss für die geplante Maßnahme ein tatsächliches Bedürfnis bestehen, das 

heißt, sie muss objektiv erforderlich sein.849 Die Anerkennung des Staatsziels Umwelt-

schutz an sich hat bereits zur Folge, dass ein Eingriff in das Schutzgut erforderlich und 

angemessen sein muss.850 Darin zeigt sich, dass der Normgeber oder die Verwaltung sich 

anbietende Alternativen zur Verwirklichung ihrer angestrebten Maßnahme in ausreichen-

dem Umfang zu prüfen haben.851 Um die Anforderungen aus dem Abwägungsgebot zu 

erfüllen, hat der Normgeber seine avisierte Lösung mit den ernsthaft in Betracht zu zie-

henden Alternativen nach vorangegangener Informationssammlung und -bewertung zu 

vergleichen.852 Sofern dem Staat hiernach mehrere gleichwertige Alternativen zur Auswahl 

stehen, ist diejenige zu wählen, die die natürlichen Lebensgrundlagen am wenigsten be-

einträchtigt.853  

 

aaa)   Erforderlichkeit der Aufhebung des Schutzgebietes 

Für die Aufhebung eines Schutzgebietes bedeutet dies, dass diese zu unterbleiben hat, 

wenn die Verwirklichung der damit verfolgten Ziele im gleichen Maße auch auf andere 

Weise zu erreichen ist, ohne dass die Unterschutzstellung aufgehoben werden muss.  

So ist vor der Aufhebung eines Schutzgebietes etwa zum Zwecke der späteren Auswei-

sung als Baugebiet zu prüfen, ob sich innerhalb bestehender Baugebiete nicht ausrei-

chend brachliegende Flächen befinden, die zur Verwirklichung der geplanten Bauvorha-

ben genügen. Geht es etwa nur um die wirtschaftliche Nutzung von Teilbereichen inner-

halb eines Schutzgebietes, muss zunächst die Erteilung von Befreiungen und Ausnahme-

genehmigungen geprüft werden, bevor das gesamte Schutzgebiet aufgehoben wird. Inso-

weit dürfen der Gesetzgeber oder die Verwaltung nicht auf den mit einzelnen Befreiungen 

oder Ausnahmegenehmigungen verbundenen Verwaltungsaufwand verweisen. Denn ei-

nerseits ist dieser Ausfluss der vom Verfassungsgeber aus Art. 20a GG gewährleisteten 

Schutzpflicht, die mitunter einen bestimmten Verwaltungsaufwand mit sich bringt, um ei-

                                                 
849 Fisahn, ZUR 1996, 180, 183; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 47. 
850 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 71; Papier, § 18, Rn. 79; Söhnlein, S. 78; 
Waechter, NuR 1996, 321, 327. 
851 BVerwGE 69, 256, (273); 71, 214, (253); Bernsdorff, Nur 1997, 328, 333; Fisahn, ZUR 1996, 180, 
183/184; Hoppe, § 7, Rn. 69; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 47; Söhnlein, S. 81. 
852 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 82; Hoppe, § 7, Rn. 91; Veith, S. 411. 
853 Bernsdorff, Nur 1997, 328, 333; Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 62; Murswiek, 
in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 47; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 47; Veith, S. 411. 
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nen effektiven Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gewährleisten zu können. Ande-

rerseits ist ein als zu hoch empfundener Verwaltungsaufwand kein taugliches Mittel, den 

Schutzbereich einer Norm zu begrenzen. Denn sonst wäre der Staat berechtigt, bei groß-

flächigen Schutzgebieten durch bloßen Hinweis auf einen durch zu erteilende Ausnahme-

bewilligungen erhöhten Verwaltungsaufwand ein Schutzgebiet aufzuheben. Dadurch wür-

de ein Teil eines Gebietes um seinen erforderlichen und möglichen Schutz gebracht.  

 

bbb)   Ausgleich der Beeinträchtigung 

Ist die Zielverwirklichung ohne Beeinträchtigung nicht möglich und überwiegen die Belan-

ge der beabsichtigten Maßnahme die Belange des Schutzes der natürlichen Lebensgrund-

lagen, sind die Beeinträchtigungen nach Möglichkeit wenigstens zu kompensieren.854 da-

mit dem Optimierungsgebot auf diese Weise genügt werden kann.  

Dieses ist jedoch nicht dahin gehend zu verstehen, dass stets die optimale und maximale 

Wirkung des betroffenen Belanges erhalten bleiben muss, sondern es sind auch Abstriche 

an der Verwirklichung des zurücktretenden Rechtsgutes zulässig, soweit sich die vorzu-

ziehenden Belange ihrerseits nicht weiter zurückstellen lassen.855 Allerdings verlangt das 

Ausgleichsgebot eine Kompensation der berührten Belange, sofern sie nicht außer Ver-

hältnis zu deren objektiven Wertigkeit steht.856 Eine Kompensation könnte etwa in der 

Weise erfolgen, dass die Aufhebung eines Schutzgebietes zum Zwecke der Bebauung 

durch die Renaturierung versiegelter Flächen an anderer Stelle ausgeglichen werden 

kann.857 

                                                 
854 Söhnlein, S. 77/78. 
855 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 72; Hoppe, § 7, Rn. 32, 87; Söhnlein, S. 63/64. 
856 BVerwGE 34, 301, (309); Hoppe, § 7, Rn. 82; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4, Rn. 197. 
857 Söhnlein, S. 204/205. 
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ccc)   Zurücktreten der Belange des Naturschutzes 

Nur sofern ein Ausgleich der Beeinträchtigung nicht möglich ist, muss im Einzelfall mittels 

Abwägung entschieden werden, ob der Schutz der Umwelt hinter dem mit dem beabsich-

tigten Eingriff verfolgten Ziel zurücktritt.858 Im Einzelfall müssen jedoch selbst gewichtige 

öffentliche Interessen an einer staatlichen Maßnahme hinter den Belangen der Umwelt 

zurückstehen, wenn mit der Maßnahme die Inanspruchnahme besonders wertvoller natür-

licher Ressourcen verbunden wäre.859  

Bei Schutzgebieten handelt es sich regelmäßig um besonders wertvolle Ressourcen in 

diesem Sinne, weil der Grund der Unterschutzstellung die Schutzwürdigkeit und die 

Schutzbedürftigkeit war. Auch unter Einbeziehung der Interessen zukünftiger Generatio-

nen an einer intakten Umwelt kann es unter Umständen erforderlich sein, auf Eingriffe in 

den Naturhaushalt vollständig zu verzichten, um die künftigen Generationen in ihrer Frei-

heitsausübung nicht unverhältnismäßig einzuschränken.860  

Somit dürfen umweltschützende Normen, zu denen auch die Schutzgebietsausweisungen 

zählen, nur noch dann ohne gleichwertige Kompensation aufgehoben werden, wenn die 

Bedeutung entgegenstehender Verfassungsgüter überwiegt.861 Hierfür müssen sachge-

rechte und hinreichend gewichtige Gründe sprechen,862 wobei das weniger gewichtige 

Rechtsgut in Anbetracht des Optimierungsgebotes nur so weit zurückgedrängt werden 

darf, wie es zur Verwirklichung des bevorzugten Ziels zwingend notwendig ist.863  

Das Resultat der Abwägung muss in einem Kompromiss der widerstreitenden Interessen 

liegen, in dem das zurückweichende Rechtsgut nicht völlig verdrängt wird, sondern in ei-

nem schonenden, verhältnismäßigen Ausgleich so weit wie möglich gewahrt wird.864 Das 

zurücktretende Rechtsgut darf nur die geringstmögliche Einschränkung erfahren.865 

                                                 
858 Söhnlein, S. 78. 
859 Bundesminister des Innern/Bundesminister der Justiz, SVK, Rn. 162; Veith, S. 410. 
860 Söhnlein, S. 140. 
861 Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 56; Kadelbach, KritV 1997, 263, 276; Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, 
Rn. 94; ders., DVBl. 1996, 73, 80; Schink, DÖV 1997, 221, 226. 
862 Hoppe, § 7, Rn. 82. 
863 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 72; Hoppe, § 7, Rn. 85; Larenz, S. 412; Söhnlein, S. 79; 
Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, S. 835. 
864 Hendler, § 17, Rn. 33; Hoppe, § 7, Rn. 32, 34; Larenz, S. 412; Söhnlein, S. 64. 
865 Larenz, S. 407, 412. 
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Damit wirkt sich das Optimierungsgebot einschränkend auf die Gestaltungsfreiheit des 

Gesetzgebers aus,866 sofern sich nicht zwei Optimierungsgebote konkurrierend gegenü-

berstehen und die Gestaltungsfreiheit einzig durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

begrenzt wird.867 In einem solchen Fall muss dann berücksichtigt werden, welches der 

beiden Optimierungsgebote das objektiv wertvollere ist, sprich welches Interesse etwa die 

Voraussetzung zur Umsetzung anderer Rechte oder Interessen und damit fundamentaler 

ist.868 Die Interessenkollision soll nach erfolgter Abwägung zum Nachteil des Belanges 

aufgelöst werden, welcher objektiv minderwertiger ist.869  

 

ee)   Zusammenfassung: Erfordernis der Abwägung 

Aus Art. 20a GG ergibt sich die Notwendigkeit der Abwägung der widerstreitenden Inte-

ressen, bevor eine Entscheidung über die Aufhebung eines Schutzgebietes getroffen wird. 

Hierzu müssen zunächst die für die Abwägungsentscheidung erforderlichen Informationen 

ermittelt und bewertet werden. Bei der Erhebung der von der Aufhebung möglicherweise 

betroffenen Naturgüter ist zu beachten, dass diese sich auf diejenigen Aspekte be-

schränkt, deretwegen die Ausweisung des Gebietes erfolgt ist. Andere Gesichtspunkte 

bleiben außer Betracht, weil sie für die vorangegangene Ausweisung des Schutzgebietes 

nicht maßgeblich waren. Bei der Bewertung der widerstreitenden Interessen sind sowohl 

normative als auch naturschutzfachliche Gesichtspunkte heranzuziehen. Sowohl die In-

formationsgewinnung als auch die Bewertung sind gerichtlich vollumfänglich nachprüfbar, 

sodass kein Ermessen seitens der Behörde oder des Gesetzgebers besteht. Anschließend 

hat eine Gewichtung der unterschiedlichen Belange zu erfolgen, in deren Rahmen dem 

Gesetzgeber oder der Behörde ein Spielraum zusteht, der gerichtlich nur dahingehend 

überprüfbar ist, ob die Entscheidung auf nachvollziehbaren Gründen beruht. 

                                                 
866 Veith, S. 385. 
867 Hoppe, § 7, Rn. 34, 85, 86. 
868 Gassner, Nur 1984, 81, 82; Veith, S. 404/405. 
869 Stober, in: Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht, § 29, Rn. 9. 
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b)   Rechtfertigungs- und Begründungserfordernis 

Als weitere formelle Vorraussetzung für die Aufhebung von Schutzgebieten kommt ein 

Rechtfertigungs- und Begründungserfordernis in Betracht.870 Aus dem Rechtsstaatsprinzip 

ergibt sich, dass eine Begründung für staatliches Handeln immer dann notwendig ist, 

wenn Freiheitsrechte beschränkt werden sollen.871 Da in Art. 20a GG nicht lediglich ein 

Ziel festgeschrieben, sondern auch ein Schutzgut normiert ist, das Gemeinwohlzwecken 

dient, sind auch Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes rechtfertigungsbedürftig,872 so-

dass eine vergleichbare Rechtslage zur Begründungspflicht für Eingriffe in Freiheitsgrund-

rechte besteht.  

Diese Verpflichtung ergibt sich nämlich aus dem objektiven Charakter der Freiheitsrech-

te,873 weshalb der Grundsatz der Begründungspflicht auch auf das Staatsziel Umwelt-

schutz übertragen werden kann. Denn die Begründungspflicht dient nicht einzig dem Ziel, 

die wesentlichen Gründe und bei Abwägungsentscheidungen die ausschlaggebenden 

Gewichtungen dem Betroffenen mitzuteilen, damit dieser hierüber informiert wird. Sie soll 

diesen auch in die Lage versetzen, eine Entscheidung über etwaige Rechtsbehelfe gegen 

die Maßnahme sowie deren Erfolgsaussichten zu treffen. Da aber gerade die Einlegung 

von Rechtsmitteln gegen Gesetze nicht nur den subjektiv von einer Entscheidung Betrof-

fenen zusteht, sondern auch den Vertretern allgemeiner Belange, kann die Begründungs-

pflicht ebenfalls nicht davon abhängig gemacht werden, ob sie ein subjektives Recht be-

trifft.  

Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man dem Staat eine Begründungspflicht 

aus dem Vorsorgeprinzip auferlegt, sofern er aus Gründen der Umweltvorsorge in die 

Rechte Dritter eingreift.874 In derartigen Fällen ist dem Betroffenen der ermittelte Risikobe-

fund einschließlich der wesentlichen Gründe und Gewichtungen mitzuteilen.875 Dann aber 

unterliegt der Staat im gleichen Maße derselben Begründungspflicht, wenn er selbst durch 

die Aufhebung von Schutzmaßnahmen in das Allgemeingut der natürlichen Lebensgrund-

lagen eingreift. Denn das Vorsorgeprinzip ist Bestandteil des Art. 20a GG876 und ein Ein-

                                                 
870 Veith, S. 216. 
871 Di Fabio, S. 827. 
872 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 46; ders., NVwZ 1996, 222, 227. 
873 Vgl. oben 3. d) cc). 
874 So Di Fabio, S. 828. 
875 Di Fabio, S. 828. 
876 Siehe hierzu oben 3. e) dd) ccc). 
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griff in dieses muss dahin gehend überprüfbar sein, ob das Vorsorgeprinzip vom Staat 

ausreichend beachtet wurde. Auch hier hängt die Pflicht zur Begründung der staatlichen 

Maßnahme nicht davon ab, dass in subjektive Rechte eingegriffen wird und ein Träger 

dieser Rechte existiert. 

Demnach bedarf es immer einer angemessenen Begründung, wenn der Gesetzgeber eine 

Entscheidung trifft, die zu einer Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen 

führt.877 Dies gilt vor allem für Fälle, in denen mehrere gleichwertige Alternativen zur Ver-

fügung stehen,878 sodass die Begründung die wesentlichen Abwägungskriterien enthalten 

muss.879 Ebenso, wenn der Gesetzgeber von seiner bisherigen Linie abweicht,880 was bei 

der Aufhebung von Schutzgebieten der Fall ist, weil er damit den Schutz der Gebiete auf-

gibt, der noch zuvor ausdrücklich gewährt und demzufolge als erforderlich erachtet wurde.  

Mit dem Begründungsgebot sollen dem Gesetzgeber die Folgen seines Handelns vor Au-

gen geführt werden. Inhaltlich muss die Begründung erkennen lassen, dass sich der Ge-

setzgeber mit den Auswirkungen seiner Maßnahme auf die Umwelt auseinander gesetzt 

hat.881 Zudem soll den Gerichten die Überprüfung ermöglicht werden, ob sich der Gesetz-

geber bei seiner Maßnahme der Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen be-

wusst war und ob er für diese Beeinträchtigung ausreichende sachliche Gründe angeführt 

hat.882  Dabei gilt die Regel, dass die Begründung umso sorgsamer erfolgen und umfang-

reicher ausfallen muss, je umstrittener und ungesicherter die Tatsachen sind, auf denen 

die Abwägungsentscheidung des Gesetzgebers beruht.883  

Aus alledem lässt sich aus Art. 20a GG die prozedurale Pflicht für den Gesetzgeber ablei-

ten, die Aufhebung eines Schutzgebietes zu begründen. 

                                                 
877 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 585; Ekardt, SächsVBl. 1998, 49, 50, 54; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 
20a, Rn. 76; ders., NVwZ 1996, 222, 230; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 73; Veith, S. 216. 
878 Epiney, in: vMangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 20a, Rn. 82; Wolf, KritV 1998, 280, 295. 
879 Di Fabio, S. 827. 
880 BVerfGE 79, 311, (345). 
881 Murswiek, NVwZ 1996, 222, 230; Schulze-Fielitz, Art. 20a, Rn. 73. 
882 Hagenah, S. 94. 
883 Di Fabio, S. 827. 
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5.   Zusammenfassung: Anforderungen aus Art. 20a GG 

Aus Art. 20a GG lässt sich zwar kein Verbot für die Aufhebung von Schutzgebieten ablei-

ten. Die Norm stellt als Staatszielbestimmung aber eine rechtlich verbindliche Verfas-

sungsnorm dar, die vom Staat bei der Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes bzw. 

der abstrakt-generellen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten durch Gesetz in je-

dem Falle zu berücksichtigen ist. Aus der Stellung des Staatsziels innerhalb der Verfas-

sung ergibt sich, dass es sich bei den natürlichen Lebensgrundlagen um ein hohes Ver-

fassungsgut handelt. 

Dem Staatsziel Umweltschutz sind bestimmte formelle und materielle Mindestinhalte zu 

entnehmen. Will der Staat ein Schutzgebiet aufheben, muss er dies begründen und eine 

Abwägung zwischen den mit der Aufhebung verfolgten Zielen und den Belangen des Um-

weltschutzes vornehmen. Hierdurch wird die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers oder 

der Verwaltung eingeschränkt und kann insoweit gerichtlich überprüft werden. 

 

III.   Schlussfolgerung zu den Anforderungen aus dem Bundesverfassungsrecht 

Aus den Grundrechten lassen sich keine Anforderungen an die Aufhebung von Schutzge-

bieten ableiten. Dem Staatsziel Umweltschutz aus Art. 20a GG hingegen sind zahlreiche 

Anforderungen an die Aufhebung von Schuttgebieten zu entnehmen, die sowohl bei der 

Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes als auch bei der generellen Regelung der Auf-

hebung von Schutzgebieten durch Gesetz zu berücksichtigen sind. 
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C.   Anforderungen aus dem Landesverfassungsrecht 

Es kann dahingestellt bleiben, ob diejenigen Vorschriften der verschiedenen Landesver-

fassungen, die ebenfalls den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen regeln, durch die 

Einführung von Art. 20a GG wegen Art. 31 GG vollends verdrängt werden,884 oder ob wei-

ter gehende Vorschriften der Landesverfassungen nach Art. 142 GG in Kraft bleiben.885 

Denn selbst aus weiter gehenden Vorschriften886 lassen sich jedenfalls keine weiteren An-

forderungen hinsichtlich der Aufhebung von Schutzgebieten herleiten. Insoweit kann bei 

den Vorschriften der Landesverfassungen inhaltlich auf die Ausführungen zu Art. 20a GG 

verwiesen werden. 

Die entsprechenden Normen der Landesverfassungen können aber in prozessualer Hin-

sicht bedeutsam werden, sofern die Verfassungsmäßigkeit der Aufhebung eines Schutz-

gebietes bzw. die abstrakt-generelle Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten per 

Gesetz vor einem Landesverfassungsgericht geltend gemacht wird, welches dann die 

Vereinbarkeit der Maßnahme mit der Landesverfassung prüft. 

 

 

                                                 
884 So Merten, DÖV 1993, 368, 375, da sich die Fortgeltung von Landesverfassungsrecht nach Art. 142 GG 
ausdrücklich nur auf Grundrechte, nicht auf Staatsziele bezieht. 
885 So Kloepfer, in: BK, GG Bd. 5, Art. 20a, Rn. 6; ders., Umweltrecht, § 3, Rn. 10; Sommermann in 
vMü/Ku, GG Bd. 2, Art. 20a, Rn. 36. 
886 Wie etwa Art. 39 Abs. 2 der Verfassung des Landes Brandenburg. 
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D.   Anforderungen aus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Gemäß Art. 31 GG dürfen die Länder keine dem Bundesrecht entgegenstehenden Rege-

lungen treffen, sofern dem Bund auf diesem Gebiet die Gesetzgebungskompetenz zu-

steht. Das Bundesnaturschutzgesetz ist das umweltrechtliche Fachgesetz auf dem Gebiet 

des Natur- und Landschaftsschutzes, sodass die Aufhebung eines Schutzgebietes sowie 

der Erlass einer generellen Regelung zur Aufhebung von Schutzgebieten auch an den 

Vorschriften dieses Gesetzes zu messen sind.  

Weil auch in diesem Gesetz die Aufhebung von Schutzgebieten (derzeit) nicht explizit ge-

regelt ist und die Aufhebung eines Schutzgebietes daher im Wege des actus contrarius 

erfolgen muss, ist es erforderlich, eingehend die Kriterien für die Unterschutzstellung her-

auszuarbeiten, um die Anforderungen der hierzu umgekehrten Aufhebung präzise 

bestimmen zu können. 

Da es im Rahmen der Föderalismusreform887 im Jahre 2006 zu einer Neuordnung der Ge-

setzgebungszuständigkeiten kam, die auch die Regelungsmaterie des Natur- und Land-

schaftsschutzes betreffen, ist es notwendig, zunächst diese Veränderungen kurz zu erläu-

tern, um feststellen zu können, ob und inwieweit sich diese auf das Untersuchungsthema 

auswirken. 

 

I.   Auswirkungen der Föderalismusreform 

1.   Derzeitige Rechtslage 

Von seiner erstmaligen Verabschiedung im Jahre 1976 bis zu seiner letzten Bekanntma-

chung vom 25. März 2002 wurde das Bundesnaturschutzgesetz mit Ausnahme einzelner 

Normen als Rahmengesetz erlassen.888 Trotz der Neuordnung der Gesetzgebungszustän-

digkeiten durch die Föderalismusreform, die sich auch auf die Regelungsmaterie des Na-

tur- und Landschaftsschutzes auswirkt, gilt das bis zum 01. September 2006 erlassene 

Recht gemäß Art. 125b Abs. 1, Satz 1, 3 GG auf dem Gebiet des Natur- und Landschafts-

schutzes solange fort, bis der Bund von seinem (neuen) Gesetzgebungsrecht Gebrauch 

                                                 
887 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.08.2006 (BGBl I, 2034). 
888 Kratsch/Schumacher, S. 3; Lorz/Müller/Stöckel, Vorb., Rn. 34; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 
40. 



 
164 

macht. Bis dahin bleiben auch die bisher von den Ländern erlassenen Normen zur Kon-

kretisierung der Rahmenvorschriften des Bundes in Kraft. Nach diesem Zeitpunkt können 

die Länder dann in bestimmten Bereichen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

abweichende Regelungen treffen. Macht der Bund von seinem (neuen) Gesetzgebungs-

recht keinen Gebrauch, können die Länder gemäß Art. 125b Abs. 1, Satz 3 GG ab dem 

01. Januar 2010 abweichende Regelungen erlassen. Tun sie dies nicht, gilt das bisherige 

Recht auch über diesen Zeitpunkt hinweg fort, sprich die Normen des Bundesnaturschutz-

gesetzes bleiben Rahmenvorschriften,889 sofern ihnen keine unmittelbare Geltung nach § 

11 BNatSchG zukommt.  

 

2.   Mögliche zukünftige Rechtslage 

Im Zuge der Föderalismusreform wurde das Instrument der Rahmengesetzgebung (Art. 75 

GG a. F.), unter die auch der Naturschutz und die Landschaftspflege (Abs. 1 Satz 1, Nr. 3 

a. F.) fiel, abgeschafft.890 Die Regelungsmaterie des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege wurde in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung verlagert (Art. 74 Abs. 1, 

Nr. 29 GG), sodass den Ländern auf diesem Gebiet in Zukunft die Gesetzgebungszustän-

digkeit zukommt, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit 

keinen Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG).891  

Selbst wenn der Bund auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege von 

seiner (neuen) Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch macht,892 können die Länder den-

noch abweichende Regelungen treffen (so genannte Abweichungsgesetzgebung), sofern 

es nicht um die abweichungsfesten Kernbestandteile der allgemeinen Grundsätze des Na-

turschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes geht (Art. 72 

Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 GG).893  

                                                 
889 Degenhart, NVwZ 2006, 1209, 1213; Kloepfer, ZG 2006, 250, 257; Rengeling, DVBl. 2006, 1537, 1548. 
890 Frenz, NVwZ 2006, 742, 742; Klein/Schneider, DVBl. 2006, 1549, 1551; Rengeling, DVBl. 2006, 1537, 
1539, 1542; 
891 Frenz, NVwZ 2006, 742, 742; Kloepfer, ZG 2006, 250, 253/254; Rengeling, DVBl. 2006, 1537, 1540, 
1542, 1544; 
892 Oder ab dem 01. Januar 2010, falls der Bund von seiner (neuen) Gesetzgebungszuständigkeit keinen 
Gebrauch macht (Art. 125b Abs. 1, Satz 3 GG). 
893 Degenhart, NVwZ 2006, 1209, 1213; Frenz, NVwZ 2006, 742, 742, 746; Klein/Schneider, DVBl. 2006, 
1549, 1554; Kloepfer, ZG 2006, 250, 254/255; Rengeling, DVBl. 2006, 1537, 1542, 1544. 
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Die zukünftige Möglichkeit der Abweichungsgesetzgebung wirft allerdings einige Fragen 

auf, die für das Untersuchungsthema relevant sind. 

 

a)   Begriffsbestimmung „die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes“ 

Zunächst ist zu klären, was unter dem abweichungsfesten Bereich der „allgemeinen 

Grundsätze des Naturschutzes“ gemäß Art. 72 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2, 1. Var. GG zu verste-

hen ist. Von der Auslegung dieser Begrifflichkeit hängt nämlich maßgeblich ab, von wel-

chen einzelnen vom Bundesgesetzgeber formulierten Grundsätzen der Landesgesetzge-

ber zukünftig nicht abweichen darf und welche er damit bei der Aufhebung von 

Schutzgebieten in jedem Falle zu beachten hat.  

Bei einer weiten Auslegung des Begriffes „Naturschutz“ als Oberbegriff könnten auch die 

Grundsätze des Landschaftsschutzes und damit der Landschaftspflege hierunter fallen. 

Bei einer engen Auslegung hingegen fielen diese nicht mehr unter den abweichungsfesten 

Kernbereich, so dass der Landesgesetzgeber vom Bundesnaturschutzgesetz abweichen-

de Regelungen erlassen könnte.  

Der Wortlaut „Naturschutz“ lässt zunächst beide Deutungen zu. Eine Auslegung des Beg-

riffs im Sinne des § 2 BNatSchG (Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege) unter Reduzierung der Grundsätze auf diejenigen des Naturschutzes verbietet 

sich, weil das Verfassungsrecht nicht durch einfaches Recht ausgelegt werden kann und 

der Bundesgesetzgeber durch die Änderung der amtlichen Überschrift des § 2 BNatSchG 

den abweichungsfesten Kern und damit inhaltlich die Verfassung ändern könnte, was ihm 

nicht zusteht. Zudem ist auch § 2 BNatSchG nicht zu entnehmen, welche Grundsätze sich 

auf den Naturschutz und welche auf die Landschaftspflege beziehen. Vielmehr sind der 

Naturschutz und die Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ein ein-

heitliches Begriffspaar.894 

In der Gesetzesbegründung heißt es zum abweichungsfesten Kern der Grundsätze des 

Naturschutzes, dass diese „... insbesondere die Erhaltung der biologischen Vielfalt und 

[...] Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ...“ umfassen, nicht jedoch „... 

                                                 
894 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 2a; 
Kratsch/Schumacher, S. 6; Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 3. 
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die Landschaftsplanung ...“ und „... die konkreten Voraussetzungen und Inhalte für die 

Ausweisung von Schutzgebieten ...“895 Folglich ist von einem weiten Verständnis der „all-

gemeinen Grundsätze des Naturschutzes“ auszugehen,896 weshalb auch die allgemeinen 

Grundsätze der Landschaftspflege hierunter fallen und somit zum abweichungsfesten 

Kern des Art. 72 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2, 1. Var. GG gehören, zumal nach der Gesetzesbe-

gründung nur die Landschaftsplanung, nicht aber der Landschaftsschutz bzw. die Land-

schaftspflege vom abweichungsfesten Kern ausgenommen bleiben soll. Die Landschafts-

planung ist nach dem allgemeinen Verständnis nur ein Instrument des Landschaftsschut-

zes. 

Ob in Bezug auf die Grundsätze des Naturschutzes dem Begriff „allgemeine“ in Art. 72 

Abs. 3, Satz 1, Nr. 2, 1. Var. GG eine spezielle Bedeutung zukommt ist zweifelhaft. Denn 

das Bundesnaturschutzgesetz unterscheidet nicht zwischen allgemeinen und besonderen 

Grundsätzen, sondern verwendet schlicht den Begriff Grundsätze. Auch dem Inhalt der 

Vorschriften über die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege lässt sich 

keine etwaige Differenzierung zwischen allgemeinen und besonderen Grundsätzen ent-

nehmen. In der Gesetzesbegründung zur Neuregelung des Grundgesetzes ist schlicht von 

„Grundsätze des Naturschutzes“ die Rede.897 Deshalb sind mit den „allgemeinen 

Grundsätzen des Naturschutzes“ in Art. 72 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2, 1. Var. GG ganz offen-

sichtlich die „Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ des Bundesna-

turschutzgesetzes gemeint. 

 

b)   Merkmal „abweichende Regelung“ 

Sodann muss geklärt werden, welche inhaltlichen Anforderungen an eine abweichende 

Regelung zu stellen sind.  

Aus dem Wortlaut des Art. 72 Abs. 3, Satz 1 GG, der sich unmittelbar auf die nachfolgend 

aufgezählten Sachmaterien bezieht, lässt sich entnehmen, dass die abweichende Rege-

lung eine sachliche Regelung enthalten muss.  

                                                 
895 BT-Drs. 16/813, S. 11. 
896 Kloepfer, ZG 2006, 250, 264. 
897 BT-Drs. 16/813, S. 11. 
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Des Weiteren ist erforderlich, die Abweichung allgemeingültig und allgemeinverbindlich in 

einer grundlegenden Norm des Landesnaturschutzgesetzes zu erklären. Abweichende 

Gesetzgebung ist dahingehend auszulegen, dass generell und nicht nur in einem Einzelfall 

von einem Bundesgesetz abgewichen werden soll. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollten 

deshalb die bundesgesetzlichen Normen, von denen abgewichen wird, ausdrücklich be-

nannt werden.898 Es kann jedenfalls nicht ausreichen, dass der Landesgesetzgeber ir-

gendeine spezielle Norm erlässt, die inhaltlich mit der bundesgesetzlichen Vorschrift nicht 

übereinstimmt und damit die abweichende Gesetzgebung begründet. Bezogen auf das 

Untersuchungsthema könnte der Gesetzgeber sonst einfach ein Schutzgebiet aufheben 

und auf sein Recht zur Abweichungsgesetzgebung verweisen, sofern die Maßnahme nicht 

mit den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes übereinstimmen sollte. Somit könnte 

man nicht feststellen, ob eine allgemeine Abweichung gewollt ist oder ob ein Rechtsver-

stoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz vorliegt. Damit wären die Anforderungen an die 

Abweichungsgesetzgebung nicht erfüllt. 

 

3.   Zwischenergebnis 

Die Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten durch abstrakt-generelles Gesetz gehört 

seit dem 01. September 2006 zu dem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG, sodass den Ländern die Gesetzgebungskompetenz zusteht, so-

lange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit keinen Gebrauch ge-

macht hat. Da der Bund die Aufhebung von Schutzgebieten bisher nicht geregelt hat, kön-

nen die Länder diesbezüglich inzwischen eigene abstrakt-generelle Vorschriften erlassen. 

Sollte der Bund die Aufhebung von Schutzgebieten gesetzlich regeln, ist der Landesge-

setzgeber befugt, abweichende Regelungen zur Aufhebung von Schutzgebieten durch 

abstrakt-generelles Gesetz zu treffen, weil die konkrete Regelungsmaterie der Aufhebung 

von Schutzgebieten nicht zu den abweichungsfesten „allgemeinen Grundsätze des Natur-

schutzes“ im Sinne des Art. 72 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2, 1. Var. GG gehört. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege nach dem Bundesnaturschutzgesetz vom Landesgesetzgeber bei der Regelung der 

Aufhebung von Schutzgebieten unberücksichtigt bleiben könnten. Diese Grundsätze müs-

                                                 
898 Degenhart, NVwZ 2006, 1209, 1213. 
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sen nicht nur berücksichtigt werden, sondern sie gehören auch zum abweichungsfesten 

Kerngehalt im Sinne des Art. 72 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2, 1. Var. GG. 

Auf die Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes hat die Föderalismusreform keine 

Auswirkungen, solange kein abstrakt-generelles Gesetz zur Regelung dieser speziellen 

Materie erlassen wird. Die Maßnahme ist also weiterhin im Wege des actus contrarius 

vorzunehmen und richtet auch weiterhin nach den bisherigen Gesetzen. 

Im Folgenden sind diejenigen Vorschriften des (derzeitigen) Bundesnaturschutzgesetzes 

zu erläutern, die bei der Aufhebung von Schutzgebieten oder dem Erlass genereller Rege-

lungen zur Aufhebung von Schutzgebieten beachtet werden müssen. 

 

II.   Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Zu erörtern sind die Ziele und Grundsätze nach §§ 1 - 4 BNatSchG. Dabei handelt es sich 

auch bei § 3 BNatSchG um Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege,899 

der wegen seiner herausragenden Bedeutung nicht in den allgemeinen Grundsätzen des 

§ 2 BNatSchG, sondern in einer eigenständigen Norm gefasst wurde.900  

 

1.   Normtyp 

Bei den vorgenannten Normen handelt es sich mit Ausnahme von § 3 BNatSchG um 

Rahmenvorschriften des Bundes. Dementsprechend geben sie nur einen äußeren Rah-

men vor, innerhalb dessen die Landesgesetzgeber gemäß Art. 75 Abs. 3 GG i. V. m. § 71 

Abs. 1 BNatSchG die Rahmenvorschriften konkretisierende Gesetze erlassen mussten.901 

Dabei sind die Länder an den inhaltlich vorgegebenen Rahmen gebunden,902 wenngleich 

ihnen innerhalb dieser Grenzen ein Ausgestaltungsspielraum verbleibt.903 Somit legen die 

                                                 
899 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 67. 
900 BT-Drs. 14/6378, S. 38; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzge-
setz, § 3, Rn. 8; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 41; Kolodziejcok, Kennzahl 1101, Vorbem., Rn. 2; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 10. 
901 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 75 zu § 1 
BNatSchG; Kolodziejcok, Kennzahl 1101, Vorbem., Rn. 3; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 53. 
902 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 75. 
903 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 29; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 57. 
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Ziele und Grundsätze des Bundesnaturschutzgesetzes einen bestimmten Mindestinhalt 

fest, den die Länder nicht unterschreiten dürfen. Durch die Ziele und Grundsätze des Bun-

desnaturschutzgesetzes werden umfassende Vorgaben auf dem Gebiet des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege gemacht, die von den Normadressaten umzusetzen 

sind.904  

Da es sich bei den besagten Vorschriften um objektives Recht handelt, ist der Staat bei 

Maßnahmen, die die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

betreffen, an diese Normen gebunden. Mithin sind sie bei der Aufhebung eines Schutzge-

bietes und der generellen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten per Gesetz zu 

berücksichtigen. 

 

2.   Materieller Regelungsbereich  

Im Folgenden werden diejenigen Vorschriften näher beschrieben, die Ziele und Grundsät-

ze des Naturschutzes und der Landschaftspflege enthalten und für das Untersuchungs-

thema relevant sind, um hieraus etwaige Anforderungen an die Aufhebung von Schutzge-

bieten herleiten zu können. 

 

a)   Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 BNatSchG) 

In § 1 BNatSchG sind die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege niederge-

legt, nach denen Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes im Hinblick auf die 

in der Norm näher bezeichneten Aspekte zu schützen, pflegen, entwickeln und gegebe-

nenfalls wiederherzustellen sind, um die in der Vorschrift genannten Zielvorgaben dauer-

haft zu sichern. Diese Ziele werden durch die Grundsätze des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege in § 2 BNatSchG näher konkretisiert, indem beispielhaft, aber nicht ab-

schließend, Abwägungskriterien für die Verwirklichung der Ziele des Natur- und Land-

schaftsschutzes aufgelistet werden.905 

                                                 
904 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 31. 
905 Kolodziejcok, Kennzahl 1101, Vorbem., Rn. 2. 
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Nach derzeitiger Rechtslage, wonach § 1 BNatSchG eine Rahmenvorschrift ist, sind die 

Landesgesetzgeber bei der Konkretisierung der Vorschrift jedenfalls nicht befugt, einzelne 

Ziele zu streichen.906 Aber auch unter Berücksichtigung der im Wege der Föderalismusre-

form eingeführten Abweichungsgesetzgebung bleibt es den Ländern künftig verwehrt, von 

den durch § 1 BNatSchG festgelegten Zielen abzuweichen, weil die Ziele des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege zu den allgemeinen Vorschriften des Naturschutzrechts 

und damit zu den Grundsätzen des Naturschutzes zu rechnen sind, von denen nicht ab-

gewichen werden darf.907  

 

aa)   Funktion der Ziele 

Mit § 1 BNatSchG wird dem Gesetz eine Zielsetzung vorangestellt, die nicht lediglich ei-

nen unverbindlichen Programmsatz beinhaltet, sondern als tragende Grundlage aller 

nachfolgenden Normen die Normadressaten rechtlich verbindlich zur Beachtung der de-

klarierten Ziele verpflichtet.908 Die Verwirklichung der Ziele auf Dauer soll gewährleisten, 

dass auch den zukünftigen Generationen die Natur und Landschaft im gleichen Umfang 

wie der heutigen Generation zur Verfügung stehen.909 Diese Verpflichtung wird durch Art. 

20a GG verstärkt.910 

Die sehr allgemein und abstrakt gehaltenen Ziele des § 1 BNatSchG stellen zwar keine 

Regeln mit festgelegter Rechtsfolge dar und stehen zudem unter dem Abwägungsvorbe-

halt des § 2 Abs. 1 BNatSchG.911 Sie verpflichten die Normadressaten jedoch, ihre Maß-

                                                 
906 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 34, der unter Hinweis auf § 2 Abs. 3 BNatSchG sogar das Hinzufügen 
weiterer Ziele ablehnt; Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 1, die das Hinzufügen weitere Ziele für möglich erach-
ten. 
907 Vgl. oben I. 2. a). 
908 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 8, 8a, 74, 
77; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 33; Kolodziejcok, Kennzahl 1101, Vorbem., Rn. 3, Kennzahl 1105, § 
2, Rn. 4, 10; Kratsch/Schumacher, S. 6; Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 1. 
909 BT-Drs. 14/6378, S. 34; 7/5251, S. 5; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, 
Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 2; Ketteler, NuR 2002, 513, 518; Kratsch/Schumacher, S. 6, 7. 
910 BT-Drs. 14/6378, S. 34; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzge-
setz, § 1, Rn. 77; Ketteler, NuR 2002, 513, 518; vgl. zu Art. 20a GG oben B. 
911 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 6. 
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nahmen hinsichtlich der materiellen Vorgaben des § 1 BNatSchG zu optimieren und die 

Ziele weitestgehend zu beachten,912 sofern die Schutzgüter der Norm betroffen sind.  

Die Zielbestimmungen heben die Grundgedanken des Bundesnaturschutzgesetzes her-

vor, weshalb sie als Auslegungshilfe für die folgenden Vorschriften heranzuziehen sind 

und Abwägungsentscheidungen im Falle von Interessenkonflikten steuern.913 Da unter 

anderem die Ausweisung von Schutzgebieten zu den Instrumenten gehört, die gesetzlich 

festgelegten Ziele zu verwirklichen,914 liegt es auf der Hand, dass auch die Aufhebung von 

Schutzgebieten den Anforderungen der Ziele nicht widersprechen darf bzw. aus überge-

ordneten Gründen gerechtfertigt sein muss. Dies ergibt sich zudem daraus, dass sich die 

materiellen Anforderungen für die einzelnen Schutzgebietskategorien der §§ 22 ff. 

BNatSchG erkennbar auf die Zielsetzungen des § 1 BNatSchG, teilweise sogar mit identi-

schem Wortlaut, beziehen.915  

 

bb)   Materieller Inhalt der Ziele 

Neben ökologisch-funktionellen Aspekten wie etwa der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts werden auch ideelle und ästhetische Gesichtspunkte wie die Schönheit der Land-

schaft geschützt.916 Die Zielvorgaben der Norm beziehen sich nicht nur auf die Natur und 

Landschaft im Gesamten, sondern sie erfassen auch einzelne Flächen, weil der Schutz in 

seiner Gesamtheit nicht gewährleistet werden kann, wenn nicht bereits einzelne Flächen 

geschützt werden.917 Insofern reicht der Schutz des § 1 BNatSchG weiter als der des Art. 

20a GG, weil auch das Schutzgut und die Vorgaben erstgenannter Norm konkreter sind. 

                                                 
912 BVerwGE 71, 163, (165); Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutz-
gesetz, § 1, Rn. 6, 71; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 59. 
913 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 75; 
Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 34; Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 1, 38; Kratsch/Schumacher, 
S. 6; Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 2. 
914 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 7. 
915 Siehe im Einzelnen unten III. 
916 BT-Drs. 14/6378, S. 34; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 33; Kratsch/Schumacher, S. 7. 
917 VGH Mannheim, NuR 1981, 132; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesna-
turschutzgesetz, § 1, Rn. 9. 
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Die Größe der Fläche ist für den Schutzaspekt des § 1 BNatSchG zunächst nicht maßgeb-

lich, vielmehr kommt es auf den Nutzen des Gebietes für Natur und Landschaft an.918 Ent-

scheidend für den Naturschutz ist, dass es sich um Flächen handelt, auf denen eigenstän-

dige ökologische Prozesse ablaufen, die für sich genommen existenzfähige Lebensräume 

für Tiere und Pflanzen gewährleisten und der Fläche damit eine bestimmte ökologische 

Funktion für den Naturhaushalt zukommt.919  

Diese funktionale Sichtweise begrenzt die Schutzgüter Natur und Landschaft jedoch auf 

Bereiche, die für die Ziele des § 1 BNatSchG relevant sind.920 Infolgedessen muss vor der 

Aufhebung eines Schutzgebietes zunächst festgestellt werden, welche Relevanz das Ge-

biet für die Erreichung der Ziele des § 1 BNatSchG (noch) besitzt.  

Dabei sind nur die Ziele maßgeblich, die auch mit der konkreten Ausweisung zum Schutz-

gebiet verfolgt werden sollten. Andere in § 1 BNatSchG genannte Ziele bleiben insoweit 

außer Betracht. Wurde also ein Gebiet mit dem Ziel der Erhaltung der Eigenart der Land-

schaft zum Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, ist das Vorkommen seltener Arten bei 

der Frage der Aufhebung nicht zu berücksichtigen. Diesbezüglich müsste vielmehr geson-

dert über eine von der bisherigen Unterschutzstellung unabhängige Ausweisung zum Na-

turschutzgebiet entschieden werden. 

Da der Natur- und Landschaftsschutz ausdrücklich wegen des Eigenwertes seiner 

Schutzgüter erfolgt, kommt es im Rahmen der Abwägung mit entgegenstehenden Interes-

sen nicht darauf an, dass der Mensch einen unmittelbaren Nutzen aus den Schutzmaß-

nahmen zieht.921 Es kann die Aufhebung von Schutzgebieten demnach nicht damit be-

gründet werden, der Mensch habe keinen unmittelbaren Nutzen von der Unterschutzstel-

lung des Gebietes und deswegen sei der Schutz weniger wichtig. 

Der Schutz von Natur und Landschaft umfasst nicht nur die unberührte Natur und Land-

schaft, sondern auch die vom Menschen veränderten Gebiete.922 Denn gemäß § 1 

BNatSchG sind der Naturschutz und die Landschaftspflege ausdrücklich nicht nur im Au-

                                                 
918 Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 3. 
919 OVG Münster, NuR 1992, 346, 347; NuR 1985, 288; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-
Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 21. 
920 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 23. 
921 Apfelbacher/Iven, Kennzahl 1100, Vorbem., Rn. 208; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 33; 
Kratsch/Schumacher, S. 7. 
922 BGH, NJW 1993, 925, 926; VGH Kassel, NuR 1985, 283; Kratsch/Schumacher, S. 6/7; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 3. 
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ßenbereich, sondern auch in besiedelten Gebieten zu gewährleisten,923 sodass siedlungs-

nahe Schutzgebiete den Zielvorgaben der Norm im gleichen Umfang unterliegen. Sied-

lungsnahe Schutzgebiete sind auch nicht von vornherein weniger schützenswert als von 

Siedlungen weiter entfernte Gebiete. Vielmehr lässt sich aus der Nennung des besiedelten 

vor dem unbesiedelten Bereich in § 1 BNatSchG ableiten, dass der Naturschutz und die 

Landschaftspflege gerade in besiedelten Gebieten besonders wichtig sind.924  

Folglich kann die Aufhebung eines Schutzgebietes nicht damit begründet werden, dass es 

sich um ein siedlungsnahes Gebiet handele, welches dadurch weniger schutzwürdig sei. 

Die Aufhebung muss sich an naturschutzfachlichen Gründen orientieren und aus überwie-

genden anderen Interessen gerechtfertigt sein. 

Die Sicherung der beschriebenen Schutzgüter auf Dauer und damit für die künftigen Ge-

nerationen erfordert von der gegenwärtigen Generation einen nachhaltigen und schonen-

den Umgang mit den Schutzgütern Natur und Landschaft.925 Deshalb müssen kurzfristige 

Nutzungsinteressen an den Schutzgütern gegenüber langfristigen Sicherungsinteressen 

im Hintergrund stehen.926 § 1 BNatSchG verpflichtet zu einer sittlichen Verantwortung für 

Umwelt und Natur.927  

Der Gesetzgeber hat damit deutlich gemacht, dass die angestrebten Ziele nicht nur er-

reicht werden, sondern dieser Zustand anschließend auch dauerhaft zu erhalten ist.928 

Anders als bei Art. 20a GG bezieht sich der auch in § 1 BNatSchG enthaltene Nachhaltig-

keitsgrundsatz nicht nur auf die Umwelt im Gesamten, sondern auch auf einzelne Flä-

chen.929 Solange ein Schutzgebiet eine Funktion im Sinne des § 1 BNatSchG erfüllt, kann 

dessen Aufhebung also generell nur mit langfristigen Zielen begründet werden. 

                                                 
923 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 24; 
Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 33; Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 5, 6; Kratsch/Schumacher, 
S. 6, 7; Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 3. 
924 BT-Drs. 7/5251, S. 5; Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 3. 
925 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 15, 18; 
Kratsch/Schumacher, S. 7. 
926 BT-Drs. 14/6378, S. 34; Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 35; Kratsch/Schumacher, S. 7; 
Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 59. 
927 BT-Drs. 14/6378, S. 34. 
928 Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 35. 
929 Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 19. 
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cc)   Die Ziele im Einzelnen 

Im Folgenden werden kurz die einzelnen Ziele erörtert und deren maßgeblichen Kriterien 

herausgearbeitet, die bei der Aufhebung eines Schutzgebietes zu beachten sind. 

Nach § 1 Nr. 1 BNatSchG soll die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

auf Dauer gesichert werden, wobei in Anlehnung an § 10 Abs. 1 BNatSchG weniger die 

Einzelbestandteile als deren systematisches Zusammenwirken im Rahmen ihrer vielfälti-

gen Wechselbeziehungen im Vordergrund stehen.930  

Damit festgestellt werden kann, ob sich eine Maßnahme negativ auf die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes auswirken kann, müssen für das betroffene Gebiet 

neben den Naturgütern selbst auch die zwischen ihnen herrschenden Wechselwirkungen 

erfasst und bewertet werden.931 Es genügt daher nicht, einzelne Umweltdaten zu erfassen, 

sondern es muss ein System mit unterschiedlichen Parametern von hohem Indikatoren-

wert herangezogen werden,932 weil auf andere Weise kein auf die Funktion des Natur-

haushaltes bezogener Belang ermittelt werden kann. 

§ 1 Nr. 2 BNatSchG schreibt die dauerhafte Sicherung der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter vor. Hier ist zwischen erneuerbaren und 

nicht erneuerbaren Naturgütern zu differenzieren.933 Dabei beziehen sich die Regenerati-

onsfähigkeit und Nachhaltigkeit nur auf die erneuerbaren Naturgüter, weil nicht erneuerba-

re Naturgüter in nach menschlichem Ermessen überschaubaren Zeiträumen nicht wie-

derherstellbar und demzufolge nicht regenerationsfähig sind.934 Maßgeblich für die ent-

sprechende Einteilung ist die Neubildungsrate, die etwa bei Tier- und Pflanzenarten sowie 

Böden sehr gering ist, weshalb diese Naturgüter zu den nicht erneuerbaren gehören.935  

                                                 
930 OVG Münster, NuR 1994, 249, 250; NuR 1985, 288; VG Darmstadt, NuR 1991, 390, 395; Gassner, in: 
Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 38; Kolodziejcok, Kennzahl 
1102, § 1, Rn. 13; Schröder, WiVerw 1995, 65, 69. 
931 VG Darmstadt, NuR 1991, 390, 395; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, 
Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 38. 
932 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 38. 
933 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 46. 
934 Kratsch/Schumacher, S. 10. 
935 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 46; 
Kratsch/Schumacher, S. 10. 
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Mit dieser Zielvorgabe soll erreicht werden, dass die jeweiligen Naturgüter trotz der Beein-

trächtigung durch den Menschen in einer Quantität und Qualität erhalten bleiben, die für 

eine Entwicklung in ihren ursprünglichen oder vergleichbaren Zustand notwendig ist.936 

Eine nachhaltige Nutzungsfähigkeit setzt voraus, dass mit erneuerbaren Naturgütern ver-

antwortungsvoll umgegangen und auf Nutzungen, die unsachgemäß oder übermäßig sind, 

verzichtet wird.937 Dies erfordert, dass der Verbrauch einzelner Naturgüter nicht deren Er-

neuerungsrate übersteigt und deren Regenerationspotenzial nicht durch andere Einwir-

kungen negativ beeinträchtigt wird.938 Dementsprechend bestimmt sich die Nutzungsfä-

higkeit erneuerbarer Naturgüter durch das Nachhaltigkeitsprinzip.939 Dabei geht es nicht 

um die jeweiligen Naturgüter in ihrem Gesamtbestand - wie bei Art. 20a GG -, sondern um 

diejenigen innerhalb einer konkreten Örtlichkeit, sprich einem abgrenzbaren Gebiet. 

Gemäß § 1 Nr. 3 BNatSchG sind die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebens-

stätten und -räume auf Dauer zu sichern. Hierbei geht es nicht um den Schutz einzelner 

Tiere oder Pflanzen, sondern um den der Gesamtgemeinschaft in dem jeweiligen Gebiet 

einschließlich ihrer Habitate, also einer ökosystemarischen Betrachtung.940  

Durch § 1 Nr. 4 BNatSchG sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-

wert von Natur und Landschaft dauerhaft zu sichern. Damit werden die Schutzgüter auch 

in ihrer optisch-ästhetischen Eigenschaft vornehmlich hinsichtlich des Landschaftsbildes 

geschützt, wodurch der Schutz über den funktionellen Bereich hinausgeht.941 

Die Aufhebung eines Schutzgebietes widerspricht diesen Zielen regelmäßig, solange sie 

noch zu verwirklichen sind. Deshalb wird es maßgeblich auf die Abwägung der mit einer 

Aufhebung verfolgten Interessen ankommen. Soll die Aufhebung von Schutzgebieten ge-

nerell im Wege eines Gesetzes geregelt werden, muss die ausreichende Berücksichtigung 

der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege von vornherein gesetzlich gewähr-

leistet sein. 

                                                 
936 Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 19. 
937 Kratsch/Schumacher, S. 10. 
938 Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 20; Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 6. 
939 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 1, Rn. 48; Spar-
wasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 59; zum Nachhaltigkeitsprinzip siehe bereits B. 3. e) dd) ddd). 
940 Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 23; Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 7. 
941 BT-Drs. 14/6378, S. 34; Kolodziejcok, Kennzahl 1102, § 1, Rn. 30; Kratsch/Schumacher, S. 10; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 1, Rn. 8. 
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b)   Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 2 BNatSchG) 

aa)   Funktion der Grundsätze 

Die abstrakten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden durch die in § 

2 BNatSchG ebenfalls rahmenrechtlich normierten Grundsätze des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege näher konkretisiert.942 Gemeinsam mit den Zielen in § 1 BNatSchG stel-

len die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege einen Mindeststandard 

auf, den der Landesgesetzgeber nicht unterschreiten, sondern allenfalls ergänzen oder 

verschärfen darf, was sich unmittelbar aus § 2 Abs. 3 BNatSchG ergibt.943 Landesrechtli-

che Grundsätze, die denen des Bundesnaturschutzgesetzes widersprechen, sind gemäß 

Art. 31 GG nichtig.944 Hierdurch werden die Landesgesetzgeber an das Schutzniveau des 

§ 2 BNatSchG gebunden. 

Auch die Konkretisierungen im Katalog des § 2 BNatSchG stellen zunächst eine Interpre-

tationshilfe für die Instrumente des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar, die zur 

Umsetzung der Ziele und Grundsätze herangezogen werden.945 Zu diesen Instrumenten 

gehört auch die Ausweisung von Schutzgebieten,946 weshalb die Anforderungen aus § 2 

BNatSchG auch bei der Aufhebung eines Schutzgebietes als actus contrarius zur Auswei-

sung zu beachten sind. 

Darüber hinaus sind die einzelnen Grundsätze als Maßstab und Auslegungshilfe bei der 

Berücksichtigung von Naturschutzbelangen in anderen Fachgesetzen heranzuziehen,947 

wenn es etwa um unbestimmte Rechtsbegriffe wie das Wohl der Allgemeinheit geht.948 

Dabei impliziert bereits der Begriff „Grundsätze“ deren Verständnis als Optimierungsgebo-

te.949 Die Grundsätze stellen somit rechtsverbindliche Prinzipien auf dem Gebiet des Na-

                                                 
942 BT-Drs. 14/6378, S. 35; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 35; Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 1, 
2; Kratsch/Schumacher, S. 12; Lorz/Müller/Stöckel, § 2, Rn. 1. 
943 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 12, 104; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 2, Rn. 1; so wohl auch Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 37. 
944 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 104; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 2, Rn. 25. 
945 BT-Drs. 14/6378, S. 35; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 35; Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 3; 
Kratsch/Schumacher, S. 12. 
946 Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 3. 
947 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 35. 
948 BT-Drs. 14/6378, S. 35; Kratsch/Schumacher, S. 12. 
949 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 2. 
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turschutzes und der Landschaftspflege dar und geben materielle Inhalte für das Wohl der 

Allgemeinheit vor, die im Einzelfall zu beachten sind.950  

 

bb)   Materieller Inhalt der Grundsätze 

Die Umsetzung der Ziele durch die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege wird dahingehend beschränkt, dass sie im Einzelfall erforderlich, möglich und unter 

Abwägung der Ziele untereinander und mit anderen Allgemeininteressen an Natur und 

Landschaft letztlich auch angemessen sein muss.951  

Hierin liegt zunächst ein generelles Gebot zur Abwägung, das bei der Umsetzung der Zie-

le des Naturschutzes und der Landschaftspflege stets zu berücksichtigen ist.952 Daneben 

beinhaltet die Schrankentrias auch die Pflicht des Staates, die Grundsätze und damit die 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwirklichen, sofern und soweit 

dies notwendig ist.953 Aus der generellen und abstrakten Festlegung der Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege in § 1 BNatSchG ergibt sich, dass diese nicht von 

vornherein relativiert werden können, sondern dies erst bei deren Verwirklichung im Wege 

der Einzelfallabwägung mit entgegenstehenden Interessen erfolgen darf.954 Schlicht ge-

wendet ist damit im Rahmen des Möglichen und des Angemessenen das Erforderliche zu 

tun.955 

Erforderlich ist die Verwirklichung der Ziele durch die Grundsätze, wenn ohne deren Be-

rücksichtigung der Zustand der Schutzgüter verschlechtert würde.956 Dementsprechend 

müssen schutzwürdige Güter zumindest abstrakt gefährdet und die Schutzmaßnahme ge-

boten sein, um Natur und Landschaft in ihrem Zustand zu erhalten oder zu verbessern.957 

                                                 
950 VGH Kassel, NuR 1985, 330, 331; Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 3, 4; Lorz/Müller/Stöckel, § 
2, Rn. 1. 
951 BT-Drs. 14/6378, S. 35; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzge-
setz, § 2, Rn. 10; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 39; Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 4, 6, 13; 
Kratsch/Schumacher, S. 13. 
952 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 15; 
Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 11. 
953 Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 4. 
954 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 39; Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 10. 
955 Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 4. 
956 Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 7; Kratsch/Schumacher, S. 13. 
957 BVerwG, NuR 1989, 37, 38; Kratsch/Schumacher, S. 13. 
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Die Aufhebung eines Schutzgebietes läuft den Grundsätzen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege deshalb nicht zuwider, wenn durch den Wegfall des Schutzregimes 

keine Verschlechterung der Schutzgüter eintreten würde. 

Da die Umsetzung der Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege auch 

möglich sein muss, dürfen keine unüberwindbaren rechtlichen oder tatsächlichen Hinder-

nisse entgegenstehen.958 Möglich in diesem Sinne ist jedoch nur, was vernünftiger Weise 

auch umsetzbar ist, nicht jedoch bereits das, was rein theoretisch erreichbar wäre.959 

Dementsprechend kann die Aufhebung eines Schutzgebietes gerechtfertigt sein, wenn 

man nach späterer Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass die vormals mit der Schutzge-

bietsausweisung angestrebten Ziele nahezu nicht realisierbar sind oder der Schutz zu kei-

ner Verbesserung des anvisierten Zustandes geführt hat. 

Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Angemessenheit ist bei den Besonderheiten des 

Einzelfalles auch die Relation der Kosten zum Nutzen der Schutzmaßnahmen zu berück-

sichtigen.960 Hierin findet das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Ver-

wendung öffentlicher Finanzmittel seinen Niederschlag, das den Mitteleinsatz auf das 

sachlich gebotene Maß begrenzt.961 

Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass der Naturschutz und die Landschaftspflege unter 

dem pauschalen Hinweis der damit einhergehenden Kosten vernachlässigt werden. Auch 

sehr kostenintensive Schutzmaßnahmen können angemessen sein, wenn es sich um er-

kennbar notwendige Maßnahmen handelt. Denn nach den Prinzipien des Verschlechte-

rungsverbotes und der Nachhaltigkeit kann es aus heutiger Sicht in Verantwortung für die 

kommenden Generationen erforderlich sein, kostenintensive Maßnahmen durchzuführen, 

sofern spätere Maßnahmen noch teurer würden oder ein Unterlassen bestimmter Schutz-

maßnahmen zu erheblichen Schäden führen würde.  

Eine Beeinträchtigung der Rechtsgüter aus § 1 BNatSchG ist damit auf der einen Seite 

nicht generell ausgeschlossen, auf der anderen Seite aber nur unter den besonderen Re-

geln des § 2 BNatSchG zugelassen.962 Bei der Abwägung nach § 2 BNatSchG genießen 

                                                 
958 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 16; 
Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 8; Kratsch/Schumacher, S. 13. 
959 Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 8. 
960 BT-Drs. 14/6378, S. 35; Kratsch/Schumacher, S. 13. 
961 Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 7. 
962 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 21, 21a. 
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die Anforderungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege keinen absoluten Vor-

rang im Vergleich zu anderen öffentlichen Interessen.963 Aus § 2 BNatSchG resultiert je-

doch ein relativer Bestandsschutz für die Schutzgüter des § 1 BNatSchG, sodass sich, 

verstärkt durch Art. 20a GG, die Argumentationslast bei Interessenkonflikten mit anderen 

Belangen zu Lasten der den Naturschutz und die Landschaftspflege beeinträchtigenden 

Interessen verschiebt.964  

Diese Argumentationslast ergibt sich zum einen aus dem grundsätzlichen Bestandsschutz 

von Natur und Landschaft sowie zum anderen aus der Ausgestaltung der Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege als Optimierungsgebote.965 Mit der Ausgestaltung als 

Optimierungsgebot hat der Gesetzgeber diesen Schutzgütern nämlich eine normative Vor-

rangstellung gegenüber einfachen Belangen eingeräumt, die innerhalb der Abwägung zu 

berücksichtigen ist.966 Denn die mit Optimierungsgeboten versehenen Belange müssen in 

die Abwägung stets mit einem besonderen Gewicht eingestellt werden.967 

Dies ergibt sich auch daraus, dass der Gesetzgeber zum Schutz von Natur und Land-

schaft wegen ihres Eigenwertes und deren Bedeutung als menschliche Lebensgrundlagen 

auch für die künftigen Generationen verpflichtet. Damit misst er diesen Schutzgütern eine 

derart herausragende Stellung bei, dass sich generell und abstrakt nur sehr wenige ande-

re Rechtsgüter mit den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege messen kön-

nen.968 Auf Grund dieser normativen Gewichtung spricht die Vermutung dafür, dass sich 

die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gegenüber anderen Interessen 

durchsetzen, sofern erstere nicht durch gewichtige, stichhaltige und nachprüfbare Gründe 

überwunden werden.969  

                                                 
963 BVerwG, NuR 1989, 85; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutz-
gesetz, § 2, Rn. 24; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 39; Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 18 
Kratsch/Schumacher, S. 13. 
964 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 21a, 22; 
Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 18. 
965 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 22. 
966 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 37. 
967 BVerwGE 85, 348, (362/363); 71, 163, (165/166); BVerwG NuR 1991, 75, 75/76; Gassner, in: Gass-
ner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 37. 
968 Kolodziejcok, Naturschutz, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 18. 
969 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 21a; 
Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 19. 
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Infolgedessen bedarf es zur Überwindung der Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege einer auf den Einzelfall bezogenen und auf Fakten beruhenden Bewer-

tung,970 sodass eine bloß formelhafte Begründung, nach der die Belange des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege weniger gewichtig seien, ausscheidet.971 Denn bereits aus 

dem Wortlaut des § 2 BNatSchG ergibt sich, dass sowohl die Verwirklichung als auch die 

Überwindung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege nur unter Berück-

sichtigung des jeweiligen Einzelfalles und der sich daraus ergebenden Besonderheiten 

erfolgen können, weshalb die jeweilige Entscheidung individuell getroffen werden muss.972 

Dies erfordert, dass der Sachverhalt hinsichtlich seiner Auswirkungen auf Natur und Land-

schaft vollständig ermittelt werden muss.973 Bei nur unzureichender Ermittlung des Sach-

verhaltes spricht die Vermutung für den Bestandsschutz der Rechtsgüter aus 

§ 1 BNatSchG.974 

 

cc)   Die Grundsätze im Einzelnen 

Im Folgenden sollen einige der Grundsätze näher erläutert werden, die für das Untersu-

chungsthema relevant sind. 

Aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ergibt sich die Verpflichtung, den Naturhaushalt in dem 

Umfang zu sichern, dass die biologischen Funktionen und die landschaftlichen Strukturen, 

welche den Standort prägen, erhalten bleiben oder entwickelt werden. Dieser Grundsatz 

beinhaltet ein Verschlechterungsverbot für den Natur- und Landschaftshaushalt und ist bei 

jeder staatlichen Maßnahme zu berücksichtigen, bei der die Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes oder das landschaftliche Erscheinungsbild betroffen ist.975  

Natur und Landschaft dürfen demnach nur in Anspruch genommen werden, wenn ein a-

däquater Ausgleich geschaffen wird, es sei denn, im Rahmen der Abwägung setzt sich ein 

überwiegendes anderes Interesse durch.976 Den Maßstab bilden dabei die Standort prä-

                                                 
970 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 15. 
971 Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 19. 
972 BT-Drs. 14/6378, S. 35; Kolodziejcok, Kennzahl 1105, § 2, Rn. 5. 
973 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 35. 
974 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 22. 
975 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 44. 
976 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 45. 
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genden Faktoren,977 die folglich im Vorfeld einer Maßnahme ermittelt werden müssen. 

Diese Verpflichtung ist sehr weit reichend und wirkt sich vor allem in Fällen aus, die von 

der spezielleren naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen der §§ 18 ff. BNatSchG nicht 

erfasst werden, also bei Beeinträchtigungen, die keinen Eingriff im Sinne der vorgenann-

ten Normen darstellen.978 Darunter fällt auch die Aufhebung eines Schutzgebietes. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG konkretisiert den Nachhaltigkeitsgrundsatz, indem für nicht 

erneuerbare Naturgüter ein sparsamer Verbrauch gesetzlich vorgeschrieben wird.979 Die 

besondere Hervorhebung erneuerbarer Naturgüter bedeutet, dass diese immer dann vor-

rangig vor den nicht erneuerbaren Naturgütern zu nutzen sind, falls sie ebenfalls zur Ver-

fügung stehen.980  

Hieraus ergibt sich für die Aufhebung eines Schutzgebietes, dass diese Maßnahme unter-

bleiben muss, wenn das mit der Aufhebung verfolgte Ziel in gleichem Maße mit anderen 

Alternativen erreicht werden kann. Dient die Aufhebung etwa der anschließenden Nutzung 

des Gebietes als Bauland, ist die Aufhebung nicht gerechtfertigt, sofern für die geplanten 

Bauvorhaben brachliegende Siedlungsflächen verfügbar sind. Denn diese Flächen besit-

zen regelmäßig nicht mehr den ökologischen Wert, den Schutzgebiete aufweisen. 

Die beiden vorgenannten Grundsätze werden durch § 2 Abs. 1 Nr. 3, 8, 9, 10, 11, 13 

BNatSchG hinsichtlich einzelner Naturgüter und Ziele weiter konkretisiert. 

 

c)   Biotopverbund (§ 3 BNatSchG) 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG werden die Länder verpflichtet, ein Netz verbundener 

Biotope von mindestens zehn Prozent ihrer Landesfläche zu schaffen. Aus dem klaren 

Wortlaut „schaffen“ ergibt sich ein verbindlicher und konkreter Handlungsauftrag für die 

Bundesländer, der vom bloßen Normierungsauftrag des § 71 BNatSchG zu unterscheiden 

                                                 
977 Lorz/Müller/Stöckel, § 2, Rn. 4. 
978 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 45. 
979 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 2, Rn. 47; Kette-
ler, NuR 2002, 513, 518; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 36; Lorz/Müller/Stöckel, § 2, Rn. 5; Schröder, 
WiVerw 1995, 65, 70. 
980 Lorz/Müller/Stöckel, § 2, Rn. 5. 
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ist.981 § 3 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist somit keine Rahmenvorschrift, sondern besitzt un-

mittelbare Geltung für die Länder, ohne dass diese Vorschrift in § 11 BNatSchG erwähnt 

werden muss.982  

Die Länder haben ein räumliches und funktionales Beziehungssystem von Lebensräumen 

zu errichten, um die heimischen Tier- und Pflanzenarten zu sichern.983 Die Verpflichtung 

aus § 3 BNatSchG zur Schaffung eines Biotopverbundes unterliegt demzufolge gerade 

nicht dem Abwägungsvorbehalt, wie er in § 2 Abs. 1 BNatSchG formuliert ist, sondern 

stellt einen verbindlichen Mindeststandard an Flächenschutz auf.984 Zu dessen Umsetzung 

bedarf es des Schutzes bestimmter Populations- und Lebensräume, damit die darin statt-

findenden ökologischen Wechselbeziehungen erhalten bleiben bzw. sich entwickeln kön-

nen.985  

Ein wirksames Biotopverbundsystem setzt voraus, dass bereits großräumige Kernflächen 

bestehen, die geeignet sind, die Sicherung des standorttypischen Ökosystems auf Dauer 

zu gewährleisten.986 Zwischen diesen Kernflächen müssen zudem Verbindungsflächen 

existieren, die einen genetischen Austausch und damit eine Verbreitung der verschiede-

nen Populationen von Tier- und Pflanzenarten zulassen.987 

Das Biotopverbundsystem soll laut § 3 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG mindestens zehn Prozent 

der Landesfläche umfassen. Wenngleich diese Norm als Soll-Vorschrift formuliert ist, liegt 

hierin eine Mindestanforderung an die Bundesländer, von denen nur in begründeten Aus-

nahmefällen abgewichen werden darf.988 Ein solcher kommt für die Stadtstaaten in Be-

                                                 
981 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 3, Rn. 4; 
Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 41. 
982 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 41. 
983 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 41; Kratsch/Schumacher, S. 14, 15; Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 3; 
Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 78. 
984 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 3, Rn. 8; 
Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 41. 
985 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 40; Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 3. 
986 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 42; Kratsch/Schumacher, S. 15; Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 4; 
Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 81. 
987 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 42; Kratsch/Schumacher, S. 14; Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 4; 
Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 81. 
988 BT-Drs. 14/6378, S. 38; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzge-
setz, § 3, Rn. 8; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 44; Kratsch/Schumacher, S. 15; Lorz/Müller/Stöckel, § 
3, Rn. 1, 6; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 82. 
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tracht, falls dort wegen der dichten Besiedelung nicht ausreichende Flächen existieren.989 

Durch diese Mindestvorgabe wird der Regelungsgehalt der Vorschrift gegen Abweichun-

gen nach unten abgesichert990 und der Auswahlspielraum geeigneter Flächen in quantita-

tiver Hinsicht begrenzt.991 

Die Kern- und Verbindungsflächen müssen gemäß § 3 Abs. 4 BNatSchG rechtlich verbind-

lich gesichert werden, um den Biotopverbund dauerhaft gewährleisten zu können.992 Als 

Sicherungsinstrument wird die Ausweisung von Schutzgebieten explizit erwähnt. Aller-

dings können auch andere Instrumente genügen, sofern diese in ihrer Wirkung ebenfalls 

zum dauerhaften Schutz des Biotopverbundes geeignet sind.993 § 3 BNatSchG enthält als 

final formulierte Vorschrift nur das Ziel der Errichtung und dauerhaften Gewährleistung 

eines Biotopverbundes, überlässt die Art und Weise der Umsetzung aber den Ländern,994 

denen insoweit ein Gestaltungsspielraum zusteht, welche Flächen wie zu sichern sind.  

Somit kommt grundsätzlich auch das Instrument des Vertragsnaturschutzes in Betracht, 

sofern der Vertrag langfristig geschlossen wird und damit eine dauerhafte Sicherung des 

Biotopverbundes gewährleistet ist.995 Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Ver-

tragsnaturschutz lediglich die Vertragsparteien bindet, weshalb dieses Instrument aus-

scheidet, wenn der Schutzzweck auch die Verpflichtung Dritter erfordert.996 Deshalb wird 

die rechtliche Absicherung der Flächen zuvörderst durch Schutzgebietsausweisungen zu 

erfolgen haben.997 Die Sicherung von Kernflächen unterliegt dabei höheren Anforderungen 

                                                 
989 BT-Drs. 14/6378, S. 38; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzge-
setz, § 3, Rn. 8; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 44; Kratsch/Schumacher, S. 15; Lorz/Müller/Stöckel, § 
3, Rn. 6; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 82 (Fn. 97). 
990 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 3, Rn. 8;. 
991 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 43; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 82. 
992 BT-Drs. 14/6378, S. 38; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzge-
setz, § 3, Rn. 5a; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 42; Kratsch/Schumacher, S. 16; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 80. 
993 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 3, Rn. 10; 
Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 42; Kratsch/Schumacher, S. 15; Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 9; Spar-
wasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 80. 
994 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 3, Rn. 9, 12; 
Kratsch/Schumacher, S. 16. 
995 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 3, Rn. 5a; 
Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 42; Kratsch/Schumacher, S. 16; Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 9. 
996 Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 9. 
997 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 42. 
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an die rechtliche Ausgestaltung als die Sicherung von Verbindungsflächen,998 sodass für 

Letztere eher auch der Vertragsnaturschutz in Betracht kommt. 

Bei der Aufhebung von Schutzgebieten ist somit zu prüfen, ob die Fläche, der das Schutz-

regime entzogen werden soll, zu einem Biotopverbund gehört und ob sich die Aufhebung 

des Schutzes auf die Sicherung des Biotopverbundes auswirkt. Denn auch Schutzgebiete 

nach § 21 ff. BNatSchG sind als Elemente des Biotopverbundes nur geeignet, wenn sie 

zur Verwirklichung der in § 3 Abs. 2 BNatSchG aufgeführten Ziele beitragen können.999  

Nicht jedes bereits ausgewiesene Schutzgebiet ist unter naturschutzfachlichen Gesichts-

punkten zur Sicherung eines Biotopverbundes geeignet.1000 Dabei kann es auch hier nur 

darauf ankommen, ob die Eigenschaft, wegen der die Unterschutzstellung erfolgte, zur 

Zielverwirklichung des Biotopverbundes geeignet ist. Für die Beurteilung der Eignung kön-

nen nur die in der Schutzgebietsverordnung dargelegten Schutzzwecke herangezogen 

werden, weil sich nur auf diese die rechtliche Absicherung erstreckt, die durch die Aufhe-

bung des Schutzstatus verloren geht. 

Andere Eigenschaften des Gebietes, die zwar der Zielverwirklichung des Biotopverbundes 

dienen könnten, vermögen eine Aufhebung des Schutzgebietes insoweit nicht zu verhin-

dern, weil die rechtliche Absicherung gerade nicht ihretwegen erfolgte. Deswegen kann 

die geplante Aufhebung eines Landschaftsschutzgebietes, das wegen der Schönheit der 

Landschaft geschützt wurde, nicht mit der Begründung verhindert werden, die darin be-

findliche Tierpopulation sei für die Verwirklichung des Biotopverbundes notwendig. Denn 

diese hat sich auch ohne die rechtliche Absicherung als Schutzgebiet entsprechend entwi-

ckelt und wurde vom Schutzregime nicht erfasst, selbst wenn sie davon profitiert haben 

mag. 

Selbst wenn das betroffene Schutzgebiet der Zielverwirklichung des Biotopverbundes 

dient und die Eigenschaften gerade unter Schutz gestellt waren, ist die Aufhebung eines 

solchen Gebietes nicht von vornherein ausgeschlossen. Denn die dauerhafte Sicherung 

eines Biotopverbundes schließt die Veränderung seiner einzelnen Bestandteile nicht aus, 

soweit der Biotopverbund als solcher nicht beeinträchtigt wird.1001 Mithin kann auch eine 

                                                 
998 Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 9. 
999 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 43; Kratsch/Schumacher, S. 15. 
1000 BT-Drs. 14/6378, S. 38; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 43. 
1001 BT-Drs. 14/6378, S. 38; Lorz/Müller/Stöckel, § 3, Rn. 9. 
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Aufhebung eines solchen Schutzgebietes erfolgen, wenn der Beitrag zur Zielverwirkli-

chung des Biotopverbundes anderweitig kompensiert werden kann oder sich die Aufhe-

bung des Schutzstatus nicht negativ auf den Beitrag auswirkt, weil keine Beeinträchtigun-

gen zu erwarten sind. 

Die Umsetzung der Verpflichtung aus § 3 BNatSchG erschöpft sich jedoch nicht in der 

rechtlichen Absicherung der Kern- oder Verbindungsgebiete, sondern verlangt auch, die 

qualitativen Eigenschaften der einzelnen Bestandteile innerhalb des Gebietes zu erhalten 

und zu pflegen.1002 Deshalb kann die Aufhebung nicht erfolgen, wenn sich die Situation 

wegen mangelhafter staatlicher Pflegeleistung oder Untätigkeit nicht stabilisiert oder ver-

schlechtert hat. In einem solchen Fall sind erst Maßnahmen zur Wiederherstellung des 

landschafts- oder naturschutzgerechten Zustandes zu ergreifen, die im Falle staatlicher 

Säumnis auch kostenintensiv sein können. Dies entspricht dem Verursacherprinzip eben-

so wie dem Grundsatz der Folgenbeseitigungspflicht aus rechtswidrigem Vorverhalten. 

Andernfalls könnte sich der Staat durch Untätigkeit seiner gesetzlichen Verpflichtung zur 

Schaffung eines funktionierenden Biotopverbundes entziehen. 

Bei der Frage, ob die Aufhebung eines Schutzgebietes, welches der Sicherung eines Bio-

topverbundes dient, erfolgen darf, ist auch zu berücksichtigen, welche Auswirkungen diese 

Maßnahme auf benachbarte Bundesländer hat. Denn gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2, 3 

BNatSchG sind die Bundesländer bei der Verwirklichung des (länderübergreifenden) Bio-

topverbundes zur Abstimmung untereinander verpflichtet. Diese Vorschrift stellt praktisch 

eine Konkretisierung des Bundesstaatsprinzips dar und wirkt sich in zweierlei Hinsicht aus. 

Eine Aufhebung eines Schutzgebietes darf in einem Bundesland grundsätzlich nicht erfol-

gen, wenn dadurch der länderübergreifende Biotopverbund beeinträchtigt wird. Auf der 

anderen Seite kann die Aufhebung eines Schutzgebietes in einem Bundesland durch adä-

quaten Ausgleich in einem anderen Bundesland kompensiert werden.  

Aus der Pflicht zur länderübergreifenden Abstimmung folgt aber auch, dass die Aufhebung 

eines zu einem länderübergreifenden Biotopverbund gehörenden Schutzgebietes grund-

sätzlich zu unterbleiben hat, wenn sich die Maßnahme negativ auf Schutzgebiete des an-

grenzenden Bundeslandes auswirkt und dieses aus sachlichen Gründen nicht zustimmt. 

Sonst würde die Maßnahme gegen das dem Bundesstaatsprinzip innewohnende Gebot 

des länderfreundlichen Verhaltens verstoßen. Selbst wenn damit die Gestaltungsfreiheit 

                                                 
1002 Kratsch/Schumacher, S. 16. 
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des Bundeslandes eingeschränkt ist, das ein zu einem länderübergreifenden Biotopver-

bund gehörendes Schutzgebiet aufheben möchte, ist dies gerechtfertigt, sofern die Ver-

weigerung der Zustimmung auf sachlichen Gründen beruht und ihrerseits gerechtfertigt ist. 

 

d)   Beachtung der Ziele und Grundsätze (§ 4 BNatSchG) 

Nach § 4 BNatSchG soll jeder nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele und 

Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so verhal-

ten, dass Natur und Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beein-

trächtigt werden. Diese Vorschrift enthält zwar eine allgemeine Verhaltenspflicht sowie ein 

prinzipielles Beeinträchtigungsverbot1003 und soll bei der Auslegung und Anwendung an-

derer Vorschriften heranzuziehen sein.1004 Doch ist die Norm derart weit und konturlos 

formuliert,1005 dass ihr in Bezug auf das Untersuchungsthema ohnehin keine weitergehen-

den Aussagen zu entnehmen sind, als sie sich schon aus anderen Normen ergeben. 

 

e)   Zusammenfassung: Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land- 
      schaftspflege 

Bei den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege handelt es 

sich um objektives Recht, sodass die Inhalte der erörterten Vorschriften bei der Aufhebung 

eines Schutzgebietes sowie bei der generellen gesetzlichen Regelung der Aufhebung von 

Schutzgebieten zu berücksichtigen sind. Im Rahmen der Abwägung nach § 2 Abs. 1 

BNatSchG sind die widerstreitenden Interessen im konkreten Einzelfall zu ermitteln und 

ihrem objektiven Gewicht entsprechend zu bewerten. Die Aufhebung von Schutzgebieten 

darf den Anforderungen der Ziele und Grundsätze nicht widersprechen bzw. muss aus 

übergeordneten Gründen gerechtfertigt sein. 

                                                 
1003 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 4, Rn. 3. 
1004 BT-Drs. 14/6378, S. 38; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutz-
gesetz, § 4, Rn. 4; Kratsch/Schumacher, S. 16; Lorz/Müller/Stöckel, § 4, Rn. 2; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 85. 
1005 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 4, Rn. 5; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 4, Rn. 2. 
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III.   Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft  
       (§§ 22 ff. BNatSchG) 

Die §§ 22 ff. BNatSchG beinhalten für die unterschiedlichen Schutzgebietskategorien be-

stimmte Voraussetzungen, die an die Ausweisung der verschiedenen Schutzgebiete zu 

stellen sind. Deswegen soll nachfolgend untersucht werden, ob sich aus diesen Vorschrif-

ten möglicherweise bestimmte Anforderungen auch an die Aufhebung von Schutzgebieten 

herleiten lassen, zumal diese ja im Wege des actus contrarius erfolgen.  

 

1.   Materielle Anforderungen aus § 22 BNatSchG 

Nach der rahmenrechtlichen Vorschrift des § 22 Abs. 1 BNatSchG sind die Länder ver-

pflichtet, zu bestimmen, dass Teile von Natur und Landschaft zu den enumerativ aufge-

führten Schutzzonen erklärt werden können. Diese Vorgabe beschränkt sich jedoch auf 

die Pflicht, die genannten Schutzgebietskategorien durch Landesgesetz einzuführen sowie 

die inhaltlichen Anforderungen und die wesentlichen Verfahrensziele gesetzlich zu 

bestimmen.1006 Die Gebiete müssen nach den bundesrechtlich vorgeschriebenen Schutz-

kategorien bezeichnet werden und sind im Falle der Unterschutzstellung als diejenige Ka-

tegorie auszuweisen, deren Schutzzweck sie verwirklichen sollen.1007 Eine Pflicht, be-

stimmte Gebiete auszuweisen, ergibt sich daraus jedoch nicht. Ebenso wenig enthält § 22 

Abs. 1 BNatSchG inhaltliche Voraussetzungen für die Unterschutzstellung im Einzelfall, 

sodass sich aus dieser Norm auch keine Anforderungen an die spätere Aufhebung der 

Unterschutzstellung entnehmen lassen. 

 

2.   Materielle Anforderungen aus §§ 23 ff. BNatSchG 

Die in § 22 Abs. 1 BNatSchG aufgezählten Schutzgebietskategorien werden sodann in 

den §§ 23 - 29 BNatSchG näher beschrieben und deren jeweiligen Voraussetzungen, ins-

besondere deren Zielsetzung rahmenrechtlich festgelegt. Dabei haben alle erwähnten 

Schutzgebietskategorien zur Voraussetzung, dass die zur Unterschutzstellung in Frage 

                                                 
1006 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 1; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 2. 
1007 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 4, 5, 7; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 7. 
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kommenden Gebiete für die konkrete Zielverwirklichung der jeweiligen Schutzgebietskate-

gorie schutzbedürftig und schutzwürdig sein müssen.1008 

Im Zusammenhang mit der Schutzbedürftigkeit (a)) und der Schutzwürdigkeit (b)) ist zu 

untersuchen, ob und inwieweit sich Veränderungen der tatsächlichen Gegebenheiten in 

einem Schutzgebiet auf den Fortbestand der Unterschutzstellung auswirken können (c)). 
Im Anschluss daran wird der Frage nachgegangen, ob es möglicherweise eine Pflicht zur 

Aufrechterhaltung des einem Gebiet einmal erteilten Schutzstatus gibt (d)). Schließlich 

werden das Bestehen und der Umfang des Ermessens erörtert, das der Behörde bzw. 

dem Gesetzgeber bei der Aufhebung von Schutzgebieten zusteht (e)). 

 

a)   Schutzbedürftigkeit des Gebietes 

Die Schutzbedürftigkeit ergibt sich aus der Erforderlichkeit der Unterschutzstellung für die 

Verwirklichung der in den einzelnen Vorschriften angeführten Ziele.1009 Schutzbedürftig ist 

ein Gebiet, wenn der Schutzgegenstand gefährdet und die Unterschutzstellung zur Ab-

wehr dieser Gefahr erforderlich ist, wobei es keiner konkreten Gefährdung des Schutzgu-

tes bedarf, sondern bereits eine abstrakte Gefahr ausreicht.1010 Eine Schutzgebietsaus-

weisung kann sogar schon erforderlich sein, wenn es bisher noch zu keinen wesentlichen 

Eingriffen in Natur und Landschaft gekommen ist, mit solchen aber jederzeit gerechnet 

werden muss; dies ist etwa bei stark besiedelten Gebieten auf Grund des erhöhten Sied-

lungs- und Erholungsdrucks der Fall, dem zum Schutz von Natur und Landschaft regel-

mäßig nur mittels Schutzgebietsausweisung wirksam begegnet werden kann.1011  

Trotz Schutzbedürftigkeit kann es an der Erforderlichkeit für die Unterschutzstellung feh-

len, wenn der angestrebte Schutz durch mildere Mittel erzielt werden kann. Dabei reicht 

die Bereitschaft des Grundstückseigentümers zum Schutz der Fläche nicht aus, weil hier-

                                                 
1008 OVG Bautzen, NuR 1999, 344, 345; VGH Mannheim, NuR 1986, 340, 341; Kloepfer, Umweltrecht, § 
11, Rn. 159; Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 27; Kratsch/Schumacher, S. 68; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 6. 
1009 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 27. 
1010 BVerwG, NuR 1989, 37, 38; NuR 1998, 37, 38; VGH München, NuR 1999, 393, 394; OVG Bautzen, 
NuR 1999, 344, 345; Kratsch/Schumacher, S. 68; Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 6. 
1011 VGH Mannheim, NuR 1992, 186, 187; VGH München, BayVBl. 1984, 366, 367; Lorz/Müller/Stöckel, § 
22, Rn. 6. 
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durch nicht gewährleistet wird, dass diese Bereitschaft auch künftig fortbesteht.1012 Fest-

setzungen in einem Bauleitplan sind wegen ihrer anderen Schutzrichtung ebenfalls nicht 

geeignet, den erforderlichen naturschutzfachlichen Schutz eines Gebietes zu gewährleis-

ten.1013 Auch durch Vertragsnaturschutz lässt sich die Unterschutzstellung regelmäßig 

nicht gleichwertig ersetzen, da die Verträge zum einen zeitlich begrenzt und zum anderen 

nicht allgemeinverbindlich sind.1014 Denkbar ist ein gleichwertiger Schutz durch vertragli-

che Regelung jedoch, wenn ein öffentlicher oder gemeinnütziger Träger seine Rechte am 

Grundstück ausschließlich zum Zwecke des Naturschutzes ausübt,1015 was bei Natur-

schutzvereinen oftmals der Fall ist, die Flächen von der öffentlichen Hand pachten, um 

diese zu renaturieren. 

 

b)   Schutzwürdigkeit des Gebietes 

Schutzwürdig ist ein Gebiet, wenn es die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale der jeweili-

gen Schutzgebietskategorie aufweist und sich zur Verwirklichung der festgelegten natur-

schutzfachlichen Ziele eignet.1016 Der Begriff der Schutzwürdigkeit enthält somit natur-

schutzfachliche und rechtliche Elemente.1017 Die Schutzwürdigkeit eines Gebietes ergibt 

sich dabei nicht nur aus seiner besonderen Bedeutung für Fauna und Flora, sondern auch 

aus dem Erholungswert für die Bevölkerung.1018  

                                                 
1012 VGH Mannheim, NuR 1992, 186, 187; Kratsch/Schumacher, S. 68; Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 6. 
1013 VGH Mannheim, NVwZ-RR 1996, 14, 16; VGH München, BayVBl. 1988, 339, 339/340; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 6. 
1014 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 43; Kratsch/Schumacher, S. 68; Lorz/Müller/Stöckel, § 22, 
Rn. 6. 
1015 Apfelbacher/Adenauer/Iven, NuR 1999, 65, 67. 
1016 OVG Bautzen, NuR 1999, 344, 345; Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 26; 
Kratsch/Schumacher, S. 68. 
1017 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 25. 
1018 OVG Bautzen, NuR 1999, 344, 345. 
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c)   Auswirkungen bei Veränderung der tatsächlichen Gegebenheiten 

Im Umkehrschluss lässt sich aus diesen Voraussetzungen ableiten, dass ein als Schutz-

gebiet ausgewiesener Bereich jedenfalls dann aufgehoben werden kann und wegen seiner 

freiheitsverkürzenden Wirkung sogar muss, wenn er nicht mehr schutzwürdig oder 

schutzbedürftig ist. 

Dies kann der Fall sein, wenn das angestrebte Ziel erreicht worden und die weitere Unter-

schutzstellung nicht mehr geboten ist.1019 Allerdings setzt dies unter der Berücksichtigung 

der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 BNatSchG) voraus, dass die 

Erhaltung des erreichten Zustandes auch ohne Unterschutzstellung dauerhaft gesichert 

ist. 

Ein Schutzgebiet ist auch aufzuheben, sobald es für die mit der Ausweisung festgelegte 

Zielverwirklichung funktionslos geworden ist. Eine völlige Funktionslosigkeit eines Schutz-

gebietes ist jedoch erst dann gegeben, wenn und soweit sämtliche naturschutzfachlichen 

Ziele, die mit der konkreten Unterschutzstellung verfolgt werden, auf absehbare Zeit au-

genscheinlich nicht mehr verwirklicht werden können.1020  

Vom Begründungsansatz verfehlt ist in diesem Zusammenhang allerdings eine Entschei-

dung des VGH München, wonach eine Schutzgebietsausweisung mit einem Bebauungs-

plan gleichzusetzen und wegen fortschreitender Bebauung funktionslos geworden sei.1021 

In der Begründung dieser Entscheidung wird auf die Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts zur Funktionslosigkeit von Bebauungsplänen verwiesen, nach der diese au-

ßer Kraft treten, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse im Plangebiet derart verändert 

haben, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes auf absehbare Zeit nicht mehr ein-

gehalten werden können.1022 Diese Begründung vermag nicht zu überzeugen, weil eine 

Schutzgebietsausweisung nicht mit einem Bebauungsplan gleichgesetzt werden kann. 

                                                 
1019 J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 40. 
1020 VGH München, NuR 1998, 150, 152; Kratsch/Schumacher, S. 73; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 40. 
1021 VGH München, NuR 1998, 150. 
1022 VGH München, NuR 1998, 150, 152 unter Hinweis auf BVerwGE 54, 5, (11); BVerwG UPR 1993, 445, 
446; BayVBl. 1984, 25; NJW 1977, 2325. 
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Ein Bebauungsplan ist ein städtebauliches Instrument zur Erfüllung des Planmäßigkeits-

grundsatzes, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung nach allgemeinen Vorgaben 

zu gewährleisten.1023 Ein Bebauungsplan vermittelt den Grundstückseigentümern im Plan-

gebiet zwar einen subjektiv-rechtlichen Gebietserhaltungsanspruch. Dieser gibt ihnen die 

Möglichkeit eine gebietsfremde Bebauung, die nicht den Festsetzungen des Bebauungs-

planes entspricht, abzuwehren.1024 Hieraus resultiert aber keine objektive Verpflichtung für 

den Staat, wonach er die Einhaltung des Gebietes von sich aus überwachen muss. Viel-

mehr steht es den Grundstückseigentümern in einem Plangebiet frei, ihren Gebietserhal-

tungsanspruch geltend zu machen oder auf ihn zu verzichten. Dies ergibt sich bereits aus 

der Rechtsnatur eines Anspruchs, der dessen Inhaber das Recht gibt, von einem anderen 

ein Tun oder Unterlassen zu verlangen.1025 

Im Gegensatz hierzu erfolgt eine Schutzgebietsausweisung zur Verwirklichung der Ziele 

und Grundsätze des Natur- und Landschaftsschutzes. Diesbezüglich ist der Staat gemäß 

Art. 20a GG, §§ 1, 2 BNatSchG objektiv verpflichtet. Der Staat muss Maßnahmen verhin-

dern, die dem Schutzzweck der Schutzgebietsausweisung zuwider laufen. Dementspre-

chend kann der Staat nicht darauf verweisen, ein Schutzgebiet sei infolge fortschreitender 

Bebauung für die Verwirklichung des Schutzzwecks funktionslos geworden. Wenn die Be-

bauung nämlich zu einer Funktionslosigkeit des Schutzgebietes führen kann, widerspricht 

sie dem Schutzzweck der Ausweisung und muss von staatlicher Seite verhindert werden. 

Erfolgt die Bebauung dennoch, ist sie illegal. Hieraus folgt, dass der Staat in einem sol-

chen Fall gegen die illegale Bebauung vorgehen muss. Dies auch unter dem Aspekt, dass 

der Staat nach §§ 1, 2 BNatSchG zur Wiederherstellung eines Zustandes verpflichtet ist, 

der die Ziele des Landschafts- und Naturschutz auf Dauer sichert. Aus der gegen die Vor-

schriften des Landschafts- und Naturschutzrechts erfolgten Bebauung in einem Schutzge-

biet resultiert daher nicht dessen Funktionslosigkeit. Derartige Veränderungen der tatsäch-

lichen Gegebenheiten können die Aufhebung eines Schutzgebietes somit nicht begrün-

den. 

Auf der anderen Seite können Veränderungen der tatsächlichen Gegebenheiten die Auf-

hebung eines Schutzgebietes unter naturschutzfachlichen Aspekten jedoch erforderlich 

machen, wenn etwa die Zielverwirklichung an anderer Stelle besser oder effektiver erfol-

gen kann und dies auch geschieht.  
                                                 
1023 Bönker, § 3, Rn. 97. 
1024 BVerwG, ZfBR 2000, 423; BauR 2000, 1019; BVerwGE 94, 151, (155 ff.); Bönker, § 18, Rn. 43. 
1025 Vgl. die Legaldefinition in § 194 Abs. 1 BGB. 
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Da die Erforderlichkeit der Schutzgebietsausweisung hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit 

und Schutzwürdigkeit der vollen gerichtlichen Kontrolle unterliegt,1026 kann für den Wegfall 

dieser Voraussetzungen nichts anderes gelten, sodass auch diese gerichtlich vollumfäng-

lich überprüft werden kann. 

 

d)   Pflicht zur Aufrechterhaltung der Unterschutzstellung? 

Aber selbst aus der fortbestehenden Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit folgt nicht 

die uneingeschränkte Pflicht zur Aufrechterhaltung des einmal erteilten Schutzstatus. 

Denn nicht jedes schutzwürdige und schutzbedürftige Gebiet muss auch als Schutzgebiet 

nach den §§ 23 - 29 BNatSchG ausgewiesen werden.  

Aus dem Wortlaut dieser Vorschriften ergibt sich lediglich, dass bei Vorliegen der Tatbe-

standsvoraussetzungen Teile von Natur und Landschaft zum Schutzgebiet erklärt werden 

können, nicht aber müssen.1027 Die Länder werden lediglich dazu verpflichtet, die gesetzli-

chen Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung zu schaffen.1028 Auch aus dem sons-

tigen Bundesrecht ergeben sich keine Vorschriften, die die zuständigen Behörden bzw. 

den Gesetzgeber zur Ausweisung eines Schutzgebietes oder zur Aufrechterhaltung eines 

solchen verpflichten.1029  

Der für die Unterschutzstellung zuständigen Behörde oder dem Gesetzgeber steht daher 

bei der Auswahl der Schutzgebiete ein Ermessen zu.1030 Sie können entscheiden, ob ü-

berhaupt ein Gebiet unter Schutz gestellt und wenn ja, welches Gebiet als Schutzgebiet 

ausgewiesen wird.1031 Nicht alles was schutzwürdig und schutzbedürftig ist, muss auch 

tatsächlich geschützt werden.1032  

                                                 
1026 BVerwG, NuR 1989, 37, 38; OVG Bautzen, NuR 1999, 344, 345; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 160; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 6; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 184. 
1027 BVerwG, NuR 1998, 37, 38; OVG Schleswig, NuR 2006, 254, 258; VGH Mannheim, NuR 1986, 340, 
342; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 159; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 184. 
1028 J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 6. 
1029 BVerwG, NuR 2004, 311, 311; UPR 1998, 65, 66; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 159; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 6; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 40. 
1030 BVerwG, NuR 2004, 311, 311; NuR 1998, 37, 38; OVG Schleswig, NuR 2006, 254, 258; Kloepfer, 
Umweltrecht, § 11, Rn. 159; Kratsch/Schumacher, S. 68/69; Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 6; Soell, NuR 
1993, 301, 307. 
1031 J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 18; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 184. 
1032 VGH Mannheim, NuR 1986, 340, 342; Kratsch/Schumacher, S. 68. 
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Sachlich kann dieses Ermessen allerdings auf Grund der besonderen Schutzwürdigkeit 

eines Gebietes erheblich eingeschränkt sein, etwa wenn in diesem Areal zahlreiche vom 

Aussterben bedrohte Tierarten vorkommen, die ohne die Unterschutzstellung nicht überle-

ben würden.1033 Denn das Ermessen der Behörde ist nach den allgemeinen Vorausset-

zungen des § 40 VwVfG ein pflichtgemäßes Ermessen und hat sich an dem Sinn und 

Zweck des Gesetzes zu orientieren. Dieser schreibt hinsichtlich der §§ 22 ff. BNatSchG 

eben den Schutz von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Ziele und Grund-

sätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§§ 1 - 3 BNatSchG) sowie des 

Staatsziels Umweltschutz aus Art. 20a GG vor. Für den Gesetzgeber folgt die Bindung an 

die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie an das 

Staatsziel Umweltschutz unmittelbar aus Art. 20 Abs. 3 GG. 

 

e)   Ermessen bei der Aufhebung von Schutzgebieten? 

aa)   Allgemeiner Ermessensspielraum 

Sind der Behörde bzw. dem Gesetzgeber also ein Ermessen hinsichtlich der Ausweisung 

eines Schutzgebietes eingeräumt, können sie im Rahmen ihres Ermessens eine Unter-

schutzstellung auch verändern, indem das Schutzgebiet vergrößert, verkleinert oder ganz 

aufgehoben wird,1034 wenn sachliche Gründe eine solche Maßnahme rechtfertigen.1035 

Durch das Bundesnaturschutzgesetz wird dieser Ermessensspielraum lediglich bei gesetz-

lich geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG), oberirdischen Gewässern (§ 31 BNatSchG) 

und Flächen für das Europäische Netz „Natura 2000“ (§§ 32 ff. BNatSchG)1036 von vorn-

herein eingeschränkt.1037 Auch die Landesnaturschutzgesetze sehen keine weitergehen-

den Beschränkungen des Ermessensspielraums vor,1038 obwohl derartige Schranken 

grundsätzlich erlassen werden könnten. 

                                                 
1033 Soell, NuR 1993, 301, 307; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 184. 
1034 Kratsch/Schumacher, S. 72; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 40. 
1035 BVerwG, NuR 2004, 311, 312; UPR 1998, 65, 66. 
1036 Siehe hierzu oben A. II. 
1037 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 125; Kratsch/Schumacher, S. 69; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 18. 
1038 J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 18. 
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Soweit der Behörde und der Gesetzgeber demnach bereits bei der Ausweisung eines 

Schutzgebietes einen Ermessensspielraum haben, so muss ihnen ein solcher auch bei der 

Aufhebung eines Schutzgebietes zustehen. 

Hierzu enthalten die §§ 22 ff. BNatSchG keine ermessensleitenden Kriterien. Vielmehr 

ergeben sich diese und damit auch die Grenzen des Ermessens aus anderen Vorschriften, 

wie etwa den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

Denn bei der Ausweisung eines Schutzgebietes muss gemäß § 2 Abs. 1 BNatSchG eine 

Abwägung zwischen den Zielen des Naturschutzes und den sonstigen Interessen der 

Allgemeinheit vorgenommen werden.1039  

Hieraus ergibt sich im Umkehrschluss wiederum, dass auch bei einer Aufhebung eines 

Schutzgebietes eine Abwägung nach § 2 Abs. 1 BNatSchG erfolgen muss. Denn die 

Gründe, die einst für die Unterschutzstellung herangezogen wurden, sind nicht per se hin-

fällig geworden, zumal ihnen eine gewisse Bedeutung beigemessen wurde, andernfalls sie 

entgegenstehende Belange nicht hätten überwinden können. Demzufolge müssen auch 

die Behörde bzw. der Gesetzgeber bei der Verkleinerung oder Aufhebung eines Schutz-

gebietes abwägend prüfen, ob die Preisgabe dieses Schutzes mit den Zielen und 

Grundsätzen des Natur- und Landschaftsschutzes vereinbar ist.1040 Dies ist der Fall, wenn 

die anderen Interessen der Allgemeinheit an der Nutzung des Gebietes die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege überwiegen.1041  

Dabei beschränken sich im Rahmen der Abwägung die Gründe für die Aufrechterhaltung 

der Unterschutzstellung auf diejenigen, die zur Ausweisung des Schutzgebietes geführt 

haben. Weitergehende Gründe müssen außer Betracht bleiben, weil die Unterschutzstel-

lung ihretwegen nicht erfolgt ist, selbst wenn diese Gründe eine Unterschutzstellung eben-

falls rechtfertigen würden. 

Bei den Interessen der Allgemeinheit braucht es sich jedoch nicht wie bei den besonders 

geschützten Biotopen nach § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG um überwiegende Gründe des 

Gemeinwohls zu handeln. Diese weiter gehende Anforderung ist auf die Schutzgebiete der 

                                                 
1039 BVerwG, NuR 2004, 311, 312; OVG Koblenz, NuR 2000, 290, 291/292; OVG Bautzen, NuR 1999, 344, 
345; VGH Mannheim, NuR 1986, 340, 341; Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 18, 24; 
Kratsch/Schumacher, S. 69; Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 7; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 17. 
1040 BVerwG, NuR 1989, 37, 38; Kratsch/Schumacher, S. 72. 
1041 BVerwG, NuR 2004, 311, 312; in Abweichung zur bisherigen Rechtsprechung und Literatur fordert das 
Gericht sogar ein Überwiegen der anderen Belange. 
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§§ 23 - 29 BNatSchG nicht übertragbar, weil ihr in der besonderen Wertigkeit der in § 30 

Abs. 1 Satz 1 BNatSchG aufgeführten Biotope Rechnung getragen wird. Die in diesem 

Katalog aufgeführten Biotoptypen werden nämlich aus gesamtstaatlicher Sicht im Allge-

meinen als besonders hochwertig und als generell schutzbedürftig angesehen,1042 was bei 

den gewöhnlichen Schutzgebieten nicht von vornherein der Fall sein muss. Folglich muss 

die Wertigkeit eines einzelnen Schutzgebietes im konkreten Einzelfall ermittelt werden und 

unterliegt damit nur dem Maßstab und den generellen Abwägungsprinzipien aus § 2 Abs. 

1 BNatSchG. Mithin vermag auch das Interesse an einer wirtschaftlichen Nutzung der Flä-

che die Aufhebung eines Schutzgebietes zu rechtfertigen.1043  

Da bei der Ausweisung eines Schutzgebietes zu berücksichtigen ist, inwieweit den Natur- 

und Landschaftsschutz zuwider laufende Interessen bei der Ausgestaltung der Schutzge-

bietsverordnung Rechnung getragen werden kann,1044 muss umgekehrt auch vor einer 

Aufhebung eines Schutzgebietes geprüft werden, ob den anderen Interessen nicht ebenso 

durch weniger einschneidende Maßnahmen, wie etwa Befreiungen oder Ausnahmege-

nehmigungen, genügt werden kann. 

 

bb)   Besonderheit Nationalpark (§ 24 BNatSchG) 

Selbst bei der Aufhebung von Nationalparken (§ 24 BNatSchG) ist der Ermessensspiel-

raum allenfalls in formeller Hinsicht eingeschränkt. Da die Erklärung eines Gebietes zum 

Nationalpark gemäß § 22 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG nämlich nur im Benehmen mit dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie dem Bundesmi-

nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen erfolgen darf, könnte man schlussfol-

gern, dass auch die Aufhebung eines Nationalparks nur im Benehmen dieser Ministerien 

erfolgen dürfe. Weil die Ausweisung dieser Gebiete im gesamtstaatlichen Interesse am 

Schutz der Natur erfolgt,1045 könnte man argumentieren, dass auch die Aufhebung eines 

Nationalparks das gesamtstaatliche Interesse betrifft und deshalb die beiden Ministerien 

bei der Entscheidung über die Aufhebung des Schutzgebietes beteiligt werden müssten. 

                                                 
1042 BT-Drs. 10/5064, S. 17; Kratsch/Schumacher, S. 119. 
1043 VGH München, NuR 1999, 393, 395/396; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 17. 
1044 OVG Münster, NuR 2000, 51, 52; VGH München, NuR 1999, 393, 395/396; J. Schmidt-Räntsch, § 22, 
Rn. 17. 
1045 Kratsch/Schumacher, S. 75; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 50; Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 6, 
Rn. 190. 
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Zudem könnten nur durch die Beteiligung von obersten Bundesbehörden die Beachtung 

der von der IUCN1046 aufgestellten internationalen Kriterien über die Festsetzung von 

Nationalparken sichergestellt werden.1047  

Aber abgesehen davon, dass es sich bei diesen Kriterien allenfalls um so genanntes soft-

law und damit jedenfalls nicht um verbindliches Völkerrecht handelt,1048 stellt das Beneh-

men ohnehin eine derart schwache Form der Beteiligung anderer Behörden dar, welches 

das Ermessen der letztlich über die Aufhebung eines Nationalparks entscheidende Lan-

desbehörde zumindest inhaltlich nicht zu beschränken vermag. Denn während die Zu-

stimmung und das Einvernehmen das Einverständnis mit der geplanten Maßnahme vor-

aussetzt, bedeutet Benehmen lediglich, die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.1049 

Folglich kann sich die zuständige Landesbehörde ohne weiteres über von den Ministerien 

geäußerte Bedenken hinwegsetzen,1050 und unterliegt somit keinen weitergehenden Er-

messensbeschränkungen. Bei der ordnungsgemäßen Beteiligung der Ministerien handelt 

es sich nämlich nur um ein Verfahrenserfordernis ohne die Pflicht der zuständigen Behör-

de, die Auffassung der Bundesministerien inhaltlich zu berücksichtigen.1051 

 

3.   Zwischenergebnis 

Aus den §§ 22 - 29 BNatSchG lässt sich ableiten, dass ein Schutzgebiet jedenfalls aufge-

hoben werden kann bzw. muss, wenn die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit nicht 

mehr besteht.1052 Im Übrigen steht die Aufhebung im pflichtgemäßen Ermessen der zu-

ständigen Behörde oder des zuständigen Gesetzgebers, wobei sich die ermessensleiten-

                                                 
1046 International Union for Conservation of Nature an National Resources. 
1047 Kratsch/Schumacher, S. 75; Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 23; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 50. 
1048 Lorz/Müller/Stöckel, § 22, Rn. 23, die davon ausgehen, dass es sich bei diesen Kriterien nicht einmal 
um soft-law handelt, weil die IUCN eine Nichtregierungsorganisation und deswegen nicht zur Rechtsetzung 
befugt ist. 
1049 Stober, in: Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht I, § 45, Rn. 62/63. 
1050 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 67; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 50. 
1051 Kolodziejcok, Kennzahl 1168, § 22, Rn. 68. 
1052 Die Pflicht zur Aufhebung eines Schutzgebietes bei Fortfall der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit 
ergibt sich aus dem Umstand, dass die Unterschutzstellung regelmäßig mit Grundrechtseingriffen verbunden 
ist. Denn mit der Ausweisung zum Schutzgebiet gehen in der Regel bestimmte Verbote oder Gebote einher, 
die das Eigentum (Art. 14 GG) oder zumindest die Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) beein-
trächtigen und entsprechend gerechtfertigt sein müssen, was bei Wegfall des Schutzgrundes nicht mehr 
gegeben ist. 
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den Kriterien nicht aus den §§ 22 - 29 BNatSchG, sondern aus den §§ 1, 2, 3 BNatSchG 

sowie Art. 20a GG ergeben. 

Anders verhält es sich, wenn die Unterschutzstellung der Erfüllung von gemeinschafts-

rechtlichen Pflichten dient. In diesen Fällen wird der Ermessensspielraum durch das Bun-

desnaturschutzgesetz etwa bei Flächen für das Europäische Netz „Natura 2000“ (§§ 32 ff. 

BNatSchG) von vornherein eingeschränkt.1053 Das europäische Habitatschutzrecht be-

schränkt sich im Unterschied zum nationalen Schutzgebietsrecht nämlich nicht nur auf 

Erhaltungsziele, sondern verpflichtet die Mitgliedstaaten auch zur Herbieführung eines 

Erfolges in Form eines günstigen Erhaltungszustandes des Gebietes.1054  

 

IV.   Mitwirkung von Vereinen (§§ 58 ff. BNatSchG) 

Sofern die Aufhebung eines Schutzgebietes durch Rechtsverordnung oder Satzung ver-

fügt wird, ist den von den Bundesländern anerkannten Naturschutzvereinen gemäß § 60 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG im Vorfeld Gelegenheit zur Stellungnahme sowie Einsicht in 

die einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben. 

Hierbei handelt es sich jedoch nur um ein formelles Beteiligungsrecht, dessen Missach-

tung für sich genommen nicht zur Rechtswidrigkeit der Aufhebung eines Schutzgebietes 

führen wird. Allerdings kann die fehlende Beteiligung der Naturschutzvereine im Vorfeld 

der Maßnahme ein Indiz für eine fehlerhafte Abwägung darstellen. 

 

V.   Schlussfolgerung zu den Anforderungen aus dem Bundesnaturschutzgesetz 

Die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes enthalten zahlreiche formelle und mate-

rielle Anforderungen, die bei der Aufhebung eines Schutzgebietes bzw. bei der abstrakt-

generellen Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten durch Gesetz zu berücksichtigen 

sind. 

                                                 
1053 Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 163; J. Schmidt-Räntsch, § 22, Rn. 17; Sparwas-
ser/Engel/Voßkuhle, § 6, Rn. 200. 
1054 Beaucamp, DVBl. 1999, 1345, 1347; Kloepfer, Umweltrecht, § 11, Rn. 163; vgl. hierzu oben A. II. 
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Allerdings begründen die Vorschriften zum Schutz von Landschaft und Natur keine subjek-

tiven Rechte Einzelner, sondern sind lediglich im Allgemeininteresse an einer intakten 

Umwelt erlassen worden.1055 

                                                 
1055 OVG Schleswig, NuR 2000, 477, 477. 
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E.   Anforderungen aus sonstigem Bundesrecht 

Neben dem für das Untersuchungsthema primär heranzuziehenden Bundesnaturschutz-

gesetz muss die Aufhebung von Schutzgebieten auch mit anderem Bundesrecht vereinbar 

sein. Deshalb sollen nunmehr der Einigungsvertrag (I.) sowie das Gesetz über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung (II.) untersucht werden, die auf Grund ihrer Regelungsmaterie 

Bezüge zum Untersuchungsthema aufweisen. 

 

I.   Anforderungen aus dem Einigungsvertrag (EV) 

Es müsste die Aufhebung von Schutzgebieten mit Art. 34 des Einigungsvertrages zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 

(EV)1056 vereinbar sein. Diese Vorschrift ist gemäß Art. 42 Abs. 2 EV weiterhin geltendes 

Bundesrecht und daher fortwährend zu beachten. 

Nach Art. 34 Abs. 1 EV „... ist es Aufgabe der Gesetzgeber, die natürlichen Lebensgrund-

lagen des Menschen unter Beachtung des Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprin-

zips zu schützen und die Einheitlichkeit der ökologischen Lebensverhältnisse auf hohem, 

mindestens jedoch dem in der Bundesrepublik Deutschland erreichten Niveau zu fördern.“ 

Inhaltlich werden mit dieser Vorschrift zum Teil die mittlerweile auch in Art. 20a GG enthal-

tenen Anforderungen einfachgesetzlich festgeschrieben. Was den Umfang der Verpflich-

tung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen betrifft, kann deshalb auf die Ausfüh-

rungen zu Art. 20a GG verwiesen werden,1057 wobei das Vorsorge- und das Verursacher-

prinzip in Art. 34 EV explizit erwähnt werden.  

Hinsichtlich des mindestens zu erreichenden Schutzniveaus wird als Anhaltspunkt das in 

Westdeutschland zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschrift erreichte Niveau gesetz-

lich vorgegeben. Demnach darf der Umweltschutz im Gesamten nicht unter das damalige 

Niveau sinken.1058 

                                                 
1056 BGBl. II, 1990, S. 885. 
1057 Siehe hierzu oben B. 3. 
1058 Vgl. hierzu die Ausführungen oben B. 3. e) dd) bbb), mit dem Unterschied, dass als Referenzjahr 1990 
heranzuziehen ist. 
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Im Unterschied zu Art. 20a GG sind Adressaten dieser Verpflichtung die Gesetzgeber, 

sodass nur der Bundes- und die Landesgesetzgeber durch Art. 34 EV unmittelbar ver-

pflichtet werden.1059  

Für die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Aufhebung von Schutzgebieten ergeben sich 

aus Art. 34 Abs. 1 EV infolgedessen keine über Art. 20a GG hinausgehenden materiellen 

Anforderungen. 

 

II.   Anforderungen aus dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Zu untersuchen ist, ob die Aufhebung von Schutzgebieten den Anforderungen des Geset-

zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unterliegt. Soweit dies der Fall ist, 

müsste vor der Aufhebung eines Schutzgebietes stets eine Umweltprüfung im Sinne die-

ses Gesetzes durchgeführt werden. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Teil 2 des UVPG (§§ 3a ff.) scheidet von vorn-

herein aus, weil es sich bei der Aufhebung eines Schutzgebietes nicht um ein Vorhaben 

im Sinne des § 2 Abs. 2 UVPG handelt. Hierunter fallen nur anlagen- und bauplanungsbe-

zogene Vorhaben. 

In Betracht zu ziehen ist allenfalls eine strategische Umweltprüfung nach Teil 3 des UVPG 

(§§ 14a ff.). Voraussetzung hierfür ist, dass es sich bei der Aufhebung eines Schutzgebie-

tes um einen Plan oder ein Programm im Sinne des § 3 Abs. 1a UVPG handelt.  

Gemäß § 3 Abs. 1a Satz 1, 1. Var. UVPG ist eine strategische Umweltprüfung bei den in 

Anlage 3 zu diesem Gesetz aufgelisteten Plänen und Programmen durchzuführen. Weder 

die Ausweisung noch die Aufhebung von Schutzgebieten ist dort explizit genannt. Aus 

dem Bereich des Naturschutzrechts findet sich unter Nummer 1.9 der Anlage 3 lediglich 

die Landschaftsplanung nach §§ 15 und 16 BNatSchG, für die eine obligatorische strategi-

sche Umweltprüfung gemäß § 14b Abs. 1 Nr. 1 UVPG durchzuführen ist.  

                                                 
1059 Murswiek, ZUR 2001, 7, 12. 
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Laut der zweiten Alternative des § 3 Abs. 1a Satz 1 UVPG findet das Gesetz auch auf 

sonstige Pläne und Programme Anwendung, für die eine strategische Umweltprüfung 

nach den §§ 14b bis 14d UVPG durchgeführt werden muss. Allerdings fallen gemäß § 2 

Abs. 5 UVPG unter Pläne und Programme im Sinne des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung nur solche, zu deren Ausarbeitung, Annahme oder Änderung eine Be-

hörde durch Rechts- oder Verwaltungsvorschrift verpflichtet ist. Da es grundsätzlich aber 

keine Pflicht zur Ausweisung eines Schutzgebietes gibt, kann es auch keine entsprechen-

de Verpflichtung für den actus contrarius geben, sodass für diese Maßnahme nach § 3 

Abs. 1a Satz 1, 2. Var. UVPG die Pflicht zur strategischen Umweltprüfung nicht besteht. 

Auch eine analoge Anwendung der Vorschriften zur strategischen Umweltprüfung auf die 

Aufhebung von Schutzgebieten kommt nicht in Betracht. Zwar besteht eine gewisse Ähn-

lichkeit zwischen der Landschaftsplanung nach §§ 15, 16 BNatSchG und der Schutzge-

bietsausweisung, zumal beide Instrumente der Verwirklichung der Ziele und Grundsätze 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege dienen. Es existieren jedoch im Hinblick auf 

die strategische Umweltprüfung erhebliche Unterschiede, die einer Analogie der Aufhe-

bung von Schutzgebieten mit der Landschaftsplanung gemäß Nr. 1.9 der Anlage 3 zu § 3 

Abs. 1a UVPG entgegenstehen. Mit §§ 2 Abs. 5, 3 Abs. 1a Satz 1, 2. Var. UVPG bringt 

der Gesetzgeber klar zum Ausdruck, dass nur diejenigen Pläne und Programme der stra-

tegischen Umweltprüfung unterliegen, zu deren Ausarbeitung oder Änderung eine Behör-

de rechtlich verpflichtet ist. Da im Gegensatz zur Schutzgebietsausweisung die Land-

schaftsplanung für die Länder zwingend vorgeschrieben ist,1060 kann man nicht von einer 

für die Analogie erforderlichen planwidrigen Regelungslücke ausgehen. Die Nichtberück-

sichtigung der Schutzgebietsausweisung im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung dürfte vielmehr beabsichtigt gewesen sein. 

Infolgedessen findet weder die Umweltverträglichkeitsprüfung noch die strategische Um-

weltprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung auf die Aufhebung 

von Schutzgebieten Anwendung. 

                                                 
1060 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 13, Rn. 11, § 16, 
Rn. 3; Lorz/Müller/Stöckel, § 15, Rn. 4. 
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III.   Schlussfolgerung zu den Anforderungen aus sonstigem Bundesrecht 

Zwar muss Art. 34 EV bei der Aufhebung von Schutzgebieten berücksichtigt werden, doch 

ergeben sich aus dieser Norm inhaltlich keine im Vergleich zu Art. 20a GG weiter gehen-

den Anforderungen. Aus dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung lassen sich 

überhaupt keine Anforderungen an die Aufhebung von Schutzgebieten herleiten. 
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F.   Anforderungen aus dem Völkerrecht 

Des Weiteren darf die Aufhebung eines Schutzgebietes nicht dem Völkerrecht widerspre-

chen. Da sich aus den allgemeinen Regeln des Völkerrechts keine Anforderungen an die 

Aufhebung von Schutzgebieten entnehmen lassen, kommen nur besondere Regelungen 

des Völkerrechts in Form von völkerrechtlichen Verträgen in Betracht. Diese gelten im in-

nerstaatlichen Bereich jeweils nur nach Übernahme durch ein Zustimmungsgesetz gemäß 

Art. 59 Abs. 2 GG und nehmen dann in der Normhierarchie den Rang eines einfachen 

Bundesgesetzes ein, sodass sie vom Gesetzgeber und der Verwaltung zu beachten sind. 

Im Folgenden sollen die für das Untersuchungsthema in Frage kommenden völkerrechtli-

chen Abkommen und Übereinkommen erörtert werden. 

 

I.   Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992 (so genannte Rio-

Deklaration) ist mit dem Gesetz zu dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 

30. August 19931061 in deutsches Recht umgesetzt worden und seit 29. Dezember 1993 

völkerrechtlich in Kraft getreten. 

Gegenstand dieses Übereinkommens ist der Schutz sämtlicher Bestandteile der biologi-

schen Vielfalt und umfasst daher auch den Habitatschutz.1062 

Zwar enthält das Übereinkommen gemäß Art. 8 lit. a) - e) die grundsätzliche Verpflichtung 

zur Einrichtung von Schutzgebieten. Doch wird den Vertragsparteien ein weiter Ermes-

sensspielraum zugestanden, indem der Pflicht nur „soweit möglich und sofern angebracht“ 

nachzukommen ist.1063 Dementsprechend gehen die Verpflichtungen zum Habitatschutz 

aus diesem Übereinkommen jedenfalls nicht über die Anforderungen aus dem Bundesna-

turschutzgesetz hinaus, sodass sich aus diesem Übereinkommen auch keine weiterge-

henden Anforderungen an die Aufhebung eines Schutzgebietes ableiten lassen. 

                                                 
1061 BGBl. II, 1993, S. 1741. 
1062 Beyerlin, Rn. 404. 
1063 Beyerlin, Rn. 406. 
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II.   Das Übereinkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung 

Das Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und 

Watvögel, von internationaler Bedeutung (so genannte Ramsar-Konvention)1064 ist in 

Deutschland mit der Bekanntmachung des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbe-

sondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung1065 am 

25. Juni 1976 in Kraft getreten.  

Dieses Übereinkommen beinhaltet zwar mit Art. 4 Nr. 1, 2 ausdrücklich die Verpflichtung 

zur Unterschutzstellung von Feuchtgebieten. Doch sind die durch die Ramsar-Konvention 

zu schützenden Gebiete mit Art. 4 Abs. 2 VRL in die Vogelschutzrichtlinie aufgenommen 

worden, sodass sie inzwischen den weitergehenden Verpflichtungen für besondere Vogel-

schutzgebiete aus Art. 4 Abs. 1 VRL unterliegen. Dadurch richtet sich die Aufhebung die-

ser Schutzgebiete nach Art. 9 Satz 2 FFH-RL1066 und der Ramsar-Konvention kommt in-

soweit keine eigenständige Bedeutung zu. 

 

III.   Das Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Was- 
       servögel 

Für das Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservö-

gel,1067 welches durch das Gesetz zum Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-

eurasischen wandernden Wasservögel vom 18. September 19981068 ratifiziert worden ist, 

gilt dasselbe wie für die Ramsar-Konvention. Denn auch die unter das Abkommen zur Er-

haltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel fallenden Schutzgebiete, 

die gemäß Art. III Abs. 1, 2 lit. d) des Abkommens ausgewiesen worden sind, fallen unter 

die international bedeutsamen Feuchtgebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 2 VRL und gehören 

somit zu den besonderen Vogelschutzgebieten gemäß Art. 4 Abs. 1 VRL. Demzufolge 

                                                 
1064 Unterzeichnet am 2. Februar 1971 in Ramsar/Iran. 
1065 BGBl. II, 1976, S. 1265. 
1066 Vgl. hierzu ausführlich oben A. II. 1. b) aa) bbb). 
1067 Unterzeichnet am 16. Juni 1995 in Den Haag. 
1068 BGBl. II, 1998, S. 2498. 
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richtet sich auch hier die Aufhebung eines solchen Gebietes nach Art. 9 Satz 2 FFH-

RL.1069 

 

IV.   Das Europäische Naturschutzübereinkommen 

Das Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tie-

re und ihrer natürlichen Lebensräume,1070 in Deutschland in Kraft getreten am 21. Juli 

1984 durch das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. September 1979 über die Erhal-

tung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräu-

me1071 enthält zwar in Kapitel II Regelungen zum Schutz von Lebensräumen und behan-

delt darin auch die Ausweisung von Schutzgebieten. Doch es stellte sich heraus, dass 

diese Regelungen nicht ausreichend waren, um einen effektiven Habitatschutz zu verwirk-

lichen, weshalb der Gemeinschaftsgesetzgeber die FFH-Richtlinie erließ,1072 deren habi-

tatschützenden Vorschriften weit reichender als diejenigen des Berner Übereinkommens 

sind. Somit sind diesem Übereinkommen auch keine weitergehenden Anforderungen an 

die Aufhebung von Schutzgebieten zu entnehmen. 

 

V.   Das Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten 

Auch das Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten,1073 rati-

fiziert durch das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 23. Juni 1979 zur Erhaltung der 

wandernden wildlebenden Tierarten,1074 enthält in Art. III Nr. 4 lit. a) eine Vorschrift, nach 

der sich die Vertragsparteien bemühen, die Lebensstätten zu erhalten, die für die im An-

hang I des Übereinkommens aufgeführten Tiere bedeutsam sind. Allerdings enthält der 

Wortlaut der Norm („bemühen“) einen derart weiten Ermessensspielraum für die Vertrags-

parteien, dass sich die Verpflichtung entsprechend relativiert, weshalb sich aus diesem 

                                                 
1069 Vgl. hierzu ausführlich oben A. II. 1. b) aa) bbb). 
1070 So genanntes Berner Übereinkommen oder Europäisches Naturschutzübereinkommen. 
1071 BGBl. II, 1984, S. 618. 
1072 Gellermann, Natura 2000, S. 10. 
1073 So genanntes Bonner Übereinkommen. 
1074 BGBl. II, 1984, S. 569. 
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Übereinkommen keine weiteren Anhaltspunkte für das Untersuchungsthema entnehmen 

lassen. 

 

VI.   Sonstige Abkommen 

Im Übrigen existieren noch zahlreiche Abkommen zum Schutz der Lebensräume einzelner 

Tierarten, wie etwa das Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulatio-

nen1075 oder das Abkommen zum Schutz der Seehunde im Wattenmeer.1076 Diese Ab-

kommen haben aber nicht den Gebietsschutz als solchen zum Regelungsgegenstand, 

sondern dienen dem Artenschutz, der sich auch auf die Lebensräume der jeweils zu 

schützenden Art erstreckt. 

Das Gleiche gilt für das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturer-

bes der Welt,1077 durch das keine Lebensraumtypen, Tier- oder Pflanzenarten, sondern 

nur einzelne kulturelle oder natürliche Objekte geschützt werden. Auch hierin liegt kein 

Gebietsschutz im Sinne des Landschafts- und Naturschutzrechts. 

Deshalb lassen sich aus den vorgenannten Abkommen keine Anforderungen an die Auf-

hebung von Schutzgebieten entnehmen. 

 

VII.   Schlussfolgerung zu den Anforderungen aus dem Völkerrecht 

Aus dem Völkerrecht lassen sich wegen der großen Unbestimmtheit der Regelungen ei-

nerseits und dem weiten Ermessensspielraum der Vertragsparteien andererseits keine 

Anforderungen an die Aufhebung von Schutzgebieten herleiten, die sich nicht ohnehin 

schon aus anderen Gesetzen ergeben. 

                                                 
1075 Unterzeichnet am 05. Dezember 1991 in London, ratifiziert mit dem Gesetz zu dem Abkommen vom 4. 
Dezember 1991 zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa (BGBl. II, 1993, S. 1106). 
1076 Unterzeichnet am 16. Oktober 1990 in Bonn, veröffentlicht mit der Bekanntmachung des Abkommens 
zum Schutz der Seehunde im Wattenmeer (BGBl. II, 1991, S. 1307). 
1077 Unterzeichnet am 16. November 1972, veröffentlicht mit der Bekanntmachung des Übereinkommens 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. II, 1977, S. 213). 



 
207 

Teil 3)   Möglichkeiten zur Überprüfung von Aufhebungsentscheidungen 

Abschließend ist noch auf die Frage einzugehen, durch wen und unter welchen Voraus-

setzungen eine Überprüfung der Aufhebung eines Schutzgebietes bzw. der generellen 

Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten veranlasst werden kann. Die festgestellten 

rechtlichen Anforderungen, die an die Aufhebung eines einzelnen Schutzgebietes bzw. an 

die abstrakt-generelle Regelung der Aufhebung von Schutzgebieten durch Gesetz zu stel-

len sind, wären nämlich ohne Relevanz, wenn deren Einhaltung nicht überprüft werden 

könnten. 

Bei den in Betracht zu ziehenden Maßnahmen und Rechtsbehelfen kommt es maßgeblich 

darauf an, durch wen und in welcher Rechtsform die Aufhebung verfügt worden ist, sodass 

nachfolgend zwischen der Aufhebung durch Parlamentsgesetz (A.), durch Satzung (B.), 
durch Rechtsverordnung (C.) sowie durch Verwaltungsakt (D.) unterschieden werden 

muss. 

 

A.   Aufhebung durch Gesetz 

I.   Abstrakte Normenkontrolle 

Sofern die Aufhebung eines Schutzgebietes oder die generelle Regelung der Aufhebung 

von Schutzgebieten durch Landesgesetz erfolgt ist, kommt einzig die abstrakte Normen-

kontrolle vor dem Verfassungsgericht als Rechtsbehelf in Betracht.  

Da die Zuständigkeit für die Schutzgebietsausweisung gemäß § 22 Abs. 1 BNatSchG bei 

den Bundesländern liegt, kommen sowohl die abstrakte Normenkontrolle vor dem Bun-

desverfassungsgericht gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG i. V. m. §§ 13 Nr. 6, 76 ff. BVerfGG 

als auch die abstrakte Normenkontrolle vor dem jeweiligen Landesverfassungsgericht in 

Betracht. 

Die abstrakte Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht ist aber nur zulässig, 

wenn die Aufhebung eines Schutzgebietes gegen das Grundgesetz oder gegen sonstiges 

Bundesrecht verstoßen sollte. Der Prüfungsmaßstab der Normenkontrollklage vor einem 

Landesverfassungsgericht ergibt sich aus den jeweiligen Landesverfassungen sowie den 

Landesgesetzen zu den Verfassungsgerichten. 
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Klagebefugt sind insoweit nur Verfassungsorgane oder mit eigenen Rechten ausgestattete 

Teile von Verfassungsorganen, nicht jedoch Privatpersonen1078 oder Naturschutzvereine. 

 

II.   Vertragsverletzungsverfahren 

Abgesehen von der abstrakten Normenkontrolle kann der Verstoß gegen die Vogelschutz-

richtlinie oder die FFH-Richtlinie auch durch die Europäische Kommission im Wege eines 

Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Art. 226 EGV geltend gemacht werden.1079 

Zwar haben weder Privatpersonen noch Naturschutzvereine ein subjektives Recht auf die 

Durchführung eines solchen Verfahrens,1080 doch kann jedermann ein solches Verfahren 

durch eine Meldung an die Europäische Kommission anregen. 

 

B.   Aufhebung durch Satzung 

I.   Prinzipale Normenkontrolle 

Erfolgt die Aufhebung eines Schutzgebietes durch Satzung, käme als Rechtsbehelf grund-

sätzlich die prinzipale Normenkontrolle nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO (i. V. m. dem jeweili-

gen Landesrecht) zur Anwendung, nach dessen Absatz fünf das Gericht die Satzung für 

unwirksam erklären kann.1081 Allerdings sind deren Voraussetzungen im Falle der Aufhe-

bung eines Schutzgebietes nicht gegeben. 

Zwar handelt es sich bei einer derartigen Satzung um eine andere im Range unter dem 

Landesgesetz stehende Rechtsvorschrift im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO. Doch be-

darf es gemäß § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO einer Verletzung subjektiver Rechte, die bei der 

Aufhebung eines Schutzgebietes gerade nicht vorliegt. Denn die Untersuchung im zweiten 

Teil dieser Ausarbeitung hat ergeben, dass mit der Aufhebung eines Schutzgebietes keine 

                                                 
1078 Abweichend von diesem Grundsatz ist in Hessen gemäß Art. 131 Abs. 2 LVerfHe auch eine Gruppe von 
mindestens einem Hundertstel der Stimmberechtigten der Bevölkerung klageberechtigt. 
1079 VG Schleswig, NuR 2005, 344, 349; Iven, NuR 1996, 373, 376. 
1080 Kratsch/Schumacher, S. 141. 
1081 Vgl. zur gerichtlichen Überprüfung von Gemeindesatzungen im Wege der Normenkontrolle vMutius, Rn. 
380 ff.; Stober, Kommunalrecht, § 18 IV 2 (S. 276). 
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subjektiven Rechte verletzt werden können.1082 Folglich mangelt es an einer subjektiven 

Rechtsverletzung. 

Dieses Defizit kann auch nicht durch eine Prozessstandschaft gemäß 

§ 61 Abs. 1 BNatSchG überwunden werden. Nach dieser für die Bundesländer unmittelbar 

geltenden Vorschrift1083 wird es anerkannten Naturschutzvereinen in bestimmten Fällen 

gestattet, ohne subjektive Rechtsverletzung Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwal-

tungsgerichtsordnung einzulegen. Die nach dieser Norm möglichen Rechtsbehelfe sind 

jedoch sämtlich auf solche gegen Verwaltungsakte beschränkt und umfassen daher nicht 

die prinzipale Normenkontrolle.1084 

Gemäß § 61 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG können die Länder zwar in Fällen, in denen nach § 

60 Abs. 2 BNatSchG die Mitwirkung von Naturschutzvereinen vorgesehen ist, weitere 

Rechtsbehelfe zulassen. Laut § 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ist die Mitwirkung bei der Vorberei-

tung von Verordnungen und anderen im Rang unter dem Gesetz stehenden Rechtsvor-

schriften der für den Naturschutz und der Landschaftspflege zuständigen Behörden vorge-

sehen. Hierunter fiele auch die im Wege der Satzung verfügte Aufhebung eines Schutzge-

bietes. Doch hat von der Möglichkeit der Erweiterung der Prozessstandschaft bisher kein 

Bundesland insoweit Gebrauch gemacht, als auch eine derartige Satzung von den Natur-

schutzvereinen gerichtlich überprüft werden könnte. 

Demzufolge scheidet eine gerichtliche Überprüfung einer durch Satzung verfügten Aufhe-

bung eines Schutzgebietes im Wege der prinzipalen Normenkontrolle nach der derzeitigen 

Rechtslage aus.  

 

II.   Staatsaufsicht1085 

Es verbleibt die Möglichkeit, die Behörden der Staatsaufsicht auf einen Verstoß gegen 

Rechtsvorschriften aufmerksam zu machen und ein entsprechendes Aufsichtsverfahren 

anzuregen. Allerdings gilt für die Staatsaufsicht das Opportunitätsprinzip und die Auf-

                                                 
1082 Siehe oben Teil 2 B. I. 
1083 Siehe § 11 Satz 1 BNatSchG. 
1084 Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutzgesetz, § 61, Rn. 11; 
Lorz/Müller/Stöckel, § 61, Rn. 6, 9. 
1085 Auch Kommunalaufsicht genannt. 
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sichtsbehörden werden nur im öffentlichen Interesse tätig, sodass kein Anspruch des Ein-

zelnen auf Einschreiten der Staatsaufsichtsbehörden besteht.1086 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Einschreiten der Aufsichtsbehörden in deren Belie-

ben steht. Vielmehr haben sie nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Berücksichti-

gung des Verhältnismäßigkeitsprinzips zu entscheiden, ob ein Einschreiten im öffentlichen 

Interesse geboten ist.1087  

Grundlage dieser Ermessensentscheidung ist gemäß § 40 VwVfG der Zweck der 

Staatsaufsicht, rechtswidrige Maßnahmen der Gemeinden zu unterbinden, weshalb er-

kannte Rechtsverstöße regelmäßig zu einer Ermessensreduzierung führen.1088 Dies gilt 

selbst dann, wenn dem von der Maßnahme der Gemeinde Betroffenen eigene Rechtsmit-

tel zur Verfügung stehen.1089 Dann aber muss die Aufsichtsbehörde erst recht tätig wer-

den, wenn es im Rechtssinne keinen von der Maßnahme individuell Betroffenen gibt oder 

diesem keine sonstigen Rechtsmittel gegen die Maßnahme zur Verfügung stehen. 

Ein solcher Fall liegt bei der rechtswidrigen Aufhebung eines Schutzgebietes durch eine 

Satzung vor. Die Maßnahme betrifft nämlich nur die Rechtsgüter Natur und Landschaft, 

die lediglich der (nicht klagefähigen) Allgemeinheit zustehen, sodass es keinen individuell 

Betroffenen von der Maßnahme gibt. Auch existiert gegen die Aufhebung eines Schutzge-

bietes durch Satzung kein Rechtsbehelf. Aus diesem Umstand resultiert für die Aufsichts-

behörde eine Pflicht zum Einschreiten, wenn die Aufhebung gegen objektives Recht ver-

stößt.  

Sofern die Aufsichtsbehörde zu dem Ergebnis gelangt, dass die Aufhebung des Schutz-

gebietes rechtswidrig ist, muss der Beschluss, der zur Satzung führte, beanstandet und 

die Gemeinde aufgefordert werden, den Beschluss rückgängig zu machen. Kommt die 

Gemeinde dieser Aufforderung nicht nach, muss die Aufsichtsbehörde im Wege der Er-

satzvornahme die rechtswidrige Satzung selbst aufheben.1090 Diese Pflicht kann von Drit-

ten allerdings nicht gerichtlich durchgesetzt werden. Kommt die Aufsichtsbehörde ihrer 

                                                 
1086 Gern, Rn. 804; vMutius, Rn. 856/857; Stober, Kommunalrecht, § 9 III 1c (S. 151). 
1087 Gern, Rn. 804; vMutius, Rn. 856; Stober, Kommunalrecht, § 9 III 1e (S. 154). 
1088 vMutius, Rn. 856. 
1089 Gern, Rn. 804. 
1090 Vgl. zu den einzelnen Mitteln der Staatsaufsicht Gern, Rn. 810 ff.; vMutius, Rn. 858 ff.; Stober, 
Kommunalrecht, § 9 III 1d (S. 151 ff.). 
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Pflicht also nicht nach, besteht keine Möglichkeit für Dritte, die Aufsichtsbehörde hierzu zu 

zwingen. 

 

III.   Vertragsverletzungsverfahren 

Sofern die Satzung gegen die Vogelschutzrichtlinie oder die FFH-Richtlinie verstößt, 

kommt auch hier ein Vertragsverletzungsverfahren durch die Europäische Kommission in 

Betracht. Insoweit gilt das zu der Aufhebung eines Schutzgebietes durch Gesetz Erwähnte 

entsprechend.1091 

 

C.   Aufhebung durch Rechtsverordnung 

Auch bei der Aufhebung eines Schutzgebietes durch Rechtsverordnung käme die prinzi-

pale Normenkontrolle nach § 47 VwGO in Betracht. Hier gilt das zur Satzung Erwähnte 

entsprechend, sodass auch hier die gerichtliche Überprüfung der Maßnahme wegen feh-

lender subjektiver Betroffenheit ausscheidet und einzig im Wege der Staatsaufsicht sowie 

des Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Rechtsverordnung vorgegangen werden 

kann.1092 

 

D.   Aufhebung durch Verwaltungsakt 

I.   Anfechtungsklage 

Falls die Aufhebung eines Schutzgebietes durch einen Verwaltungsakt verfügt wird, käme 

eine Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Abs. 1, 1. Var. VwGO in Betracht. Laut § 42 

Abs. 2 VwGO bedarf es bei der Anfechtungsklage einer subjektiven Rechtsverletzung auf 

Seiten des Klägers, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

                                                 
1091 Siehe im Einzelnen oben A. II. 
1092 Siehe im Einzelnen oben B. 



 
212 

Eine derartige gesetzliche Ausnahme vom Erfordernis der subjektiven Rechtsverletzung 

bestimmt § 61 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG.1093 Hiernach ist es anerkannten Naturschutzver-

einen erlaubt, im Wege der Prozessstandschaft Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsge-

richtsordnung gegen bestimmte Befreiungen von Verboten und Geboten (Nr. 1) und be-

stimmte Planfeststellungsbeschlüsse (Nr. 2) einzulegen. 

Da die Aufhebung von Schutzgebieten in dieser Norm nicht ausdrücklich erwähnt ist, kä-

me für diesen Fall nur eine erweiterte Auslegung oder eine analoge Anwendung des § 61 

Abs. 1 Satz 1 BNatSchG in Betracht.  

Hieran könnte man vor allem auf Grund eines Erst-Recht-Schlusses denken. Wenn es 

einem Naturschutzverein bereits gestattet ist, gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG 

Rechtsbehelfe gegen eine Befreiung von Verboten und Geboten zum Schutz von be-

stimmten Schutzgebieten einzulegen, muss dies erst recht bei einer tiefgreifenderen Auf-

hebung des gesamten Schutzgebietes möglich sein. Denn eine Aufhebung eines Schutz-

gebietes ist in seiner Wirkung nichts anderes als eine vollumfängliche und dauerhafte Be-

freiung von sämtlichen Verboten und Geboten der Schutzgebietsverordnung.  

Für die analoge Anwendung dieser Vorschrift auf die Aufhebung von Schutzgebieten ließe 

sich auch die Gesetzesbegründung zur Einführung der Vereinsklage anführen. Mit dieser 

sollte ein Abbau von Vollzugsdefiziten in der Naturschutzverwaltung erreicht werden, weil 

der Gesetzgeber der Ansicht war, dass bei bestehender Klagemöglichkeit eher mit sorgfäl-

tig vorbereiteten und begründeten Verwaltungsentscheidungen auf dem Gebiet des Land-

schafts- und Naturschutzes zu rechnen sei.1094 Diese Begründung ließe sich auch auf die 

Aufhebung von Schutzgebieten übertragen. 

Allerdings sind eine erweiternde Auslegung sowie eine analoge Anwendung des § 61 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG auf andere Sachverhalte abzulehnen, weil es sich bei dieser 

Norm erkennbar um eine Ausnahme zum Prinzip der Klagemöglichkeit nur bei subjektiver 

Rechtsverletzung handelt.1095 

                                                 
1093 Lorz/Müller/Stöckel, Naturschutzrecht, § 61, Rn. 2. 
1094 BT-Drs., 14/6378, S. 61. 
1095 BVerwG, UPR 1998, 65; Gassner, in: Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, Bundesnaturschutz-
gesetz, § 61, Rn. 16; Lorz/Müller/Stöckel, § 61, Rn. 2. 
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Abgesehen davon, bezieht sich diese Vorschrift ausschließlich auf Befreiungen und nicht 

auch auf Ausnahmeregelungen,1096 sodass es bereits an einer planwidrigen Regelungslü-

cke in Bezug auf die Aufhebung von Schutzgebieten fehlen dürfte. Aus der Nichterwäh-

nung der Ausnahmeregelung ergibt sich vielmehr, dass der Bundesgesetzgeber den Na-

turschutzvereinen eine Klagemöglichkeit nur hinsichtlich der einzelfallbezogenen Befrei-

ungen, nicht aber der allgemeinen Ausnahmeregelungen erteilen wollte. Da insoweit auch 

ein qualitativer Unterschied zwischen Befreiung und Ausnahmeregelung besteht1097 und 

beide Formen im Bundesnaturschutzgesetz zur Anwendung kommen, kann bei der Nicht-

erwähnung der Aufhebung von Schutzgebieten in § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG 

nicht von einer planwidrigen Regelungslücke gesprochen werden. Denn die Ausnahmere-

gelung ist von ihrer Wirkung weit reichender als die Befreiung, da Erstere eine generelle 

und nicht nur eine einzelfallbezogene Befreiung von Verboten oder Geboten einer Schutz-

gebietsverordnung darstellt.  

Gegen eine erweiternde Auslegung bzw. eine analoge Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 BNatSchG auf die Aufhebung von Schutzgebieten spricht auch die fehlende Kon-

gruenz der Rechtsbehelfe zu den sonstigen Beteiligungsrechten der Naturschutzvereine 

gemäß § 58 Abs. 1 und § 60 Abs. 2 BNatSchG.  

Nach § 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG ist den anerkannten Naturschutzvereinen näm-

lich Gelegenheit zur Stellungnahme bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen 

im Rang unter dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften der für den Naturschutz und der 

Landschaftspflege zuständigen Behörden zu geben. Dasselbe Mitwirkungsrecht besteht 

gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG für die Befreiungen von Verboten und Geboten 

zum Schutz von bestimmten Schutzgebieten.  

Die Klagebefugnis steht den Vereinen aber nur hinsichtlich des letztgenannten Beteili-

gungsrechts zu. Aus dieser Inkongruenz ergibt sich, dass der Gesetzgeber den Natur-

schutzvereinen gerade nicht sämtliche Rechtsbehelfe an die Hand geben wollte, die zur 

Wahrung der Interessen von Natur und Landschaft möglich sind. Auch aus diesem Grund 

kann nicht von einer planwidrigen Regelungslücke gesprochen werden. 

                                                 
1096 Lorz/Müller/Stöckel, § 61, Rn. 7. 
1097 Siehe oben Teil 1) B. I. 1. 
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Da die Bundesländer auch in dieser Hinsicht nicht von der Möglichkeit weiterer Rechtsbe-

helfe nach § 60 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG Gebrauch gemacht haben, besteht auch gegen 

die mittels Verwaltungsakt verfügte Aufhebung eines Schutzgebietes keine Klagemöglich-

keit. 

 

II.   Staatsaufsicht 

Somit verbleibt auch bei der Aufhebung eines Schutzgebietes durch Verwaltungsakt ledig-

lich das Mittel der Staatsaufsicht. Diesbezüglich ist auf die zur Satzung erwähnten Ausfüh-

rungen zu verweisen.1098 

 

III.   Vertragsverletzungsverfahren 

Sofern der Verwaltungsakt gegen die Vogelschutzrichtlinie oder die FFH-Richtlinie ver-

stößt, kommt auch hier ein Vertragsverletzungsverfahren durch die Europäische Kommis-

sion in Betracht. Insoweit gilt das zu der Aufhebung eines Schutzgebietes durch Gesetz 

Erwähnte entsprechend.1099 

 

E.   Schlussfolgerung zu den Möglichkeiten zur Überprüfung von Aufhebungsent- 
      scheidungen 

Mit Ausnahme der abstrakten Normenkontrolle vor den Verfassungsgerichten hinsichtlich 

der durch Gesetz verfügten Aufhebung eines Schutzgebietes oder der generellen Rege-

lung der Aufhebung von Schutzgebieten durch Gesetz bestehen keine Rechtsbehelfe ge-

gen eine derartige Maßnahme. In Fällen, in denen die Aufhebung eines Schutzgebietes 

durch Satzung, Rechtsverordnung oder Verwaltungsakt erfolgt, kann lediglich ein Verfah-

ren der Staatsaufsicht sowie ein Vertragsverletzungsverfahren angeregt werden, ohne 

dass ein solches gerichtlich erzwungen werden könnte. 

                                                 
1098 Siehe im Einzelnen oben B. II. 
1099 Siehe im Einzelnen oben A. II. 
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Teil 4)   Änderungsvorschläge und Schlussbetrachtung 

Die vorliegende Ausarbeitung hat gezeigt, dass die Aufhebung von Schutzgebieten recht-

lich möglich und grundsätzlich auch zulässig ist. Da es derzeit jedoch an einer gesetzli-

chen Bestimmung fehlt, die die konkreten Voraussetzungen und Anforderungen für die 

Aufhebung von Schutzgebieten eindeutig festlegt, wird die rechtliche Beurteilung einer 

solchen Maßnahme regelmäßig mit sehr großem Aufwand verbunden sein. Dieses Defizit 

geht zu Lasten der Rechtssicherheit. 

Zudem existieren keine Rechtsbehelfe für den Fall, dass die Aufhebung eines Schutzge-

bietes durch Satzung, Rechtsverordnung oder Verwaltungsakt vorgenommen wird. Da-

durch wird die Maßnahme der gerichtlichen Kontrolle in den weitaus meisten Fällen entzo-

gen.  

In den wenigen Fällen, in denen die Aufhebung eines Schutzgebietes durch Landesgesetz 

erfolgt und im Wege der abstrakten Normenkontrolle gerichtlich überprüft werden kann, 

hängt die gerichtliche Kontrolle vom politischen Willen der Klageberechtigten ab. Darüber 

hinaus existieren mitunter hohe Zugangshürden für eine Klage. So kann die abstrakte 

Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG i. V. 

m. § 76 Abs. 1 BVerfGG nur von der Bundesregierung, einer Landesregierung oder einem 

Drittel der Bundestagsabgeordneten beantragt werden. Bei den momentanen politischen 

Machtverhältnissen wäre es der Opposition im Deutschen Bundestag nicht möglich, die 

mittels Landesgesetz vorgenommene Aufhebung eines Schutzgebietes gerichtlich über-

prüfen zu lassen, da selbst alle Oppositionsparteien zusammen das erforderliche Quorum 

nicht erreichen.1100 Ähnlich sieht es in manchen Bundesländern aus, in denen die Mehr-

heitsverhältnisse im Parlament eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht verhindern. 

                                                 
1100 In der 16. Wahlperiode des Deutschen Bundestages stellen die drei Oppositionsparteien (FDP, Die Linke 
sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zusammen lediglich 166 von 614 Angeordneten. 
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A.   Änderungsvorschläge 

Um die vorgenannten Defizite zu beseitigen, schlage ich im Folgenden einige Gesetzes-

änderungen vor.1101 

 

I.   Normierung der Anforderungen an die Aufhebung von Schutzgebieten 

Zunächst sollte im vierten Abschnitt des Bundesnaturschutzgesetzes1102 eine konkrete 

Regelung eingefügt werden, die die Voraussetzungen festlegt, unter welchen Umständen 

eine Aufhebung eines Schutzgebietes zulässig ist. Dies hätte den Vorteil, dass jede Auf-

hebung der Unterschutzstellung künftig an dieser Norm zu messen wäre, egal ob die Auf-

hebung durch Landesgesetz, Satzung, Rechtsverordnung oder Verwaltungsakt vorge-

nommen wird.  

Eine derartige Regelung würde erheblich zur Vereinheitlichung und Rechtssicherheit bei-

tragen, ohne dabei die letztlich zuständigen Landesgesetzgeber oder Behörden zu sehr in 

ihrer Gestaltungsfreiheit einzuschränken. Denn die sich aus dieser Norm ergebenden 

Grenzen sind ohnehin bereits in anderen Vorschriften angelegt, was die vorliegende Un-

tersuchung unter Beweis gestellt hat. 

Da es jedoch im Rahmen der Föderalismusreform zu veränderten Gesetzgebungszustän-

digkeiten auf dem Gebiet des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege ge-

kommen ist, müsste die Regelungsmaterie des Gebietsschutzes auf den Bundesgesetz-

geber zurück übertragen werden. Dies wäre durch eine Erweiterung der Ausnahmen von 

der Abweichungsgesetzgebung nach Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GG zu bewerkstelligen. 

Inhaltlich sollte in der neuen Regelung des Bundesnaturschutzgesetzes klargestellt wer-

den, dass die Aufhebung eines Schutzgebietes bei Fortfall der Schutzwürdigkeit oder der 

Schutzbedürftigkeit erfolgen kann. Im Übrigen ist die Aufhebung nur unter Berücksichti-

gung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zulässig. Im 

letztgenannten Fall ist zwingend eine Abwägung im Sinne des § 2 Abs. 1 BNatSchG vor-

                                                 
1101 Die Änderungen von Gesetzestexten sind kursiv hervorgehoben. 
1102 Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft (§§ 22 bis 38). 
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zunehmen, wodurch gewährleistet wird, dass die Interessen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege ausreichend ermittelt und angemessen gewichtet werden. 

 

Es bietet sich die Ergänzung des § 22 BNatSchG um einen fünften Absatz an, der wie 

folgt lauten könnte: 

„Die Länder bestimmen, dass die nachträgliche Aufhebung einer Unterschutzstellung 

vorgenommen werden kann, soweit die tatbestandlichen Voraussetzungen der Un-

terschutzstellung fortgefallen sind und auf absehbare Zeit mit einem angemessenen 

Aufwand nicht wieder hergestellt werden können. Ansonsten kann die nachträgliche 

Aufhebung einer Unterschutzstellung nur unter Berücksichtigung der Ziele und 

Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege erfolgen; in diesem Falle 

hat zwingend eine Abwägung nach § 2 Absatz 1 zu erfolgen.“ 

 

Art. 72 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 GG sollte wie folgt geändert werden: 

„Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können 

die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über: 

1. [...] 

2. den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die Grundsätze des Naturschut- 

zes, den Objekts- und Gebietsschutz, das Recht des Artenschutzes oder des 

Meeresnaturschutzes);  

[...]“ 
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II.   Erweiterung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Des Weiteren sollte das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung um den Tatbe-

stand der Aufhebung von Schutzgebieten erweitert werden. Hierdurch ließen sich die be-

reits bekannten und bewährten verfahrensrechtlichen und inhaltlichen Vorgaben zur Um-

weltprüfung von Projekten und Plänen auf die Aufhebung von Schutzgebieten übertragen. 

Dies würde zu einer Systematisierung und Präzisierung des Abwägungsvorgangs und 

damit ebenfalls zu einer Vereinheitlichung des Verfahrens sowie zu mehr Rechtssicherheit 

führen. 

Da es sich bei der Aufhebung eines Schutzgebietes um eine von einem Vorhaben unab-

hängige Maßnahme handelt, wäre es sachgerecht, bei dieser eine Strategische Umwelt-

prüfung nach den §§ 14 ff. UVPG durchzuführen. Dies könnte durch eine Erweiterung der 

Anlage 3 Nr. 1 zum UVPG um den Tatbestand der Aufhebung eines Schutzgebietes er-

reicht werden.  

 

Die Aufzählung in Anlage 3 könnte wie folgt ergänzt werden: 

„1.10 Die nachträgliche Aufhebung einer Unterschutzstellung nach §§ 22 ff.  

 BNatSchG“ 

 

III.   Einführung von Rechtsbehelfen 

Schließlich müssten Rechtsbehelfe geschaffen werden, nach denen die Aufhebung von 

Schutzgebieten auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft werden können. Nur auf diese Wei-

se ist nämlich zu gewährleisten, dass die materiellrechtlichen Vorgaben von den zuständi-

gen Gesetzgebern und Behörden auch tatsächlich beachtet und effektiv umgesetzt wer-

den. Das offensichtliche Vollzugsdefizit auf dem Gebiet des Landschafts- und Natur-

schutzrechts hatte den Bundesgesetzgeber im Jahre 2002 dazu veranlasst, den anerkann-

ten Naturschutzvereinen bestimmte Rechtsbehelfe zuzubilligen, um diesen Zustand zu 

verändern. Nunmehr ist der Bundesgesetzgeber gefordert, den anerkannten Naturschutz-

verbänden weitere Rechtsbehelfe an die Hand zu geben, damit es gar nicht erst zu einem 

ähnlichen Vollzugsdefizit kommt. 
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In Anlehnung an die in § 61 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG aufgeführten Rechtsbehelfe, die den 

anerkannten Naturschutzvereinen bereits nach derzeitiger Rechtslage zustehen, sollte 

diese Vorschrift auf den Tatbestand der Aufhebung von Schutzgebieten erstreckt werden. 

Allerdings müsste die Beschränkung der Rechtsbehelfe auf solche gegen Verwaltungsakte 

aufgehoben und auch Rechtsbehelfe gegen Satzungen und Rechtsverordnungen zuge-

lassen werden. 

 

§ 61 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sollte um eine Nummer ergänzt werden: 

„3. die nachträgliche Aufhebung einer Unterschutzstellung nach §§ 22 ff.“  

 

§ 61 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG sollte wie folgt geändert werden: 

„Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn der Verein 

1. geltend macht, dass die angegriffene Maßnahme Vorschriften dieses Gesetzes, 

Rechtsvorschriften, die auf Grund oder im Rahmen dieses Gesetzes erlassen 

worden sind oder fortgelten, oder anderen Rechtsvorschriften, die zumindest auch 

den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen bestimmt 

sind, widerspricht, 

[...]“ 

 

Einen Nachteil könnte die eindeutige Reglementierung der Aufhebung von Schutzgebieten 

einschließlich der Erweiterung der Rechtsbehelfe jedoch selbst für den Landschafts- und 

Naturschutz mit sich bringen: Wenn die für die Ausweisung von Schutzgebieten zuständi-

gen Gesetzgeber und Behörden erkennen, dass sie die einmal ausgewiesenen Schutzge-

biete nicht mehr ohne weiteres aufheben dürfen1103 und die Aufhebung vor allem auch 

                                                 
1103 Die Aufhebung von Schutzgebieten ist zwar auch nach derzeitiger Rechtslage nicht ohne weiteres mög-
lich, doch ist dies für die zuständigen Stellen wegen der fehlenden ausdrücklichen gesetzlichen Regelung 
vielleicht noch nicht erkennbar. 
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noch mit Rechtsbehelfen überprüft werden kann, sind sie vielleicht mit der Ausweisung 

von Schutzgebieten in Zukunft zurückhaltender.  

Dieser mögliche Nachteil ist jedoch zum Erhalt der bestehenden Schutzgebiete in Kauf zu 

nehmen. Wenn nämlich der zuständige Gesetzgeber und die Behörden den Landschafts- 

und Naturschutz ernsthaft betreiben, werden sie auch eine Überprüfung einer nachträgli-

chen Aufhebung eines Schutzgebietes nicht scheuen und auch weiterhin Schutzgebiete 

ausweisen, sofern dies erforderlich ist. Lehnen sie diese Kontrollmöglichkeit jedoch ab, ist 

ohnehin nicht mit einer weiteren Ausweisung von Schutzgebieten zu rechnen. 



 
221 

B.   Schlussbetrachtung 

Mit der vorliegenden Untersuchung konnte herausgearbeitet und nachgewiesen werden, 

dass die Aufhebung von Schutzgebieten rechtlich möglich und grundsätzlich auch zulässig 

ist. Die Aufhebung von Schutzgebieten steht dabei nicht im Belieben der hierfür zuständi-

gen Behörden oder des zuständigen Gesetzgebers. Vielmehr sind bestimmte Anforderun-

gen in formeller und materieller Hinsicht zu beachten, die sich aus verschiedenen Rechts-

normen, insbesondere der Vogelschutzrichtlinie, der FFH-Richtlinie, dem Staatsziel Um-

weltschutz und dem Bundesnaturschutzgesetz sowie den dieses konkretisierenden Lan-

desnaturschutzgesetzen ergeben.  

Im Allgemeinen hat vor der Aufhebung eines Schutzgebietes immer eine Abwägung der 

widerstreitenden Interessen zu erfolgen. Hierzu müssen zunächst die von der Aufhebung 

des Schutzgebietes betroffenen Landschafts- und Naturgüter erfasst und deren voraus-

sichtliche Beeinträchtigung durch den Wegfall der Unterschutzstellung bestimmt werden. 

Zugleich sind die Interessen, deretwegen die Aufhebung erfolgen soll, zu ermitteln. So-

dann sind die Belange des Landschafts- und Naturschutzes sowie die gegenläufigen Inte-

ressen zu bewerten und zu gewichten. Dabei kommt es auf Seiten des Landschafts- und 

Naturschutzes maßgeblich auf die konkrete Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit 

des jeweiligen Gebietes unter Berücksichtigung der materiellrechtlichen Vorgaben an. Das 

so gefundene Ergebnis ist mit Ausnahme der letztendlichen Gewichtung gerichtlich voll 

nachprüfbar. Die gerichtliche Überprüfung der Gewichtung ist auf die Nachvollziehbarkeit 

der Begründung beschränkt. 

Legt man die in der vorliegenden Untersuchung ausgearbeiteten Maßstäbe zur Beurtei-

lung der Rechtmäßigkeit der Aufhebung eines Schutzgebietes zu Grunde, wird deutlich, 

dass die in der Einleitung erwähnte Aufhebung der 15 großflächigen Landschaftsschutz-

gebiete durch den Hessischen Landtag offensichtlich rechtswidrig war. Denn ausweislich 

der Gesetzesbegründung hat eine Abwägung mit den Belangen des Umweltschutzes nicht 

stattgefunden. Die von der Aufhebung betroffenen Schutzgüter wurden nicht (ordnungs-

gemäß) ermittelt. Der Gesetzesbegründung lässt sich nicht einmal entnehmen, zu wel-

chem Zweck die Aufhebung der Landschaftsschutzgebiete erfolgte, sodass es erkennbar 

auch an einem für die Aufhebung sprechenden sachlichen Interesse fehlt.  
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Zwar müssen die Gründe für die Aufhebung der Schutzgebiete nicht notwendigerweise in 

der Gesetzesbegründung erwähnt werden, sondern können sich auch aus dem Gesetzge-

bungsverfahren und der parlamentarischen Ausschussarbeit ergeben. Doch wird an dem 

Umstand, dass es sich um 15 großflächige Landschaftsschutzgebiete handelt, die einen 

Gesamtanteil von mehr als 35% der Fläche des Landes Hessen ausmachen und noch 

dazu geografisch über das gesamte Bundesland verteilt sind, deutlich, dass eine Einzel-

fallabwägung für jedes der Landschaftsschutzgebiete gar nicht stattgefunden haben kann, 

zumal diese nicht öffentlich bekannt wurde. Eine derartige Abwägung hätte auf Grund ih-

res Ausmaßes und der für die Informationsgewinnung notwendigerweise einzubeziehen-

den Stellen gar nicht unbekannt bleiben können.  

Gerade die beschriebene Vorgehensweise in Hessen verdeutlicht, dass die Vorschriften 

des Umweltschutzes selbst von staatlicher Seite als weiche Vorschriften betrachtet wer-

den, deren Einhaltung als nicht unbedingt notwendig erachtet wird. Umso notwendiger ist 

es, neben eindeutigen materiellrechtlichen Vorgaben entsprechende Rechtsschutzvor-

schriften zu erlassen, um derartige rechtswidrige Verhaltensweisen feststellen und gege-

benenfalls verhindern zu können. Andernfalls droht eine völlige Aushöhlung der Umwelt-

schutzvorschriften und der mit diesen beabsichtigte Zweck, die Umwelt für die Allgemein-

heit einschließlich der nachkommenden Generationen zu bewahren, kann nicht erreicht 

werden.



 


